
Beilage Nr. 17/2012 
LG - 03627-2011/0001 
 

Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der Elektri-

zitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005), LGBl. Nr. 46/2005 

in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010, geändert wird 

 

 

Der Wiener Landtag hat am ................ in Ausführung der Grundsatzbestimmungen 

des Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes 2010 BGBl I Nr. 110/2010 

beschlossen: 

 

Artikel I 

 

Das Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirt-

schaftsgesetz 2005), LGBl. Nr. 46/2005, zuletzt geändert durch das Landesgesetz 

LGBl. Nr. 56/2010, wird wie folgt geändert: 

 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

Im III. Hauptstück, 3. Abschnitt wird nach „§ 41 Pflichten der Übertragungsnetzbetrei-

ber“ die Position „§ 41a Netzentwicklungsplan“ eingefügt, die Position „§ 42b Lang-

fristplanung“ entfällt.  

Die Überschrift des VI. Hauptstücks „(Ausübungsvoraussetzungen für Netze)“ wird 

umbenannt in „(Ausübungsvoraussetzungen für Regelzonenführer, Verteilernetze)“, 

der 1. Abschnitt von „(Übertragungsnetze)“ umbenannt in „(Regelzonenführer)“.  

Die Überschrift des VIII. Hauptstücks „(Allgemeine Bedingungen, Behörde, Aus-

kunftspflicht, Strafbestimmungen)“ wird umbenannt in „(Allgemeine Bedingungen, 

Energieeffizienz, Behörde, Überwachungsaufgaben, Strafbestimmungen)“. Nach der 

Wortfolge „§ 68 Veröffentlichung“ wird ein zweiter Abschnitt eingefügt, dessen Über-

schrift  lautet: „2. Abschnitt (Energieeffizienz)“. Danach wird folgende Position einge-

fügt: „§ 68a Datenbereitstellung und Energieeffizienzmaßnahmen“. Der 2. Abschnitt 

des VIII. Hauptstücks wird umbenannt in „3. Abschnitt“, dessen  Überschrift wird von 

„(Behörde, Auskunftspflicht, Strafbestimmungen)“ umbenannt in „(Behörde, Aus-

kunftspflicht, Überwachungsaufgaben, Strafbestimmungen)“ und wird nach der Posi-

tion „§ 70 Auskunftspflicht“ die Position „§ 70a Überwachungsaufgaben“ eingefügt. 

Im X. Hauptstück wird nach der Position „§ 78 Übergangsbestimmungen“ die Position 

„§ 78a Übergangsbestimmungen“ eingefügt.  
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2. In § 1 Abs. 3 werden die Z 3 bis 7 durch folgende Z 3 bis 9 ersetzt:  

„3. durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen die Netz- und Versor-

gungssicherheit zu erhöhen und nachhaltig zu gewährleisten,  

4. die Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

zu unterstützen und den Zugang zum Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren Quellen zu 

gewährleisten, 

5. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse 

zu schaffen, die den Elektrizitätsunternehmen auferlegt wurden und die sich auf die 

Sicherheit, einschließlich der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Qualität 

und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umweltschutz beziehen, 

6. die Bevölkerung und die Umwelt vor Gefährdungen und unzumutbaren Belästi-

gungen durch Erzeugungsanlagen zu schützen, 

7. die bei der Erzeugung zum Einsatz gelangende Energie möglichst effizient einzu-

setzen, 

8. das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-Technologien gemäß 

Anlage II ElWOG 2010 als Mittel zur Energieeinsparung und Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit nachhaltig zu nutzen und 

9. das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, insbesondere 

aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von Infrastrukturpro-

jekten zu berücksichtigen.“ 

 

3. § 2 lautet: 

„(1) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck 

1. „Agentur“ die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

gemäß Verordnung 2009/713/EG;  

2. „Anschlussleistung“ jene für die Netznutzung an der Übergabestelle vertraglich 

vereinbarte Leistung; 

3. „Ausgleichsenergie“ die Differenz zwischen dem vereinbarten Fahrplanwert und 

dem tatsächlichen Bezug oder der tatsächlichen Lieferung der Bilanzgruppe je defi-

nierter Messperiode, wobei die elektrische Energie je Messperiode tatsächlich erfasst 

oder rechnerisch ermittelt werden kann; 

4. „Betriebsstätte“ jenes räumlich zusammenhängende Gebiet, auf dem regelmäßig 

eine auf Gewinn oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete Tätigkeit selbst-

ständig ausgeübt wird;  
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5. „Bilanzgruppe“ die Zusammenfassung von Lieferanten und Kunden zu einer virtu-

ellen Gruppe, innerhalb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Bezugsfahrpläne, 

Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) erfolgt;  

6. „Bilanzgruppenkoordinator“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetra-

gene Personengesellschaft, die eine Verrechnungsstelle betreibt;  

7. „Bilanzgruppenverantwortlicher“ eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und 

dem Bilanzgruppenkoordinator zuständige Stelle einer Bilanzgruppe, welche die Bi-

lanzgruppe vertritt; 

8. „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine Erzeugungsanlage, die an ein öffentliches 

Mittel- oder Niederspannungs-Verteilernetz (Bezugspunkt Übergabestelle) ange-

schlossen ist und somit Verbrauchernähe aufweist oder eine Erzeugungsanlage, die 

der Eigenversorgung dient; 

9. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit 

einem einzelnen Kunden verbindet oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger 

und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten Versorgung 

mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochterunternehmen und zugelassenen Kunden 

verbindet; Leitungen innerhalb von Wohnhausanlagen gelten nicht als Direktleitun-

gen; 

10. „Einspeiser“ einen Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der oder das e-

lektrische Energie in ein Netz abgibt; 

11. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische Person oder eine ein-

getragene Personengesellschaft, die in Gewinnabsicht von den Funktionen der Er-

zeugung, der Übertragung, der Verteilung, der Lieferung oder des Kaufs von elektri-

scher Energie mindestens eine wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder 

wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, 

mit Ausnahme der Endverbraucher; 

12. „Endverbraucher“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene Per-

sonengesellschaft, die Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft; 

13. „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder integriertes Konzept zur 

Steuerung der Höhe und des Zeitpunkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Pri-

märenergieverbrauch senken und Spitzenlasten verringern soll, indem Investitionen 

zur Steigerung der Energieeffizienz oder anderen Maßnahmen wie unterbrechbaren 

Lieferverträgen Vorrang vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungskapazität 

eingeräumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der positiven Auswirkungen eines 
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geringeren Energieverbrauchs auf die Umwelt und der damit verbundenen Aspekte 

einer größeren Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die wirk-

samste und wirtschaftlichste Option darstellen; 

14. „Engpassleistung“ die durch den leistungsschwächsten Teil begrenzte, höchst-

mögliche elektrische Dauerleistung einer Erzeugungsanlage mit allen Maschinenein-

sätzen;  

15. „Entnehmer“ einen Endverbraucher oder einen Netzbetreiber, der elektrische E-

nergie aus dem Netz bezieht; 

16. „ENTSO (Strom)“ den Europäischen Verbund der Übertragungsnetzbetreiber für 

Strom gemäß Art. 5 der Verordnung 2009/714/EG; 

17. „erneuerbare Energiequelle“ eine erneuerbare, nichtfossile Energiequelle (Wind, 

Sonne, Erdwärme, Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Abfall mit 

hohem biogenem Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas);  

18. „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene Perso-

nengesellschaft, die Elektrizität erzeugt;  

19. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;  

20. „Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Erzeugung)“ die Summe von 

Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme aus KWK; 

21. „Erzeugungsanlage“ ein Kraftwerk oder einen Kraftwerkspark;  

22. „Fahrplan“ jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang elektrische Leistung 

als prognostizierter Leistungsmittelwert in einem konstanten Zeitraster (Messperio-

den) an bestimmten Netzpunkten eingespeist oder entnommen wird oder zwischen 

Bilanzgruppen ausgetauscht wird; 

23. „Fotovoltaikanlagen“ Anlagen, die mit Hilfe der Halbleitertechnik Sonnenlicht di-

rekt in Elektrizität umwandeln;  

24. „Gesamtwirkungsgrad“ die Summe der jährlichen Erzeugung von Strom, mecha-

nischer Energie und Nutzwärme im Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK 

erzeugte Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom und mechanischer Energie ein-

gesetzt wurde; 

25. „Haushaltskunden“ Kunden, die Elektrizität für den Eigenverbrauch im Haushalt 

kaufen; dies schließt gewerbliche und berufliche Tätigkeiten nicht mit ein; 

26. „Herkunftsnachweis für KWK-Anlagen“ eine Bescheinigung, die belegt, dass die 

in das öffentliche Netz eingespeist bzw. an Dritte gelieferte Energie in einer hocheffi-

zienten KWK-Anlage erzeugt worden ist;  
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27. „Hilfsdienste“ alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Übertragungs- oder 

Verteilernetzes erforderlich sind; 

28. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ die KWK, die den in Anlage IV ElWOG 

2010 festgelegten Kriterien entspricht; 

29. „horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unternehmen, das mindes-

tens eine der Funktionen kommerzieller Erzeugung, Übertragung, Verteilung von o-

der Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit 

außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt; 

30. „in KWK erzeugter Strom“ Strom, der in einem Prozess erzeugt wurde, der an die 

Erzeugung von Nutzwärme gekoppelt ist und der gemäß der in Anlage III ElWOG 

2010  festgelegten Methode berechnet wird; 

31. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal oder horizontal integriertes E-

lektrizitätsunternehmen; 

32. „Kleinunternehmen“ Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, die weni-

ger als 50 Personen beschäftigen, weniger als 100 000 kWh/Jahr an Elektrizität ver-

brauchen und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 

10 Millionen Euro haben;  

33. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter 

Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit ge-

währen, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszu-

üben, insbesondere durch  

a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermö-

gens des Unternehmens,  

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammenset-

zung, die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;  

34. „Konzernunternehmen“ ein rechtlich selbstständiges Unternehmen, das mit ei-

nem anderen rechtlich selbstständigen Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 

UGB verbunden ist; 

35. „Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie 

und elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem Prozess; 

36. „Kraftwärmekopplungsanlage (KWK-Anlage)“ eine Anlage zur Erzeugung von 

elektrischer Energie, in der gleichzeitig elektrische Energie und Nutzwärme erzeugt 

wird;  
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37. „Kraft-Wärme-Verhältnis“ (Stromkennzahl) das anhand der Betriebsdaten des 

spezifischen Blocks berechnete Verhältnis von KWK-Strom zu Nutzwärme im voll-

ständigen KWK-Betrieb;  

38. „Kraftwerk“ eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Energieumwandlung elekt-

rische Energie mit einer Leistung von mehr als 100 Watt bei einer Spannung von 

mehr als 42 Volt (Starkstrom) zu erzeugen. Sie kann aus mehreren Erzeugungsein-

heiten bestehen und umfasst auch alle zugehörigen Hilfsbetriebe und Nebeneinrich-

tungen für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung (z.B. Anlagen zur Umformung 

von elektrischer Energie, Schaltanlagen), soweit sie nicht unter das Wiener Stark-

stromwegegesetz fallen;  

39. „Kraftwerkspark“ eine Gruppe von Kraftwerken, die über einen gemeinsamen 

Netzanschluss verfügt; 

40. „Kunden“ Endverbraucher, Stromhändler und Elektrizitätsunternehmen, die elekt-

rische Energie kaufen; 

41. „KWK-Block“ einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben werden kann; 

42. „KWK-Kleinanlagen“ KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MW; 

43. „KWK-Kleinstanlage“ eine KWK-Anlage mit einer Kapazität von höchstens 50 kW;  

44. „Lastprofil“ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge 

eines Einspeisers oder Entnehmers; 

45. „Lieferant“ eine natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene Perso-

nengesellschaft, die Elektrizität anderen natürlichen oder juristischen Personen zur 

Verfügung stellt; 

46. „Marktregeln“ die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf 

gesetzlicher oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt ein-

zuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermöglichen 

und zu gewährleisten; 

47. „Marktteilnehmer“ Bilanzgruppenverantwortliche, Versorger, Stromhändler, Er-

zeuger, Lieferanten, Netzbenutzer, Kunden, Endverbraucher, Bilanzgruppenkoordi-

natoren, Strombörsen, Netzbetreiber und Regelzonenführer; 

48. „Netzanschluss“ die physische Verbindung der Anlage eines Kunden oder Er-

zeugers mit dem Netzsystem;  

49. „Netzanschlusspunkt“ die technisch geeignete Stelle des zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses für die Herstellung des Anschlusses bestehenden Netzes, an der 

elektrische Energie eingespeist und entnommen wird, unter Berücksichtigung der 
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wirtschaftlichen Interessen des Netzzugangsberechtigten sowie den sonstigen in den 

Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz enthaltenen Kriterien; 

ein Recht auf Änderung der Netzebene kann davon nicht abgeleitet werden; 

50. „Netzbenutzer“ jede natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene 

Personengesellschaft, die elektrische Energie in ein Netz einspeist oder aus einem 

Netz entnimmt; 

51. „Netzbereich“ jenen Teil eines Netzes, für dessen Benutzung dieselben Preisan-

sätze gelten; 

52. „Netzbetreiber“ den Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen mit einer 

Nennfrequenz von 50 Hz; 

53. „Netzebene“ einen im Wesentlichen durch das Spannungsniveau bestimmten 

Teilbereich des Netzes; 

54. „Netzzugang“ die Nutzung eines Netzsystems;  

55. „Netzzugangsberechtigter“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetra-

gene Personengesellschaft, die Netzzugang begehrt, insbesondere auch Elektrizi-

tätsunternehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist; 

56. „Netzzugangsvertrag“ die individuelle Vereinbarung zwischen einem Netzzu-

gangsberechtigten und einem Netzbetreiber, die den Netzanschluss und die Inan-

spruchnahme des Netzes regelt; 

57. „Netzzutritt“ die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Erhöhung 

der Anschlussleistung eines bestehenden Netzanschlusses; 

58. „Nutzwärme“ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung eines wirtschaftlich 

vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs erzeugte Wärme; 

59. „Primärregelung“ eine automatisch wirksam werdende Wiederherstellung des 

Gleichgewichtes zwischen Erzeugung und Verbrauch mit Hilfe der Turbinendrehzahl-

regler gemäß eingestellter Statikkennlinie von Maschinen im Zeitbereich bis höchs-

tens 30 Sekunden nach Störungseintritt; 

60. „Regelzone“ die kleinste Einheit des Verbundnetzes, die mit einer Leistungs-

Frequenz-Regelung ausgerüstet und betrieben wird;  

61. „Regelzonenführer“ denjenigen, der für die Leistungs-Frequenz-Regelung in ei-

ner Regelzone verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch seitens eines dritten 

Unternehmens erfüllt werden kann, das seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union hat; 
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62. „Reservestrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert 

wird, in denen der KWK-Prozess unter anderem durch Wartungsarbeiten unterbro-

chen oder abgebrochen ist;  

63. „Regulierungsbehörde“ die Behörde, die gemäß E-ControlG zur Besorgung der 

Regulierungsaufgaben im Bereich der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft eingerichtet 

ist; 

64. „Sekundärregelung“ automatisch wirksam werdende Wiederherstellung der Soll-

frequenz nach Störung des Gleichgewichtes zwischen erzeugter und verbrauchter 

Wirkleistung mit Hilfe von zentralen oder dezentralen Regeleinrichtungen. Die Wie-

derherstellung der Sollfrequenz kann im Bereich von mehreren Minuten liegen; 

65. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -bereitstellung 

als auch die Betriebssicherheit; 

66. „standardisiertes Lastprofil“ ein durch ein geeignetes Verfahren ermitteltes und 

für eine bestimmte Einspeiser- oder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil; 

67. „Stand der Technik“ den auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

beruhenden Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrich-

tungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei 

der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfah-

ren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, wobei auf die wirtschaftliche 

Anwendbarkeit Bedacht zu nehmen ist;  

68. „Stromhändler“ eine natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene 

Personengesellschaft, die elektrische Energie in Gewinnabsicht verkauft; 

69. „Systembetreiber“ einen Netzbetreiber, der über die technisch-organisatorischen 

Einrichtungen verfügt, um alle zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen 

Maßnahmen setzen zu können; 

70. „Tertiärregelung“ das längerfristig wirksam werdende, manuell oder automatisch 

ausgelöste Abrufen von elektrischer Leistung, die zur Unterstützung bzw. Ergänzung 

der Sekundärregelung bzw. zur längerfristigen Ablösung von bereits aktivierter Se-

kundärregelleistung dient (Minutenreserve); 

71. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und 

Hochspannungsverbundnetz zum Zwecke der Belieferung von Endkunden oder Ver-

teilern, jedoch mit Ausnahme der Versorgung; 
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72. „Übertragungsnetz“ ein Hochspannungsverbundnetz mit einer Spannungshöhe 

von 110 kV und darüber, das dem überregionalen Transport von elektrischer Energie 

dient; 

73. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die verant-

wortlich für den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Über-

tragungsnetzes und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen 

sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemesse-

ne Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen, ist; Übertragungs-

netzbetreiber in Wien ist die Austrian Power Grid AG oder deren Rechtsnachfolger; 

74. „Verbindungsleitungen“ eine Anlage, die zur Verbundschaltung von Elektrizitäts-

netzen dient; 

75. „verbundenes Elektrizitätsunternehmen“  

a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 UGB,  

b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 UGB oder  

c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident sind;  

76. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch ei-

ne oder mehrere Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind; 

77. „Versorger“ eine natürliche oder juristische Person oder eine eingetragene Per-

sonengesellschaft, die die Versorgung wahrnimmt; 

78. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Elektrizität an 

Kunden; 

79. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erfor-

derlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und ge-

gebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstel-

lung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Ver-

teilung von Elektrizität zu befriedigen; 

80. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität über Hoch-, Mittel- oder Niederspan-

nungs-Verteilernetze zum Zwecke der Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnah-

me der Versorgung; 

81. „vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unternehmen oder eine Grup-

pe von Unternehmen, in der dieselbe Person berechtigt ist, direkt oder indirekt Kon-

trolle auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe 
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mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Verteilung und mindestens eine 

der Funktionen Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt;  

82. „Wirkungsgrad“ den auf der Grundlage des unteren Heizwerts der Brennstoffe 

berechneten Wirkungsgrad;  

83. „Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung“ die Wirkungsgrade 

einer alternativen getrennten Erzeugung von Wärme und Strom, die durch KWK er-

setzt werden soll; 

84. „Zählpunkt“ die Einspeise- oder Entnahmestelle, an der eine Strommenge mess-

technisch erfasst und registriert wird. Eine Zusammenfassung mehrerer Zählpunkte 

ist nicht zulässig. 

(2) Verweisungen auf Bundesgesetze sind in folgender Fassung zu verstehen: 

1. Akkreditierungsgesetz: BGBl. Nr. 468/1992 in der Fassung BGBl. I Nr. 85/2002; 

2. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB: JGS Nr. 946/1811 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 58/2010; 

3. Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG: BGBl  Nr. 1/1930 (WV) in der Fassung BGBl. I 

Nr. 60/2011;  

4. Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG: BGBl. Nr. 71/1954 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 111/2010; 

5. Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010: BGBl. I 

Nr. 110/2010; 

6. Energie-Control-Gesetz – E-ControlG, Art 2 BGBl I Nr. 107/2011; 

7.  Energieliberalisierungsgesetz: BGBl. I Nr. 121/2000 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 25/2004;  

8. Finanzstrafgesetz: BGBl. Nr. 129/1958 in der Fassung BGBl. I Nr. 104/2010; 

9. Gewerbeordnung 1994: BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung BGBl. I Nr. 99/2011; 

10. Konsumentenschutzgesetz – KSchG: BGBl. Nr. 140/1979 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 100/2011; 

11. Ökostromgesetz 2012: BGBl. I Nr. 75/2011; 

12. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000: BGBl. I Nr. 697/1993 

in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2009;  

13. Unternehmensgesetzbuch – UGB: dRGBl. S. 219/1897 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 111/2010;  

14. Verrechnungsstellengesetz: Art 9 BGBl. I Nr. 121/2000 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 25/2004;  
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15. Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002: BGBl. I Nr. 70/2002 in der Fas-

sung BGBl. I Nr. 111/2010; 

16. Zustellgesetz: BGBl. Nr. 200/1982 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010. 

(3) Verweisungen auf unionsrechtliche und internationale Bestimmungen sind in fol-

gender Fassung zu verstehen: 

1. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie: Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elekt-

rizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 

14. August 2009, S. 55ff; 

2. EMAS – Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von 

Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Um-

weltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie 

der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG, ABl. Nr. L 342 vom 

22. Dezember 2009, S. 1ff; 

3. Helsinki – Konvention: UN-ECE-Übereinkommen über die grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von Industrieunfällen, BGBl. III Nr. 119/2000; 

4. Informationsrichtlinie: Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 

und technischen Vorschriften, ABl. Nr. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37 ff. in der Fas-

sung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 5. August 1998, S. 18 ff.;  

5. Seveso II-Richtlinie: Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur 

Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Gütern, ABl. 

Nr. L 010 vom 14.1.1996, S. 13 ff, in der Fassung der Richtlinie 2003/105/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der 

Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen 

mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003, S. 97 ff.;  

6. KWK-Richtlinie: Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten 

Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 

92/42/EWG, ABl. Nr. L 52 vom 21. Februar 2004, S. 50ff.; 

7. Erneuerbare Energien-Richtlinie: Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates  vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie 
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aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 

Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. Nr. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 16ff.;  

8. Endenergieeffizienzrichtlinie: Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 93/76/EWG, ABl. Nr. L 114 vom 27. April 2006, S. 64ff.;  

9. Dienstleistungsrichtlinie: Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. 

Nr. L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 36ff; 

10. Verordnung 2009/714/EG: Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Par-

laments und des Rates über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschrei-

tenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung 2003/1228/EG, ABl. Nr. 211 

vom 14. August 2009, S. 15ff.; 

11. Verordnung 2009/713/EG: Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Par-

laments und des Rates zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der E-

nergieregulierungsbehörden, ABl Nr. L 211 vom 14. August 2009, S. 1ff.“ 

 

4. In § 5 Abs. 3 Z 4 wird folgende Wortfolge angefügt: 

„sowie die Adressen der unmittelbar angrenzenden Grundstücke;“ 

 

5. In § 5 Abs. 3 wird Z 8 durch folgende Z 8 bis 11 ersetzt: 

„8. falls in das öffentliche Netz eingespeist werden soll: Nachweis, dass ein Netzan-

schluss an das Übertragungs- oder Verteilernetz, an das die Erzeugungsanlage an-

geschlossen werden soll, sichergestellt ist; 

9. Angaben über die eingesetzten Primärenergieträger und die geplanten Maßnah-

men der Energieeffizienz;  

10. Angaben über den Beitrag der Erzeugungskapazitäten zur Erreichung des Zieles 

der Europäischen Union, den Bruttoenergieverbrauch durch Energie aus erneuerba-

ren Quellen zu erhöhen; und 

11. Angaben zum Beitrag der Erzeugungskapazitäten zur Verringerung der Emissio-

nen.“ 
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6. § 5 werden folgende Absätze angefügt: 

„(4) Anträgen auf die Genehmigung von Anlagen, für die das vereinfachte Verfahren 

gemäß § 7 anzuwenden ist, sind Angaben gemäß § 5 Abs. 3 Z 9 bis 11 nicht beizu-

legen. 

(5) Durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage soll nach Möglichkeit ein Beitrag 

zu den gemäß Abs. 3 Z 10 und Z 11 festgelegten Zielen erreicht werden.“ 

 

7. In § 7 Abs. 1 Z 2 wird der Ausdruck „15 kW“ geändert in „50 kWp“. 

 

8. In § 29 wird die Wortfolge „Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit“ durch die 

Wortfolge „Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend“ ersetzt. 

 

9. In § 30 Abs. 1 wird die Wortfolge „von der Energie-Control Kommission bestimm-

ten Systemnutzungstarifen“ ersetzt durch die Wortfolge „von der Regulierungsbehör-

de jeweils bestimmten Systemnutzungsentgelten“.  

 

10. In § 30 Abs. 2 wird die Wortfolge „jeweils bestimmten Systemnutzungstarife“ er-

setzt durch die Wortfolge „von der Regulierungsbehörde jeweils bestimmten System-

nutzungsentgelte“. 

 

11. In § 30 Abs. 3 wird jeweils das Wort „Systemnutzungstarifen“ durch das Wort 

„Systemnutzungsentgelten“ ersetzt und die Wortfolge „in Cent je kWh“ gestrichen. 

 

12. § 31 lautet: 

„Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten nicht aus, um allen Anträgen auf 

Nutzung eines Systems zu entsprechen, so haben – unbeschadet der Verpflichtung 

zur Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG sowie der auf Basis 

dieser Verordnung erlassenen Leitlinien – Transporte zur Belieferung von Kunden 

mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen und benannten KWK-

Anlagen Vorrang. Der Übertragungsnetzbetreiber hat zu diesem Zweck die Vergabe-

regeln und die Kapazitätsbelegungen in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu veröf-

fentlichen und einen diskriminierungsfreien Netzzugang sicher zu stellen.“ 
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13. § 32 Abs. 1 Z 3 und 4 lauten: 

„3. wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen Kunden abgelehnt wird, der 

in dem System, aus dem die Belieferung erfolgt oder erfolgen soll, als nicht zugelas-

sener Kunde gilt, oder 

4. wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten, umwelt- und ressourcen-

schonenden sowie technisch-wirtschaftlich sinnvollen KWK-Anlagen oder aus Anla-

gen zur Nutzung erneuerbarer Energien trotz Eingehens auf die aktuellen Marktprei-

se verdrängt würde, wobei Möglichkeiten zum Verkauf dieser elektrischen Energie an 

Dritte zu nutzen sind.“ 

 

14. § 32 Abs. 3 lautet: 

„(3) Für die Beurteilung der Netzzugangsberechtigung sind diejenigen Rechtsvor-

schriften anzuwenden, die in jenem Land gelten, in dem derjenige, der einen Antrag 

gemäß § 21 Abs. 2 ElWOG 2010 stellt, seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat. Für die Be-

urteilung der Netzzugangsverweigerungsgründe sind jene Rechtsvorschriften anzu-

wenden, die am Sitz des Netzbetreibers gelten, der den Netzzugang verweigert hat.“ 

 

15. In § 33 werden die Abs. 2 bis 8 durch folgende Abs. 2 bis 9 ersetzt: 

„(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen haben insbesondere zu enthalten: 

1. Name und Anschrift des Netzbetreibers, 

2. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere jene zur Einhaltung 

der sonstigen Marktregeln, 

3. die im Anhang I der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie festgelegten Maßnahmen 

zum Schutz der Kunden, 

4. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardisierten Lastprofile, 

5. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzugang, 

6. die verschiedenen von den Netzbetreibern im Rahmen des Netzzugangs zur Ver-

fügung zu stellenden Dienstleistungen und angebotene Qualität, 

7. den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenanfragen jedenfalls zu beantworten sind, 

8. die Verpflichtung zur Ankündigung von geplanten Versorgungsunterbrechungen, 

9. die Mindestanforderungen bezüglich Terminvereinbarungen mit Netzbenutzern, 

10. jenen Standard, der bei der Datenübermittlung an Marktteilnehmer einzuhalten 

ist, 

11. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzugang, 
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12. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten, 

13. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der ver-

traglich vereinbarten Leistungsqualität sowie einen Hinweis auf gesetzlich vorgese-

hene Streitbeilegungsverfahren, 

14. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, innerhalb der der Netzbetreiber 

das Begehren auf Netzzugang zu beantworten hat, 

15. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung sowie die Art und Form der 

Rechnungslegung, 

16. Modalitäten, zu welchen der Netzbenutzer verpflichtet ist, Teilzahlungen zu leis-

ten, wobei eine Zahlung von zumindest zehn Mal jährlich anzubieten ist, und 

17. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicher-

heitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Spar-

büchern) in angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des Einzelfalles zu 

erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 

zeitgerecht nachkommt. Anstelle einer Vorauszahlung oder einer Sicherheitsleistung 

kann auch ein Vorauszahlungszähler zur Verwendung gelangen. 

(3) In den Allgemeinen Netzbedingungen können auch anerkannte Normen und Re-

gelwerke der Technik in der jeweils geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden.  

(4) Die Netzbetreiber einer Regelzone haben ihre Allgemeinen Netzbedingungen 

aufeinander abzustimmen.  

(5) Die in Ausführung der im Abs. 1 Z 4 und 5 erfolgten Regelungen in den Allgemei-

nen Netzbedingungen sind der Europäischen Kommission gemäß Art. 8 der Informa-

tionsrichtlinie mitzuteilen.  

(6) Die Netzbetreiber haben die Netzzugangsberechtigten vor Vertragsabschluss 

über die wesentlichen Inhalte der Allgemeinen Bedingungen zu informieren. Zu die-

sem Zweck ist dem Kunden ein Informationsblatt auszuhändigen. Die allgemeinen 

Bedingungen sind den Kunden auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei 

mündlich abgeschlossenen Verträgen hat der Kunde das Informationsblatt spätes-

tens mit der Vertragsbestätigung zu erhalten. Die in Anhang I der Elektrizitätsbin-

nenmarktrichtlinie festgelegten Maßnahmen zum Schutz der Kunden sind einzuhal-

ten.  

(7) Werden neue Allgemeine Netzbedingungen bzw. Änderungen der Allgemeinen 

Netzbedingungen von der Regulierungsbehörde genehmigt, hat der Netzbetreiber 

dies binnen vier Wochen nach der Genehmigung den Netzbenutzern in einem per-
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sönlich an sie gerichteten Schreiben oder über Wunsch des Netzbenutzers elektro-

nisch bekannt zu geben und ihnen diese auf deren Wunsch zuzusenden. In diesem 

Schreiben oder auf der Rechnung sind die neuen Allgemeinen Bedingungen bzw. die 

Änderungen und die Kriterien, die bei der Änderung einzuhalten sind, nachvollzieh-

bar wiederzugeben. Die neuen Allgemeinen Bedingungen bzw. die Änderungen gel-

ten ab dem nach Ablauf von drei Monaten ab Bekanntgabe folgenden Monatsersten 

als vereinbart. 

(8) Der Netzbetreiber hat dem Netzbenutzer oder künftigen Netzbenutzer transparen-

te Informationen über die geltenden Preise und Entgelte sowie über die Allgemeinen 

Bedingungen über Anforderung kostenlos zur Verfügung zu stellen.“ 

 

16. In § 34 Abs. 1 wird das Zitat „§ 25 Abs. 5 Z 6 und 7 ElWOG“ ersetzt durch das 

Zitat „§ 63 Z 6 und 7 ElWOG 2010“. 

 

17. § 34 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die standardisierten Lastprofile sind innerhalb einer Regelzone aufeinander ab-

zustimmen und durch die Netzbetreiber in geeigneter Form zu veröffentlichen.“ 

 

18. In § 36 wird die Wortfolge „drohenden Netzzusammenbruches“ durch die Wort-

folge „drohenden Zusammenbruchs des Stromnetzes“ ersetzt.  

 

19. § 37 lautet: 

„Elektrizitätsunternehmen, die elektrische Energie erzeugen oder die Versorgung mit 

Elektrizität wahrnehmen, sind berechtigt über eine Direktleitung ihre eigenen Be-

triebsstätten und Kunden mit elektrischer Energie zu versorgen.“ 

 

20. In § 38 Abs. 1 Z 8 wird der Begriff „Systemnutzungstarifen“ ersetzt durch den Be-

griff „Systemnutzungsentgelten“. 

 

21. § 38 Abs. 1 Z 9 lautet:  

„9. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und die gemäß § 51ff ElWOG 

2010 bestimmten Systemnutzungsentgelte gemäß dem Hauptstück VIII in geeigneter 

Weise (z.B. Internet) zu veröffentlichen,“ 

 



 17

22. § 38 Abs. 1 Z 13 lautet: 

„13. zur Führung einer Evidenz aller in ihren Netzen tätigen Lieferanten,“  

 

23. § 38 Abs. 1 Z 16 lautet: 

„16. vorübergehende mangelnde Netzkapazitäten (Engpässe) in ihrem Netz zu ermit-

teln und Handlungen zu setzen, um diese zu vermeiden und die Versorgungssicher-

heit aufrecht zu erhalten. Sofern für die Netzengpassbeseitigung erforderlich, schlie-

ßen die Verteilernetzbetreiber mit den Erzeugern Verträge, wonach diese zu Leistun-

gen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung, Veränderung der Verfügbarkeit 

von Erzeugungsanlagen) gegen Ersatz der wirtschaftlichen Nachteile und Kosten, 

die durch diese Leistungen verursacht werden, verpflichtet sind; dabei ist sicherzu-

stellen, dass bei Anweisungen gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicher-

heit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet ist,“  

 

24. In § 38 Abs. 1 werden die Z 21 bis 23 durch folgende Z 21 bis 26 ersetzt: 

„21. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup-

penverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteil-

nehmern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen festgelegten 

Marktregeln abzuschließen,  

22. den Netzbenutzern Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen effi-

zienten Netzzugang benötigen,  

23. bei der Planung des Verteilernetzausbaus Energieeffizienz- bzw. Nachfragesteu-

erungsmaßnahmen und/oder dezentrale Erzeugungsanlagen, durch die sich die 

Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes erübrigen könnte, zu 

berücksichtigen, 

24. elektrische Energie, die zur Deckung von Energieverlusten und Kapazitätsreser-

ven im Verteilernetz verwendet wird, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und 

marktorientierten Verfahren zu beschaffen, 

25. zur Bekanntgabe der eingespeisten Ökoenergie an die Regulierungsbehörde und 

26. den Übertragungsnetzbetreiber zum Zeitpunkt der Feststellung des technisch 

geeigneten Anschlusspunktes über die geplante Errichtung von Erzeugungsanlagen 

mit einer Leistung von über 50 MW zu informieren.“ 
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25. In § 38 wird Abs. 4 durch folgende Abs. 4 bis 7 ersetzt: 

„(4) Der Betreiber eines Verteilernetzes, der Teil eines vertikal integrierten Unter-

nehmens ist und an dessen Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, 

hat für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungspro-

gramms einen völlig unabhängigen Gleichbehandlungsbeauftragten zu nennen. Die 

Bestellung des Gleichbehandlungsbeauftragten lässt die Verantwortung der Leitung 

des Verteilernetzbetreibers für die Einhaltung dieses Gesetzes unberührt. 

(5) Die Benennung des Gleichbehandlungsbeauftragten ist der Behörde unter Darle-

gung der in Abs. 4 und in § 55 Abs. 4 geforderten Anforderungen anzuzeigen. Sind 

die Anforderungen nicht erfüllt, hat dies die Behörde mit Bescheid festzustellen. 

(6) Die Abberufung des Gleichbehandlungsbeauftragten ist der Behörde anzuzeigen. 

(7) Das Gleichbehandlungsprogramm ist über begründetes Verlangen der Behörde 

zu ändern.“ 

  

26. In § 39 Abs. 1 wird die Wortfolge „die elektrische Energie in das öffentliche Netz 

einspeisen oder aus dem öffentlichen Netz entnehmen wollen,“ gestrichen. 

 

27. § 39 Abs. 2 lautet:  

„(2) Vom Recht zum Netzanschluss sind Netzzugangsberechtigte ausgenommen, 

denen elektrische Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben 

werden soll oder die als Erzeuger elektrische Energie mit einer Nennspannung von 

über 110 kV übergeben.“ 

 

28. In § 40 Abs 2 Z 4 wird am Ende der lit. b der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt 

und folgende lit. c eingefügt: 

„c) es sich nicht um eine mobile, in der Natur ersichtliche Anlage handelt, die nur für 

den vorübergehenden Verbleib bestimmt ist, wie insbesondere für Bauprovisorien 

und Marktstände.“ 

 

29. § 41 lautet: 

„(1) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 festgelegten Pflichten sind die Übertragungs-

netzbetreiber verpflichtet,  

1. das von ihnen betriebene Netz sicher, zuverlässig, leistungsfähig und unter Be-

dachtnahme auf den Umweltschutz zu betreiben und zu erhalten,  
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2. die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung einer angemessenen Nachfrage nach 

Übertragung von Elektrizität langfristig sicherzustellen,  

3. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Voraussetzungen sicher-

zustellen,  

4. das von ihnen betriebene Netz bedarfsgerecht auszubauen und durch entspre-

chende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes einen Beitrag zur 

Versorgungssicherheit zu leisten,  

5. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 2 

Z 9 erforderlichen vertraglichen Maßnahmen vorzusehen,  

6. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem ihr eigenes Netz verbunden ist, aus-

reichende Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, 

den koordinierten Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes sicherzustel-

len,  

7. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und die gemäß §§ 51 ff ElWOG 

2010 bestimmten Systemnutzungsentgelte in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu 

veröffentlichen,  

8. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup-

penverantwortlichen sowie dem zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und anderen 

Marktteilnehmern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen festgeleg-

ten Marktregeln abzuschließen,  

9. wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie in Ausübung ihrer Tätigkeit 

Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu behandeln, 

10. Netzzugangsberechtigten zu den jeweils genehmigten Allgemeinen Netzbedin-

gungen und jeweils bestimmten Systemnutzungsentgelten einschließlich allfälliger 

behördlich festgesetzter Abgaben, Förderbeiträge, Zuschläge etc., deren Einhebung 

durch den Netzbetreiber vorgesehen ist, Netzzugang zu ihren Systemen zu gewäh-

ren,  

11. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbe-

nutzern, insbesondere zu Gunsten der mit ihnen verbundenen Unternehmen, zu ent-

halten, 

12. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen 

effizienten Netzzugang benötigen,  

13. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhaltung der technischen Si-

cherheit des Netzes,  
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14. zur Messung der Leistungen, der Strommengen und der Lastprofile an den 

Schnittstellen zu anderen Netzen und Weitergabe der Daten, insbesondere in Form 

von Online-Daten (Echtzeitdaten), an betroffene Netzbetreiber und an den zuständi-

gen Bilanzgruppenkoordinator,  

15. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverlus-

te, wobei diese Bilanzgruppe gemeinsam mit anderen Netzbetreibern eingerichtet 

werden kann,  

16. auch Verträge mit Erzeugern über die Lieferung von elektrischer Energie nach 

transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien abzuschließen, um bei vorüber-

gehenden mangelnden Netzkapazitäten (Engpässen) oder sonstigen instabilen 

Netzzuständen das Netz dem Stand der Technik entsprechend sicher betreiben zu 

können,  

17. Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu setzen, um Engpässe zu 

vermeiden oder zu beseitigen sowie die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. 

Sofern für die Netzengpassbeseitigung oder Aufrechterhaltung der Versorgungssi-

cherheit dennoch Leistungen der Erzeuger (Erhöhung oder Einschränkung der Er-

zeugung sowie Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) erforderlich sind, ist dies 

vom Übertragungsnetzbetreiber unter Bekanntgabe aller notwendigen Daten unver-

züglich dem Regelzonenführer zu melden, der erforderlichenfalls weitere Anordnun-

gen zu treffen hat (§ 42 Abs. 2 Z 5), 

18. zur Einhebung der Entgelte für Netznutzung und Einhebung allfälliger behördlich 

festgesetzter Abgaben, Förderbeiträge, Zuschläge etc.,   

19. zur Führung von Aufzeichnungen über den Zeitpunkt des Verlangens nach Netz-

anschluss von Erzeugungsanlagen, 

20. die zur Verfügung Stellung der zur Erfüllung der Dienstleistungsverpflichtungen 

erforderlichen Mittel zu gewährleisten, 

21. unter der Aufsicht der nationalen Regulierungsbehörde Engpasserlöse und Zah-

lungen im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetrei-

bern gemäß Art. 13 der Verordnung 2009/714/EG einzunehmen, Dritten Zugang zu 

gewähren und deren Zugang zu regeln sowie bei Verweigerung des Zugangs be-

gründete Erklärungen abzugeben; bei der Ausübung ihrer im Rahmen dieser Be-

stimmung festgelegten Aufgaben haben die Übertragungsnetzbetreiber in erster Linie 

die Marktintegration zu erleichtern. Engpasserlöse sind für die in Art. 16 Abs. 6 der 

Verordnung 2009/714/EG genannten Zwecke zu verwenden, 
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22. die Übertragung von elektrischer Energie durch das Netz unter Berücksichtigung 

des Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu regeln, 

23. ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Übertragungsnetz zu unterhalten, d.h. 

die Bereitstellung aller notwendigen Hilfsdienste, einschließlich jener, die zur Befrie-

digung der Nachfrage erforderlich sind, zu gewährleisten, sofern diese Bereitstellung 

unabhängig von jedwedem anderen Übertragungsnetz ist, mit dem das Netz einen 

Verbund bildet, und Maßnahmen für den Wiederaufbau nach Großstörungen des 

Übertragungsnetzes zu planen und zu koordinieren, indem sie vertragliche Vereinba-

rungen im technisch notwendigen Ausmaß sowohl mit direkt als auch indirekt ange-

schlossenen Kraftwerksbetreibern abschließen, um die notwendige Schwarzstart- 

und Inselbetriebsfähigkeit durch die Übertragungsnetzbetreiber in Kooperation mit 

den Verteilernetzbetreibern sicherzustellen,  

24. einen Netzentwicklungsplan gemäß § 41a zu erstellen und zur Genehmigung bei 

der Regulierungsbehörde einzureichen,  

25. der Behörde und der Regulierungsbehörde jährlich schriftlich Bericht darüber zu 

legen, welche Maßnahmen sie zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Verordnung 

2009/714/EG und sonstiger unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des Unions-

rechts auferlegten Transparenzverpflichtungen gesetzt haben. Der Bericht hat insbe-

sondere eine Spezifikation der veröffentlichten Informationen und die Art der Veröf-

fentlichung (z.B. Internetadressen, Zeitpunkte und Häufigkeit der Veröffentlichung 

sowie qualitative oder quantitative Beurteilung der Datenzuverlässigkeit der Veröf-

fentlichung) zu enthalten, 

26. der Behörde und der Regulierungsbehörde jährlich schriftlich Bericht darüber zu 

legen, welche Maßnahmen sie zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Richtlinie 

2009/72/EG und sonstiger unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des Unions-

rechts auferlegten Verpflichtungen zur technischen Zusammenarbeit mit Übertra-

gungsnetzbetreibern der Europäischen Union sowie Drittländern gesetzt haben. Der 

Bericht hat insbesondere auf die mit den Übertragungsnetzbetreibern vereinbarten 

Prozesse und Maßnahmen hinsichtlich länderübergreifender Netzplanung und 

-betrieb sowie auf vereinbarte Daten für die Überwachung dieser Prozesse und 

Maßnahmen einzugehen, 

27. Unterstützung der ENTSO (Strom) bei der Erstellung des gemeinschaftsweiten 

Netzentwicklungsplans, 
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28. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverlus-

te, die nur die dafür notwendigen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat, 

29. elektrische Energie, die zur Deckung von Energieverlusten inklusive Kapazitäts-

reserven im Übertragungsnetz verwendet wird, nach transparenten, nicht-

diskriminierenden und marktorientierten Verfahren zu beschaffen. 

(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten Pflichten sind in den 

Allgemeinen Netzbedingungen festzulegen.  

(3) Wirkt ein Übertragungsnetzbetreiber, der Teil eines vertikal integrierten Elektrizi-

tätsunternehmens ist, an einem zur Umsetzung der regionalen Zusammenarbeit ge-

schaffenen gemeinsamen Unternehmen mit, ist dieses gemeinsame Unternehmen  

verpflichtet, ein Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen und es durchzuführen. 

Darin sind die Maßnahmen aufzuführen, mit denen sichergestellt wird, dass diskrimi-

nierende und wettbewerbswidrige Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. In die-

sem Gleichbehandlungsprogramm ist festzulegen, welche besonderen Pflichten die 

Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der Vermeidung diskriminieren-

den und wettbewerbswidrigen Verhaltens haben. Das Programm bedarf der Geneh-

migung durch die Agentur. Die Einhaltung des Programms ist durch den Gleichbe-

handlungsbeauftragten des Übertragungsnetzbetreibers zu kontrollieren. 

(4) Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, zu den jeweils genehmigten Allge-

meinen Netzbedingungen mit Netzzugangsberechtigten innerhalb des von ihrem Ü-

bertragungsnetz abgedeckten Gebietes privatrechtliche Verträge über den Anschluss 

an ihr Netz abzuschließen, wenn ihnen elektrische Energie mit einer Nennspannung 

von über 110 kV übergeben werden soll und der Verteilernetzbetreiber technisch o-

der wirtschaftlich nicht in der Lage ist, innerhalb des von seinem Verteilernetz abge-

deckten Gebietes privatrechtliche Verträge über den Netzanschluss abzuschließen. 

(5) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht, soweit der Anschluss dem Über-

tragungsnetzbetreiber unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Netzbe-

nutzer im Einzelfall technisch oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 

(6) Ob die Allgemeine Anschlusspflicht besteht, hat die Behörde auf Antrag eines 

Netzzugangsberechtigten oder eines Übertragungsnetzbetreibers mit Bescheid fest-

zustellen.“ 

 

 

30. Nach § 41 wird nachstehender § 41a samt Überschrift eingefügt: 
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„Netzentwicklungsplan 

§ 41a. (1) Der Übertragungsnetzbetreiber hat der Regulierungsbehörde jedes Jahr 

einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan für das Übertragungsnetz zur Genehmi-

gung vorzulegen, der sich auf die aktuelle Lage und die Prognosen im Bereich von 

Angebot und Nachfrage stützt. Eine Kopie des zur Genehmigung eingereichten 

Netzentwicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetreiber der Behörde kostenlos zur 

Verfügung zu stellen. Die Regulierungsbehörde hat den genehmigten Netzentwick-

lungsplan der Behörde zur Information zu übermitteln.  

 (2) Zweck des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,  

1. den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtigen Übertra-

gungsinfrastrukturen in den nächsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut werden 

müssen,  

2. alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen zu 

bestimmen, die in den nächsten drei Jahren durchgeführt werden müssen, und  

3. einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.  

(3) Ziel des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,  

1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur Versorgung der Endver-

braucher unter Berücksichtigung von Notfallszenarien,  

2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität (Versor-

gungssicherheit der Infrastruktur), und  

3. der Nachfrage nach Leitungskapazitäten zur Erreichung eines europäischen Bin-

nenmarktes  

nachzukommen.  

(4) Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetrei-

ber angemessene Annahmen über die Entwicklung der Erzeugung, der Versorgung, 

des Verbrauchs und des Stromaustauschs mit anderen Staaten unter Berücksichti-

gung der Investitionspläne für regionale Netze gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung 

2009/714/EG und für gemeinschaftsweite Netze gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b der Ver-

ordnung 2009/714/EG zugrunde zu legen. Der Netzentwicklungsplan hat wirksame 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Angemessenheit des Netzes und der Erzielung 

eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität (Versorgungssicherheit 

der Infrastruktur) zu enthalten.  

(5) Der Übertragungsnetzbetreiber hat bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans 

die technischen und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller Markt-
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teilnehmer sowie die Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan 

zu berücksichtigen. Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des Netzent-

wicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetreiber alle relevanten Marktteilnehmer 

zu konsultieren.  

(6) In der Begründung des Antrages auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans 

hat der Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere bei konkurrierenden Vorhaben zur 

Errichtung, Erweiterung, Änderung oder dem Betrieb von Leitungsanlagen, die tech-

nischen und wirtschaftlichen Gründe für die Befürwortung oder Ablehnung einzelner 

Vorhaben darzustellen und die Beseitigung von Netzengpässen anzustreben.“ 

 

31. § 42 lautet: 

„§ 42 (1) Der vom Übertragungsnetz der Austrian Power Grid AG in Wien abgedeckte 

Netzbereich ist Bestandteil einer Regelzone. Der Betreiber dieses Übertragungsnet-

zes gilt als nach diesem Gesetz benannter Regelzonenführer.  

(2) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 des Hauptstücks III und in § 41 auferlegten 

Pflichten obliegen dem Regelzonenführer folgende Aufgaben:  

1. die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs-Frequenz-Regelung) ent-

sprechend den technischen Regeln, wie etwa jene der ENTSO (Strom), wobei diese 

Systemdienstleistung von einem dritten Unternehmen erbracht werden kann,  

2. die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen,  

3. die Organisation und der Einsatz der Regelenergie entsprechend der Bieterkurve 

des zuständigen Bilanzgruppenkoordinators,  

4. Messungen von elektrischen Größen an Schnittstellen seines Elektrizitätsnetzes 

und Übermittlung der Daten an den zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und ande-

re Netzbetreiber,  

5. die Ermittlung von Engpässen in Übertragungsnetzen sowie die Durchführung von 

Maßnahmen zur Vermeidung, Beseitigung und Überwindung von Engpässen in Ü-

bertragungsnetzen, weiters die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Sofern 

für die Netzengpassbeseitigung erforderlich, schließen die Regelzonenführer in Ab-

stimmung mit den betroffenen Betreibern von Verteilernetzen mit den Erzeugern Ver-

träge, wonach diese zu Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung, 

Veränderung der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen) gegen Ersatz der wirt-

schaftlichen Nachteile und Kosten, die durch diese Leistungen verursacht werden, 

verpflichtet sind; dabei ist Erzeugungsanlagen, in denen erneuerbare Energiequellen 
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eingesetzt werden, der Vorrang zu geben und sicherzustellen, dass bei Anweisungen 

gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwärmeversorgung 

nicht gefährdet wird. Bei der Bestimmung der Systemnutzungsentgelte sind den Re-

gelzonenführern die Aufwendungen, die ihnen aus der Erfüllung dieser Verpflichtun-

gen entstehen, anzuerkennen, 

6. der Abruf der Erzeugungsanlagen zur Aufbringung von Regelenergie,  

7. die Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu Ausgleichsenergie nach 

transparenten und objektiven Kriterien,  

8. den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und Bedarf in dem von ihnen 

abzudeckenden System sicherzustellen,  

9. die Verrechnung der Ausgleichsenergie über eine zur Ausübung dieser Tätigkeit 

befugte und zuständige Verrechnungsstelle durchzuführen und dieser und den Bi-

lanzgruppenverantwortlichen die zur Durchführung der Verrechnung erforderlichen 

Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere die Kosten für Regelenergie 

und –leistung sowie jene Zählwerte zu übermitteln sind, die für die Berechnung der 

Fahrplanabweichungen und der Abweichungen von den Lastprofilen jeder Bilanz-

gruppe benötigt werden,  

10. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von Engpässen,  

11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup-

penverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteil-

nehmern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen festgelegten 

Marktregeln abzuschließen,  

12. die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren Anzeige an die Behör-

de,  

13. die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Primärregelleistung und Se-

kundärregelleistung hinsichtlich Dauer und Höhe sowie der Ergebnisse des Aus-

schreibungsverfahrens gemäß § 52 sowie gemäß §§ 67 und 69 ElWOG 2010,  

14. die Systeme der Datenübermittlung und Auswertung für zeitgleich übermittelte 

Daten von Erzeugungsanlagen gemäß § 46 Abs. 7 so zu gestalten und zu betreiben, 

dass eine Weitergabe dieser Informationen an Dritte auszuschließen ist,  

15. ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, welches gewährleistet, dass die 

Verpflichtungen gemäß Z 14 eingehalten werden, 
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16. mit der Agentur sowie der Regulierungsbehörde zusammenzuarbeiten, um die 

Kompatibilität der regional geltenden Regulierungsrahmen und damit die Schaffung 

eines Wettbewerbsbinnenmarkts für Elektrizität zu gewährleisten,  

17. für Zwecke der Kapazitätsvergabe und der Überprüfung der Netzsicherheit auf 

regionaler Ebene über ein System oder mehrere integrierte Systeme zu verfügen, die 

sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten erstrecken,  

18. regional und überregional die Berechnungen von grenzüberschreitenden Kapazi-

täten und deren Vergabe gemäß den Vorgaben der Verordnung 2009/714/EG zu ko-

ordinieren,  

19. Maßnahmen, die der Markttransparenz dienen, grenzüberschreitend abzustim-

men,  

20. die Vereinheitlichung zum Austausch von Regelenergieprodukten durchzuführen,  

21. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenführern eine regionale Bewertung 

bzw. Prognose der Versorgungssicherheit vorzunehmen,  

22. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenführern unter Austausch der erfor-

derlichen Daten eine regionale Betriebsplanung durchzuführen und koordinierte 

Netzbetriebssicherheitssysteme zu verwenden,  

23. die Regeln für das Engpassmanagement einschließlich der Kapazitätszuweisung 

an den grenzüberschreitenden Leitungen sowie jede Änderung dieser Regeln der 

Regulierungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen,  

24. Angebote für Regelenergie einzuholen, zu übernehmen und eine Abrufreihenfol-

ge als Vorgabe für Regelzonenführer zu erstellen, und  

25. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote für Regelenergie vor-

liegen. 

(3) Die näheren Bestimmungen zu den im Abs. 2 übertragenen Aufgaben sind in den 

Allgemeinen Netzbedingungen festzulegen.“ 

 

32. In § 42a Abs. 2 Z 4 wird das Zitat „§ 13 Gewerbeordnung 1994“ ersetzt durch:  

„§ 13 Abs. 1 bis 6 Gewerbeordnung 1994“. 

  

33. In § 42a Abs. 2 Z 6 wird die Wortfolge „in Österreich“ ersetzt durch die Wortfolge 

„in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat“. 
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34. In § 42a Abs. 2 Z 7 wird die Wortfolge „außerhalb des Bilanzgruppenkoordinators 

oder der Bilanzgruppenkoordinatorin“ gestrichen. 

 

35. In § 42a Abs. 2 Z 8 wird die Wortfolge „im Inland“ ersetzt durch die Wortfolge „in 

einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat“. 

 

36. Im § 42a Abs. 4 wird das Zitat „§ 70 Abs. 2 ElWOG“ ersetzt durch das Zitat „§ 

113 Abs. 2 ElWOG 2010“. Die Z 1 und 5 entfallen. Die bisherigen Z 2, 3, 4, 6 und 7 

erhalten die Bezeichnung Z 1, 2, 3, 4 und 5. 

 

37. In § 42a Abs. 4 Z 2 (neu) wird die Wortfolge „des Gesetzes, mit dem die Aus-

übungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen 

für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie geregelt werden, 

BGBl. I Nr. 121/2000,“ ersetzt durch den Begriff „Verrechnungsstellengesetz“. 

 

38. § 42a Abs. 4 Z 5 (neu) letzter Satz lautet: 

„Dazu zählen jedenfalls eine aktuelle Darstellung der eingelangten Angebote für Re-

gelenenergie und -leistung (ungewollter Austausch, Primär-, Sekundär- und Tertiär-

regelung)“ oder ähnliche Marktinstrumente sowie eine aktuelle Darstellung der abge-

rufenen Angebote.“ 

 

39. § 42b samt Überschrift entfällt. 

 

40. § 43a Abs. 1 und 2 lauten: 

„(1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, zu deren Tätigkeitsbereich die Versor-

gung von Haushaltskunden im Bundesland Wien zählt, haben ihren Allgemeinen Ta-

rif für die Versorgung in letzter Instanz von Haushaltskunden und Kleinunternehmen 

in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, im Lan-

desgebiet, zu ihren geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zu diesem 

Tarif, Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG und Kleinunternehmen, die 

sich ihnen gegenüber auf die Grundversorgung berufen, mit elektrischer Energie zu 

beliefern (Pflicht zur Grundversorgung). 

(2) Der Allgemeine Tarif für die Versorgung letzter Instanz für Verbraucher im Sinne 

des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG darf nicht höher sein als jener Tarif, zu dem die größte 
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Anzahl ihrer Kunden im Landesgebiet, die Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 

KSchG sind, versorgt werden. Der Allgemeine Tarif der Grundversorgung für Klein-

unternehmen im Landesgebiet darf nicht höher sein als jener Tarif, der gegenüber 

vergleichbaren Kundengruppen Anwendung findet. Stromhändler und sonstige Liefe-

ranten sind im Falle des Abs. 1 berechtigt, die Belieferung von einer Vorauszahlung 

oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinku-

lierten Sparbüchern) in angemessener Höhe abhängig zu machen, insoweit nach 

den Umständen des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zah-

lungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. Dem Verbraucher im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, der sich auf die Grundversorgung beruft, darf im 

Zusammenhang mit der Aufnahme der Belieferung keine Sicherheitsleistung oder 

Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer Teilbetragszahlung für 

einen Monat übersteigt.  

Gerät der Verbraucher während sechs Monaten nicht in weiteren Zahlungsverzug, so 

ist ihm die Sicherheitsleistung rückzuerstatten und von einer Vorauszahlung abzuse-

hen, solange nicht erneut ein Zahlungsverzug eintritt.“  

 

41. In § 43a wird nach Abs. 2 folgender Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Anstelle einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung kann auch ein Vorauszah-

lungszähler zur Verwendung gelangen. Allfällige Mehraufwendungen durch die Ver-

wendung eines solchen Zählers können dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt 

werden, sofern der Zähler auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden verwendet wird 

und der Kunde im Vorhinein über die gesamten Kosten im Zusammenhang mit der 

Verwendung eines solchen Zählers schriftlich informiert wurde. Gerät der Kunde über 

einen Zeitraum von 6 Monaten nicht in Zahlungsverzug, ist der Vorauszahlungszäh-

ler auf Wunsch und auf Kosten des Kunden zu deinstallieren.“ 

 

42. In § 43a erhalten die bisherigen Absätze 3, 4, 5 und 6 die Bezeichnungen 4, 5, 6 

und 7. 

 

43. In § 44a Abs. 1 wird das Wort „Energie-Control-Kommission“ durch das Wort 

„Regulierungsbehörde“ ersetzt. 
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44. In § 44a Abs. 2 wird in Z 5 das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt. Am Ende 

der Z 6 wird an Stelle des Punktes ein Beistrich gesetzt und werden folgende Z 7 und 

8 angefügt: 

„7. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der ver-

traglich vereinbarten Leistungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter 

Abrechnung und 

8. Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, Teilbetragszahlungen zu leis-

ten, wobei eine Zahlung zumindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist.“ 

 

45. In § 45 Abs. 2 lauten die Z 1 bis 6: 

„1. Daten, Zählwerte und sonstige, zur Ermittlung ihres Stromverbrauchs dienende 

Angaben an Netzbetreiber, Bilanzgruppenverantwortliche und den zuständigen Bi-

lanzgruppenkoordinator gemäß den sich aus den vertraglichen Vereinbarungen er-

gebenden Verpflichtungen bereitzustellen und zu übermitteln, soweit dies zur Auf-

rechterhaltung eines wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkts und zur Wahrung 

des Konsumentenschutzes erforderlich ist, 

2. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Anlagen zur Datenübertragung die 

technischen Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten, 

3. Meldungen bei Lieferanten- und Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die hie-

für vorgesehenen Fristen einzuhalten, 

4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung von Indizes betraut 

sind, 

5. bei technischer Notwendigkeit Erzeugungs- und Verbrauchsfahrpläne an den 

Netzbetreiber und die Regelzonenführer zu melden, und 

6. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den Bilanzgrup-

penverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteil-

nehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen.“ 

 

46. In § 46 Abs. 1 Z 4 wird der Begriff „ Kraftwerksverfügbarkeit“ ersetzt durch die 

Wortfolge „Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen“. 

 

47. In § 46 Abs. 1 wird Z 5 durch folgende Z 5 bis 7 ersetzt:  

„5. auf Anordnung der Regelzonenführer gemäß § 23 Abs. 9 ElWOG 2010 zur Netz-

engpassbeseitigung oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit die Erhö-
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hung und/oder Einschränkung der Erzeugung und somit die Veränderung der Ver-

fügbarkeit von Erzeugungsanlagen vorzunehmen, soweit dies nicht gemäß Z 4 ver-

traglich sichergestellt werden konnte, 

6. Erzeugungsfahrpläne vorab an die betroffenen Netzbetreiber, den Regelzonenfüh-

rer und den Bilanzgruppenverantwortlichen in erforderlichem Ausmaß bei technischer 

Notwendigkeit zu melden, und  

7. auf Anordnung des Regelzonenführers mit technisch geeigneten Erzeugungsanla-

gen bei erfolglos verlaufener Ausschreibung gegen Ersatz der tatsächlichen Aufwen-

dungen die Sekundärregelung bereit zu stellen und zu erbringen.“ 

 

48. In § 46 Abs. 7 und 8 wird der Begriff „Elektrizitätserzeugungsanlagen“ ersetzt 

durch den Begriff „Erzeugungsanlagen“.  

 

49. In § 46 Abs. 5, 6 und 7 entfällt der Klammerausdruck „(Kraftwerksparks)“. 

 

50. § 46 Abs. 4 lautet: 

„(4)  Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als fünf 

MW sind weiters verpflichtet: 

1. die Kosten für die Primärregelung zu übernehmen, 

2. soweit diese zur Erbringung der Primärregelleistung geeignet sind, diese auf An-

ordnung des Regelzonenführers zu erbringen, für den Fall, dass die Ausschreibung 

gemäß § 52 erfolglos geblieben ist,  

3. die Nachweise über die Erbringung der Primärregelleistung dem Regelzonenführer 

in geeigneter und transparenter Weise zu erbringen, und 

4. die im Zusammenhang mit der Erbringung der Primärregelleistung stehenden An-

weisungen des Regelzonenführers, insbesondere die Art und den Umfang der zu 

übermittelnden Daten betreffend, zu befolgen.“ 

 

51. In § 46 Abs. 7 wird der Verweis auf „§ 25 Abs. 5 Z 1 bis 3 ElWOG“ ersetzt durch 

den Verweis auf „§ 63 Z 1 bis 3 ElWOG 2010“. 

 

52. In § 46a Abs. 1 ist der Verweis „Anhang IV ElWOG“ jeweils zu ändern in „Anlage 

IV ElWOG 2010“.  
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53. In § 46a Abs. 2 wird nach dem Begriff „KWK-Richtlinie“ die Wortfolge „in der Ent-

scheidung 2007/74/EG der Kommission vom 21. Dezember 2006 zur Festlegung har-

monisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und 

Wärme in Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl Nr. L 32 vom 6.2.2007, S. 183ff.“ eingefügt. 

 

54. In § 46b Abs. 1 wird die Wortfolge „Energie-Control-GmbH“ durch das Wort „Re-

gulierungsbehörde“ ersetzt und werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Benennung ist erforderlichenfalls unter Erteilung von Auflagen und/oder befristet 

auszusprechen, soweit dies zur Erfüllung der Voraussetzungen dieses Gesetzes er-

forderlich ist. Die Benennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die 

Benennung nicht mehr vorliegen.“ 

 

55. In § 46b Abs. 2 wird nach dem Begriff „KWK-Richtlinie“ jeweils die Wortfolge „in 

der Entscheidung 2007/74/EG der Kommission vom 21. Dezember 2006 zur Festle-

gung harmonisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von 

Strom und Wärme in Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates, ABl Nr. L 32 vom 6.2.2007, S. 183ff.“ eingefügt. 

 

56. § 46b Abs. 3 Z 1 und Z 2 lauten: 

„1. die Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK gemäß Anlage III El-

WOG 2010 und gemäß der Entscheidung 2008/952/EG der Kommission vom 19. 

November 2008 zur Festlegung detaillierter Leitlinien für die Umsetzung und Anwen-

dung des Anhangs II der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates, ABl. Nr. L 338 vom 17.12.2008, S 55ff.; 

2. die Bezeichnung, Art und Engpassleistung der Erzeugungsanlage;“ 

 

57. In § 46b Abs. 3 Z 6 wird das Wort „und“ durch einen Strichpunkt ersetzt. 

 

58. In § 46b Abs. 3 Z 7 wird der Verweis „Anhang IV ElWOG“ durch „Anlage IV El-

WOG 2010“ ersetzt und am Ende der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt sowie 

werden am Ende dieses Absatzes folgende Ziffern 8 bis 11 angefügt: 

„8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage;  

9. genaue Angaben über erhaltene Förderungen und die Art der Förderregelung;  



 32

10. die Bezeichnung der ausstellenden Behörde und des ausstellenden Staates und  

11. das Ausstellungsdatum des Herkunftsnachweises.“ 

 

59. Dem § 46b werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Die Ausstellung eines Herkunftsnachweises nach diesem Gesetz ist unzulässig, 

wenn für dieselbe KWK-Strommenge ein Herkunftsnachweis nach dem Ökostromge-

setz ausgestellt wird. 

(7) Der Netzbetreiber ist berechtigt, mit der Erfassung und Eingabe der Herkunfts-

nachweise einen fachlich geeigneten Dritten, sofern ihm vom Betreiber der Her-

kunftsregisterdatenbank die Berechtigung zur Eingabe der Herkunftsnachweise erteilt 

wurde, zu beauftragen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind dem Netzbetreiber 

gemäß § 59 Abs. 6 Z 6 ElWOG 2010 anzuerkennen. Betreiber von benannten KWK- 

Anlagen haben dem Netzbetreiber sowie einem vom Netzbetreiber zur Erfassung 

und Eingabe der Herkunftsnachweise beauftragten Dritten sämtliche Informationen 

und Unterlagen, die für Erfassung der Herkunftsnachweise benötigt werden, zur Ver-

fügung zu stellen. Zur Eingabe der Herkunftsnachweise beauftragte Dritte sind ver-

pflichtet, sämtliche Informationen geheim zu halten und Unterlagen nicht weiterzuge-

ben, es sei denn, der Betreiber der benannten KWK- Anlage hat dazu ausdrücklich 

seine Zustimmung erteilt.  Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt überdies nicht, 

sofern und soweit hierzu eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht oder der Betreiber 

der Herkunftsnachweisedatenbank die Informationen zum Zweck der Überprüfung 

der Herkunftsnachweise benötigt.“  

 

60. In § 47 wird der letzte Satz ersatzlos gestrichen. 

 

61. In §§  49 Abs. 1 Z. 2, 49 Abs. 6, 50 Abs. 2, 5 und 6, 51 Abs. 1, 2 und 4 wird der 

Begriff „Energie-Control GmbH“ ersetzt durch den Begriff „Regulierungsbehörde“. 

 

62. In § 49 Abs. 2  wird am Ende der Z 7 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und 

folgende Z 8 eingefügt: 

„8. alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aufwendungen der Ö-

kostromabwicklungsstelle für Ausgleichsenergie zu minimieren.“ 
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63. In § 50 werden das Wort „Vollkaufmann“ durch die Wortfolge „eingetragener Un-

ternehmer“ und das Wort „ElWOG“ durch „ElWOG 2010“ ersetzt. 

 

64. In § 51 Abs. 5 wird das Wort „Konkurs- oder Ausgleichsverfahren“ durch das 

Wort „Insolvenzverfahren“ und die Wortfolge „die Konkurseröffnung mangels Masse 

abgewiesen wird“ durch die Wortfolge „ein Insolvenzverfahren mangels kostende-

ckenden Vermögens nicht eröffnet wird“ ersetzt.  

 

65. In § 52 Abs. 1 wird der Klammerausdruck „(UCTE)“ ersetzt durch den Klammer-

ausdruck „(ENTSO)“. 

 

66. Die Überschrift des VI. Hauptstücks lautet: „Ausübungsvoraussetzungen für Re-

gelzonenführer, Verteilernetze“.  

 

67. Die Überschrift des 1. Abschnitts des Hauptstückes VI. lautet: „Regelzonenfüh-

rer“. 

 

68. § 53 lautet: 

„(1) Die Zusammenfassung von Regelzonen in Form eines gemeinsamen Betriebs 

durch einen Regelzonenführer ist zulässig. Die beabsichtigte Zusammenfassung ist 

der Behörde anzuzeigen.  

(2) Der Übertragungsnetzbetreiber kann mit der Funktion des Regelzonenführers 

auch ein drittes Unternehmen betrauen, das auch seinen Sitz in einem anderen Mit-

gliedstaat der Europäischen Union haben kann, wenn dieses Unternehmen geeignet 

ist, die Aufgaben gemäß § 42 zu erfüllen. Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit die-

ses Unternehmens sind die Bestimmungen des § 55 Abs. 2 Z 1 bis 4 sinngemäß ein-

zuhalten. Die beabsichtigte Betrauung ist der Behörde anzuzeigen. 

(3) Über Aufforderung der Behörde hat der Übertragungsnetzbetreiber Unterlagen 

zum Nachweis der Erfüllung der in Abs. 2 festgelegten Voraussetzungen binnen an-

gemessener Frist vorzulegen. Über das Ergebnis der Überprüfung hat die Behörde 

einen Feststellungsbescheid zu erlassen. Vor Erlassung dieses Feststellungsbe-

scheides hat die Behörde mit jenen Landesregierungen das Einvernehmen herzu-

stellen, in deren Wirkungsbereich sich die Regelzone erstreckt. 
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(4) Hat die Behörde mit Bescheid festgestellt, dass die Voraussetzungen gemäß Abs. 

2 nicht vorliegen, gilt die Betrauung als zurückgenommen.“  

 

69. In § 54 Abs. 3 Z 2 wird die Wortfolge „, um eine Personengesellschaft des Han-

delsrechtes oder um eine eingetragene Erwerbsgesellschaft“ ersetzt durch die Wort-

folge „oder um eine eingetragene Personengesellschaft“. 

 

70. In § 54 Abs. 4 Z 2 wird die Wortfolge „§ 40 Abs. 1 lit.a“ ersetzt durch „§ 37 Abs. 1 

lit. a“ und die Wortfolge „§ 49 Abs. 1 lit. a“ ersetzt durch „§ 46 Abs. 1 lit. a“. 

 

71. § 54 Abs. 4 Z 3 lautet: 

„3. ein Rechtsträger, über dessen Vermögen bereits einmal ein Insolvenzverfahren 

eröffnet wurde oder gegen den der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

gestellt, der Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des Insolvenzver-

fahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wurde. Dies gilt auch, 

wenn mit den angeführten Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Aus-

land verwirklicht wurden;“  

 

72. In § 55 Abs. 1 wird das Wort „mehr als“ in „mindestens“ geändert und das Wort 

„Unternehmen“ durch das Wort „Elektrizitätsunternehmen“ ersetzt. 

 

73. § 55 Abs. 2 Z 3 lautet: 

„3. der Verteilernetzbetreiber über die zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen 

Ressourcen, einschließlich der personellen, technischen, materiellen und finanziellen 

Mittel verfügt, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforder-

lich sind und gewährleistet ist, dass der Verteilernetzbetreiber über die Verwendung 

dieser Mittel unabhängig von den übrigen Bereichen des integrierten Unternehmens 

entscheiden kann,“ 

 

74. Dem § 55 werden folgende Abs. 4 bis 5 angefügt: 

„(4) Für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungs-

programms ist gegenüber der Behörde ein Gleichbehandlungsbeauftragter zu be-

nennen. Der Verteilernetzbetreiber hat sicherzustellen, dass der Gleichbehandlungs-

beauftragte völlig unabhängig ist und Zugang zu allen Informationen hat, über die der 
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Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen verfügen und die der 

Gleichbehandlungsbeauftragte benötigt, um seine Aufgaben zu erfüllen. Außerdem 

ist sicherzustellen, dass ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Res-

sourcen zur Verfügung stehen.  

(5) Ein Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz mindestens 100.000 Kunden ange-

schlossen sind und der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens ist, darf diesen 

Umstand nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen. Vertikal integrierte Verteiler-

netzbetreiber, an deren Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, ha-

ben in ihrer Kommunikations- und Markenpolitik dafür Sorge zu tragen, dass eine 

Verwechslung in Bezug auf die eigene Identität der Versorgungssparte des vertikal 

integrierten Unternehmens ausgeschlossen ist. Der Name (die Firma) des Verteiler-

netzbetreibers hat jedenfalls einen Hinweis auf seine Verteilertätigkeit zu enthalten.“  

 

75. In § 56 Abs. 2 wird in Z 1 die Wortfolge „Familien- oder“ gestrichen und folgende 

Z 2 eingefügt: 

„2. bei juristischen Personen, deren Bestand nicht offenkundig ist, der Nachweis ih-

res Bestandes und bei eingetragenen Personengesellschaften ein Auszug aus dem 

Firmenbuch, der nicht älter als 6 Monate sein darf;“  

Die nachfolgenden Z 2, 3, 4 und 5 erhalten die Bezeichnung 3, 4, 5 und 6. 

 

76. In § 57 Abs. 3 wird nach dem Wort „Auflagen“ die Wortfolge „und Bedingungen“ 

eingefügt. 

 

77. In § 59 Abs. 2, 3, 4 und 5 wird jeweils vor dem Wort „Personengesellschaft“ das 

Wort „eingetragenen“ eingefügt und jeweils die Wortfolge „des Handelsrechts“ sowie 

das Wort „solchen“ gestrichen. 

 

78. In § 60 wird die Wortfolge „, eine Personengesellschaft des Handelsrechtes oder 

eine eingetragenen Erwerbsgesellschaft“ durch die Wortfolge „oder eine eingetrage-

ne Personengesellschaft“ ersetzt. 

 

79. § 61 Abs. 1 Z 4 lautet: 

„4. dem Insolvenzverwalter (Masseverwalter, Sanierungsverwalter) für Rechnung der 

Insolvenzmasse und“  
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80. In § 62 Abs. 2 Z 5 wird das Wort „Konkurses“ durch das Wort „Insolvenzverfah-

rens“ ersetzt. 

 

81. In § 62 Abs. 6 wird das Wort „Masseverwalter“ durch die Wortfolge „Insolvenz-

verwalter“ und das Wort „Konkurs“ durch das Wort „Insolvenzverfahren“ jeweils in der 

richtigen grammatikalischen Form ersetzt. 

 

82. In § 64 Abs. 1 Z 2 und Abs. 6 (neu) wird vor dem Wort „Personengesellschaft“ 

das Wort „eingetragenen“ eingefügt und die Wortfolge „des Handelsrechts“ gestri-

chen. 

 

83. In § 64 Abs. 5 1. Satz wird die Wortfolge „offene Handelsgesellschaft“ durch die 

Wortfolge „offene Gesellschaft“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 

 

84. § 64 Abs. 6 entfällt. Die Absätze 7 und 8 erhalten die Bezeichnungen 6 und 7. 

 

85. In § 64 Abs. 7 (neu) wird das Wort „Konkursmasse“ durch das Wort „Insolvenz-

masse“ ersetzt. 

 

86. § 65 Abs. 1 Z 3 lautet: 

„3. der Konzessionsinhaber oder Geschäftsführer mindestens drei Mal wegen Über-

tretung dieses Gesetzes rechtskräftig bestraft worden ist, ein weiteres vorschriftswid-

riges Verhalten zu befürchten ist und die Entziehung im Hinblick auf die Übertretun-

gen nicht unverhältnismäßig ist.“ 

 

87. § 65 Abs. 5 lautet: 

„(5) Die Behörde hat von der im Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen Entziehung wegen Er-

öffnung eines Insolvenzverfahrens mangels eines zur Deckung der Kosten des Insol-

venzverfahrens hinreichenden Vermögens abzusehen, wenn die Ausübung vorwie-

gend im Interesse der Gläubiger gelegen und sichergestellt ist, dass der Betreiber 

des Verteilernetzes in der Lage ist, den Pflichten des III. Hauptstückes nachzukom-

men.“     
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88. Das VIII. Hauptstück erhält die Überschrift: „Allgemeine Bedingungen, Behörde, 

Überwachungsaufgaben, Strafbestimmungen“. Der bisherige 2. Abschnitt wird zum 3. 

Abschnitt und wird die Überschrift geändert in „Behörde, Auskunftspflicht, Überwa-

chungsaufgaben, Strafbestimmungen“. 

 

89. Nach § 68 wird folgender Abschnitt 2 eingefügt: 

„2. Abschnitt (Energieeffizienz) 

Datenbereitstellung und Energieeffizienzmaßnahmen 

§ 68a. (1) Verteilernetzbetreiber und Versorger müssen auf Ersuchen der Behörde 

höchstens einmal pro Jahr aggregierte statistische Daten über ihre Endverbraucher 

bereitstellen, um Energieeffizienzprogramme gestalten und durchführen sowie Ener-

giedienstleistungen  und andere Energieeffizienzmaßnahmen fördern und überwa-

chen zu können. Sie können vergangenheitsbezogene Informationen umfassen und 

müssen aktuelle Informationen zu Verbrauch der Endverbraucher und gegebenen-

falls Lastprofilen, Kundensegmentierung und Kundenstandorten umfassen, wobei die 

Integrität und Vertraulichkeit von Angaben privaten Charakters bzw. von schützens-

werten Geschäftsinformationen unter Beachtung des geltenden Unionsrechts zu 

wahren ist. Dem Ersuchen ist binnen drei Monaten nach Einlangen zu entsprechen. 

(2) Verteilernetzbetreiber und Versorger müssen alle Maßnahmen unterlassen, die 

die Nachfrage nach Energiedienstleistungen und anderen Energieeffizienzmaßnah-

men und deren Erbringung bzw. Durchführung behindern oder die Entwicklung von 

Märkten für Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen beein-

trächtigen könnten.“ 

 

90. Die Überschrift des § 70 lautet: „Auskunftspflicht“. 

 

91. § 70 lautet: 

„§ 70. (1) Die Behörde kann von den Elektrizitätsunternehmen jede Auskunft verlan-

gen, die zur Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben erforderlich 

ist. Die Elektrizitätsunternehmen sind verpflichtet, diese Auskünfte innerhalb der von 

der Behörde festgesetzten Frist zu erteilen und auf Verlangen der Behörde Einsicht 

in die Wirtschafts- und Geschäftsaufzeichnungen zu gewähren. Gesetzlich anerkann-

te Verschwiegenheitspflichten werden von der Auskunftspflicht nicht berührt.  
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(2) Die jeweils Verpflichteten haben den Organen der Behörde zur Erfüllung der ihr 

nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben jederzeit ungehindert Zutritt zu den Er-

zeugungs-, Übertragungs- und Verteileranlagen zu gewähren.  

(3) Wer nach diesem Gesetz oder auf Grund darauf beruhender behördlicher Anord-

nungen verpflichtet ist, Messungen oder andere geeignete Verfahren zur Bestim-

mung von Emissionen aus seiner Erzeugungsanlage durchzuführen und darüber 

Aufzeichnungen zu führen, hat diese Aufzeichnungen über Aufforderung der Behör-

de zu übermitteln.  

(4) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung verbundenen Kosten be-

steht nicht. 

(5) Weigert sich ein Meldepflichtiger Auskünfte zu erteilen oder Daten zu melden, hat 

die Regulierungsbehörde die begehrte Auskunft oder die Meldung der Daten mit Be-

scheid aufzutragen.“ 

 

92. Nach § 70 wird folgender § 70a samt Überschrift eingefügt: 

„Überwachungsaufgaben 

§ 70a. (1) Die Behörde hat im Rahmen ihrer den Elektrizitätsmarkt betreffenden 

Überwachungsfunktion insbesondere folgende Überwachungsaufgaben wahrzuneh-

men: 

1. die Versorgungssicherheit in Bezug auf Zuverlässigkeit und Qualität des Netzes, 

sowie die kommerzielle Qualität der Netzdienstleistungen,  

2. den Grad der Transparenz am Elektrizitätsmarkt unter besonderer Berücksichti-

gung der Großhandelspreise,  

3. den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbe-

werbs auf Großhandelsebene und Endverbraucherebene einschließlich etwaiger 

Wettbewerbsverzerrungen oder –beschränkungen,  

4. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich Exklusivitätsbestimmungen, die 

große gewerbliche Kunden daran hindern können, gleichzeitig mit mehreren Anbie-

tern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten dazu beschränken,  

5. die Dauer und Qualität der von Übertragungs- und Verteilernetzbetreibern vorge-

nommenen Neuanschluss-, Wartungs- und sonstiger Reparaturdienste,  

6. die Investitionen in die Erzeugungskapazitäten mit Blick auf die Versorgungssi-

cherheit  

laufend zu beobachten.  
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(2) Folgende Daten sind der Behörde zur Wahrnehmung der in Abs. 1 genannten 

Aufgaben und der Regulierungsbehörde ausschließlich für statistische Zwecke bis 

spätestens 31. März des jeweiligen Folgejahres elektronisch zu übermitteln: 

1. von Netzbetreibern: Zahl der Neuanschlüsse inklusive jeweils hierfür benötigter 

Zeit; durchgeführte Wartungs- und Reparaturdienste inklusive jeweils hierfür einge-

hobener Gebühren und benötigter Zeit; Anzahl der geplanten und ungeplanten Ver-

sorgungsunterbrechungen inklusive Anzahl der davon betroffenen Endverbraucher, 

Leistung, Dauer der Versorgungsunterbrechungen, Ursache und betroffene Span-

nungsebenen; Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnet-

zen; Anzahl der Netzzutritts- und Netzzugangsanträge sowie deren durchschnittliche 

Bearbeitungsdauer;  

2. von Verteilernetzbetreibern: Anzahl der Versorgerwechsel sowie gewechselte 

Mengen (kWh), jeweils getrennt nach Netzebenen und Lieferanten; Abschaltraten, 

unter gesonderter Ausweisung von Abschaltungen bei Aussetzung bzw. Vertragsauf-

lösung wegen Verletzung vertraglicher Pflichten; Zahl der Neuan- und Abmeldungen; 

Anzahl der eingesetzten Vorauszahlungszähler; durchgeführte Anzahl der eingeleite-

ten Wechsel, die dem Netzbetreiber bekannt gemacht wurden, inklusive Anzahl der 

nicht erfolgreich abgeschlossenen Wechsel; Anzahl der Wiederaufnahmen der Belie-

ferung nach Unterbrechung aufgrund von Zahlungsverzug; Zahl der Endabrechnun-

gen und Anteil der Rechnungen, die später als sechs Wochen nach Beendigung des 

Vertrages ausgesandt wurden; Anzahl der Kundenbeschwerden und –anfragen samt 

Gegenstand (zB. Rechnung und Rechnungshöhe oder Zähler, Ablesung und 

Verbrauchsermittlung) sowie die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Beschwer-

den;  

3. von Versorgern: getrennt nach Standard-Lastprofil und nicht Standard-Lastprofil 

gemessene Kunden: verrechnete Energiepreise in Eurocent/kWh; Anzahl der Ver-

sorgerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils getrennt nach Kunden-

gruppen; Anzahl der eingegangenen Beschwerden samt Beschwerdegründen; An-

zahl der versorgten Endverbraucher samt Abgabemenge je definierter Kundengrup-

pe;  

4. von Erzeugern: geplante Investitionen in den Kraftwerkspark; Umfang der verfüg-

baren Kraftwerksleistung und Darstellung welche Maßnahmen bei Ausfall der Brenn-

stoffversorgung oder einzelner Brennstoffe getroffen werden; Darstellung betreffend 

die Maßnahmen zur Sicherstellung, dass die verfügbare Kraftwerksleistung jederzeit 
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den Leistungsbedarf der Endkunden, die mit Sperrkabeln versorgt werden, gedeckt 

werden kann. 

(3) Der Behörde sind zur Wahrnehmung ihrer in Abs. 1 genannten Aufgaben vom 

Netzbetreiber bis spätestens 30. Juni des Jahres folgende Daten zu übermitteln: 

Investitionstätigkeit, Netzausbauplanung und Darstellung, dass die Investitionstätig-

keit den zu erwartenden Bedarf deckt; Vorlage eines Sperrkabelkonzeptes oder ver-

gleichbarer Konzepte sowie Darstellung welche Maßnahmen im Fall von Versor-

gungseinschränkungen und Versorgungsunterbrechungen vorgesehen sind bzw. er-

folgen. 

(4) Die Behörde kann mit Verordnung über Erhebungsmasse, -einheiten, und -

merkmale, Merkmalsausprägung, Häufigkeit, Zeitabstände und Verfahren der laufen-

den Datenerhebung nähere Bestimmungen zu den nach Abs. 2  sowie zu den nach 

Abs. 3 zu übermittelnden Daten erlassen. 

(5) Die Behörde hat laufend zu beobachten, ob ein Netzbetreiber, an dessen Vertei-

lernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind und der Teil eines vertikal 

integrierten Elektrizitätsunternehmens ist, diesen Umstand zur Verzerrung des Wett-

bewerbs nutzt. 

(6) Die Behörde hat allfällige Verstöße von vertikal integrierten Verteilerunternehmen 

gegen die Bestimmungen des § 55 unverzüglich der Regulierungsbehörde mitzutei-

len.“  

 

93. § 71 Abs. 2 Z 4 lautet: 

„4. die Mitglieder des Landeselektrizitätsbeirates sowie die Mitgliedern des Regulie-

rungs- bzw. Energiebeirates;“ 

 

94. § 71 Abs. 2 Z 5 lautet: 

 „5. den für das Elektrizitätswesen zuständigen Bundesminister“  

 

95. § 72 lautet: 

„(1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe bis zu 25.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfrei-

heitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen ist, begeht, sofern sich aus den Absät-

zen 2 oder 3 nichts anderes ergibt, wer  
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1. eine nach § 5 Abs. 1 genehmigungspflichtige Erzeugungsanlage ohne Genehmi-

gung errichtet, wesentlich ändert oder betreibt, 

2. als Rechtsnachfolger die Behörde vom Wechsel nicht verständigt (§ 26 Abs. 2) 

oder ohne Fertigstellungsanzeige (§ 12 Abs. 6) eine Erzeugungsanlage in Betrieb 

nimmt,  

3. die Erzeugungsanlage ohne die gemäß § 13 Abs. 1 erforderliche Betriebsgeneh-

migung – ausgenommen Probebetrieb – betreibt, 

4. den Bestimmungen der §§ 16, 18, 20 Abs. 1, 21 Abs. 1, oder 28 Abs. 12 zuwider 

handelt, 

5. die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten einer betroffenen Liegenschaft o-

der allfällige Bergbauberechtigte nicht oder nicht rechtzeitig über den Beginn der 

Vorarbeiten in Kenntnis setzt (§ 22 Abs. 7),  

6. entgegen § 28 Abs. 1 nicht alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um schwere 

Unfälle zu verhüten oder deren Folgen für Menschen und Umwelt zu begrenzen,  

7. entgegen § 28 Abs. 2 der Behörde nicht fristgerecht Mitteilung macht oder entge-

gen § 28 Abs. 3 Mitteilungen an die Behörde unterlässt oder diese nicht aktualisiert, 

8. entgegen § 28 Abs. 4 kein Konzept zur Verhütung schwerer Unfälle ausarbeitet, 

verwirklicht und zur Einsicht der Behörde bereithält oder ein solches bei Änderungen 

der Anlage nicht überprüft und erforderlichenfalls ändert, 

9. entgegen § 28 Abs. 5 und 7 keinen Sicherheitsbericht erstellt, einen solchen ent-

gegen § 28 Abs. 7 der Behörde nicht binnen angemessener Frist übermittelt oder 

entgegen § 28 Abs. 8 nicht überprüft und aktualisiert, 

10. entgegen § 28 Abs. 9 keinen internen Notfallplan erstellt oder einen solchen nicht 

aktualisiert oder entgegen § 28 Abs. 10 zweckdienliche Informationen nicht aus-

tauscht, 

11. entgegen § 28 Abs. 11 möglicherweise betroffene Personen und Einrichtungen 

mit Publikumsverkehr nicht über die Gefahren, Sicherheitsmaßnahmen und das rich-

tige Verhalten im Falle eines schweren Unfalls längstens alle fünf Jahre informiert, 

solche Informationen nicht alle drei Jahre überprüft und aktualisiert oder der Öffent-

lichkeit nicht ständig zugänglich macht,  

12. den Netzzugang zu nicht genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen gewährt (§ 

30 Abs. 1), gegen die Bestimmung des § 32 Abs. 1 verstößt oder die Verweigerung 

des Netzzugangs nicht schriftlich begründet (§ 32 Abs. 2),  
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13. den Betrieb eines Netzes ohne Bestellung eines geeigneten Betriebsleiters auf-

nimmt, die Bestellung des Betriebsleiters nicht genehmigen lässt oder das Ausschei-

den sowie das Wegfallen einer Voraussetzung für die Genehmigung seiner Bestel-

lung nicht schriftlich anzeigt (§ 35), 

14. den Pflichten gemäß den §§ 33 Abs. 6, 7 oder 8, 36, 38, 41, 41a Abs. 1 oder 5, 

42, 42a Abs. 1, 3 oder 4, 46b, 49, 53 Abs. 1, 2 oder 3 oder 55 Abs. 2 oder 4 nicht 

entspricht,  

15. der als bestehend festgestellten Anschlusspflicht (§ 40 Abs. 3) nicht entspricht 

oder das Recht zum Netzanschluss (§ 39) verletzt, 

16. den Pflichten gemäß den §§ 43a, 44a oder 46 Abs. 4 nicht entspricht, 

17. die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ohne Genehmigung gemäß § 

50 Abs. 2 oder die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators ohne Einhaltung der 

Voraussetzungen des § 42a ausübt, 

18. die Bereitstellung der Primärregelleistung nicht mittels einer vom Regelzonenfüh-

rer oder von einem von diesem Beauftragten durchgeführten Ausschreibung gemäß 

den Bestimmungen des § 52 erfolgt, 

19. ein Verteilernetz ohne elektrizitätsrechtliche Konzession betreibt (§ 54 Abs. 1), 

20. die elektrizitätswirtschaftliche Konzession entgegen den Vorschriften dieses Ge-

setzes durch Dritte ausüben lässt (§ 58 Abs. 1), 

21. trotz der gemäß § 54 Abs. 3 Z 2 oder Abs. 5, § 60 Abs. 1 oder § 61 Abs. 3 beste-

henden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers oder Pächters die elekt-

rizitätswirtschaftliche Konzession ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung ei-

nes Geschäftsführers (§ 59 Abs. 2) oder der Übertragung der Ausübung an einen 

Pächter (§ 60 Abs. 2) erhalten zu haben,  

22. die Bestellung eines Pächters (§ 60 Abs. 2) oder Geschäftsführers (§ 59 Abs. 2) 

nicht genehmigen lässt oder das Ausscheiden des Pächters oder Geschäftsführers 

oder das Wegfallen einer Voraussetzung für die Genehmigung nicht unverzüglich 

schriftlich anzeigt,  

23. den in Bescheiden, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, enthal-

tenen Auflagen, Aufträgen oder Bedingungen zuwider handelt oder die in den Be-

scheiden enthaltenen Fristen nicht einhält, 

24. den Pflichten gemäß § 68a nicht nachkommt,  

25. den Pflichten gemäß § 70 oder § 70a nicht nachkommt, 

26. den Pflichten gemäß § 75 nicht nachkommt, 
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27. den Vorschriften gemäß § 77, § 78 oder § 78a nicht entspricht.  

(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe von mindestens 10.000 Euro und höchstens 50.000 Euro, im Falle der 

Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, zu bestrafen ist, 

begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Verteiler-

netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den §§ 

46 Abs. 4, 52 Abs. 2, 70 oder 70a nicht entspricht. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer 

Geldstrafe von mindestens 50.000 Euro und höchstens 75.000 Euro, im Falle der 

Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu bestrafen 

ist, begeht, wer als Verantwortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Vertei-

lernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, den Pflichten gemäß den 

§§ 32 Abs. 1, 38, 41, 41a, 42 Abs. 2, 42a Abs. 4, 43a, 44a, 49, 54 Abs. 1 oder 55 

nicht entspricht. 

(4) Der Versuch ist strafbar.  

(5) Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession 

an einen Pächter genehmigt, so ist dieser verantwortlich. 

(6) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im Abs. 1, 2 oder 3 be-

zeichnete Tat oder deren Versuch (Abs. 4) den Tatbestand einer mit gerichtlicher 

Strafe bedrohten Handlung bildet.“ 

 

96. In § 73 Abs. 1 wird das Wort „Ökoanlagen“ durch die Wortfolge „Ökostromanla-

gen und Energieeffizienzmaßnahmen, das Wort „wird“ durch das Wort „ist“ sowie in Z 

3 die Wortfolge „auf Grund von Rechtsvorschriften“ durch die Wortfolge „gemäß § 43 

Ökostromgesetz 2012 dem Land Wien“ ersetzt. 

 

97. In § 73 Abs. 1 Z 1 entfällt die Wortfolge „Abs. 1“. 

 

98. Der § 74 Abs. 3 lautet wie folgt: 

„(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 

1. zwei Vertreter des Amtes der Wiener Landesregierung, 

2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Wien, der Arbeiterkammer Wien, der 

Landwirtschaftskammer Wien, und des Österreichischen Gewerkschaftsbun-

des, 
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3. zwei Vertreter des konzessionierten Verteilernetzbetreibers für Wien und 

4. zwei Vertreter der WIEN ENERGIE GmbH.“ 

 

99. In § 74 Abs. 5 2. Satz wird die Wortfolge „Abs. 3 Z 2“ ersetzt durch die Wortfolge 

„Abs. 3 Z 2 bis 4“. 

 

100. § 75 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehand-

lungsprogramms gegenüber der Behörde benannte Gleichbehandlungsbeauftragte 

hat der Behörde und der Regulierungsbehörde jährlich, spätestens bis 31. März des 

Folgejahres, einen Bericht über die zur Einhaltung des Gleichbehandlungspro-

gramms getroffenen Maßnahmen vorzulegen und in geeigneter Weise zu veröffentli-

chen. Die Behörde hat der Regulierungsbehörde jährlich einen zusammenfassenden 

Bericht über die auf Grund dieses Berichtes getroffenen Maßnahmen vorzulegen und 

diesen Bericht in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu veröffentlichen.“ 

 

101. In § 75 Abs. 3 tritt an die Stelle der Bezeichnung „Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit“ die Bezeichnung „Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend“ und 

lautet die Z 1: 

 „1. eine im Einklang mit der in Anlage III ElWOG 2010 und der Entscheidung 

2008/952/EG der Kommission vom 19. November 2008 zur Festlegung detaillierter 

Leitlinien für die Umsetzung und Anwendung des Anhangs II der Richtlinie 

2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 338 vom 

17.12.2008, S 55ff. dargelegten Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeu-

gung von Strom und Wärme aus KWK,“ 

 

102. Dem § 75 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

„(4) Die Behörde hat Verstöße von Verteilernetzbetreibern gegen § 55 Abs. 4 oder 5 

unverzüglich der Regulierungsbehörde mitzuteilen. 

(5) Die Ergebnisse der im Land Wien durchgeführten Energieeffizienzprogramme 

werden regelmäßig dem Bund übermittelt.“ 

103. Dem § 76 werden folgende Absätze angefügt: 

„(6) Durch die §§ 1 Abs. 3 Z 4 und 42 Abs. 2 Z 5 in der Fassung der Novelle LGBl. 

Nr. xx/2012 wird die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des 
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Rates  vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 

2001/77/EG und 2003/30/EG, ABl. Nr. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 16ff. umgesetzt. 

(7) Durch die §§ 1 Abs. 3 Z 9, 5 Abs. 3 Z 9 bis 11, 5 Abs. 4, 37, 38, 42, 43a, 55, 58, 

70 und 72 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. xx/2012 wird die Richtlinie 

2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14. August 2009, S. 55ff umgesetzt. 

(8) Durch die §§ 38 Abs. 1,  68a, 70 Abs. 1, 73 und 75 Abs. 5 in der Fassung der No-

velle LGBl. Nr. xx/2012 wird die Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhe-

bung der Richtlinie 93/76/EWG, ABl. Nr. L 114 vom 27. April 2006, S. 64ff. umge-

setzt.“ 

 
104. Nach § 78 wird folgender § 78a samt Überschrift eingefügt: 

„Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. xx/2012  

§ 78a. (1) Vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber, an deren Netz mindestens 

100.000 Kunden angeschlossen sind, sind verpflichtet, binnen sechs Monaten nach 

Inkrafttreten der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. 

xx/2012 der Behörde jene Maßnahmen mitzuteilen, durch die gewährleistet ist, dass 

in ihrer Kommunikations- und Markenpolitik eine Verwechslung in Bezug auf die ei-

gene Identität der Versorgungssparte des vertikal integrierten Unternehmens ausge-

schlossen ist. 

(2) Vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber, an deren Netz mindestens 100.000 

Kunden angeschlossen sind, sind verpflichtet, binnen drei Monaten nach Inkrafttreten  

der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. xx/2012 ein 

den Bestimmungen dieser Novelle entsprechendes Gleichbehandlungsprogramm der 

Behörde vorzulegen. Mit der Vorlage ist auch der völlig unabhängige Gleichbehand-

lungsbeauftragte der Behörde bekanntzugeben (§ 38 Abs. 4 und 5) oder nachzuwei-

sen, dass der bereits bekannt gegebene Gleichbehandlungsbeauftragte die Voraus-

setzungen dieses Gesetzes erfüllt. 

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit elektrischer Energie, 

die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsge-

setz 2005 LGBl. Nr. xx/2012 nach den Bestimmungen des Wiener Elektrizitätswirt-

schaftsgesetzes 2005, LGBl. Nr. 46/2005 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010 recht-
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mäßig veröffentlicht wurden, sind binnen einer Frist von sechs Monaten ab Inkrafttre-

ten dieser Novelle an die Bestimmungen dieser Novelle anzupassen und der Regu-

lierungsbehörde anzuzeigen.  

(4) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirt-

schaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. xx/2012 anhängigen Verwaltungsverfahren sind nach 

den Bestimmungen des Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005, LGBl. Nr. 

46/2005 in der Fassung  LGBl. Nr. 56/2010 fortzuführen und abzuschließen. 

(5) KWK-Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten der Novelle zum Wiener Elektrizitäts-

wirtschaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. xx/2012 gemäß § 46b mit Bescheid benannt wor-

den sind, gelten weiterhin als benannt. 

(6) Netzbetreiber haben ihrer Verpflichtung nach § 70a Abs. 3 erstmals im Jahr 2013 

nachzukommen.“  

 

 

 

Artikel II 

 

Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 

 

 

Der Landeshauptmann:      Der Landesamtsdirektor: 

 



V O R B L A T T  

 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der 

Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005), LGBl. Nr. 

46/2005 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010, geändert wird 

 

Ziele und wesentlicher Inhalt: 

Umsetzung des 3. Energie-Binnenmarktpaketes in Ausführung der 

grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des Elektrizitätswirtschafts- und                      

-organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010.  

Schwerpunkte: 

1) Wirksame Entflechtung der Netzbetreiber 

2) Stärkung und Absicherung der Verbraucherrechte 

3) Stärkung der Versorgungssicherheit 

 

Alternativen: Keine 

 

Auswirkungen des Regelungsvorhabens: 

Finanzielle Auswirkungen:  

Die im Rahmen der vorliegenden Novelle vorgesehenen Änderungen führen zu 

keiner finanziellen Mehrbelastung des Landes Wien, insbesondere ergibt sich aus 

den in § 70a enthaltenen zusätzlichen Vollzugsaufgaben keine Erhöhung des 

Personalaufwandes. Für das Land Wien sowie für den Bund und die anderen 

Gebietskörperschaften entstehen durch die Novelle keine zusätzlichen Kosten. 

Im Übrigen dienen diese Bestimmungen der Umsetzung zwingender Vorschriften des 

Gemeinschaftsrechts.  

 

Auswirkungen auf die Bezirke: Keine 

 

Wirtschaftspolitische Auswirkungen: 

Durch die Umsetzung des 3. Energie-Binnenmarktpakets soll allen privaten und 

gewerblichen Verbrauchern in der Europäischen Union eine echte Wahlmöglichkeit 

eröffnet, neue Geschäftschancen für Unternehmungen ermöglicht und der 

grenzüberschreitende Handel gefördert werden. Auf diese Weise sollen 



 - 2 -

Effizienzgewinne, wettbewerbsfähige Preise und höhere Dienstleistungsstandards 

bewirkt und ein Beitrag zu mehr Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit geleistet 

werden. Dadurch gewinnt der Wirtschaftsstandort Wien an Attraktivität. 

Es sind neue Informationsverpflichtungen für Elektrizitätsunternehmen vorgesehen, 

die vor allem der Stärkung des Wettbewerbes und der Verbraucherrechte dienen. 

 

Auswirkungen in umweltpolitischer, konsumentenpolitischer sowie sozialer Hinsicht: 

Das Vorhaben führt zu einer Stärkung der Rechte der Verbraucher.  

 

Geschlechtsspezifische Auswirkungen: 

Das Vorhaben entfaltet keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen. 

 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

Durch die vorliegende Gesetzesnovelle werden folgende Rechtsvorschriften der EU 

umgesetzt: 

 Richtlinie 2009/72/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 

2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG 

 Richtlinie 2006/32/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 

2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der 

Richtlinie 93/76/EWG  

 Richtlinie 2009/28/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen  

Weiters enthält der Gesetzesentwurf Bestimmungen, die aufgrund der Verordnung 

2009/714/EG über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 

Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung 2003/1228/EG in das Landesrecht 

aufzunehmen sind. 

Der Entwurf steht nicht im Widerspruch zu Regelungen der Europäischen 

Gemeinschaft. 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:   Keine. 

Die vorliegende Novelle enthält keine Verfassungsbestimmungen. Eine Mitwirkung 

von Bundesorganen im Sinne des Art. 97 Abs. 2 B-VG ergibt sich ausschließlich 

durch die Umsetzung grundsatzgesetzlicher Vorgaben. 



Erläuternde Bemerkungen 

 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der 

Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005), LGBl. Nr. 

46/2005 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010, geändert wird 

 

 

Allgemeiner Teil 

 

I. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt: 

Durch die Verabschiedung des sogenannten 3. Energie-Binnenmarktpaketes der 

Europäischen Union im Jahr 2009 wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für 

den Energiebinnenmarkt neu gestaltet. Dabei wurden im Wesentlichen folgende 

Schwerpunkte gesetzt: 

- Stärkung und Absicherung der Verbraucherrechte 

- Wirksame Entflechtung von Netzbetreibern  

- Gewährleistung des freien Marktzugangs für Versorger und Entwicklung von 

Kapazitäten für neue Erzeugungsanlagen 

- Stärkung der Versorgungssicherheit, Erstellung eines Netzentwicklungsplans 

und Netzausbau 

Das 3. Energie-Binnenmarktpaket besteht im Bereich der Elektrizitätswirtschaft aus 

folgenden Rechtsakten: 

- Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden 

- Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den 

grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1228/2003 

- Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG  
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Der Bundesgesetzgeber setzte diese gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben im 

Rahmen des BGBl. I Nr. 110/2010 um, mit dem unter Artikel 1 das 

Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010) und unter 

Artikel 2 das Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) neu erlassen wurden.  

 

Die in dieser Gesetzesnovelle enthaltenen Rechtsvorschriften sind dem 

Kompetenztatbestand des Art. 12 Abs. 1 Z 5 Bundesverfassungsgesetz zuzuordnen. 

Die vorliegende Novelle dient der Umsetzung jener Regelungen des ElWOG 2010, 

die nicht als unmittelbar anwendbares Bundesrecht in Kraft gesetzt wurden, sondern 

als Grundsatzbestimmungen formuliert sind. Dabei werden die Richtlinie 2009/72/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 

2003/54/EG sowie einzelne Bestimmungen der Richtlinie 2009/28/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG umgesetzt. 

Darüber hinaus wird auf Grundlage der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zur 

Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz die Richtlinie 

2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über 

Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 

93/76/EWG umgesetzt. 

 

Da das Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 (WElWG 2005) in Struktur und 

Aufbau unverändert bleibt und lediglich einzelne Bestimmungen an die 

grundsatzgesetzlichen Vorgaben anzupassen sind, erscheint es sinnvoll und 

zweckmäßig, dem Umsetzungsbedarf in Form einer Gesetzesnovelle 

nachzukommen. Im Zuge der Novelle werden auch Verweise auf andere Normen 

aktualisiert und einzelne redaktionelle Versehen korrigiert.  

 

Der Entwurf enthält im Wesentlichen Regelungen über 

 

1.) Stärkung und Absicherung der Verbraucherrechte: 

Das Recht auf Grundversorgung soll neben den Haushaltskunden auch 

Unternehmern im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 Konsumentenschutzgesetz, BGBl. Nr. 
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140/1979 zustehen, die weniger als 50 Personen beschäftigen, weniger als 

100.000kWh/Jahr an Elektrizität verbrauchen und einen Jahresumsatz oder eine 

Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen haben. (§ 43a WElWG 2005) 

Vom Verbraucher darf eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung maximal in Höhe 

einer Teilbetragszahlung für einen Monat verlangt werden. In den Allgemeinen 

Netzbedingungen müssen Entschädigungs – bzw. Erstattungsregeln für den Fall der 

Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungsqualität sowie ein Hinweis auf 

die in Anhang I der Richtlinie 2009/72/EG enthaltenen Maßnahmen zum Schutz der 

Kunden und auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren enthalten sein. 

 

2.) Wirksame Entflechtung der Netzbetreiber: 

Um eine Verzerrung des Wettbewerbs zu vermeiden, bildet die Entflechtung der 

Übertragungsnetzbetreiber von den übrigen Aktivitäten eines vertikal integrierten 

Elektrizitätsunternehmens eine zentrale Vorgabe des 3. Energie-

Binnenmarktpaketes. Durch eine vollständige Entflechtung der Übertragungsnetz-

betreiber, die so unabhängig von Erzeuger- und Versorgerinteressen agieren 

können, soll ein diskriminierungsfreier Netzzugang für alle Marktteilnehmer 

sichergestellt werden. Die Unabhängigkeit der Übertragungsnetzbetreiber soll dabei 

durch eine Reihe von Maßnahmen sichergestellt sein.  

Vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber haben in ihrer Kommunikations- und 

Markenpolitik dafür Sorge zu tragen, dass die Gefahr einer Verwechslung in Bezug 

auf die eigene Identität der Versorgungssparte des vertikal integrierten 

Unternehmens nicht gegeben ist.  

 

3.) Netzentwicklungsplan und Netzausbau: 

Im Interesse der Versorgungssicherheit soll eine stabile Elektrizitätsversorgung durch 

Erhaltung und Ausbau der erforderlichen Netzinfrastruktur gewährleistet sein. Dies 

erfolgt vor allem durch die verpflichtende Erarbeitung eines Netzentwicklungsplans, 

der durch die Übertragungsnetzbetreiber jährlich der Regulierungsbehörde 

vorzulegen ist. Der Netzentwicklungsplan ist jeweils für den Zeitraum von zehn 

Jahren zu verfassen und hat den Zweck, den Marktteilnehmern Angaben darüber zu 

liefern, welche Übertragungsinfrastrukturen geplant sind, welche Investitionen bereits 

beschlossen sind und welcher Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorgesehen ist    

(§ 41a WElWG 2005). Die Vornahme der im Netzentwicklungsplan vorgesehenen 
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Investitionen kann von der Regulierungsbehörde in weiterer Folge durchgesetzt 

werden. 

 

4.) Auferlegung zusätzlicher Pflichten:  

Durch die Auferlegung von zusätzlichen Pflichten für Regelzonenführer wird im Sinne 

einer schrittweisen Hinführung zu einem Europäischen Energiebinnenmarkt die 

regionale Zusammenarbeit zwischen den Regelzonenführern gefördert. Dies 

insbesondere in Bezug auf die Markttransparenz, die Berechnung und Vergabe von 

grenzüberschreitenden Netzkapazitäten sowie die Bewertung bzw. Prognose der 

Versorgungssicherheit. (§ 42 WElWG 2005) 

Auch Übertragungsnetz- und Verteilernetzbetreibern werden zu diesem Zweck 

zusätzliche Pflichten auferlegt. (§§ 38 und 41 WElWG 2005) 

 

5.) Zusammenfassung von Regelzonen:         

Mehrere Regelzonen können in Form eines gemeinsamen Betriebs durch einen 

Regelzonenführer zusammengefasst werden, wodurch sich zahlreiche wirtschaftliche 

Vorteile ergeben, die letztlich allen Marktteilnehmern zugute kommen. (§ 42 Abs. 1 

WElWG 2005)  

 

6.) Überwachungsaufgaben der Landesregierung: 

Die Behörde hat im Rahmen ihrer den Elektrizitätsmarkt betreffenden Aufgaben 

diverse Überwachungsfunktionen, zu deren Wahrnehmung die Übermittlung von 

zahlreichen Daten erforderlich ist. Der genaue Datenumfang wie auch das Verfahren 

der Datenerhebung kann durch Verordnung der Landesregierung geregelt werden   

(§ 70a WElWG 2005). 

 

II. Finanzielle Auswirkungen: 

 

Die im Rahmen der vorliegenden Novelle vorgesehenen Änderungen führen zu 

keiner finanziellen Mehrbelastung des Landes Wien, insbesondere ergibt sich aus 

den in § 70a enthaltenen zusätzlichen Vollzugsaufgaben keine Erhöhung des 

Personalaufwandes. Für das Land Wien sowie für den Bund und die anderen 

Gebietskörperschaften entstehen durch die Novelle keine zusätzlichen Kosten. 



 - 5 -

Im Übrigen dienen diese Bestimmungen der Umsetzung zwingender Vorschriften des 

Gemeinschaftsrechts.  

 

Besonderer Teil 

 

Zu Z 1 (Inhaltsverzeichnis): 

Das Inhaltsverzeichnis ist im Hinblick auf die neu hinzugekommenen Bestimmungen 

sowie einige geänderte und ergänzte Bestimmungen zu aktualisieren. 

 

Zu Z 2 (§ 1 Abs. 3): 

Bei den in § 1 angeführten Zielen erfolgt eine Anpassung an die 

gemeinschaftsrechtlichen Änderungen und die entsprechenden grundsatz-

gesetzlichen Änderungen  (§ 4 Z 4, 5 und 7 ElWOG 2010). Die im WElWG 2005 

weitergehende Zielbestimmung der Z 1 wird ebenso beibehalten wie das Ziel „die 

Bevölkerung und die Umwelt vor Gefährdungen und unzumutbaren Belästigungen 

durch Erzeugungsanlagen zu schützen“. Das Ziel „den hohen Anteil erneuerbarer 

Energien in der Elektrizitätswirtschaft weiter zu erhöhen“ ist nunmehr in der Z 4 

enthalten und dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung von Energien aus 

erneuerbaren Quellen. 

Beim Verweis in Z 8 erfolgt die Anpassung an die neue Bezeichnung des ElWOG 

2010. 

In Z 9 wird die Versorgungssicherheit als öffentliches Interesse verankert, um im 

Rahmen der Genehmigungsverfahren eine ausgewogene Interessenabwägung zu 

ermöglichen. Die Binnenmarktrichtlinie anerkennt die Versorgungssicherheit als 

zentrales Ziel. 

 

Zu Z 3 (§ 2): 

Es sind zahlreiche Begriffsbestimmungen in Ausführung des § 7 ElWOG 2010 zu 

ändern bzw. zu ergänzen. Dabei werden jene Begriffsbestimmungen des ElWOG 

2010 neu übernommen, die im Ausführungsgesetz von Relevanz sind. 

Der Abs. 2 wird insofern geändert, als die Bezeichnungen jener Bundesgesetze, 

Verordnungen bzw. Richtlinien aktualisiert bzw. ergänzt werden, auf die im WElWG 

2005 Bezug genommen wird.  



 - 6 -

Zu Z 5 (§ 5 Abs. 3 Z 8 - 11): 

Diese Ergänzungen dienen der Umsetzung des Artikel 7 lit. f, g, j und k der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. 

 

Zu Z 6 (§ 5 Abs. 5): 

Diese Ergänzungen dienen der Umsetzung des Artikel 7 lit. j und k der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. 

 

Zu Z 7 (§ 7 Abs.1): 

Die maximale Engpassleistung, bis zu deren Grenze ein vereinfachtes 

Genehmigungsverfahren möglich ist, wird von 15 kW auf 50 kWp angehoben. Die 

Anhebung dieser Grenze erfordert keine zusätzlichen sicherheitstechnischen 

Regelungen. Gleichzeitig wird nun die Angabe der Engpassleistung in kWp verlangt. 

Die Peakleistung beschreibt die höchstmögliche Leistung der Anlage bei optimalen 

Bedingungen und ist leichter verifizierbar als die Angabe einer kW-Leistung, bei der 

es sich nur um eine durchschnittliche Leistung handelt, die hochgerechnet wird. 

 

Zu Z 8 (§ 29): 

Die aktuelle Bezeichnung des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und 

Jugend wird übernommen. 

 

Zu Z 9 und 10 (§ 30): 

Gemäß den Vorgaben des Grundsatzgesetzes ElWOG 2010 und des E-ControlG 

sind die Behördenverweise zu aktualisieren. 

 

Zu Z 12 (§ 31): 

In Umsetzung des § 20 ElWOG 2010 ist hier eine Aktualisierung der Bezeichnung 

der EG-Verordnung vorzunehmen. Im Hinblick auf die Begriffsbestimmung 

„erneuerbare Energiequelle“ (statt bisher „erneuerbarer Energieträger“) erfolgt eine 

sprachliche Anpassung.   

 

Zu Z 13 (§ 32 Abs. 1): 

In Umsetzung des § 21 ElWOG 2010 ist die Bestimmung über die Verweigerung des 

Netzzuganges anzupassen.  
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Zu Z 15 (§ 33): 

Die vorgesehenen Änderungen entsprechen den Vorgaben der grundsatz-

gesetzlichen Regelungen des § 17 Abs. 3 ElWOG 2010.  

Mit Abs. 8 erfolgt die Umsetzung des § 18 ElWOG 2010. Die Regelung gewährleistet, 

dass die Allgemeinen Netzbedingungen nach deren Genehmigung durch die 

Regulierungsbehörde den Netzbenutzern bekannt gegeben und auf Wunsch 

übermittelt werden. 

 

Zu Z 16 (§ 34 Abs. 1) 

Hier erfolgen Anpassungen von Verweisen auf Bestimmungen des ElWOG 2010. 

 

Zu Z 17 (§ 34 Abs. 3): 

Durch § 34 Abs. 3 erfolgt die Umsetzung des § 17 Abs. 2 ElWOG 2010. 

 

Zu Z 18 (§ 36): 

Durch diese neue Formulierung erfolgt lediglich eine Klarstellung, dass alle partiellen 

Abschaltungen im Stromverteilernetz zulässig sind, sofern dies zur Vermeidung eines 

drohenden Zusammenbruchs des Stromnetzes erforderlich ist. Dies kann auch dann 

der Fall sein, wenn in Folge eines Zusammenbruchs des Gasnetzes ein 

Zusammenbruch des Stromnetzes droht. 

 

Zu Z 19 (§ 37): 

§ 70 ElWOG 2010 bestimmt, dass die Ausführungsgesetzgeber die Möglichkeit zur 

Errichtung und zum Betrieb von Direktleitungen vorzusehen haben. Die Umsetzung 

der Bestimmungen über die Direktleitungen in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 

wird vom Grundsatzgesetzgeber dem Landesgesetzgeber überlassen. Demnach wird 

den in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie genannten Marktteilnehmern ein 

Rechtsanspruch zur Errichtung und zum Betrieb einer Direktleitung eingeräumt. 

  

Zu Z 20 bis 25 (§ 38): 

Hier wird § 45 ElWOG 2010 umgesetzt bzw. erfolgen Anpassungen an das ElWOG 

2010.  
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Die Zielbestimmung des § 4 Z 4 ElWOG sieht vor, dass geeignete 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Netz- und Versorgungssicherheit 

erhöhen und nachhaltig gewährleisten. Diese Bestimmung richtet sich primär an den 

Netzbetreiber, der jedoch im Rahmen der Aufrechterhaltung der 

Versorgungssicherheit auch auf Leistungen der Erzeuger angewiesen ist, da es ihm 

gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht gestattet ist, Kraftwerke zu 

betreiben. Um seinen Aufgaben als Netzbetreiber nachkommen zu können, muss er 

Leistungen, die zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit notwendig sind, 

zukaufen. Insofern ist unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit in § 38 

Abs. 1 Z 16 eine derartige Pflicht für Verteilernetzbetreiber normiert.  

Die in § 38 Abs. 1 Z 24 beschriebene Verpflichtung des Netzbetreibers entspricht den 

in Art. 25 Abs. 7 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie enthaltenen Vorgaben. Durch 

die in Z 26 vorgesehene Verpflichtung wird sichergestellt, dass 

Übertragungsnetzbetreiber bei der geplanten Errichtung von größeren 

Erzeugungsanlagen (Engpassleistung größer 50 MW) bereits zum Zeitpunkt der 

Feststellung des technisch geeigneten Anschlusspunktes informiert werden und 

eventuelle Auswirkungen durch den Betrieb dieser neuen Erzeugungsanlagen auf 

das Übertragungsnetz zum frühest möglichen Zeitpunkt im Netzbetrieb wie auch in 

der Netzplanung berücksichtigt werden können. 

Mit den Absätzen 4 bis 6 wird § 42 Abs. 3 Z 4 ElWOG 2010 umgesetzt. In 

Umsetzung von Art. 26 Abs. 2 lit. d der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, wonach der 

Gleichbehandlungsbeauftragte völlig unabhängig sein und Zugang zu allen 

Informationen haben muss, über die der Verteilernetzbetreiber verfügt, wird die 

völlige Unabhängigkeit dadurch gesichert, dass die Abberufung des 

Gleichbehandlungsbeauftragten der Behörde anzuzeigen ist. 

 

Zu Z 26 und Z 27 (§ 39): 

Es erfolgen geringfügige sprachliche Anpassungen. 

 

Zu Z 28 (§ 40 Abs. 2): 

Bei Anlagen, die nicht für den dauerhaften Verbleib bestimmt sind, wie 

Bauprovisorien, Marktstände oder Imbissstände, ist die Errichtung unmittelbarer 

Anschlüsse an das öffentliche Verteilernetz am selben Grundstück wirtschaftlich oft 

schwierig. Bei derartigen Anlagen ist – wenn diese in der Natur ersichtlich sind – 
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ebenfalls eine Ausnahme gerechtfertigt, da auch bei diesen eine Freischaltung im 

Notfall leicht stattfinden kann. Es bestehen daher gegen diese Ausnahme keine 

sicherheitstechnischen Bedenken. 

  

Zu Z 29 (§ 41): 

In § 41 Abs. 1 Z 7 erfolgen Anpassungen von Verweisen auf Bestimmungen des 

ElWOG 2010. § 41 Abs. 1 Z 10 und 18 sind vor dem Hintergrund des § 15 ElWOG 

2010 zu sehen.  

In § 41 Abs. 1 Z 19 bis 28 werden die in § 40 Abs. 1 Z 12 bis 21 ElWOG 2010 

vorgegebenen Grundsätze umgesetzt. Diese neuen Pflichten stellen Ergänzungen zu 

den bisherigen Pflichten der Übertragungsnetzbetreiber dar, die den Vorgaben des 

Art. 12 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie entsprechen. Die Pflichten des 

Übertragungsnetzbetreibers in Z 24 und Z 25 resultieren aus den in Art. 37 Abs. 1 lit. 

i und s der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie genannten Aufgaben der 

Regulierungsbehörden. 

Die in § 41 Abs. 3 enthaltene Verpflichtung ist zwingend aufgrund der 

Grundsatzbestimmung des § 40 Abs. 2 ElWOG 2010 aufzunehmen.  

Die in § 41 Abs. 4 bis 6 enthaltenen Bestimmungen über die Allgemeine 

Anschlusspflicht erfolgen in Umsetzung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

des § 5 ElWOG 2010.  

 

Zu Z 30 (§ 41a): 

Anstelle der bisher in § 42b ausführungsgesetzlich geregelten Langfristplanung ist 

nunmehr in Umsetzung der Grundsatzbestimmungen des § 37 ElWOG 2010 die 

Regelung des Netzentwicklungsplans aufzunehmen. Dadurch werden die Vorgaben 

des Art. 22 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie umgesetzt. Der von den 

Übertragungsnetzbetreibern jährlich auszuarbeitende Netzentwicklungsplan löst die 

bisherige Langfristplanung der Regelzonenführer ab. Der Netzentwicklungsplan ist 

mit den regionalen und gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplänen abzustimmen 

und mit allen relevanten Marktteilnehmern zu konsultieren. Die Regulierungsbehörde 

hat den vom Übertragungsnetzbetreiber zur Genehmigung vorgelegten 

Netzentwicklungsplan zu prüfen und den Regulierungsbeirat zu befassen. 

Angemessene Kosten, die mit der Umsetzung von Maßnahmen des 
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Netzentwicklungsplans verbunden sind, sind bei der Bestimmung der 

Systemnutzungsentgelte anzuerkennen. 

Mit Hilfe des Netzentwicklungsplans soll unter anderem auch die 

Versorgungssicherheit mittel- und langfristig sichergestellt werden. Da die Behörde 

für die Überwachung der Versorgungssicherheit zuständig ist, ist dieser eine Kopie 

sowohl des eingereichten als auch des durch die Regulierungsbehörde genehmigten 

Netzentwicklungsplans zu übermitteln.  

 

Zu Z 31 (§ 42): 

Zu Abs. 2 Z 5: Art. 15 Abs. 3 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie sieht vor, dass 

Netzbetreiber bei der Inanspruchnahme von Erzeugungsanlagen jenen den Vorrang 

geben müssen, in denen erneuerbare Energiequellen eingesetzt werden. Dies hat im 

Einklang mit Art. 16 der Erneuerbaren Energienrichtlinie zu erfolgen. Im 

österreichischen Marktmodell haben Betreiber von Erzeugungsanlagen, somit auch 

Erzeugungsanlagen, die mit erneuerbaren Energieträgern betrieben werden, ihre 

Anlagen in der Regel nach eigenen Entscheidungen einzusetzen. Ein genereller 

Vorrang ist deshalb nicht erforderlich. Nur in den Fällen von Engpässen haben 

Übertragungsnetzbetreiber in ihrer Rolle als Regelzonenführer die Möglichkeit, 

Erzeugungsanlagen abzurufen. Daher wird nur in diesem Fall dem Netzbetreiber 

diese Verpflichtung auferlegt.  

Mit Abs. 2 Z 6 wird § 23 Abs. 2 Z 6 ElWOG 2010 umgesetzt. 

Zu Abs. 2 Z 16 bis 25: In einem ersten Schritt hin zu einem Europäischen 

Energiebinnenmarkt sind nationale Märkte in einen oder mehrere regionale Märkte 

zu integrieren. In diesem Prozess kommt den Übertragungsnetzbetreibern in ihrer 

Aufgabe als Regelzonenführer eine wichtige Rolle zu. Insbesondere in Bezug auf die 

Berechnung und Vergabe von grenzüberschreitenden Netzkapazitäten, der 

Netzbetriebssicherheit, der Markttransparenz, den Regelenergieprodukten und der 

Bewertung bzw. Prognose von Versorgungssicherheit ist eine regionale 

Zusammenarbeit von Regelzonenführern essentiell. Die hier enthaltenen Pflichten 

entsprechen den in Art. 6 Abs. 2 und 3 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 

enthaltenen Vorgaben. Z 23 setzt die Bestimmungen des Art 37 Abs. 6 lit. c der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie um. 
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Zu Z 32 bis Z 38 (§ 42a): 

In § 42a wird § 23 Abs. 3 bis 8 ElWOG 2010 umgesetzt und waren Anpassungen an 

das ElWOG 2010 vorzunehmen. 

 

Zu Z 39 (42b): 

§ 42b hat zu entfallen, da anstelle der von den Regelzonenführern vorzunehmenden 

Langfristplanung nun die Verpflichtung der Übertragungsnetzbetreiber zur Erstellung 

eines Netzentwicklungsplans tritt. 

 

Zu Z 40 bis 42 (§ 43a): 

Durch § 43a erfolgt die Umsetzung des § 77 ElWOG 2010. Art. 3 Abs. 7 der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten ein Konzept des 

„schutzbedürftigen Kunden“ zu erstellen und dafür Sorge zu tragen, dass für diese 

Kundengruppe ein angemessener Schutz besteht. In diesem Sinne war es 

erforderlich, den unter besonderem Schutz stehenden Kundenkreis in Anlehnung an 

die Vorgaben des Art. 3 Abs. 3 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie zu erweitern 

bzw. zu konkretisieren und notwendige Anpassungen bzw. Klarstellungen betreffend 

die Zumutbarkeit der Grundversorgung, die maximale Höhe der Entgeltverrechnung 

sowie die maximale Höhe der forderbaren Vorauszahlung bzw. Sicherheitsleistung 

vorzunehmen. 

Wenngleich den Netzbetreiber keine gesetzliche Verpflichtung zur Versorgung letzter 

Instanz trifft, ist in diesem Zusammenhang die Bestimmung des § 82 Abs. 3 ElWOG 

2010 zu beachten, die für den Netzbetreiber ein qualifiziertes Mahnverfahren vorsieht 

bevor eine physische Trennung der Netzverbindung vorgenommen werden darf. 

Sofern der Kunde, der im Rahmen der Versorgung letzter Instanz durch den 

Lieferanten beliefert wird, weitere Zahlungen aus der Netzrechung nicht begleicht, 

wird somit die Abschaltung erst nach Einhaltung des qualifizierten Mahnverfahrens 

erfolgen können. 

 

Zu Z 43 und Z 44 (§ 44a): 

Gemäß den Vorgaben des Grundsatzgesetzes ElWOG 2010 und des E-ControlG ist 

der Behördenverweis zu aktualisieren. 

Durch § 44a Abs. 2 Z 7 erfolgt die Umsetzung des § 80 Abs. 3 Z 5 ElWOG 2010, 

durch § 44a Abs. 2 Z 8 die Umsetzung des § 80 Abs. 3 Z 8 ElWOG 2010. 
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Zu Z 45 (§ 45): 

Durch § 45 erfolgt die Umsetzung des § 85 ElWOG 2010.  

 

Zu Z 46 bis Z 51 (§ 46): 

Hier erfolgen Anpassungen an die grundsatzgesetzlichen Vorgaben bzw. 

Anpassungen der Verweise an das ElWOG 2010. Durch § 46 Abs. 1 Z 6 wird § 66 

Abs. 1 Z 2 ElWOG 2010 umgesetzt, durch § 46 Abs. 1 Z 7 § 66 Abs. 1 Z 8 ElWOG 

2010. 

 

Zu Z 52 und Z 53 (§ 46a): 

Hier erfolgen Anpassungen von Verweisen auf Bestimmungen des ElWOG 2010. 

 

Zu Z 54 bis Z 59 (§ 46b): 

In § 46b Abs. 1 wird klargestellt, dass die Benennung auch unter Auflagen oder 

befristet erfolgen kann, wenn dies zur Erfüllung der Voraussetzungen erforderlich ist. 

Liegen die Voraussetzungen zur Benennung nicht mehr vor, so hat die Behörde die 

Benennung zu widerrufen. § 78a enthält eine Übergangsbestimmung, wonach all 

jene Anlagen, die vor Inkrafttreten der aktuellen Novelle benannt worden sind, 

weiterhin als benannt gelten. 

In den Absätzen 2 und 3 erfolgen Anpassungen von Verweisen auf Bestimmungen 

des ElWOG 2010.  

Mit § 46b Abs. 3 Z 8 bis 11 wird § 72 Abs. 2 Z 8 bis 11 ElWOG 2010 umgesetzt. 

Zu Abs. 6: Die Ausstellung von Herkunftsnachweisen für ein- und dieselbe Mange an 

erzeugter elektrischer Energie soll entweder nur nach dem Ökostromgesetz oder 

nach dem WElWG 2005 erfolgen. Für ein- und dieselbe Menge an erzeugter KWK-

Energie darf daher nur ein Herkunftsnachweis ausgestellt werden.  

 

Zu Z 61 (§ 49 u.a.): 

Gemäß den Vorgaben des Grundsatzgesetzes ElWOG 2010 und des E-ControlG ist 

der Behördenverweis zu aktualisieren. 

 

Zu Z 63 (§ 50): 

Hier erfolgt eine Anpassung an das neue Gesellschaftsrecht. 
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Zu Z 64 und Z 71 (§§ 51 und 54): 

Es erfolgt eine Anpassung an die Vorgaben des neuen Insolvenzrechts. 

 

Zu Z 65 (§ 52): 

Hier erfolgt eine Anpassung an die grundsatzgesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der 

Bezeichnung des Europäischen Verbundbetriebes ENTSO. Die europäischen 

Übertragungsnetzbetreiber haben sich in einem neuen Verband namens ENTSO-E 

(„European Network of Transmission System Operators for Electricity“) formiert. 

Dieser neue Verband integriert die bisherigen fünf Verbundsysteme UCTE (größter 

Teil Europas), Nordel (Skandinavien), UKTSOA (Großbritannien), BALTSO (baltische 

Staaten) und ATSOI (Irland/Nordirland). 

 

Zu Z 68 (§ 53): 

Die Neufassung des § 53 gründet sich auf die Grundsatzbestimmungen des § 23 

Abs. 1 und 2 ElWOG 2010. Darüber hinaus wird auch § 7 Z 60 ElWOG 2010 

berücksichtigt. Bei Betrieb von mehreren Regelzonen durch einen Regelzonenführer 

ergeben sich zahlreiche Vorteile.  

Bisher ist es für bundesweit tätige Stromhändler notwendig in jeder Regelzone eine 

eigene Bilanzgruppe zu betreiben. Marktteilnehmer benötigen künftig nur mehr eine 

Bilanzgruppe, wenn alle Regelzonen von einem Regelzonenführer betrieben werden. 

Damit verringern sich die Kosten und der Aufwand bei den Händlern, den 

Netzbetreibern und auch der Verrechnungsstelle. In einer gemeinsam betriebenen 

Regelzone wird überdies ein gemeinsamer Ausgleichsenergiemarkt ermöglicht. Auch 

kann eine gemeinsame Aufbringung der Regelleistung und –energie erfolgen. Die 

daraus entstehenden Kostensenkungen kommen letztendlich allen Marktteilnehmern 

zugute. Auch die Koordination des Netzausbaus innerhalb Österreichs wird 

vereinfacht. Österreich wird künftig durch einen Regelzonenführer in den 

internationalen Gremien vertreten, was ein gemeinsames Vorgehen auf europäischer 

Ebene verbessert. Schließlich kann der gemeinsame Betrieb von mehreren 

Regelzonen durch einen Regelzonenführer auch eine Optimierung der Netzführung 

bewirken. 

 

 

 



 - 14 -

Zu Z 72 bis 74 (§ 55): 

Es erfolgen Anpassungen an die grundsatzgesetzlichen Vorgaben. Durch § 55 Abs. 

2 wird § 42 Abs. 3 ElWOG 2010 umgesetzt. In Umsetzung des Art. 26 Abs. 2 lit. c der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie ist es erforderlich, dass Verteilernetzbetreiber über 

die personellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, um 

ihre Aufgaben (Betrieb, Wartung und Ausbau des Netzes) im Sinne einer 

tatsächlichen Entscheidungsbefugnis, unabhängig vom vertikal integrierten 

Elektrizitätsunternehmen, durchführen zu können. 

Für den Verteilernetzbetreiber dürfen vom vertikal integrierten 

Elektrizitätsunternehmen oder von unabhängigen Dritten nach Vorgaben des 

Verteilernetzbetreibers Tätigkeiten durchgeführt werden, wobei die Vertragspartner 

darauf zu achten haben, dass wirtschaftlich sensible Informationen des 

Verteilernetzbetreibers nicht missbräuchlich verwendet werden und das 

Diskriminierungsverbot nicht verletzt wird. 

Abs. 5: In Umsetzung des Art. 26 Abs. 3 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 

müssen Verteilernetzbetreiber in ihren Kommunikationsaktivitäten und ihrer 

Markenpolitik dafür sorgen, dass eine Verwechslung in Bezug auf die eigene Identität 

der Versorgungssparte des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens 

ausgeschlossen ist. Die Unternehmensidentität sowie der gesamte Außenauftritt – 

also die sogenannte Corporate Identity – des Verteilernetzbetreibers müssen sich 

somit von der Versorgungssparte des vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens 

abheben. Insgesamt muss sich der Verteiler vom Versorger des vertikal integrierten 

Elektrizitätsunternehmens abheben.  

Nach § 42 Abs 6 ElWOG 2010 haben die Ausführungsgesetze sicher zu stellen, dass 

ein Verteilernetzbetreiber, der Teil eines vertikal integrierten Unternehmens ist, von 

der Landesregierung beobachtet wird, sodass er diesen Umstand nicht zur 

Verzerrung des Wettbewerbs nutzen kann. Ob eine Verzerrung des Wettbewerbs 

vorliegt und ob der Verteilernetzbetreiber, der Teil eines vertikal integrierten 

Unternehmens ist, eine Verzerrung des Wettbewerbs nutzt, ist im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der Gesamtumstände zu beurteilen. 

Hinsichtlich der Unterscheidungskraft sind kennzeichenrechtliche und 

markenschutzrechtliche Grundsätze (§ 9 UWG, § 1 Markenschutzgesetz 1970) 

anzuwenden. Dabei sind die unterschiedlichen Vorgaben des ElWOG 2010 und der 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie für Verteilernetzbetreiber und für 
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Übertragungsnetzbetreiber zu berücksichtigen. An die Entflechtung von 

Verteilernetzbetreibern werden wesentlich geringere Anforderungen als an jene von 

Übertragungsnetzbetreibern gestellt (vgl. insbesondere Art 26 Abs. 3 und Art 17 Abs. 

4 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie bzw. § 42 Abs. 6 ElWOG 2010 und § 28 Abs. 

4 ElWOG 2010). Unter Berücksichtigung dieses Unterschieds stellt § 55 Abs. 5 

WElWG 2005 in Umsetzung von § 42 Abs. 6 ElWOG 2010 lediglich auf 

Verwechslungen in Bezug auf die Identität der Versorgungssparte des vertikal 

integrierten Unternehmens ab (Verwechslungen im engeren Sinn).  

Eine Unterscheidung kann in Form von Zusätzen (etwa Zusatz im Firmenwortlaut, 

Zusätze innerhalb einer Markenfamilie), die auf die unterschiedlichen Leistungen des 

Verteilernetzbetreibers und des Versorgungsunternehmens hinweisen, erfolgen. Der 

Verteilernetzbetreiber darf sich daher einer Unternehmensgruppe zuordnen (z.B. auf 

der Website, auf Rechnungen, auf Visitenkarten etc.) und auch eine gemeinsame 

Marke des vertikal integrierten Unternehmens verwenden (Dachmarke), 

vorausgesetzt, dass durch Zusätze auf die unterschiedlichen Leistungen des 

Verteilernetzbetreibers einerseits und des Versorgungsunternehmens des vertikal 

integrierten Unternehmens andererseits in unterscheidungskräftiger Weise 

hingewiesen wird (zB „MusterEnergie Energieverkauf“ als Marke des 

Versorgungsunternehmens und „MusterEnergie Netzbetrieb“ als Marke des 

Verteilernetzbetreibers im Rahmen einer Dachmarke). 

 

Zu Z 77 (§ 59): 

Es erfolgt eine Anpassung an das Gesellschaftsrecht. 

 

Zu Z 79 bis 85 (§ 61 bis § 64): 

Es erfolgt eine Anpassung an das Insolvenzrecht. 

 

Zu Z 86 und 87 (§ 65): 

In Abs. 1 erfolgt eine Konkretisierung der Voraussetzungen, die zu einer Entziehung 

der Konzession führen. In Abs. 5 erfolgt eine Anpassung an das Insolvenzrecht.  

  

Zu Z 89 (§ 68a) 

Durch § 68a erfolgt die Umsetzung des Art. 6 Abs. 1 der 

Endenergieeffizienzrichtlinie. 
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Zu Z 92 (§ 70a): 

Durch § 70a wird § 88 ElWOG 2010 umgesetzt, der wiederum die Umsetzung des 

Art. 37 Abs. 1 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie darstellt. So sind den 

Landesregierungen spezielle Überwachungsaufgaben zugewiesen, zu deren 

Wahrnehmung die in Abs. 2 genannten Daten erforderlich sind. Die Formatvorgabe 

erfolgt gemäß § 88 Abs. 8 ElWOG 2010 durch die Regulierungsbehörde. Hinsichtlich 

Erhebungsmasse, -einheiten und –merkmalen, Merkmalsausprägung, Häufigkeit, 

Zeitabständen und Verfahren der laufenden Datenerhebung ist in Abs. 4 eine 

Verordnungsermächtigung zur näheren Regelung vorgesehen. Mit den Absätzen 5 

und 6 werden die Vorgaben des § 42 Abs. 6 und 8 ElWOG 2010 umgesetzt. 

 

Zu Z 95 (§ 72): 

Die Strafbestimmungen werden aktualisiert und neu gefasst. In Umsetzung des § 98 

ElWOG 2010 werden außerdem für einige Tatbestände Mindeststrafen festgelegt (§ 

72 Abs. 2 und 3). Die Festsetzung der Strafhöhe erfolgte in Anlehnung an die von 

den anderen Bundesländern vorgesehenen Strafhöhen. 

 

Zu Z 96 (§ 73): 

Der eingerichtete Verwaltungsfonds dient ausschließlich der Förderung von 

Ökostromanlagen und Energieeffizienzmaßnahmen, die im Zusammenhang mit der 

Erzeugung und dem Verbrauch elektrischer Energie stehen. 

 

Zu Z 98 bis 102 (§ 74 und § 75): 

In den §§ 74 und 75 erfolgt eine Aktualisierung der Bezeichnungen der Mitglieder 

des Beirats bzw. waren Anpassungen an das ElWOG 2010 vorzunehmen. 

 

Zu Z 104 (§ 78a): 

§ 78a enthält Übergangsbestimmungen zur Novelle.LGBl. xx/2012.  

In Abs. 5 wird klargestellt, dass Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Novelle 

gemäß § 46b mit Bescheid benannt worden sind, weiterhin als benannt gelten. 

Sollten die Voraussetzungen für die Benennung nicht mehr vorliegen, besteht gemäß 

§ 46b Abs. 1 die Möglichkeit den Bescheid zu widerrufen. 

 



 
 

Textgegenüberstellung 
 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft  

(Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005), LGBl. Nr. 46/2005 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010, geändert wird 

 
 
 
                          Geltender Gesetzestext 

 

Entwurfstext 

Artikel I 

Inhaltsverzeichnis 
I. Hauptstück (Allgemeine Bestimmungen)  
§ 1 Geltungsbereich und Ziele  
§ 2 Begriffsbestimmungen und Verweisungen  
§ 3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen  
§ 4 Grundsätze beim Betrieb von Elektrizitätsunternehmen  
II. Hauptstück (Erzeugungsanlagen)  
1. Abschnitt (Errichtung)  
§ 5 Anlagengenehmigung  
§ 6 Entfall der Genehmigungspflicht  
§ 7 Vereinfachtes Verfahren  
§ 8 Genehmigungsverfahren  
§ 9 Nachbarn  
§ 10 Parteien  
§ 11 Voraussetzungen für die Erteilung der elektrizitätsrechtli-
chen Genehmigung  
§ 12 Erteilung der Genehmigung  
2. Abschnitt (Betrieb und Auflassung)  
§ 13 Betriebsgenehmigung und Probebetrieb  
§ 14 Abweichungen vom Genehmigungsbescheid  
§ 15 Nachträgliche Vorschreibungen  

Inhaltsverzeichnis 
I. Hauptstück (Allgemeine Bestimmungen)  
§ 1 Geltungsbereich und Ziele  
§ 2 Begriffsbestimmungen und Verweisungen  
§ 3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen  
§ 4 Grundsätze beim Betrieb von Elektrizitätsunternehmen  
II. Hauptstück (Erzeugungsanlagen)  
1. Abschnitt (Errichtung)  
§ 5 Anlagengenehmigung  
§ 6 Entfall der Genehmigungspflicht  
§ 7 Vereinfachtes Verfahren  
§ 8 Genehmigungsverfahren  
§ 9 Nachbarn  
§ 10 Parteien  
§ 11 Voraussetzungen für die Erteilung der elektrizitätsrechtli-
chen Genehmigung  
§ 12 Erteilung der Genehmigung  
2. Abschnitt (Betrieb und Auflassung)  
§ 13 Betriebsgenehmigung und Probebetrieb  
§ 14 Abweichungen vom Genehmigungsbescheid  
§ 15 Nachträgliche Vorschreibungen  



 2

§ 16 Wiederkehrende Überprüfung  
§ 17 Amtswegige Überprüfung  
§ 18 Auflassung einer Erzeugungsanlage, Vorkehrungen  
§ 19 Erlöschen der elektrizitätsrechtlichen Genehmigung  
3. Abschnitt (Maßnahmen, Enteignung, Wechsel des In-
habers der Erzeugungsanlage)  
§ 20 Nicht genehmigte Erzeugungsanlagen  
§ 21 Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen  
§ 22 Vorarbeiten zur Errichtung einer Erzeugungsanlage  
§ 23 Enteignung  
§ 24 Umfang der Enteignung  
§ 25 Enteignungsverfahren  
§ 26 Wechsel des Inhabers der Erzeugungsanlage  
4. Abschnitt (Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen)  
§ 27 Anwendungsbereich und Begriffe  
§ 28 Pflichten des Betreibers  
§ 29 Pflichten der Behörde  
III. Hauptstück (Betrieb von Netzen)  
1. Abschnitt (Allgemeine Rechte und Pflichten der Netz-
betreiber)  
§ 30 Geregelter Netzzugang  
§ 31 Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten  
§ 32 Verweigerung des Netzzugangs  
§ 33 Allgemeine Netzbedingungen  
§ 34 Lastprofile  
§ 35 Technischer Betriebsleiter  
§ 36 Aufrechterhaltung der Leistung  
§ 37 Versorgung über Direktleitungen  
2. Abschnitt (Betreiber von Verteilernetzen)  
§ 38 Pflichten der Verteilernetzbetreiber  
§ 39 Recht zum Netzanschluss  
§ 40 Allgemeine Anschlusspflicht  
3. Abschnitt (Betreiber von Übertragungsnetzen, Regel-

§ 16 Wiederkehrende Überprüfung  
§ 17 Amtswegige Überprüfung  
§ 18 Auflassung einer Erzeugungsanlage, Vorkehrungen  
§ 19 Erlöschen der elektrizitätsrechtlichen Genehmigung  
3. Abschnitt (Maßnahmen, Enteignung, Wechsel des In-
habers der Erzeugungsanlage)  
§ 20 Nicht genehmigte Erzeugungsanlagen  
§ 21 Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen  
§ 22 Vorarbeiten zur Errichtung einer Erzeugungsanlage  
§ 23 Enteignung  
§ 24 Umfang der Enteignung  
§ 25 Enteignungsverfahren  
§ 26 Wechsel des Inhabers der Erzeugungsanlage  
4. Abschnitt (Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen)  
§ 27 Anwendungsbereich und Begriffe  
§ 28 Pflichten des Betreibers  
§ 29 Pflichten der Behörde  
III. Hauptstück (Betrieb von Netzen)  
1. Abschnitt (Allgemeine Rechte und Pflichten der Netz-
betreiber)  
§ 30 Geregelter Netzzugang  
§ 31 Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten  
§ 32 Verweigerung des Netzzugangs  
§ 33 Allgemeine Netzbedingungen  
§ 34 Lastprofile  
§ 35 Technischer Betriebsleiter  
§ 36 Aufrechterhaltung der Leistung  
§ 37 Versorgung über Direktleitungen  
2. Abschnitt (Betreiber von Verteilernetzen)  
§ 38 Pflichten der Verteilernetzbetreiber  
§ 39 Recht zum Netzanschluss  
§ 40 Allgemeine Anschlusspflicht  
3. Abschnitt (Betreiber von Übertragungsnetzen, Regel-



 3

zonen)  
§ 41 Pflichten der Übertragungsnetzbetreiber  
 
§ 42 Einteilung der Regelzonen und Aufgaben  
§ 42a Bilanzgruppenkoordinator und Bilanzgruppenkoordina-
torin 
§ 42b Langfristplanung 
IV. Hauptstück (Netzzugangsberechtigte)  
1. Abschnitt (Netzbenutzer)  
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§ 46 Rechte und Pflichten der Erzeuger  
3. Abschnitt (KWK-Anlagen)  
§ 46a Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK  
§ 46b Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 46c Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen 
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§ 71 Automationsunterstützter Datenverkehr  
§ 72 Strafbestimmungen  
IX. Hauptstück (Fonds, Elektrizitätsbeirat, Berichtspflicht) 
§ 73 Fonds  
§ 74 Aufgaben des Elektrizitätsbeirates  
§ 75 Berichtspflicht  
X. Hauptstück (Übergangsbestimmungen, Schlussbe-
stimmungen)  
§ 76 Gemeinschaftsrecht  
§ 77 Übergangsbestimmungen  
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§ 71 Automationsunterstützter Datenverkehr  
§ 72 Strafbestimmungen  
IX. Hauptstück (Fonds, Elektrizitätsbeirat, Berichtspflicht)  
§ 73 Fonds  
§ 74 Aufgaben des Elektrizitätsbeirates  
§ 75 Berichtspflicht  
X. Hauptstück (Übergangsbestimmungen, Schlussbe-
stimmungen)  
§ 76 Gemeinschaftsrecht  
§ 77 Übergangsbestimmungen  
§ 78 Übergangsbestimmungen  
§ 78a Übergangsbestimmungen 
§ 79 Sprachliche Gleichbehandlung  
§ 80 Schlussbestimmungen 

Geltungsbereich und Ziele 
§ 1. (1) Dieses Gesetz regelt die Erzeugung, Übertragung, 
Verteilung von und Versorgung mit Elektrizität sowie die Or-
ganisation der Elektrizitätswirtschaft in Wien.  
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung in Angelegenhei-
ten, die nach Art. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes oder 
nach besonderen bundesverfassungsgesetzlichen Bestim-
mungen in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sind.  
(3) Ziel dieses Gesetzes ist es,  
1. der Bevölkerung und der Wirtschaft elektrische Energie 
umweltfreundlich, kostengünstig, ausreichend, sicher und in 
hoher Qualität zur Verfügung zu stellen,  
2. eine Marktorganisation für die Elektrizitätswirtschaft gemäß 
dem EU-Primärrecht und den Grundsätzen des Elektrizitäts-
binnenmarktes gemäß der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie zu 
schaffen,  
3. den hohen Anteil erneuerbarer Energien in der Elektrizi-
tätswirtschaft weiter zu erhöhen,  
 
 

Geltungsbereich und Ziele 
§ 1. (1) Dieses Gesetz regelt die Erzeugung, Übertragung, 
Verteilung von und Versorgung mit Elektrizität sowie die Or-
ganisation der Elektrizitätswirtschaft in Wien.  
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung in Angelegenhei-
ten, die nach Art. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes oder 
nach besonderen bundesverfassungsgesetzlichen Bestim-
mungen in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache sind.  
(3) Ziel dieses Gesetzes ist es,  
1. der Bevölkerung und der Wirtschaft elektrische Energie 
umweltfreundlich, kostengünstig, ausreichend, sicher und in 
hoher Qualität zur Verfügung zu stellen,  
2. eine Marktorganisation für die Elektrizitätswirtschaft gemäß 
dem EU-Primärrecht und den Grundsätzen des Elektrizitäts-
binnenmarktes gemäß der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie zu 
schaffen,  
entfällt 
 
3. durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 
die Netz- und Versorgungssicherheit zu erhöhen und 
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4. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
im Allgemeininteresse zu schaffen, die den Elektrizitätsunter-
nehmen auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit ein-
schließlich der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, 
die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf den 
Umweltschutz beziehen,  
5. die Bevölkerung und die Umwelt vor Gefährdungen und 
unzumutbaren Belästigungen durch Erzeugungsanlagen zu 
schützen,  
6. die bei der Erzeugung zum Einsatz gelangende Energie 
effizient einzusetzen und  
7. das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-
Technologien gemäß Anhang II ElWOG als Mittel zur Ener-
gieeinsparung und Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
nachhaltig zu nutzen. 

nachhaltig zu gewährleisten,  
4. die Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen zu unterstützen und den 
Zugang zum Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren Quellen 
zu gewährleisten, 
5. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
im Allgemeininteresse zu schaffen, die den Elektrizitätsunter-
nehmen auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit, ein-
schließlich der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, 
die Qualität und den Preis der Lieferungen sowie auf den 
Umweltschutz beziehen, 
6. die Bevölkerung und die Umwelt vor Gefährdungen und 
unzumutbaren Belästigungen durch Erzeugungsanlagen zu 
schützen, 
7. die bei der Erzeugung zum Einsatz gelangende Energie 
möglichst effizient einzusetzen, 
8. das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-
Technologien gemäß Anlage II ElWOG 2010 als Mittel zur 
Energieeinsparung und Gewährleistung der Versorgungssi-
cherheit nachhaltig zu nutzen und 
9. das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektri-
scher Energie, insbesondere aus heimischen, erneuerba-
ren Ressourcen, bei der Bewertung von Infrastrukturpro-
jekten zu berücksichtigen.

Begriffsbestimmungen und Verweisungen  
§ 2. (1) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck  
 
 
 
 
 
1. ,Ausgleichsenergie‘ die Differenz zwischen dem vereinbar-
ten Fahrplanwert und dem tatsächlichen Bezug oder der tat-
sächlichen Lieferung der Bilanzgruppe je definierter Messpe-

Begriffsbestimmungen und Verweisungen 
§ 2.(1) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck 
1. „Agentur“ die Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden gemäß Verordnung 
2009/713/EG;  
2. „Anschlussleistung“ jene für die Netznutzung an der 
Übergabestelle vertraglich vereinbarte Leistung; 
3. „Ausgleichsenergie“ die Differenz zwischen dem vereinbar-
ten Fahrplanwert und dem tatsächlichen Bezug oder der tat-
sächlichen Lieferung der Bilanzgruppe je definierter Messpe-
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riode, wobei die elektrische Energie je Messperiode tatsäch-
lich erfasst oder rechnerisch ermittelt werden kann;  
2. ,Betriebsstätte‘ jenes räumlich zusammenhängende Gebiet, 
auf dem regelmäßig eine auf Gewinn oder sonstigen wirt-
schaftlichen Vorteil gerichtete Tätigkeit selbstständig ausge-
übt wird;  
3. ,Bilanzgruppe‘ die Zusammenfassung von Stromhändlern 
(Lieferanten) und Kunden zu einer virtuellen Gruppe, inner-
halb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Bezugsfahr-
pläne, Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspei-
sungen) erfolgt;  
4. ,Bilanzgruppenkoordinator‘ eine in Form einer Aktiengesell-
schaft errichtete juristische Person, die berechtigt ist, die Bi-
lanzgruppen einer Regelzone bezüglich Ausgleichsenergie in 
organisatorischer und abrechnungstechnischer Hinsicht zu 
verwalten;  
5. ,Bilanzgruppenverantwortlicher‘ eine gegenüber anderen 
Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordinator zustän-
dige Stelle einer Bilanzgruppe, welche die Bilanzgruppe ver-
tritt;  
6. ,dezentrale Erzeugungsanlage‘ eine Erzeugungsanlage, die 
an ein öffentliches Mittel- oder Niederspannungs-Verteilernetz 
(Bezugspunkt Übergabestelle) angeschlossen ist und somit 
Verbrauchernähe aufweist oder eine Erzeugungsanlage, die 
der Eigenversorgung dient;  
7. ,Direktleitung‘ entweder eine Leitung, die einen einzelnen 
Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet 
oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein E-
lektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten 
Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochterunter-
nehmen und zugelassenen Kunden verbindet; Leitungen in-
nerhalb von Wohnhausanlagen gelten nicht als Direktleitun-
gen;  
8. ,Einspeiser‘ einen Erzeuger oder ein Elektrizitätsunterneh-

riode, wobei die elektrische Energie je Messperiode tatsäch-
lich erfasst oder rechnerisch ermittelt werden kann; 
4. „Betriebsstätte“ jenes räumlich zusammenhängende Ge-
biet, auf dem regelmäßig eine auf Gewinn oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil gerichtete Tätigkeit selbstständig aus-
geübt wird;  
5. „Bilanzgruppe“ die Zusammenfassung von Lieferanten und 
Kunden zu einer virtuellen Gruppe, innerhalb derer ein Aus-
gleich zwischen Aufbringung (Bezugsfahrpläne, Einspeisun-
gen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) erfolgt;  
6. „Bilanzgruppenkoordinator‘ eine natürliche oder juristi-
sche Person oder eingetragene Personengesellschaft, die 
eine Verrechnungsstelle betreibt;  
 
 
7. „Bilanzgruppenverantwortlicher“ eine gegenüber anderen 
Marktteilnehmern und dem Bilanzgruppenkoordinator zustän-
dige Stelle einer Bilanzgruppe, welche die Bilanzgruppe ver-
tritt; 
8. „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine Erzeugungsanlage, 
die an ein öffentliches Mittel- oder Niederspannungs-
Verteilernetz (Bezugspunkt Übergabestelle) angeschlossen ist 
und somit Verbrauchernähe aufweist oder eine Erzeugungs-
anlage, die der Eigenversorgung dient; 
9. „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen 
Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbindet 
oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und ein E-
lektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der direkten 
Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Tochterunter-
nehmen und zugelassenen Kunden verbindet; Leitungen in-
nerhalb von Wohnhausanlagen gelten nicht als Direktleitun-
gen; 
10. „Einspeiser“ einen Erzeuger oder ein Elektrizitätsunter-
nehmen, der oder das elektrische Energie in ein Netz abgibt; 
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men, der oder das elektrische Energie in ein Netz abgibt;  
9. ,Elektrizitätsunternehmen‘ eine natürliche oder juristische 
Person oder eine eingetragene Personengesellschaft, die in 
Gewinnabsicht von den Funktionen der Erzeugung, der Über-
tragung, der Verteilung, der Lieferung oder des Kaufs von 
elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die 
kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben 
im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit 
Ausnahme der Endverbraucher;  
10. ,Endverbraucher‘ einen Verbraucher, der elektrische 
Energie für den Eigenverbrauch kauft;  
 
11. ,Energieeffizienz/Nachfragesteuerung‘ ein globales oder 
integriertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des Zeit-
punkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergie-
verbrauch senken und Spitzenlasten verringern soll, indem 
Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder ande-
ren Maßnahmen wie unterbrechbaren Lieferverträgen Vorrang 
vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungskapazität ein-
geräumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der positiven 
Auswirkungen eines geringeren Energieverbrauchs auf die 
Umwelt und der damit verbundenen Aspekte einer größeren 
Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die 
wirksamste und wirtschaftlichste Option darstellen;  
12. ,Engpassleistung‘ die durch den leistungsschwächsten 
Teil begrenzte, höchstmögliche elektrische Dauerleistung ei-
ner Erzeugungsanlage mit allen Maschineneinsätzen;  
13. ,Entnehmer‘ einen Endverbraucher oder einen Netzbetrei-
ber, der elektrische Energie aus dem Netz bezieht;  
 
 
 
14. ,erneuerbarer Energieträger‘ einen nicht fossilen Energie-
träger (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen- und Gezeitenener-

11. „Elektrizitätsunternehmen“ eine natürliche oder juristische 
Person oder eine eingetragene Personengesellschaft, die in 
Gewinnabsicht von den Funktionen der Erzeugung, der Über-
tragung, der Verteilung, der Lieferung oder des Kaufs von 
elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die 
kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben 
im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit 
Ausnahme der Endverbraucher; 
12. „Endverbraucher“ eine natürliche oder juristische Per-
son oder eingetragene Personengesellschaft, die Elektri-
zität für den Eigenverbrauch kauft; 
13. „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder 
integriertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des Zeit-
punkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergie-
verbrauch senken und Spitzenlasten verringern soll, indem 
Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder ande-
ren Maßnahmen wie unterbrechbaren Lieferverträgen Vorrang 
vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungskapazität ein-
geräumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der positiven 
Auswirkungen eines geringeren Energieverbrauchs auf die 
Umwelt und der damit verbundenen Aspekte einer größeren 
Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die 
wirksamste und wirtschaftlichste Option darstellen; 
14. „Engpassleistung“ die durch den leistungsschwächsten 
Teil begrenzte, höchstmögliche elektrische Dauerleistung ei-
ner Erzeugungsanlage mit allen Maschineneinsätzen;  
15. „Entnehmer“ einen Endverbraucher oder einen Netzbe-
treiber, der elektrische Energie aus dem Netz bezieht; 
16. „ENTSO (Strom)“ den Europäischen Verbund der Ü-
bertragungsnetzbetreiber für Strom gemäß Art. 5 der Ver-
ordnung 2009/714/EG; 
17. „erneuerbare Energiequelle“ eine erneuerbare, nichtfos-
sile Energiequelle (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen- und Ge-
zeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Abfall mit hohem bio-



 9

gie, Wasserkraft, Biomasse, Abfall mit hohem biogenen An-
teil, Deponiegas, Klärgas und Biogas);  
15. ,Erzeuger‘ eine natürliche oder juristische Person, oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die elektrische 
Energie erzeugt;  
16. ,Erzeugung‘ die Produktion von elektrischer Energie;  
17. ,Erzeugungsanlage‘ eine Anlage zur Erzeugung von 
elektrischer Energie mit einer Leistung von mehr als 100 Watt 
bei einer Spannung von mehr als 42 Volt (Starkstrom) mit al-
len der Erzeugung, Übertragung und Verteilung dienenden 
Nebenanlagen (zB Anlagen zur Umformung von elektrischer 
Energie, Schaltanlagen), soweit sie nicht unter das Wiener 
Starkstromwegegesetz fallen;  
18. ,Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-
Erzeugung)‘ die Summe von Strom, mechanischer Energie 
und Nutzwärme aus KWK;  
 
 
19. ,Fahrplan‘ jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang 
elektrische Leistung als prognostizierter Leistungsmittelwert in 
einem konstanten Zeitraster (Messperioden) an bestimmten 
Netzpunkten eingespeist oder entnommen wird;  
 
20. ,Fotovoltaikanlagen‘ Anlagen, die mit Hilfe der Halbleiter-
technik Sonnenlicht direkt in Elektrizität umwandeln;  
21. ,Gesamtwirkungsgrad‘ die Summe der jährlichen Erzeu-
gung von Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme im 
Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte Wär-
me und die Bruttoerzeugung von Strom und mechanischer 
Energie eingesetzt wurde;  
22. ,Haushaltskunden‘ Kunden, die Elektrizität für den Eigen-
verbrauch im Haushalt kaufen; dies schließt gewerbliche und 
berufliche Tätigkeiten nicht mit ein;  
23. ,Herkunftsnachweis für KWK-Anlagen‘ eine Bescheini-

genem Anteil, Deponiegas, Klärgas und Biogas);  
18. „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität er-
zeugt;  
19. „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;  
 
 
 
 
 
 
 
20. „Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-
Erzeugung)“ die Summe von Strom, mechanischer Energie 
und Nutzwärme aus KWK; 
21. „Erzeugungsanlage“ ein Kraftwerk oder einen Kraft-
werkspark;  
22. „Fahrplan“ jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang 
elektrische Leistung als prognostizierter Leistungsmittelwert in 
einem konstanten Zeitraster (Messperioden) an bestimmten 
Netzpunkten eingespeist oder entnommen wird oder zwi-
schen Bilanzgruppen ausgetauscht wird; 
23. „Fotovoltaikanlagen“ Anlagen, die mit Hilfe der Halbleiter-
technik Sonnenlicht direkt in Elektrizität umwandeln;  
24. „Gesamtwirkungsgrad“ die Summe der jährlichen Erzeu-
gung von Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme im 
Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte Wär-
me und die Bruttoerzeugung von Strom und mechanischer 
Energie eingesetzt wurde; 
25. „Haushaltskunden“ Kunden, die Elektrizität für den Eigen-
verbrauch im Haushalt kaufen; dies schließt gewerbliche und 
berufliche Tätigkeiten nicht mit ein; 
26. „Herkunftsnachweis für KWK-Anlagen“ eine Bescheini-
gung, die belegt, dass die in das öffentliche Netz eingespeist 



 10

gung, die belegt, dass die in das öffentliche Netz eingespeist 
bzw. an Dritte gelieferte Energie in einer hocheffizienten 
KWK-Anlage erzeugt worden ist;  
24. ,Hilfsdienste‘ alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines 
Übertragungs- oder Verteilernetzes erforderlich sind;  
25. ,hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung‘ die KWK, die den 
in Anhang IV ElWOG festgelegten Kriterien entspricht;  
26. ,horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen‘ ein Un-
ternehmen, das mindestens eine der Funktionen kommerziel-
ler Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung 
mit Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere 
Tätigkeit außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt;  
27. ,in KWK erzeugter Strom‘ Strom, der in einem Prozess 
erzeugt wurde, der an die Erzeugung von Nutzwärme gekop-
pelt ist und der gemäß der in Anhang III ElWOG festgelegten 
Methode berechnet wird;  
28. ,integriertes Elektrizitätsunternehmen‘ ein vertikal oder 
horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ,Konzernunternehmen‘ ein rechtlich selbstständiges Un-

bzw. an Dritte gelieferte Energie in einer hocheffizienten 
KWK-Anlage erzeugt worden ist;  
27. „Hilfsdienste“ alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines 
Übertragungs- oder Verteilernetzes erforderlich sind; 
28. „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ die KWK, die den 
in Anlage IV ElWOG 2010 festgelegten Kriterien entspricht; 
29. „horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Un-
ternehmen, das mindestens eine der Funktionen kommerziel-
ler Erzeugung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung 
mit Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere 
Tätigkeit außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt; 
30. „in KWK erzeugter Strom“ Strom, der in einem Prozess 
erzeugt wurde, der an die Erzeugung von Nutzwärme gekop-
pelt ist und der gemäß der in Anlage III ElWOG 2010  festge-
legten Methode berechnet wird; 
31. „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal oder 
horizontal integriertes Elektrizitätsunternehmen; 
32. „Kleinunternehmen“ Unternehmen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z 1 KSchG, die weniger als 50 Personen beschäfti-
gen, weniger als 100 000 kWh/Jahr an Elektrizität ver-
brauchen und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbi-
lanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro haben;  
33. „Kontrolle“ Rechte, Verträge oder andere Mittel, die 
einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller tat-
sächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit 
gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit 
eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch  
a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit 
oder an Teilen des Vermögens des Unternehmens,  
b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Ein-
fluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder Be-
schlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;  
34. „Konzernunternehmen“ ein rechtlich selbstständiges Un-
ternehmen, das mit einem anderen rechtlich selbstständigen 
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ternehmen, das mit einem anderen rechtlich selbstständigen 
Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 UGB verbunden ist;  
30. ,Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)‘ die gleichzeitige Erzeu-
gung thermischer Energie und elektrischer und/oder mechani-
scher Energie in einem Prozess;  
31. ,Kraftwärmekopplungsanlage‘ (KWK-Anlage) eine Anlage 
zur Erzeugung von elektrischer Energie, in der gleichzeitig 
elektrische Energie und Nutzwärme erzeugt wird;  
32. ,KWK-Block‘ einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben 
werden kann;  
33. ,KWK-Kleinanlagen‘ KWK-Blöcke mit einer installierten 
Kapazität unter 1 MW;  
34. ,KWK-Kleinstanlage‘ eine KWK-Anlage mit einer Kapazität 
von höchstens 500 kW;  
35. ,Kraft-Wärme-Verhältnis‘ (Stromkennzahl) das anhand der 
Betriebsdaten des spezifischen Blocks berechnete Verhältnis 
von KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständigen KWK-
Betrieb;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. ,Kunden‘ Endverbraucher, Stromhändler und Elektrizitäts-
unternehmen, die elektrische Energie kaufen;  
 
 

Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 3 UGB verbunden ist; 
35. „Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)“ die gleichzeitige Erzeu-
gung thermischer Energie und elektrischer und/oder mechani-
scher Energie in einem Prozess; 
36. „Kraftwärmekopplungsanlage (KWK-Anlage)“ eine Anlage 
zur Erzeugung von elektrischer Energie, in der gleichzeitig 
elektrische Energie und Nutzwärme erzeugt wird;  
 
 
 
 
 
 
37. „Kraft-Wärme-Verhältnis“ (Stromkennzahl) das anhand 
der Betriebsdaten des spezifischen Blocks berechnete Ver-
hältnis von KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständigen KWK-
Betrieb;  
38. „Kraftwerk“ eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch 
Energieumwandlung elektrische Energie mit einer Leis-
tung von mehr als 100 Watt bei einer Spannung von mehr 
als 42 Volt (Starkstrom) zu erzeugen. Sie kann aus mehre-
ren Erzeugungseinheiten bestehen und umfasst auch alle 
zugehörigen Hilfsbetriebe und Nebeneinrichtungen für 
die Erzeugung, Übertragung und Verteilung (z.B. Anlagen 
zur Umformung von elektrischer Energie, Schaltanlagen), 
soweit sie nicht unter das Wiener Starkstromwegegesetz 
fallen;  
39. „Kraftwerkspark“ eine Gruppe von Kraftwerken, die 
über einen gemeinsamen Netzanschluss verfügt; 
40. „Kunden“ Endverbraucher, Stromhändler und Elektrizi-
tätsunternehmen, die elektrische Energie kaufen; 
41. „KWK-Block“ einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben 
werden kann; 
42. „KWK-Kleinanlagen“ KWK-Blöcke mit einer installierten 



 12

 
 
 
 
37. ,Lastprofil‘ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmen-
ge oder Liefermenge eines Einspeisers oder Entnehmers;  
38. ,Lieferant‘ eine natürliche oder juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität ande-
ren natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung 
stellt;  
39. ,Marktregeln‘ die Summe aller Vorschriften, Regelungen 
und Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis, 
die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, 
um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermögli-
chen und zu gewährleisten;  
 
 
 
 
40. ,Netzanschluss‘ die physische Verbindung der Anlage ei-
nes Netzzugangsberechtigten mit dem Netz;  
 
41. ,Netzanschlusspunkt‘ jenen zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Anschlusskonzeptes, unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Interessen der Netzkunden, technisch geeigneten 
Punkt im Netz, an dem elektrische Energie eingespeist oder 
entnommen wird;  
 
 
 
 
42. ,Netzbenutzer‘ jede natürliche oder juristische Person o-
der eine eingetragene Personengesellschaft, die elektrische 
Energie in ein Netz einspeist oder entnimmt;  

Kapazität unter 1 MW; 
43. „KWK-Kleinstanlage“ eine KWK-Anlage mit einer Kapazi-
tät von höchstens 50 kW;  
44. „Lastprofil“ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugs-
menge oder Liefermenge eines Einspeisers oder Entnehmers; 
45. „Lieferant“ eine natürliche oder juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die Elektrizität ande-
ren natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung 
stellt; 
46. „Marktregeln“ die Summe aller Vorschriften, Regelungen 
und Bestimmungen auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis, 
die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt einzuhalten haben, 
um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermögli-
chen und zu gewährleisten; 
47. „Marktteilnehmer“ Bilanzgruppenverantwortliche, 
Versorger, Stromhändler, Erzeuger, Lieferanten, Netzbe-
nutzer, Kunden, Endverbraucher, Bilanzgruppenkoordina-
toren, Strombörsen, Netzbetreiber und Regelzonenführer; 
48. „Netzanschluss“ die physische Verbindung der Anlage 
eines Netzzugangsberechtigten Kunden oder Erzeugers mit 
dem Netzsystem; 
49. „Netzanschlusspunkt“ die technisch geeignete Stelle 
des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für die Her-
stellung des Anschlusses bestehenden Netzes, an der 
elektrische Energie eingespeist und entnommen wird, 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen 
des Netzzugangsberechtigten sowie den sonstigen in den 
Allgemeinen Bedingungen für den Zugang zum Verteiler-
netz enthaltenen Kriterien; ein Recht auf Änderung der 
Netzebene kann davon nicht abgeleitet werden; 
50. „Netzbenutzer“ jede natürliche oder juristische Person o-
der eine eingetragene Personengesellschaft, die elektrische 
Energie in ein Netz einspeist oder aus einem Netz entnimmt; 
51. „Netzbereich“ jenen Teil eines Netzes, für dessen Benut-
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43. ,Netzbereich‘ jenen Teil eines Netzes, für dessen Benut-
zung dieselben Preisansätze gelten;  
44. ,Netzbetreiber‘ den Betreiber von Übertragungs- oder Ver-
teilernetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz;  
45. ,Netzebene‘ einen im Wesentlichen durch das Span-
nungsniveau bestimmten Teilbereich des Netzes;  
46. ,Netzzugang‘ die Nutzung eines Netzes durch Netzzu-
gangsberechtigte;  
47. ,Netzzugangsberechtigter‘ einen Kunden oder einen Er-
zeuger;  
 
 
 
48. ,Netzzugangsvertrag‘ die individuelle Vereinbarung zwi-
schen einem Netzzugangsberechtigten und einem Netzbe-
treiber, die den Netzanschluss und die Inanspruchnahme des 
Netzes regelt;  
49. ,Netzzutritt‘ die erstmalige Herstellung eines Netzan-
schlusses oder die Erhöhung der Anschlussleistung eines 
bestehenden Netzanschlusses;  
50. ,Nutzwärme‘ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung 
eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs 
erzeugte Wärme;  
51. ,Primärregelung‘ eine automatisch wirksam werdende 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Erzeugung 
und Verbrauch mit Hilfe der Turbinendrehzahlregler gemäß 
eingestellter Statikkennlinie von Maschinen im Zeitbereich bis 
höchstens 30 Sekunden nach Störungseintritt;  
52. ,Regelzone‘ die kleinste Einheit des Verbundnetzes, die 
mit einer Frequenz-Leistungsregelung ausgerüstet und be-
trieben wird;  
53. ,Regelzonenführer‘ einen unabhängigen Übertragungs-
netzbetreiber, der für die Leistungs-Frequenzregelung in einer 
Regelzone verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch sei-

zung dieselben Preisansätze gelten; 
52. „Netzbetreiber“ den Betreiber von Übertragungs- oder 
Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz; 
53. „Netzebene“ einen im Wesentlichen durch das Span-
nungsniveau bestimmten Teilbereich des Netzes; 
54. „Netzzugang“ die Nutzung eines Netzsystems;  
 
55. „Netzzugangsberechtigter“ eine natürliche oder juristi-
sche Person oder eingetragene Personengesellschaft, die 
Netzzugang begehrt, insbesondere auch Elektrizitätsun-
ternehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlich ist; 
56. „Netzzugangsvertrag“ die individuelle Vereinbarung zwi-
schen einem Netzzugangsberechtigten und einem Netzbe-
treiber, die den Netzanschluss und die Inanspruchnahme des 
Netzes regelt; 
57. „Netzzutritt“ die erstmalige Herstellung eines Netzan-
schlusses oder die Erhöhung der Anschlussleistung eines 
bestehenden Netzanschlusses; 
58. „Nutzwärme“ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung 
eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs 
erzeugte Wärme; 
59. „Primärregelung“ eine automatisch wirksam werdende 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen Erzeugung 
und Verbrauch mit Hilfe der Turbinendrehzahlregler gemäß 
eingestellter Statikkennlinie von Maschinen im Zeitbereich bis 
höchstens 30 Sekunden nach Störungseintritt; 
60. „Regelzone“ die kleinste Einheit des Verbundnetzes, die 
mit einer Leistungs-Frequenz-Regelung ausgerüstet und be-
trieben wird;  
61. „Regelzonenführer“ denjenigen, der für die Leistungs-
Frequenz-Regelung in einer Regelzone verantwortlich ist, 
wobei diese Funktion auch seitens eines dritten Unter-
nehmens erfüllt werden kann, das seinen Sitz in einem 
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tens eines dritten Unternehmens erfüllt werden kann, das sei-
nen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union hat;  
54. ,Reservestrom‘ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz 
in den Fällen geliefert wird, in denen der KWK-Prozess unter 
anderem durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder abge-
brochen ist;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. ,Sicherheit‘ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversor-
gung und -bereitstellung als auch die Betriebssicherheit;  
56. ,standardisiertes Lastprofil‘ ein durch ein geeignetes Ver-
fahren ermitteltes und für eine bestimmte Einspeiser- oder 
Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil;  
57. ,Stand der Technik‘ den auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhenden Entwicklungsstand 
fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und 
Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwie-
sen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, wobei auf die wirtschaftliche 
Anwendbarkeit Bedacht zu nehmen ist;  
58. ,Stromhändler‘ ein Elektrizitätsunternehmen, das elektri-
sche Energie in Gewinnabsicht verkauft;  
 
59. ,Systembetreiber‘ einen Netzbetreiber, der über die tech-

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union hat; 
 
62. „Reservestrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz 
in den Fällen geliefert wird, in denen der KWK-Prozess unter 
anderem durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder abge-
brochen ist;  
63. „Regulierungsbehörde“ die Behörde, die gemäß E-
ControlG zur Besorgung der Regulierungsaufgaben im 
Bereich der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft eingerich-
tet ist 
64. „Sekundärregelung“ automatisch wirksam werdende 
Wiederherstellung der Sollfrequenz nach Störung des 
Gleichgewichtes zwischen erzeugter und verbrauchter 
Wirkleistung mit Hilfe von zentralen oder dezentralen Re-
geleinrichtungen. Die Wiederherstellung der Sollfrequenz 
kann im Bereich von mehreren Minuten liegen; 
65. „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversor-
gung und -bereitstellung als auch die Betriebssicherheit; 
66. „standardisiertes Lastprofil“ ein durch ein geeignetes Ver-
fahren ermitteltes und für eine bestimmte Einspeiser- oder 
Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil; 
67. „Stand der Technik“ den auf den einschlägigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beruhenden Entwicklungsstand 
fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen und 
Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwie-
sen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind 
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen heranzuziehen, wobei auf die wirtschaftliche 
Anwendbarkeit Bedacht zu nehmen ist;  
68. „Stromhändler“ eine natürliche oder juristische Person 
oder eine eingetragene Personengesellschaft, die elektri-
sche Energie in Gewinnabsicht verkauft; 
69. „Systembetreiber“ einen Netzbetreiber, der über die tech-
nisch-organisatorischen Einrichtungen verfügt, um alle zur 
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nisch-organisatorischen Einrichtungen verfügt, um alle zur 
Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen Maßnah-
men setzen zu können;  
 
 
 
 
 
 
60. ,Übertragung‘ den Transport von elektrischer Energie über 
ein Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz;  
 
 
61. ,Übertragungsnetz‘ ein Hochspannungsverbundnetz mit 
einer Spannungshöhe von 110 kV und darüber, das dem 
überregionalen Transport von elektrischer Energie dient;  
62. ,Übertragungsnetzbetreiber‘ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die verantwortlich für den Betrieb, die Wartung 
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes 
und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen 
Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit 
des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung 
von Elektrizität zu befriedigen, ist; Übertragungsnetzbetreiber 
in Wien ist die Verbund Austrian Power Grid AG oder deren 
Rechtsnachfolger;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufrechterhaltung des Netzbetriebes notwendigen Maßnah-
men setzen zu können; 
70. „Tertiärregelung“ das längerfristig wirksam werden-
de, manuell oder automatisch ausgelöste Abrufen von 
elektrischer Leistung, die zur Unterstützung bzw. Ergän-
zung der Sekundärregelung bzw. zur längerfristigen Ab-
lösung von bereits aktivierter Sekundärregelleistung 
dient (Minutenreserve); 
71. „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein 
Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz zum 
Zwecke der Belieferung von Endkunden oder Verteilern, 
jedoch mit Ausnahme der Versorgung; 
72. „Übertragungsnetz“ ein Hochspannungsverbundnetz mit 
einer Spannungshöhe von 110 kV und darüber, das dem 
überregionalen Transport von elektrischer Energie dient; 
73. „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die verantwortlich für den Betrieb, die Wartung 
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes 
und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen 
Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit 
des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung 
von Elektrizität zu befriedigen, ist; Übertragungsnetzbetreiber 
in Wien ist die Austrian Power Grid AG oder deren Rechts-
nachfolger;  
74. „Verbindungsleitungen“ Anlage, die zur Verbundschaltung 
von Elektrizitätsnetzen dient; 
75. „verbundenes Elektrizitätsunternehmen“  
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 228 Abs. 
3 UGB,  
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 
1 UGB oder  
c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident 
sind;  
entfällt 
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63. ,Verbindungsleitung‘ eine Anlage, die zur Verbundschal-
tung von Elektrizitätsnetzen dient;  
64. ,Verbundnetz‘ eine Anzahl von Übertragungs- und Vertei-
lernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungsleitungen 
miteinander verbunden sind;  
65. ,Versorger‘ eine natürliche oder juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die die Versorgung 
wahrnimmt;  
66. ,Versorgung‘ den Verkauf einschließlich des Weiterver-
kaufs von Elektrizität an Kunden;  
67. ,Verteilernetzbetreiber‘ eine natürliche oder juristische 
Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung 
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in 
einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstel-
lung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemesse-
ne Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedigen;  
 
68. ,Verteilung‘ den Transport von Elektrizität über Hoch-, Mit-
tel- oder Niederspannungs-Verteilernetze zum Zwecke der 
Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versor-
gung;  
69. ,Vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen‘ ein Unter-
nehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, deren gegen-
seitige Beziehungen durch Rechte, Verträge oder andere Mit-
tel begründet werden, die einzeln oder zusammen unter Be-
rücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände 
die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf 
die Tätigkeit eines Unternehmens, insbesondere durch  
a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder 
an Teilen des Vermögens des Unternehmens,  
b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss 
auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse 
der Organe des Unternehmens gewähren,  

 
76. „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Vertei-
lernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungsleitungen 
miteinander verbunden sind; 
77. „Versorger“ eine natürliche oder juristische Person oder 
eine eingetragene Personengesellschaft, die die Versorgung 
wahrnimmt; 
78. „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterver-
kaufs von Elektrizität an Kunden; 
79. „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische 
Person oder eingetragene Personengesellschaft, die ver-
antwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erforderli-
chenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimm-
ten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu 
anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen 
Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach 
Verteilung von Elektrizität zu befriedigen; 
80. „Verteilung“ den Transport von Elektrizität über Hoch-, 
Mittel- oder Niederspannungs-Verteilernetze zum Zwecke der 
Belieferung von Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versor-
gung; 
81. „vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein Unter-
nehmen oder eine Gruppe von Unternehmen, in der dieselbe 
Person berechtigt ist, direkt oder indirekt Kontrolle aus-
zuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die be-
treffende Gruppe mindestens eine der Funktionen Über-
tragung oder Verteilung und mindestens eine der Funkti-
onen Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizität 
wahrnimmt;  
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auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die 
betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen Übertra-
gung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen 
Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt;  
70. ,Wirkungsgrad‘ den auf der Grundlage des unteren Heiz-
werts der Brennstoffe berechneten Wirkungsgrad (auch als 
,lower calorific values‘ bezeichnet);  
71. ,wirtschaftlicher Vorrang‘ die Rangfolge der Elektrizitäts-
quellen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten;  
72. ,Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeu-
gung‘ die Wirkungsgrade einer alternativen getrennten Erzeu-
gung von Wärme und Strom, die durch KWK ersetzt werden 
soll;  
73. ,wirtschaftlich vertretbarer Bedarf‘ den Bedarf, der die be-
nötigte Wärme- oder Kühlungsleistung nicht überschreitet und 
der sonst durch andere Energieproduktionsprozesse als KWK 
zu Marktbedingungen gedeckt würde;  
74. ,Zählpunkt‘ den Einspeise- oder Entnahmepunkt, an dem 
ein Wirkenergiefluss erfasst und registriert wird.  
 
 
75. ,Zusatzstrom‘ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in 
den Fällen geliefert wird, in denen die Stromnachfrage die 
elektrische Erzeugung des KWK-Prozesses übersteigt.  
(2) Verweisungen auf Bundesgesetze sind in folgender Fas-
sung zu verstehen:  
1. Akkreditierungsgesetz: BGBl. Nr. 468/1992 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 85/2002;  
2. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB: JGS Nr. 
946/1811 in der Fassung BGBl. I Nr. 113/2006;  
 
 
3. Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, 
BGBl. Nr. 71/1954 in der Fassung BGBl. I Nr. 112/2003;  

 
 
 
82. „Wirkungsgrad“ den auf der Grundlage des unteren Heiz-
werts der Brennstoffe berechneten Wirkungsgrad  
 
entfällt 
 
83. „Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeu-
gung“ die Wirkungsgrade einer alternativen getrennten Er-
zeugung von Wärme und Strom, die durch KWK ersetzt wer-
den soll; 
entfällt 
 
 
 
84. „Zählpunkt“ die Einspeise- oder Entnahmestelle, an der 
eine Strommenge messtechnisch erfasst und registriert 
wird. Eine Zusammenfassung mehrerer Zählpunkte ist 
nicht zulässig. 
entfällt 
 
 
(2) Verweisungen auf Bundesgesetze sind in folgender Fas-
sung zu verstehen: 
1. Akkreditierungsgesetz: BGBl. Nr. 468/1992 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 85/2002; 
2. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB: JGS 
Nr. 946/1811 in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2010; 
3. Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG: BGBl  Nr. 1/1930 
(WV) in der Fassung BGBl. I Nr. 60/2011;  
4. Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG: 
BGBl. Nr. 71/1954 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010; 
5. Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 – 
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4. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz – ElWOG: 
BGBl. I Nr. 143/1998 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2006;  
 
5. Energieliberalisierungsgesetz: BGBl. I Nr. 121/2000 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 105/2006;  
6. Finanzstrafgesetz: BGBl. Nr. 129/1958 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 99/2006;  
7. Gewerbeordnung 1994: BGBl. Nr. 194 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 60/2007;  
8. Unternehmensgesetzbuch (Handelsgesetzbuch) – UGB: 
dRGBl. S. 219/1897 in der Fassung BGBl. I Nr. 103/2006;  
9. Konsumentenschutzgesetz – KSchG: BGBl. Nr. 140/1979 
in der Fassung BGBl. I Nr. 92/2006;  
10. Ökostromgesetz: BGBl. I Nr. 149/2002 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 105/2006;  
 
 
 
 
 
 
 
11. Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002: BGBl. I 
Nr. 70/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 124/2006;  
12. Zustellgesetz: BGBl. Nr. 200/1982 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 10/2004.“  
(3) Verweisungen auf gemeinschaftsrechtliche und internatio-
nale Bestimmungen sind in folgender Fassung zu verstehen:  
1. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie: Richtlinie 2003/54/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-
markt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG, Abl. L 176 
vom 15.7.2003, S 37;  
2. Elektrizitätstransitrichtlinie: Richtlinie 90/547/EWG des Ra-

ElWOG 2010: BGBl. I Nr. 110/2010; 
6. Energie-Control-Gesetz – E-ControlG, Art 2 BGBl I Nr. 
107/2011; 
7.  Energieliberalisierungsgesetz: BGBl. I Nr. 121/2000 in der 
Fassung BGBl. I Nr. 25/2004;  
8. Finanzstrafgesetz: BGBl. Nr. 129/1958 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 104/2010; 
9. Gewerbeordnung 1994: BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung 
BGBl. I Nr. 99/2011; 
 
 
10. Konsumentenschutzgesetz – KSchG: BGBl. Nr. 140/1979 
in der Fassung BGBl. I Nr. 100/2011; 
11. Ökostromgesetz 2012: BGBl. I Nr. 75/2011; 
12. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 
2000: BGBl. I Nr. 697/1993 in der Fassung BGBl. I Nr. 
87/2009;  
13. Unternehmensgesetzbuch – UGB: dRGBl. S. 219/1897 
in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010;  
14. Verrechnungsstellengesetz: Art 9 BGBl. I Nr. 121/2000 
in der Fassung BGBl. I Nr. 25/2004;  
15. Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002: BGBl. I 
Nr. 70/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 111/2010; 
16. Zustellgesetz: BGBl. Nr. 200/1982 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 111/2010. 
(3) Verweisungen auf unionsrechtliche und internationale 
Bestimmungen sind in folgender Fassung zu verstehen: 
1. Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie: Richtlinie 2009/72/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14. August 2009, S. 55ff; 
 
entfällt 
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tes vom 29. Oktober 1990 über den Transit von Elektrizitäts-
lieferungen über große Netze, ABl. Nr. L 313 vom 13.11.1990, 
S. 30, in der Fassung der Richtlinie 98/75/EG der Kommission 
vom 1. Oktober 1998 zur Aktualisierung des Verzeichnisses 
der zuständigen Gesellschaften gemäß der Richtlinie 
50/547/EWG des Rates über den Transit von Elektrizität über 
große Netze, Abl. Nr. 276 vom 13. Oktober 1998, S. 9 f;  
3. EMAS – Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 
über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS), ABl. Nr. L 114 vom 
24.4.2001, S. 1 ff;  
 
 
4. Helsinki – Konvention: UN-ECE-Übereinkommen über die 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen, 
BGBl. III 119/2000;  
5. Informationsrichtlinie: Richtlinie 98/34/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech-
nischen Vorschriften, ABl. Nr. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37 
ff. in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 
5. August 1998, S. 18 ff.,  
6. Seveso II-Richtlinie: Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. 
Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schwe-
ren Unfällen mit gefährlichen Gütern, ABl. Nr. L 010 vom 
14.1.1996, S. 13 ff, in der Fassung der Richtlinie 2003/105/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit 
gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003, S. 97 ff; 
7. KWK-Richtlinie: Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. EMAS – Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisa-
tionen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltma-
nagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Be-
schlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG, 
ABl. Nr.  L 342 vom 22. Dezember 2009, S. 1ff; 
3. Helsinki – Konvention: UN-ECE-Übereinkommen über die 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen, 
BGBl. III Nr. 119/2000; 
4. Informationsrichtlinie: Richtlinie 98/34/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech-
nischen Vorschriften, ABl. Nr. L 204 vom 21. Juli 1998, S. 37 
ff. in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG, ABl. Nr. L 217 vom 
5. August 1998, S. 18 ff.;  
5. Seveso II-Richtlinie: Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 
9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Gütern, ABl. Nr. L 010 
vom 14.1.1996, S. 13 ff, in der Fassung der Richtlinie 
2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 
96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 345 
vom 31.12.2003, S. 97 ff.;  
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Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinie 92/42/EWG, ABl. L 52 vom 21. Februar 2004, S. 
50. 

6. KWK-Richtlinie: Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die 
Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-
Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung 
der Richtlinie 92/42/EWG, ABl. Nr. L 52 vom 21. Februar 
2004, S. 50ff.; 
7. Erneuerbare Energien-Richtlinie: Richtlinie 2009/28/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Ap-
ril 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließen-
den Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG, ABl. Nr. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 16ff.;  
8. Endenergieeffizienzrichtlinie: Richtlinie 2006/32/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Endener-
gieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 93/76/EWG, ABl. Nr. L 114 vom 27. 
April 2006, S. 64ff.;  
9. Dienstleistungsrichtlinie: Richtlinie 2006/123/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27. 
Dezember 2006, S. 36ff; 
10. Verordnung 2009/714/EG: Verordnung (EG) Nr. 
714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüber-
schreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Ver-
ordnung 2003/1228/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14. August 
2009, S. 15ff.; 
11. Verordnung 2009/713/EG: Verordnung (EG) Nr. 
713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden, ABl Nr. L 211 vom 14. Au-
gust 2009, S. 1ff.

Anlagengenehmigung  
§ 5. (1) Die Errichtung, wesentliche Änderung und der Betrieb 

Anlagengenehmigung  
§ 5. (1) Die Errichtung, wesentliche Änderung und der Betrieb 
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einer örtlich gebundenen Erzeugungsanlage bedürfen einer 
elektrizitätsrechtlichen Genehmigung.  
(2) Als wesentlich gelten Änderungen, die geeignet sind, die 
Interessen gemäß § 11 Abs. 1 zu beeinträchtigen.  
(3) Dem Antrag nach Abs. 1 sind folgende Unterlagen in zwei-
facher Ausfertigung anzuschließen:  
1. ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, 
Betriebsweise und technische Ausführung der geplanten Er-
zeugungsanlage; insbesondere über Primärenergien, Ener-
gieumwandlung, Stromart, Frequenz und Spannung;  
2. ein Plan, aus welchem der Standort der Erzeugungsanlage 
und die für die Errichtung, Erweiterung oder Änderung der 
Anlage in Anspruch genommenen Grundstücke mit Grund-
stücksnummern ersichtlich sind;  
3. ein Verzeichnis der von der Erzeugungsanlage berührten 
fremden Anlagen, wie Eisenbahnanlagen, Versorgungsleitun-
gen und dgl., mit Namen und Anschrift der Eigentümer;  
4. die sich aus den zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen 
Grundbuchsdaten ergebenden Namen und Anschriften der 
Eigentümer der Grundstücke, auf welchen die Erzeugungsan-
lage errichtet werden soll, einschließlich der dinglich Berech-
tigten mit Ausnahme der Hypothekargläubiger, und der Eigen-
tümer der an die Anlage unmittelbar angrenzenden Grundstü-
cke;  
 
5. die Zustimmung der Eigentümer der Grundstücke, auf de-
nen die Erzeugungsanlage aufgestellt werden soll;  
6. eine Beschreibung und Beurteilung der voraussichtlichen 
Gefährdungen und Belästigungen im Sinne des § 11 Abs. 1;  
7. eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen Gefährdun-
gen oder Belästigungen des Vorhabens beseitigt, verringert 
oder ausgeglichen werden sollen;  
8. eine Kopie der Vereinbarung über den Netzanschluss mit 
jenem Netzbetreiber, an dessen Übertragungs- oder Vertei-

einer örtlich gebundenen Erzeugungsanlage bedürfen einer 
elektrizitätsrechtlichen Genehmigung.  
(2) Als wesentlich gelten Änderungen, die geeignet sind, die 
Interessen gemäß § 11 Abs. 1 zu beeinträchtigen.  
(3) Dem Antrag nach Abs. 1 sind folgende Unterlagen in zwei-
facher Ausfertigung anzuschließen:  
1. ein technischer Bericht mit Angaben über Zweck, Umfang, 
Betriebsweise und technische Ausführung der geplanten Er-
zeugungsanlage; insbesondere über Primärenergien, Ener-
gieumwandlung, Stromart, Frequenz und Spannung;  
2. ein Plan, aus welchem der Standort der Erzeugungsanlage 
und die für die Errichtung, Erweiterung oder Änderung der 
Anlage in Anspruch genommenen Grundstücke mit Grund-
stücksnummern ersichtlich sind;  
3. ein Verzeichnis der von der Erzeugungsanlage berührten 
fremden Anlagen, wie Eisenbahnanlagen, Versorgungsleitun-
gen und dgl., mit Namen und Anschrift der Eigentümer;  
4. die sich aus den zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen 
Grundbuchsdaten ergebenden Namen und Anschriften der 
Eigentümer der Grundstücke, auf welchen die Erzeugungsan-
lage errichtet werden soll, einschließlich der dinglich Berech-
tigten mit Ausnahme der Hypothekargläubiger, und der Eigen-
tümer der an die Anlage unmittelbar angrenzenden Grundstü-
cke sowie die Adressen der unmittelbar angrenzenden 
Grundstücke;  
5. die Zustimmung der Eigentümer der Grundstücke, auf de-
nen die Erzeugungsanlage aufgestellt werden soll;  
6. eine Beschreibung und Beurteilung der voraussichtlichen 
Gefährdungen und Belästigungen im Sinne des § 11 Abs. 1;  
7. eine Beschreibung der Maßnahmen, mit denen Gefährdun-
gen oder Belästigungen des Vorhabens beseitigt, verringert 
oder ausgeglichen werden sollen;  
8. falls in das öffentliche Netz eingespeist werden soll: 
Nachweis, dass ein Netzanschluss an das Übertragungs- 
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lernetz die Erzeugungsanlage angeschlossen werden soll, 
falls in das öffentliche Netz eingespeist werden soll. 

oder Verteilernetz, an das die Erzeugungsanlage ange-
schlossen werden soll, sichergestellt ist; 
9. Angaben über die eingesetzten Primärenergieträger 
und die geplanten Maßnahmen der Energieeffizienz;  
10. Angaben über den Beitrag der Erzeugungskapazitäten 
zur Erreichung des Zieles der Europäischen Union, den 
Bruttoenergieverbrauch durch Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu erhöhen, und 
11. Angaben zum Beitrag der Erzeugungskapazitäten zur 
Verringerung der Emissionen. 
(4) Anträgen auf die Genehmigung von Anlagen, für die 
das vereinfachte Verfahren gemäß § 7 anzuwenden ist, 
sind Angaben gemäß § 5 Abs. 3 Z 9 bis 11 nicht beizule-
gen. 
(5) Durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage soll 
nach Möglichkeit ein Beitrag zu den gemäß Abs. 3 Z 10 
und Z 11 festgelegten Zielen erreicht werden. 

Vereinfachtes Verfahren  
§ 7. (1) Ergibt sich aus dem Genehmigungsantrag und dessen 
Unterlagen, dass die Erzeugungsanlage  
1. mit fester oder flüssiger Biomasse, Bio-, Klär- oder Depo-
niegas, geothermischer Energie, Wasser, Wind oder Abfällen 
betrieben wird oder nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung arbeitet und die installierte Engpassleistung maxi-
mal 250 kW beträgt oder  
2. eine Fotovoltaikanlage ist, deren Engpassleistung 15 kW 
nicht übersteigt oder  
3. ausschließlich der Notstromversorgung dient,  
so hat die Behörde den Antrag und die Projektunterlagen für 
einen vier Wochen nicht überschreitenden Zeitraum aufzule-
gen. Die Auflage ist durch Veröffentlichung auf der Internet-
seite www.gemeinderecht.wien.at und durch Anschlag durch 
das örtlich zuständige Magistratische Bezirksamt in den un-
mittelbar angrenzenden Häusern sowie in dem Haus, in dem 

Vereinfachtes Verfahren  
§ 7. (1) Ergibt sich aus dem Genehmigungsantrag und dessen 
Unterlagen, dass die Erzeugungsanlage  
1. mit fester oder flüssiger Biomasse, Bio-, Klär- oder Depo-
niegas, geothermischer Energie, Wasser, Wind oder Abfällen 
betrieben wird oder nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung arbeitet und die installierte Engpassleistung maxi-
mal 250 kW beträgt oder  
2. eine Fotovoltaikanlage ist, deren Engpassleistung 50 kWp 
nicht übersteigt oder  
3. ausschließlich der Notstromversorgung dient,  
so hat die Behörde den Antrag und die Projektunterlagen für 
einen vier Wochen nicht überschreitenden Zeitraum aufzule-
gen. Die Auflage ist durch Veröffentlichung auf der Internet-
seite www.gemeinderecht.wien.at und durch Anschlag durch 
das örtlich zuständige Magistratische Bezirksamt in den un-
mittelbar angrenzenden Häusern sowie in dem Haus, in dem 
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die Anlage errichtet wird, mit dem Hinweis bekannt zu geben, 
dass Nachbarn (§ 9) innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem 
Recht, begründete Einwendungen im Sinne des § 11 Abs. 1 Z 
1 und 2 gegen die Erzeugungsanlage zu erheben, Gebrauch 
machen können. Nach Ablauf der Auflagefrist hat die Behörde 
unter Bedachtnahme auf die eingelangten Einwendungen der 
Nachbarn die die Anwendung des vereinfachten Verfahrens 
begründende Beschaffenheit der Anlage mit Bescheid festzu-
stellen, sofern auf Grund der geplanten Ausführung der Anla-
ge zu erwarten ist, dass die Interessen des § 11 Abs. 1 aus-
reichend geschützt sind. Erforderlichenfalls sind geeignete 
Auflagen, Bedingungen und Befristungen zum Schutz der 
gemäß § 11 Abs. 1 wahrzunehmenden und nach § 12 Abs. 4 
zu berücksichtigenden Interessen vorzuschreiben. Dieser Be-
scheid gilt als Genehmigungsbescheid für die Erzeugungsan-
lage. Die Behörde hat diesen Bescheid binnen drei Monaten 
nach Einlangen des Antrages und der erforderlichen Unterla-
gen zum Antrag zu erlassen. Können auch durch Auflagen, 
Bedingungen und Befristungen die gemäß § 11 Abs. 1 wahr-
zunehmenden und nach § 12 Abs. 4 zu berücksichtigenden 
Interessen nicht hinreichend geschützt werden, ist der Antrag 
abzuweisen. 
... 

die Anlage errichtet wird, mit dem Hinweis bekannt zu geben, 
dass Nachbarn (§ 9) innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem 
Recht, begründete Einwendungen im Sinne des § 11 Abs. 1 Z 
1 und 2 gegen die Erzeugungsanlage zu erheben, Gebrauch 
machen können. Nach Ablauf der Auflagefrist hat die Behörde 
unter Bedachtnahme auf die eingelangten Einwendungen der 
Nachbarn die die Anwendung des vereinfachten Verfahrens 
begründende Beschaffenheit der Anlage mit Bescheid festzu-
stellen, sofern auf Grund der geplanten Ausführung der Anla-
ge zu erwarten ist, dass die Interessen des § 11 Abs. 1 aus-
reichend geschützt sind. Erforderlichenfalls sind geeignete 
Auflagen, Bedingungen und Befristungen zum Schutz der 
gemäß § 11 Abs. 1 wahrzunehmenden und nach § 12 Abs. 4 
zu berücksichtigenden Interessen vorzuschreiben. Dieser Be-
scheid gilt als Genehmigungsbescheid für die Erzeugungsan-
lage. Die Behörde hat diesen Bescheid binnen drei Monaten 
nach Einlangen des Antrages und der erforderlichen Unterla-
gen zum Antrag zu erlassen. Können auch durch Auflagen, 
Bedingungen und Befristungen die gemäß § 11 Abs. 1 wahr-
zunehmenden und nach § 12 Abs. 4 zu berücksichtigenden 
Interessen nicht hinreichend geschützt werden, ist der Antrag 
abzuweisen. 
... 

Pflichten der Behörde  
§ 29. (1) Die Behörde hat dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit als zentrale Meldestelle folgende Daten zur Verfü-
gung zu stellen: 
... 

Pflichten der Behörde  
§ 29. (1) Die Behörde hat dem Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend als zentrale Meldestelle folgen-
de Daten zur Verfügung zu stellen: 
... 

Geregelter Netzzugang 
§ 30. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, den Netzzugangsbe-
rechtigten den Netzzugang zu den jeweils genehmigten All-
gemeinen Netzbedingungen und den von der Energie-Control 
Kommission bestimmten Systemnutzungstarifen zuzüglich der 
Beiträge, Förderbeiträge und Zuschläge und Abgaben nach 

Geregelter Netzzugang 
§ 30. (1) Netzbetreiber sind verpflichtet, den Netzzugangsbe-
rechtigten den Netzzugang zu den jeweils genehmigten All-
gemeinen Netzbedingungen und den von der Regulierungs-
behörde jeweils bestimmten Systemnutzungsentgelten 
zuzüglich der Beiträge, Förderbeiträge und Zuschläge und 
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den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften auf Grund privatrecht-
licher Verträge (Netzzugangsvertrag) zu gewähren. 
 
(2) Die Netzzugangsberechtigten haben einen Rechtsan-
spruch, auf Grundlage der jeweils genehmigten allgemeinen 
Netzbedingungen und der jeweils bestimmten Systemnut-
zungstarife zuzüglich der Beiträge, Förderbeiträge und Zu-
schläge sowie der Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen 
Vorschriften die Nutzung der Netze zu begehren.  
 
(3) Netzbetreiber haben zusätzlich zu den Systemnutzungsta-
rifen und den Beiträgen, Förderbeiträgen und Zuschlägen so-
wie Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften die 
von ihnen zu entrichtende Abgabe nach dem Wiener Ge-
brauchsabgabegesetz 1966 (Gebrauchsabgabe), LGBl. für 
Wien Nr. 20/1966 in der jeweils geltenden Fassung, an die 
Netzzugangsberechtigten anteilsmäßig weiter zu verrechnen. 
Die Netzbetreiber haben den einzuhebenden Anteil an der 
Gebrauchsabgabe in Form eines Aufschlages zu den Sys-
temnutzungstarifen in Cent je kWh festzulegen und in geeig-
neter Weise zu veröffentlichen. 

Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften auf-
grund privatrechtlicher Verträge (Netzzugangsvertrag) zu ge-
währen. 
(2) Die Netzzugangsberechtigten haben einen Rechtsan-
spruch, auf Grundlage der jeweils genehmigten allgemeinen 
Netzbedingungen und der von der Regulierungsbehörde 
jeweils bestimmten Systemnutzungsentgelte zuzüglich der 
Beiträge, Förderbeiträge und Zuschläge sowie der Abgaben 
nach den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften die Nutzung der 
Netze zu begehren.  
(3) Netzbetreiber haben zusätzlich zu den Systemnutzungs-
entgelten und den Beiträgen, Förderbeiträgen und Zuschlä-
gen sowie Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen Vor-
schriften die von ihnen zu entrichtende Abgabe nach dem 
Wiener Gebrauchsabgabegesetz 1966 (Gebrauchsabgabe), 
LGBl. für Wien Nr. 20/1966 in der jeweils geltenden Fassung, 
an die Netzzugangsberechtigten anteilsmäßig weiter zu ver-
rechnen. Die Netzbetreiber haben den einzuhebenden Anteil 
an der Gebrauchsabgabe in Form eines Aufschlages zu den 
Systemnutzungsentgelten festzulegen und in geeigneter 
Weise zu veröffentlichen. 
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Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten 
§ 31. Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten für regel-
zonenüberschreitende Lieferungen nicht aus, um allen Anträ-
gen auf Nutzung eines Systems zu entsprechen, so haben – 
unbeschadet der Verpflichtung zur Einhaltung der Bestim-
mungen der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die 
Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden 
Stromhandel, ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 1, sowie der auf 
Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien – Transporte 
zur Belieferung von Kunden mit elektrischer Energie aus er-
neuerbaren Energieträgern und KWK-Anlagen Vorrang. Der 
Übertragungsnetzbetreiber hat zu diesem Zweck die Vergabe-
regeln und die Kapazitätsbelegungen in geeigneter Weise (zB 
Internet) zu veröffentlichen und einen diskriminierungsfreien 
Netzzugang sicher zu stellen. 

Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten 
§ 31. Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten nicht 
aus, um allen Anträgen auf Nutzung eines Systems zu ent-
sprechen, so haben – unbeschadet der Verpflichtung zur Ein-
haltung der Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG so-
wie der auf Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien – 
Transporte zur Belieferung von Kunden mit elektrischer Ener-
gie aus erneuerbaren Energiequellen und benannten KWK-
Anlagen Vorrang. Der Übertragungsnetzbetreiber hat zu die-
sem Zweck die Vergaberegeln und die Kapazitätsbelegungen 
in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu veröffentlichen und ei-
nen diskriminierungsfreien Netzzugang sicher zu stellen. 

Verweigerung des Netzzuganges 
§ 32. (1) Ein Netzbetreiber kann den Netzzugang aus nach-
stehenden Gründen ganz oder teilweise verweigern:  
1. bei außergewöhnlichen Netzzuständen (Störfälle),  
2. bei mangelnden Netzkapazitäten,  
3. wenn der Netzzugangsberechtigte aus einem System belie-
fert werden soll, in dem er nicht als solcher genannt ist, oder  
 
 
4. wenn ansonsten elektrische Energie aus benannten KWK-
Anlagen (§ 46b) oder aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien trotz Eingehens auf die aktuellen Marktpreise ver-
drängt würde, wobei Möglichkeiten zum Verkauf dieser 
elektrischen Energie an Dritte zu nutzen sind.  
 
 
(2) Der Netzbetreiber hat die Verweigerung dem Netzzu-
gangsberechtigten unter Berücksichtigung der gemeinwirt-

Verweigerung des Netzzuganges 
§ 32. (1) Ein Netzbetreiber kann den Netzzugang aus nach-
stehenden Gründen ganz oder teilweise verweigern:  
1. bei außergewöhnlichen Netzzuständen (Störfälle),  
2. bei mangelnden Netzkapazitäten,  
3. wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen 
Kunden abgelehnt wird, der in dem System, aus dem die 
Belieferung erfolgt oder erfolgen soll, als nicht zugelas-
sener Kunde gilt, oder 
4. wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten, 
umwelt- und ressourcenschonenden sowie technisch-
wirtschaftlich sinnvollen KWK-Anlagen oder aus Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien trotz Eingehens auf 
die aktuellen Marktpreise verdrängt würde, wobei Mög-
lichkeiten zum Verkauf dieser elektrischen Energie an 
Dritte zu nutzen sind. 
(2) Der Netzbetreiber hat die Verweigerung dem Netzzu-
gangsberechtigten unter Berücksichtigung der gemeinwirt-
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schaftlichen Verpflichtungen schriftlich zu begründen.  
(3) Für die Beurteilung der Netzzugangsberechtigung finden 
diejenigen Rechtsvorschriften Anwendung, die in jenem Land 
gelten, in dem derjenige seinen Hauptwohnsitz oder Sitz hat, 
der einen Antrag auf Feststellung stellt. Hinsichtlich der Beur-
teilung der Netzzugangsverweigerungsgründe sind jene 
Rechtsvorschriften anzuwenden, die am Hauptwohnsitz oder 
Sitz des Netzbetreibers gelten, der den Netzzugang verwei-
gert hat. 

schaftlichen Verpflichtungen schriftlich zu begründen.  
(3) Für die Beurteilung der Netzzugangsberechtigung finden 
diejenigen Rechtsvorschriften Anwendung, die in jenem Land 
gelten, in dem derjenige, der einen Antrag gemäß § 21 Abs. 
2 ElWOG 2010 stellt, seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat. Für 
die Beurteilung der Netzzugangsverweigerungsgründe sind 
jene Rechtsvorschriften anzuwenden, die am Sitz des Netzbe-
treibers gelten, der den Netzzugang verweigert hat. 

Allgemeine Netzbedingungen 
§ 33. (1) Die Allgemeinen Netzbedingungen (allgemeine Be-
dingungen für den Netzzugang) dürfen nicht diskriminierend 
sein und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfer-
tigten Beschränkungen enthalten und weder die Versor-
gungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. 
Insbesonders sind sie so zu gestalten, dass  
1. die Erfüllung der dem Netzbetreiber obliegenden Aufgaben 
gewährleistet ist,  
2. die Leistungen der Netzzugangsberechtigten mit den Leis-
tungen des Netzbetreibers in einem sachlichen Zusammen-
hang stehen,  
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und ver-
ursachungsgerecht zugewiesen sind,  
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den 
Anschluss an das Netz im Netzanschlusspunkt und alle Vor-
kehrungen, um störende Rückwirkungen auf das System des 
Netzbetreibers oder anderer Anlagen zu verhindern, enthal-
ten,  
5. sie objektive Kriterien für den Parallelbetrieb von Erzeu-
gungsanlagen mit dem Netz und die Einspeisung von Elektri-
zität aus Erzeugungsanlagen in das Netz sowie die Nutzung 
von Verbindungsleitungen festlegen,  
6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kosten des Netz-
anschlusses enthalten, die sich an der Kostenverursachung 

Allgemeine Netzbedingungen 
§ 33. (1) Die Allgemeinen Netzbedingungen (allgemeine Be-
dingungen für den Netzzugang) dürfen nicht diskriminierend 
sein und keine missbräuchlichen Praktiken oder ungerechtfer-
tigten Beschränkungen enthalten und weder die Versor-
gungssicherheit noch die Dienstleistungsqualität gefährden. 
Insbesonders sind sie so zu gestalten, dass  
1. die Erfüllung der dem Netzbetreiber obliegenden Aufgaben 
gewährleistet ist,  
2. die Leistungen der Netzzugangsberechtigten mit den Leis-
tungen des Netzbetreibers in einem sachlichen Zusammen-
hang stehen,  
3. die wechselseitigen Verpflichtungen ausgewogen und ver-
ursachungsgerecht zugewiesen sind,  
4. sie Festlegungen über technische Anforderungen für den 
Anschluss an das Netz im Netzanschlusspunkt und alle Vor-
kehrungen, um störende Rückwirkungen auf das System des 
Netzbetreibers oder anderer Anlagen zu verhindern, enthal-
ten,  
5. sie objektive Kriterien für den Parallelbetrieb von Erzeu-
gungsanlagen mit dem Netz und die Einspeisung von Elektri-
zität aus Erzeugungsanlagen in das Netz sowie die Nutzung 
von Verbindungsleitungen festlegen,  
6. sie Regelungen über die Zuordnung der Kosten des Netz-
anschlusses enthalten, die sich an der Kostenverursachung 
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orientieren,  
7. sie klar und übersichtlich gefasst sind,  
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe 
enthalten.  
(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen haben insbesondere zu 
enthalten:  
 
1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere 
zur Einhaltung der sonstigen Marktregeln,  
 
 
2. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardi-
sierten Lastprofile,  
3. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzu-
gang,  
4. die verschiedenen von den Verteilerunternehmen im Rah-
men des Netzzugangs zur Verfügung zu stellenden Dienst-
leistungen und angebotene Qualität,  
5. den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenanfragen jedenfalls 
zu beantworten sind,  
6. die Verpflichtung zur Ankündigung von geplanten Versor-
gungsunterbrechungen,  
7. die Mindestanforderungen bezüglich Terminvereinbarungen 
mit Netzbenutzern,  
8. jenen Standard, der bei der Rechnungslegung sowie der 
Datenübermittlung an Marktteilnehmer einzuhalten ist,  
9. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netzzu-
gang,  
10. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten,  
 
 
 
 
11. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, inner-

orientieren,  
7. sie klar und übersichtlich gefasst sind,  
8. sie Definitionen der nicht allgemein verständlichen Begriffe 
enthalten. 
(2) Die Allgemeinen Netzbedingungen haben insbesondere zu 
enthalten:  
1. Name und Anschrift des Netzbetreibers, 
2. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, insbesondere 
jene zur Einhaltung der sonstigen Marktregeln,  
3. die im Anhang I der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 
festgelegten Maßnahmen zum Schutz der Kunden, 
4. die den einzelnen Netzbenutzern zugeordneten standardi-
sierten Lastprofile,  
5. die technischen Mindestanforderungen für den Netzzu-
gang,  
6. die verschiedenen von den Netzbetreibern im Rahmen 
des Netzzugangs zur Verfügung zu stellenden Dienstleistun-
gen und angebotene Qualität,  
7. den Zeitraum, innerhalb dessen Kundenanfragen jedenfalls 
zu beantworten sind,  
8. die Verpflichtung zur Ankündigung von geplanten Versor-
gungsunterbrechungen,  
9. die Mindestanforderungen bezüglich Terminvereinbarungen 
mit Netzbenutzern,  
10. jenen Standard, der bei der Datenübermittlung an Markt-
teilnehmer einzuhalten ist,  
11. das Verfahren und die Modalitäten für Anträge auf Netz-
zugang,  
12. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten, 
13. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregeln bei 
Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-
qualität sowie einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene 
Streitbeilegungsverfahren,  
14. eine Frist von höchstens 14 Tagen ab Einlangen, inner-
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halb der das Verteilerunternehmen das Begehren auf Netzzu-
gang zu beantworten hat,  
12. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung sowie 
die Art und Form der Rechnungslegung,  
13. die Zahlungsmodalitäten, wobei mindestens zwei Zah-
lungsformen anzubieten sind, und  
 
14. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankga-
rantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in 
angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des Ein-
zelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. 
 
 
 
(3) In den Allgemeinen Netzbedingungen können auch aner-
kannte Normen und Regelwerke der Technik in der jeweils 
geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden.  
(4) Die Netzbetreiber einer Regelzone haben ihre Allgemei-
nen Netzbedingungen aufeinander abzustimmen.  
(5) Die in Ausführung der im Abs. 1 Z 4 und 5 erfolgten Rege-
lungen in den Allgemeinen Netzbedingungen sind der Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaft gemäß Art. 8 der 
Informationsrichtlinie mitzuteilen.  
(6) Die Netzbetreiber haben die Kunden vor Vertragsab-
schluss über die wesentlichen Inhalte der Allgemeinen Bedin-
gungen zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein 
Informationsblatt auszuhändigen. Die allgemeinen Bedingun-
gen sind den Kunden auf Verlangen kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Bei mündlich abgeschlossenen Verträgen hat der 
Kunde das Informationsblatt spätestens mit der Vertragsbe-
stätigung zu erhalten. Die in Anhang A der Elektrizitätsbin-
nenmarktrichtlinie festgelegten Maßnahmen zum Schutz der 

halb der der Netzbetreiber das Begehren auf Netzzugang zu 
beantworten hat,  
15. die grundlegenden Prinzipien für die Verrechnung sowie 
die Art und Form der Rechnungslegung, 
16. Modalitäten, zu welchen der Netzbenutzer verpflichtet 
ist, Teilzahlungen zu leisten, wobei eine Zahlung von zu-
mindest zehn Mal jährlich anzubieten ist, und  
17. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankga-
rantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) in 
angemessener Höhe, insoweit nach den Umständen des Ein-
zelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. 
Anstelle einer Vorauszahlung oder einer Sicherheitsleis-
tung kann auch ein Vorauszahlungszähler zur Verwen-
dung gelangen.  
(3) In den Allgemeinen Netzbedingungen können auch aner-
kannte Normen und Regelwerke der Technik in der jeweils 
geltenden Fassung für verbindlich erklärt werden.  
(4) Die Netzbetreiber einer Regelzone haben ihre Allgemei-
nen Netzbedingungen aufeinander abzustimmen.  
(5) Die in Ausführung der im Abs. 1 Z 4 und 5 erfolgten Rege-
lungen in den Allgemeinen Netzbedingungen sind der Euro-
päischen Kommission gemäß Art. 8 der Informationsrichtli-
nie mitzuteilen.  
(6) Die Netzbetreiber haben die Netzzugangsberechtigten 
vor Vertragsabschluss über die wesentlichen Inhalte der All-
gemeinen Bedingungen zu informieren. Zu diesem Zweck ist 
dem Kunden ein Informationsblatt auszuhändigen. Die allge-
meinen Bedingungen sind den Kunden auf Verlangen kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Bei mündlich abgeschlossenen 
Verträgen hat der Kunde das Informationsblatt spätestens mit 
der Vertragsbestätigung zu erhalten. Die in Anhang I der 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie festgelegten Maßnahmen 
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Kunden sind einzuhalten.  
(7) Der Netzbetreiber hat den Endverbrauchern Änderungen 
der allgemeinen Bedingungen schriftlich bekannt zu geben 
und ihnen auf ihren Wunsch die geänderten allgemeinen Be-
dingungen kostenlos zuzusenden. Solche Änderungen sind 
nur nach Maßgabe des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbu-
ches und des Konsumentenschutzgesetzes zulässig.  
(8) Der Netzbetreiber hat dem Netzbenutzer oder künftigen 
Netzbenutzer transparente Informationen über die geltenden 
Preise und Tarife sowie über die Allgemeinen Bedingungen 
über Anforderung kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

zum Schutz der Kunden sind einzuhalten.  
(7) Werden neue Allgemeine Netzbedingungen bzw. Än-
derungen der Allgemeinen Netzbedingungen von der Re-
gulierungsbehörde genehmigt, hat der Netzbetreiber dies 
binnen vier Wochen nach der Genehmigung den Netzbe-
nutzern in einem persönlich an sie gerichteten Schreiben 
oder über Wunsch des Kunden elektronisch bekannt zu 
geben und ihnen diese auf deren Wunsch zuzusenden. In 
diesem Schreiben oder auf der Rechnung sind die neuen 
Allgemeinen Bedingungen bzw. die Änderungen und die 
Kriterien, die bei der Änderung einzuhalten sind, nach-
vollziehbar wiederzugeben. Die neuen Allgemeinen Be-
dingungen bzw. die Änderungen gelten ab dem nach Ab-
lauf von drei Monaten ab Bekanntgabe folgenden Mo-
natsersten als vereinbart.  
(8) Der Netzbetreiber hat dem Netzbenutzer oder künftigen 
Netzbenutzer transparente Informationen über die geltenden 
Preise und Entgelte sowie über die Allgemeinen Bedingun-
gen über Anforderung kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Lastprofile 
§ 34. (1) Für jene Endverbraucher, welche an die Netzebenen 
gemäß § 25 Abs. 5 Z 6 und 7 ElWOG angeschlossen sind 
und weniger als 100 000 kWh Jahresverbrauch oder weniger 
als 50 kW Anschlussleistung aufweisen, sind von den Netzbe-
treibern standardisierte Lastprofile zu erstellen, wobei auch 
die Form der Erstellung und Anpassung (synthetisch, analy-
tisch) der standardisierten Profile zu bestimmen ist.  
(2) Für Einspeiser mit weniger als 100 000 kWh jährlicher 
Einspeisung oder weniger als 50 kW Anschlussleistung sind 
ebenfalls standardisierte Lastprofile vorzusehen.  
(3) Die Netzbetreiber haben sicher zu stellen, dass die stan-
dardisierten Lastprofile im Internet veröffentlicht werden.  
... 
 

Lastprofile 
§ 34. (1) Für jene Endverbraucher, welche an die Netzebenen 
gemäß § 63 Z 6 und 7 ElWOG 2010 angeschlossen sind und 
weniger als 100 000 kWh Jahresverbrauch oder weniger als 
50 kW Anschlussleistung aufweisen, sind von den Netzbetrei-
bern standardisierte Lastprofile zu erstellen, wobei auch die 
Form der Erstellung und Anpassung (synthetisch, analytisch) 
der standardisierten Profile zu bestimmen ist.  
(2) Für Einspeiser mit weniger als 100 000 kWh jährlicher 
Einspeisung oder weniger als 50 kW Anschlussleistung sind 
ebenfalls standardisierte Lastprofile vorzusehen.  
(3) Die standardisierten Lastprofile sind innerhalb einer 
Regelzone aufeinander abzustimmen und durch die Netz-
betreiber in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

... 
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Aufrechterhaltung der Leistung 
§ 36. Die Netzbetreiber dürfen die vertraglich zugesicherten 
Leistungen nur unterbrechen oder einstellen, wenn der Netz-
benutzer seine vertraglichen Verpflichtungen gröblich verletzt 
oder wenn unerlässliche technische Maßnahmen in den Über-
tragungs-, Anschluss- oder Verteileranlagen des Netzbetrei-
bers vorzunehmen sind oder zur Vermeidung eines drohen-
den Netzzusammenbruches eine Einstellung der Leistungen 
erforderlich ist. Bei vorübergehenden mangelnden Netzkapa-
zitäten (Engpässen) sowie zur Vermeidung von instabilen 
Netzzuständen ist der Netzbetreiber berechtigt, sämtliche 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit 
anzuordnen. Störungen sind unverzüglich zu beheben. Bei 
voraussehbaren Leistungsunterbrechungen sind die Netzbe-
nutzer rechtzeitig vorher in ortsüblicher Weise zu verständi-
gen. 

Aufrechterhaltung der Leistung 
§ 36. Die Netzbetreiber dürfen die vertraglich zugesicherten 
Leistungen nur unterbrechen oder einstellen, wenn der Netz-
benutzer seine vertraglichen Verpflichtungen gröblich verletzt 
oder wenn unerlässliche technische Maßnahmen in den Über-
tragungs-, Anschluss- oder Verteileranlagen des Netzbetrei-
bers vorzunehmen sind oder zur Vermeidung eines drohen-
den Zusammenbruchs des Stromnetzes eine Einstellung 
der Leistungen erforderlich ist. Bei vorübergehenden man-
gelnden Netzkapazitäten (Engpässen) sowie zur Vermeidung 
von instabilen Netzzuständen ist der Netzbetreiber berechtigt, 
sämtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit anzuordnen. Störungen sind unverzüglich zu 
beheben. Bei voraussehbaren Leistungsunterbrechungen sind 
die Netzbenutzer rechtzeitig vorher in ortsüblicher Weise zu 
verständigen. 

Versorgung über Direktleitungen  
§ 37. Netzbetreiber sind berechtigt, Netzzugangsberechtigte, 
ihre eigenen Betriebsstätten und ihre eigenen Konzernunter-
nehmen über eine Direktleitung zu versorgen. 

Versorgung über Direktleitungen 
§ 37. Elektrizitätsunternehmen, die elektrische Energie 
erzeugen oder die Versorgung mit Elektrizität wahrneh-
men, sind berechtigt über eine Direktleitung ihre eigenen 
Betriebsstätten und Kunden mit elektrischer Energie zu 
versorgen.   

Pflichten der Verteilernetzbetreiber  
§ 38. (1) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 festgelegten Pflich-
ten sind Verteilernetzbetreiber verpflichtet,  
1. das von ihnen betriebene Netz sicher, zuverlässig und leis-
tungsfähig unter Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu 
betreiben und zu erhalten sowie für die Bereitstellung aller 
unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen,  
2. das von ihnen betriebene Netz so zu errichten und zu er-
halten, dass es bei Ausfall eines Teiles des Verteilernetzes 
oder einer Erzeugungsanlage in der Regel möglich ist, die 
daraus resultierenden Versorgungsunterbrechungen durch 
Umschaltmaßnahmen zu beenden,  

Pflichten der Verteilernetzbetreiber  
§ 38. (1) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 festgelegten Pflich-
ten sind Verteilernetzbetreiber verpflichtet,  
1. das von ihnen betriebene Netz sicher, zuverlässig und leis-
tungsfähig unter Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu 
betreiben und zu erhalten sowie für die Bereitstellung aller 
unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen,  
2. das von ihnen betriebene Netz so zu errichten und zu er-
halten, dass es bei Ausfall eines Teiles des Verteilernetzes 
oder einer Erzeugungsanlage in der Regel möglich ist, die 
daraus resultierenden Versorgungsunterbrechungen durch 
Umschaltmaßnahmen zu beenden,  
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3. die zur langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemes-
sene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedi-
gen erforderlichen technischen Voraussetzungen sicherzu-
stellen,  
4. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes 
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen zu liefern, um 
den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten 
Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes sicherzu-
stellen,  
5. wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie in Aus-
übung ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu 
behandeln,  
6. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Ka-
tegorien von Netzbenutzern, insbesondere zu Gunsten der mit 
ihnen verbundenen Unternehmen, zu enthalten,  
7. die zur Durchführung der Berechnung und Zuordnung der 
Ausgleichsenergie erforderlichen Daten zur Verfügung zu stel-
len, wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln sind, 
die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der 
Abweichungen von den Lastprofilen jeder Bilanzgruppe benö-
tigt werden,  
8. Netzzugangsberechtigten zu den jeweils genehmigten All-
gemeinen Netzbedingungen und jeweils bestimmten System-
nutzungstarifen zuzüglich der Beiträge, Förderbeiträge und 
Zuschläge sowie Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen 
Vorschriften Netzzugang zu ihren Systemen zu gewähren,  
9. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und die 
gemäß § 25 ElWOG bestimmten Systemnutzungstarife ge-
mäß dem Hauptstück VIII zu veröffentlichen,  
 
 
10. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermitt-
lung gemäß Z 7 erforderlichen vertraglichen Maßnahmen vor-
zusehen,  

3. die zur langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemes-
sene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befriedi-
gen erforderlichen technischen Voraussetzungen sicherzu-
stellen,  
4. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes 
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen zu liefern, um 
den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten 
Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes sicherzu-
stellen,  
5. wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie in Aus-
übung ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu 
behandeln,  
6. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder Ka-
tegorien von Netzbenutzern, insbesondere zu Gunsten der mit 
ihnen verbundenen Unternehmen, zu enthalten,  
7. die zur Durchführung der Berechnung und Zuordnung der 
Ausgleichsenergie erforderlichen Daten zur Verfügung zu stel-
len, wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln sind, 
die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der 
Abweichungen von den Lastprofilen jeder Bilanzgruppe benö-
tigt werden,  
8. Netzzugangsberechtigten zu den jeweils genehmigten All-
gemeinen Netzbedingungen und jeweils bestimmten Sys-
temnutzungsentgelten zuzüglich der Beiträge, Förderbeiträ-
ge und Zuschläge sowie Abgaben nach den elektrizitätsrecht-
lichen Vorschriften Netzzugang zu ihren Systemen zu gewäh-
ren,  
9. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und die 
gemäß § 51ff ElWOG 2010 bestimmten Systemnutzungs-
entgelte gemäß dem Hauptstück VIII in geeigneter Weise 
(z.B. Internet) zu veröffentlichen,  
10. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermitt-
lung gemäß Z 7 erforderlichen vertraglichen Maßnahmen vor-
zusehen,  
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11. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhal-
tung der technischen Sicherheit des Netzes,  
12. zur Führung einer Evidenz über alle in ihren Netzen täti-
gen Bilanzgruppen und Bilanzgruppenverantwortlichen,  
13. zur Führung einer Evidenz aller in ihren Netzen tätigen 
Stromhändler,  
14. zur Messung der Bezüge, Leistungen, Lastprofile der 
Netzbenutzer, zur Prüfung der Plausibilität der Lastprofile und 
zur Weitergabe von Daten im erforderlichen Ausmaß an den 
zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, die betroffenen Netz-
betreiber sowie Bilanzgruppenverantwortlichen,  
15. zur Messung der Leistungen, der Strommengen und der 
Lastprofile an den Schnittstellen zu anderen Netzen und Wei-
tergabe der Daten an betroffene Netzbetreiber und an den 
zuständigen Bilanzgruppenkoordinator,  
16. vorübergehende mangelnde Netzkapazitäten (Engpässe) 
in ihrem Netz zu ermitteln und Handlungen zu setzen, um die-
se zu vermeiden,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. zur Entgegennahme und Weitergabe von Meldungen über 
Bilanzgruppenwechsel,  
18. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die 

11. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhal-
tung der technischen Sicherheit des Netzes,  
12. zur Führung einer Evidenz über alle in ihren Netzen täti-
gen Bilanzgruppen und Bilanzgruppenverantwortlichen,  
13. zur Führung einer Evidenz aller in ihren Netzen tätigen 
Lieferanten,  
14. zur Messung der Bezüge, Leistungen, Lastprofile der 
Netzbenutzer, zur Prüfung der Plausibilität der Lastprofile und 
zur Weitergabe von Daten im erforderlichen Ausmaß an den 
zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, die betroffenen Netz-
betreiber sowie Bilanzgruppenverantwortlichen,  
15. zur Messung der Leistungen, der Strommengen und der 
Lastprofile an den Schnittstellen zu anderen Netzen und Wei-
tergabe der Daten an betroffene Netzbetreiber und an den 
zuständigen Bilanzgruppenkoordinator,  
16. vorübergehende mangelnde Netzkapazitäten (Engpässe) 
in ihrem Netz zu ermitteln und Handlungen zu setzen, um die-
se zu vermeiden und die Versorgungssicherheit aufrecht 
zu erhalten. Sofern für die Netzengpassbeseitigung erfor-
derlich, schließen die Verteilernetzbetreiber mit den Er-
zeugern Verträge, wonach diese zu Leistungen (Erhö-
hung oder Einschränkung der Erzeugung, Veränderung 
der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen) gegen Ersatz 
der wirtschaftlichen Nachteile und Kosten, die durch die-
se Leistungen verursacht werden, verpflichtet sind; dabei 
ist sicherzustellen, dass bei Anweisungen gegenüber Be-
treibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwärme-
versorgung nicht gefährdet ist,  
17. zur Entgegennahme und Weitergabe von Meldungen über 
Bilanzgruppenwechsel,  
18. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die 
Ermittlung der Netzverluste, wobei diese Bilanzgruppe auch 
gemeinsam mit anderen Netzbetreibern in anderen Bundes-
ländern eingerichtet werden kann,  
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Ermittlung der Netzverluste, wobei diese Bilanzgruppe auch 
gemeinsam mit anderen Netzbetreibern in anderen Bundes-
ländern eingerichtet werden kann,  
19. zur Einhebung der Entgelte für die Netznutzung und zur 
Einhebung der Beiträge, Förderbeiträge und Zuschläge sowie 
und Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften 
sowie den gemäß § 30 Abs. 3 veröffentlichten Aufschlägen,  
20. zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bilanzgruppen-
koordinator, den Bilanzgruppenverantwortlichen und sonsti-
gen Marktteilnehmern bei der Aufteilung der sich aus der 
Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden 
Differenzen nach Vorliegen der Messergebnisse,  
21. zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und anderen 
Marktteilnehmern entsprechend den in den Allgemeinen 
Netzbedingungen festgelegten Marktregeln abzuschließen;  
 
 
22. den Netzbenutzern Informationen zur Verfügung zu stel-
len, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen, und  
23. bei der Planung des Verteilernetzausbaus Energieeffizi-
enz- bzw. Nachfragesteuerungsmaßnahmen und/oder dezent-
rale Erzeugungsanlagen, durch die sich die Notwendigkeit 
einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes erübrigen 
könnte, zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. zur Einhebung der Entgelte für die Netznutzung und zur 
Einhebung der Beiträge, Förderbeiträge und Zuschläge sowie 
und Abgaben nach den elektrizitätsrechtlichen Vorschriften 
sowie den gemäß § 30 Abs. 3 veröffentlichten Aufschlägen,  
20. zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bilanzgruppen-
koordinator, den Bilanzgruppenverantwortlichen und sonsti-
gen Marktteilnehmern bei der Aufteilung der sich aus der 
Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden 
Differenzen nach Vorliegen der Messergebnisse,  
21. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netz-
betreibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den 
Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilneh-
mern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen 
festgelegten Marktregeln abzuschließen, 
22. den Netzbenutzern Informationen zur Verfügung zu stel-
len, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen,  
23. bei der Planung des Verteilernetzausbaus Energieeffizi-
enz- bzw. Nachfragesteuerungsmaßnahmen und/oder dezent-
rale Erzeugungsanlagen, durch die sich die Notwendigkeit 
einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes erübrigen 
könnte, zu berücksichtigen, 
24. elektrische Energie, die zur Deckung von Energiever-
lusten und Kapazitätsreserven im Verteilernetz verwendet 
wird, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und 
marktorientierten Verfahren zu beschaffen, 
25. zur Bekanntgabe der eingespeisten Ökoenergie an die 
Regulierungsbehörde und 
26. den Übertragungsnetzbetreiber zum Zeitpunkt der 
Feststellung des technisch geeigneten Anschlusspunktes 
über die geplante Errichtung von Erzeugungsanlagen mit 
einer Leistung von über 50 MW zu informieren. 
(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen festzule-
gen.  
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(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen festzule-
gen.  
(3) Zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtungen ge-
mäß Abs. 1 Z 2 und 3 hat der Verteilernetzbetreiber der Be-
hörde ein Wartungs- und Instandhaltungskonzept vorzulegen, 
welches Vorkehrungen zur Gewährleistung der Erfüllung die-
ser Verpflichtungen zu enthalten hat. Dieses Konzept ist bei 
jeder wesentlichen Änderung oder wesentlichen Erweiterung 
der elektrotechnischen Anlagen und Einrichtungen, mindes-
tens jedoch alle 5 Jahre neu zu erstellen. Bei neuen Erkennt-
nissen und Erfahrungen ist es zu aktualisieren. Reichen die 
darin vorgesehenen Vorkehrungen nicht aus, um die Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 zu gewährleis-
ten, hat die Behörde eine Verbesserung des Konzeptes auf-
zutragen.  
(4) Der Betreiber eines Verteilernetzes, an dessen Netz mehr 
als 100 000 Kunden angeschlossen sind und das zu einem 
vertikal integrierten Unternehmen gehört, hat für die Aufstel-
lung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehand-
lungsprogramms der Behörde einen Gleichbehandlungsver-
antwortlichen zu benennen. 

(3) Zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtungen ge-
mäß Abs. 1 Z 2 und 3 hat der Verteilernetzbetreiber der Be-
hörde ein Wartungs- und Instandhaltungskonzept vorzulegen, 
welches Vorkehrungen zur Gewährleistung der Erfüllung die-
ser Verpflichtungen zu enthalten hat. Dieses Konzept ist bei 
jeder wesentlichen Änderung oder wesentlichen Erweiterung 
der elektrotechnischen Anlagen und Einrichtungen, mindes-
tens jedoch alle 5 Jahre neu zu erstellen. Bei neuen Erkennt-
nissen und Erfahrungen ist es zu aktualisieren. Reichen die 
darin vorgesehenen Vorkehrungen nicht aus, um die Erfüllung 
der Verpflichtungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 zu gewährleis-
ten, hat die Behörde eine Verbesserung des Konzeptes auf-
zutragen.  
(4) Der Betreiber eines Verteilernetzes, der Teil eines verti-
kal integrierten Unternehmens ist und an dessen Netz 
mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, hat für die 
Aufstellung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbe-
handlungsprogramms einen völlig unabhängigen Gleichbe-
handlungsbeauftragten zu nennen. Die Bestellung des 
Gleichbehandlungsbeauftragten lässt die Verantwortung 
der Leitung des Verteilernetzbetreibers für die Einhaltung 
dieses Gesetzes unberührt. 
(5) Die Benennung des Gleichbehandlungsbeauftragten 
ist der Behörde unter Darlegung der in Abs. 4 und in § 55 
Abs. 4 geforderten Anforderungen anzuzeigen. Sind die 
Anforderungen nicht erfüllt, hat dies die Behörde mit Be-
scheid festzustellen. 
(6) Die Abberufung des Gleichbehandlungsbeauftragten 
ist der Behörde anzuzeigen. 
(7) Das Gleichbehandlungsprogramm ist über begründe-
tes Verlangen der Behörde zu ändern. 

Recht zum Netzanschluss 
§ 39. (1) Verteilernetzbetreiber haben – unbeschadet der 
Bestimmungen betreffend Direktleitungen sowie bestehender 

Recht zum Netzanschluss 
§ 39. (1) Verteilernetzbetreiber haben – unbeschadet der 
Bestimmungen betreffend Direktleitungen sowie bestehender 
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Netzanschlussverhältnisse – das Recht, innerhalb des von 
ihrem Verteilernetz abgedeckten Gebietes alle Netzzugangs-
berechtigten, die elektrische Energie in das öffentliche Netz 
einspeisen oder aus dem öffentlichen Netz entnehmen wollen, 
an ihr Netz anzuschließen.  
(2) Von dieser Verpflichtung der Netzzugangsberechtigten 
zum Anschluss an das in dem Gebiet bestehende Verteiler-
netz sind Netzzugangsberechtigte ausgenommen, denen 
elektrische Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV 
übergeben werden soll bzw. die elektrische Energie mit einer 
Nennspannung von über 110 kV in das Netz einspeisen wol-
len. 

Netzanschlussverhältnisse – das Recht, innerhalb des von 
ihrem Verteilernetz abgedeckten Gebietes alle Netzzugangs-
berechtigten an ihr Netz anzuschließen.  
 
 
(2) Vom Recht zum Netzanschluss sind Netzzugangsbe-
rechtigte ausgenommen, denen elektrische Energie mit einer 
Nennspannung von über 110 kV übergeben werden soll bzw. 
die elektrische Energie mit einer Nennspannung von über 110 
kV in das Netz einspeisen wollen. 

Allgemeine Anschlusspflicht 
§ 40. (1) Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, zu den je-
weils genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen mit Netz-
zugangsberechtigten innerhalb des von ihrem Verteilernetz 
abgedeckten Gebietes privatrechtliche Verträge über den An-
schluss an ihr Netz abzuschließen.  
(2) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht:  
1. soweit der Anschluss dem Verteilernetzbetreiber unter Be-
achtung der Interessen der Gesamtheit der Netzbenutzer im 
Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist,  
2. gegenüber Netzzugangsberechtigten, denen elektrische 
Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben 
werden soll,  
3. soweit durch den Anschluss eine Weiterverteilung von 
elektrischer Energie an Dritte – unbeschadet der Bestimmun-
gen betreffend Direktleitungen sowie zum 19.2.1999 beste-
hender Netzanschlussverhältnisse – stattfinden soll, oder  
4. wenn dem Anschluss schwerwiegende sicherheitstechni-
sche Bedenken entgegenstehen. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn die kundenseitigen Teile der Anschlussanlage zu-
mindest teilweise auf oder in einem nicht im physischen Be-
sitz des jeweiligen Kunden stehenden Grundstück errichtet 

Allgemeine Anschlusspflicht 
§ 40. (1) Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, zu den je-
weils genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen mit Netz-
zugangsberechtigten innerhalb des von ihrem Verteilernetz 
abgedeckten Gebietes privatrechtliche Verträge über den An-
schluss an ihr Netz abzuschließen.  
(2) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht:  
1. soweit der Anschluss dem Verteilernetzbetreiber unter Be-
achtung der Interessen der Gesamtheit der Netzbenutzer im 
Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist,  
2. gegenüber Netzzugangsberechtigten, denen elektrische 
Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben 
werden soll,  
3. soweit durch den Anschluss eine Weiterverteilung von 
elektrischer Energie an Dritte – unbeschadet der Bestimmun-
gen betreffend Direktleitungen sowie zum 19.2.1999 beste-
hender Netzanschlussverhältnisse – stattfinden soll, oder  
4. wenn dem Anschluss schwerwiegende sicherheitstechni-
sche Bedenken entgegenstehen. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn die kundenseitigen Teile der Anschlussanlage zu-
mindest teilweise auf oder in einem nicht im physischen Be-
sitz des jeweiligen Kunden stehenden Grundstück errichtet 



 36

werden soll, sofern  
a) es sich nicht um ein auf diesem Grundstück bestehendes 
Gebäude oder ein zusammengehörendes Betriebsgelände 
handelt oder  
b) für die Errichtung und den Betrieb der Anschlussanlage 
keine Bewilligung nach § 3 Wiener Starkstromwegegesetz 
1969, LGBl. Nr. 20/1970 in der jeweils geltenden Fassung, 
erforderlich ist.  
 
 
 
 
(3) Ob und unter welchen Voraussetzungen die allgemeine 
Anschlusspflicht besteht, entscheidet die Behörde mit Be-
scheid über Antrag eines Netzzugangsberechtigten oder ei-
nes Verteilernetzbetreibers. 

werden soll, sofern  
a) es sich nicht um ein auf diesem Grundstück bestehendes 
Gebäude oder ein zusammengehörendes Betriebsgelände 
handelt, 
b) für die Errichtung und den Betrieb der Anschlussanlage 
keine Bewilligung nach § 3 Wiener Starkstromwegegesetz 
1969, LGBl. Nr. 20/1970 in der jeweils geltenden Fassung, 
erforderlich ist oder 
c) es sich nicht um eine mobile, in der Natur ersichtliche 
Anlage handelt, die nur für den vorübergehenden Ver-
bleib bestimmt ist, wie insbesondere für Bauprovisorien 
und Marktstände.  
(3) Ob und unter welchen Voraussetzungen die allgemeine 
Anschlusspflicht besteht, entscheidet die Behörde mit Be-
scheid über Antrag eines Netzzugangsberechtigten oder ei-
nes Verteilernetzbetreibers. 

Pflichten der Übertragungsnetzbetreiber  
§ 41. (1) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 festgelegten Pflich-
ten sind die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet,  
1. das von ihnen betriebene Netz sicher, zuverlässig, leis-
tungsfähig und unter Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu 
betreiben und zu erhalten,  
2. die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung einer angemes-
senen Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität langfristig 
sicherzustellen,  
3. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Vo-
raussetzungen sicherzustellen,  
4. das von ihnen betriebene Netz bedarfsgerecht auszubauen 
und durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuver-
lässigkeit des Netzes einen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
zu leisten,  
5. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermitt-
lung gemäß § 42 Abs. 2 Z 9 erforderlichen vertraglichen Maß-
nahmen vorzusehen,  

Pflichten der Übertragungsnetzbetreiber  
§ 41. (1) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 festgelegten Pflich-
ten sind die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet,  
1. das von ihnen betriebene Netz sicher, zuverlässig, leis-
tungsfähig und unter Bedachtnahme auf den Umweltschutz zu 
betreiben und zu erhalten,  
2. die Fähigkeit des Netzes zur Befriedigung einer angemes-
senen Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität langfristig 
sicherzustellen,  
3. die zum Betrieb des Netzes erforderlichen technischen Vo-
raussetzungen sicherzustellen,  
4. das von ihnen betriebene Netz bedarfsgerecht auszubauen 
und durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuver-
lässigkeit des Netzes einen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
zu leisten,  
5. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermitt-
lung gemäß § 42 Abs. 2 Z 9 erforderlichen vertraglichen Maß-
nahmen vorzusehen,  
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6. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem ihr eigenes 
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen zu liefern, um 
den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten 
Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes sicherzu-
stellen,  
7. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und die 
gemäß § 25 ElWOG bestimmten Systemnutzungstarife zu 
veröffentlichen,  
 
8. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbe-
treibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie dem zu-
ständigen Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteil-
nehmern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedin-
gungen festgelegten Marktregeln abzuschließen,  
9. wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie in Aus-
übung ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu 
behandeln,  
 
 
 
 
 
 
10. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder 
Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zu Gunsten der 
mit ihnen verbundenen Unternehmen, zu enthalten,  
11. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen,  
12. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhal-
tung der technischen Sicherheit des Netzes,  
13. zur Messung der Leistungen, der Strommengen und der 
Lastprofile an den Schnittstellen zu anderen Netzen und Wei-
tergabe der Daten an betroffene Netzbetreiber und an den 
zuständigen Bilanzgruppenkoordinator,  

6. dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem ihr eigenes 
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen zu liefern, um 
den sicheren und leistungsfähigen Betrieb, den koordinierten 
Ausbau und die Interoperabilität des Verbundnetzes sicherzu-
stellen,  
7. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und die 
gemäß §§ 51 ff ElWOG 2010 bestimmten Systemnutzungs-
entgelte in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu veröffentli-
chen,  
8. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbe-
treibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie dem zu-
ständigen Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteil-
nehmern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedin-
gungen festgelegten Marktregeln abzuschließen,  
9. wirtschaftlich sensible Informationen, von denen sie in Aus-
übung ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu 
behandeln, 
10. Netzzugangsberechtigten zu den jeweils genehmigten 
Allgemeinen Netzbedingungen und jeweils bestimmten 
Systemnutzungsentgelten einschließlich allfälliger be-
hördlich festgesetzter Abgaben, Förderbeiträge, Zuschlä-
ge etc., deren Einhebung durch den Netzbetreiber vorge-
sehen ist, Netzzugang zu ihren Systemen zu gewähren,  
11. sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder 
Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zu Gunsten der 
mit ihnen verbundenen Unternehmen, zu enthalten,  
12. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen,  
13. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhal-
tung der technischen Sicherheit des Netzes,  
14. zur Messung der Leistungen, der Strommengen und der 
Lastprofile an den Schnittstellen zu anderen Netzen und Wei-
tergabe der Daten, insbesondere in Form von Online-
Daten (Echtzeitdaten), an betroffene Netzbetreiber und an 
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14. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die 
Ermittlung der Netzverluste, wobei diese Bilanzgruppe ge-
meinsam mit anderen Netzbetreibern eingerichtet werden 
kann,  
15. auch Verträge mit Erzeugern über die Lieferung von 
elektrischer Energie nach transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien abzuschließen, um bei vorübergehenden 
mangelnden Netzkapazitäten (Engpässen) oder sonstigen 
instabilen Netzzuständen das Netz dem Stand der Technik 
entsprechend sicher betreiben zu können,  
16. Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu set-
zen, um Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen sowie die 
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Sofern für die 
Netzengpassbeseitigung oder Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit dennoch Leistungen der Erzeuger (Erhöhung 
oder Einschränkung der Erzeugung sowie Veränderung der 
Kraftwerksverfügbarkeit) erforderlich sind, ist dies vom Über-
tragungsnetzbetreiber unter Bekanntgabe aller notwendigen 
Daten unverzüglich dem Regelzonenführer zu melden, der 
erforderlichenfalls weitere Anordnungen zu treffen hat (§ 42 
Abs. 2 Z 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den zuständigen Bilanzgruppenkoordinator,  
15. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die 
Ermittlung der Netzverluste, wobei diese Bilanzgruppe ge-
meinsam mit anderen Netzbetreibern eingerichtet werden 
kann,  
16. auch Verträge mit Erzeugern über die Lieferung von 
elektrischer Energie nach transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien abzuschließen, um bei vorübergehenden 
mangelnden Netzkapazitäten (Engpässen) oder sonstigen 
instabilen Netzzuständen das Netz dem Stand der Technik 
entsprechend sicher betreiben zu können,  
17. Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu set-
zen, um Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen sowie die 
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Sofern für die 
Netzengpassbeseitigung oder Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit dennoch Leistungen der Erzeuger (Erhöhung 
oder Einschränkung der Erzeugung sowie Veränderung der 
Kraftwerksverfügbarkeit) erforderlich sind, ist dies vom Über-
tragungsnetzbetreiber unter Bekanntgabe aller notwendigen 
Daten unverzüglich dem Regelzonenführer zu melden, der 
erforderlichenfalls weitere Anordnungen zu treffen hat (§ 42 
Abs. 2 Z 5). 
18. zur Einhebung der Entgelte für Netznutzung ein-
schließlich allfälliger behördlich festgesetzter Abgaben, 
Förderbeiträge, Zuschläge etc., 
19. zur Führung von Aufzeichnungen über den Zeitpunkt 
des Verlangens nach Netzanschluss von Erzeugungsan-
lagen, 
20. die zur Verfügung Stellung der zur Erfüllung der 
Dienstleistungsverpflichtungen erforderlichen Mittel zu 
gewährleisten, 
21. unter der Aufsicht der nationalen Regulierungsbehör-
de Engpasserlöse und Zahlungen im Rahmen des Aus-
gleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetrei-
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bern gemäß Art. 13 der Verordnung 2009/714/EG einzu-
nehmen, Dritten Zugang zu gewähren und deren Zugang 
zu regeln sowie bei Verweigerung des Zugangs begrün-
dete Erklärungen abzugeben; bei der Ausübung ihrer im 
Rahmen dieser Bestimmung festgelegten Aufgaben ha-
ben die Übertragungsnetzbetreiber in erster Linie die 
Marktintegration zu erleichtern. Engpasserlöse sind für 
die in Art. 16 Abs. 6 der Verordnung 2009/714/EG genann-
ten Zwecke zu verwenden, 
22. die Übertragung von elektrischer Energie durch das 
Netz unter Berücksichtigung des Austauschs mit anderen 
Verbundnetzen zu regeln, 
23. ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Übertra-
gungsnetz zu unterhalten, d.h. die Bereitstellung aller 
notwendigen Hilfsdienste, einschließlich jener, die zur 
Befriedigung der Nachfrage erforderlich sind, zu gewähr-
leisten, sofern diese Bereitstellung unabhängig von jed-
wedem anderen Übertragungsnetz ist, mit dem das Netz 
einen Verbund bildet, und Maßnahmen für den Wieder-
aufbau nach Großstörungen des Übertragungsnetzes zu 
planen und zu koordinieren, indem sie vertragliche Ver-
einbarungen im technisch notwendigen Ausmaß sowohl 
mit direkt als auch indirekt angeschlossenen Kraftwerks-
betreibern abschließen, um die notwendige Schwarzstart- 
und Inselbetriebsfähigkeit durch die Übertragungsnetzbe-
treiber in Kooperation mit den Verteilernetzbetreibern si-
cherzustellen,  
24. einen Netzentwicklungsplan gemäß § 41a zu erstellen 
und zur Genehmigung bei der Regulierungsbehörde ein-
zureichen,  
25. der Behörde und der Regulierungsbehörde jährlich 
schriftlich Bericht darüber zu legen, welche Maßnahmen 
sie zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Verordnung 
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(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen festzule-

2009/714/EG und sonstiger unmittelbar anwendbarer 
Bestimmungen des Unionsrechts auferlegten Transpa-
renzverpflichtungen gesetzt haben. Der Bericht hat ins-
besondere eine Spezifikation der veröffentlichten Infor-
mationen und die Art der Veröffentlichung (z.B. Internet-
adressen, Zeitpunkte und Häufigkeit der Veröffentlichung 
sowie qualitative oder quantitative Beurteilung der Daten-
zuverlässigkeit der Veröffentlichung) zu enthalten. 
26. der Behörde und der Regulierungsbehörde jährlich 
schriftlich Bericht darüber zu legen, welche Maßnahmen 
sie zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Richtlinie 
2009/72/EG und sonstiger unmittelbar anwendbarer Best-
immungen des Unionsrechts auferlegten Verpflichtungen 
zur technischen Zusammenarbeit mit Übertragungsnetz-
betreibern der Europäischen Union sowie Drittländern 
gesetzt haben. Der Bericht hat insbesondere auf die mit 
den Übertragungsnetzbetreibern vereinbarten Prozesse 
und Maßnahmen hinsichtlich länderübergreifender Netz-
planung und -betrieb sowie auf vereinbarte Daten für die 
Überwachung dieser Prozesse und Maßnahmen einzuge-
hen, 
27. Unterstützung der ENTSO (Strom) bei der Erstellung 
des gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplans, 
28. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die 
Ermittlung der Netzverluste, die nur die dafür notwendi-
gen Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfüllen hat, 
29. elektrische Energie, die ausschließlich zur Deckung 
von Energieverlusten inklusive Kapazitätsreserven im 
Übertragungsnetz verwendet wird, nach transparenten, 
nicht-diskriminierenden und marktorientierten Verfahren 
zu beschaffen. 
(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen festzule-
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gen.  
(3) Der Betreiber eines Übertragungsnetzes, das zu einem 
vertikal integrierten Unternehmen gehört, hat für die Aufstel-
lung und Überwachung der Einhaltung des Gleichbehand-
lungsprogramms der Behörde einen Gleichbehandlungsver-
antwortlichen zu benennen. 

gen.  
(3) Wirkt ein Übertragungsnetzbetreiber, der Teil eines 
vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmens ist, an ei-
nem zur Umsetzung der regionalen Zusammenarbeit ge-
schaffenen gemeinsamen Unternehmen mit, ist dieses 
gemeinsame Unternehmen verpflichtet, ein Gleichbe-
handlungsprogramm aufzustellen und es durchzuführen. 
Darin sind die Maßnahmen aufzuführen, mit denen si-
chergestellt wird, dass diskriminierende und wettbe-
werbswidrige Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. 
In diesem Gleichbehandlungsprogramm ist festzulegen, 
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick 
auf die Erreichung des Ziels der Vermeidung diskriminie-
renden und wettbewerbswidrigen Verhaltens haben. Das 
Programm bedarf der Genehmigung durch die Agentur. 
Die Einhaltung des Programms ist durch den Gleichbe-
handlungsbeauftragten des Übertragungsnetzbetreibers 
zu kontrollieren. 
(4) Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, zu den 
jeweils genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen mit 
Netzzugangsberechtigten innerhalb des von ihrem Über-
tragungsnetz abgedeckten Gebietes privatrechtliche Ver-
träge über den Anschluss an ihr Netz abzuschließen, 
wenn ihnen elektrische Energie mit einer Nennspannung 
von über 110 kV übergeben werden soll und der Vertei-
lernetzbetreiber technisch oder wirtschaftlich nicht in der 
Lage ist, innerhalb des von seinem Verteilernetz abge-
deckten Gebietes privatrechtliche Verträge über den 
Netzanschluss abzuschließen. 
(5) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht, soweit 
der Anschluss dem Übertragungsnetzbetreiber unter Be-
achtung der Interessen der Gesamtheit der Netzbenutzer 
im Einzelfall technisch oder wirtschaftlich nicht zumutbar 
ist. 
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(6) Ob die Allgemeine Anschlusspflicht besteht, hat die Be-
hörde auf Antrag eines Netzzugangsberechtigten oder eine
Übertragungsnetzbetreibers mit Bescheid festzustellen. 

 Netzentwicklungsplan 
§ 41a. (1) Der Übertragungsnetzbetreiber hat der Regulie-
rungsbehörde jedes Jahr einen zehnjährigen Netzent-
wicklungsplan für das Übertragungsnetz zur Genehmi-
gung vorzulegen, der sich auf die aktuelle Lage und die 
Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. 
Eine Kopie des zur Genehmigung eingereichten Netzent-
wicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetreiber der 
Behörde kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Regulie-
rungsbehörde hat den genehmigten Netzentwicklungs-
plan der Behörde zur Information zu übermitteln.  
(2) Zweck des Netzentwicklungsplans ist es insbesonde-
re,  
1. den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, wel-
che wichtigen Übertragungsinfrastrukturen in den nächs-
ten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut werden müs-
sen,  
2. alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten 
und die neuen Investitionen zu bestimmen, die in den 
nächsten drei Jahren durchgeführt werden müssen, und  
3. einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben.  
(3) Ziel des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere,  
1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur 
Versorgung der Endverbraucher unter Berücksichtigung 
von Notfallszenarien,  
2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der 
Leitungskapazität (Versorgungssicherheit der Infrastruk-
tur), und  
3. der Nachfrage nach Leitungskapazitäten zur Errei-
chung eines europäischen Binnenmarktes  
nachzukommen.  
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(4) Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans hat 
der Übertragungsnetzbetreiber angemessene Annahmen 
über die Entwicklung der Erzeugung, der Versorgung, 
des Verbrauchs und des Stromaustauschs mit anderen 
Staaten unter Berücksichtigung der Investitionspläne für 
regionale Netze gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung 
2009/714/EG und für gemeinschaftsweite Netze gemäß 
Art. 8 Abs. 3 lit. b der Verordnung 2009/714/EG zugrunde 
zu legen. Der Netzentwicklungsplan hat wirksame Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Angemessenheit des 
Netzes und der Erzielung eines hohen Maßes an Verfüg-
barkeit der Leitungskapazität (Versorgungssicherheit der 
Infrastruktur) zu enthalten.  
(5) Der Übertragungsnetzbetreiber hat bei der Erstellung 
des Netzentwicklungsplans die technischen und wirt-
schaftlichen Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller 
Marktteilnehmer sowie die Kohärenz mit dem gemein-
schaftsweiten Netzentwicklungsplan zu berücksichtigen. 
Vor Einbringung des Antrages auf Genehmigung des 
Netzentwicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetrei-
ber alle relevanten Marktteilnehmer zu konsultieren.  
(6) In der Begründung des Antrages auf Genehmigung 
des Netzentwicklungsplans hat der Übertragungsnetzbe-
treiber, insbesondere bei konkurrierenden Vorhaben zur 
Errichtung, Erweiterung, Änderung oder dem Betrieb von 
Leitungsanlagen, die technischen und wirtschaftlichen 
Gründe für die Befürwortung oder Ablehnung einzelner 
Vorhaben darzustellen und die Beseitigung von Netzeng-
pässen anzustreben. 

Einteilung und Aufgaben der Regelzonen 
§ 42. (1) Die vom Übertragungsnetz der Verbund Austrian 
Power Grid AG in Wien abgedeckten Netzbereiche sind Be-
standteil einer Regelzone. Das in Wien liegende Übertra-
gungsnetz der Verbund Austrian Power Grid AG ist von einem 

Einteilung und Aufgaben der Regelzonen 
§ 42. (1) Der vom Übertragungsnetz der Austrian Power Grid 
AG in Wien abgedeckte Netzbereich ist Bestandteil einer 
Regelzone. Der Betreiber dieses Übertragungsnetzes gilt 
als nach diesem Gesetz benannter Regelzonenführer.  
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unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber zu betreiben. Die-
ser unabhängige Übertragungsnetzbetreiber gilt als Regelzo-
nenführer.  
(2) Zusätzlich zu den im § 41 auferlegten Pflichten obliegen 
dem Regelzonenführer folgende Aufgaben:  
 
1. die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Frequenz-
/Leistungsregelung) entsprechend den technischen Regeln, 
wie etwa jene der UCTE, wobei diese Systemdienstleistung 
von einem dritten Unternehmen erbracht werden kann,  
 
2. die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen,  
3. die Organisation und der Abruf der Ausgleichsenergie ent-
sprechend der Bieterkurve des zuständigen Bilanzgruppenko-
ordinators,  
4. die Durchführung der Messungen von elektrischen Größen 
an Schnittstellen des Übertragungsnetzes und Übermittlung 
der Daten an den zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und 
andere Netzbetreiber,  
5. die Ermittlung von Engpässen in Übertragungsnetzen so-
wie die Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung, Be-
seitigung und Überwindung von Engpässen in Übertragungs-
netzen, weiters die Aufrechterhaltung der Versorgungssicher-
heit. Sofern für die Netzengpassbeseitigung erforderlich, 
schließen die Regelzonenführer in Abstimmung mit den be-
troffenen Betreibern von Verteilernetzen mit den Erzeugern 
Verträge, wonach diese zu Leistungen (Erhöhung oder Ein-
schränkung der Erzeugung, Veränderung der Kraftwerksver-
fügbarkeit) gegen Ersatz der wirtschaftlichen Nachteile und 
Kosten, die durch diese Leistungen verursacht werden, ver-
pflichtet sind; dabei ist auch sicherzustellen, dass bei Anwei-
sungen gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicher-
heit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet wird. Bei der 
Bestimmung der Systemnutzungstarife sind den Regelzonen-

 
 
 
(2) Zusätzlich zu den im Abschnitt 1 des Hauptstücks III 
und in § 41 auferlegten Pflichten obliegen dem Regelzonen-
führer folgende Aufgaben:  
1. die Bereitstellung der Systemdienstleistung (Leistungs-
Frequenz-Regelung) entsprechend den technischen Regeln, 
wie etwa jene der ENTSO (Strom), wobei diese Sys-
temdienstleistung von einem dritten Unternehmen erbracht 
werden kann,  
2. die Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen,  
3. die Organisation und der Einsatz der Regelenergie ent-
sprechend der Bieterkurve des zuständigen Bilanzgruppenko-
ordinators,  
4. Messungen von elektrischen Größen an Schnittstellen sei-
nes Elektrizitätsnetzes und Übermittlung der Daten an den 
zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und andere Netzbe-
treiber,  
5. die Ermittlung von Engpässen in Übertragungsnetzen so-
wie die Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung, Be-
seitigung und Überwindung von Engpässen in Übertragungs-
netzen, weiters die Aufrechterhaltung der Versorgungssicher-
heit. Sofern für die Netzengpassbeseitigung erforderlich, 
schließen die Regelzonenführer in Abstimmung mit den be-
troffenen Betreibern von Verteilernetzen mit den Erzeugern 
Verträge, wonach diese zu Leistungen (Erhöhung oder Ein-
schränkung der Erzeugung, Veränderung der Verfügbarkeit 
von Erzeugungsanlagen) gegen Ersatz der wirtschaftlichen 
Nachteile und Kosten, die durch diese Leistungen verursacht 
werden, verpflichtet sind; dabei ist Erzeugungsanlagen, in 
denen erneuerbare Energiequellen eingesetzt werden, der 
Vorrang zu geben und sicherzustellen, dass bei Anwei-
sungen gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Si-
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führern die Aufwendungen, die ihnen aus der Erfüllung dieser 
Verpflichtungen entstehen, anzuerkennen,  
 
 
 
6. den Abruf der Kraftwerke zur Aufbringung von Ausgleichs-
energie gemäß den Vorgaben (Bieterkurve) des zuständigen 
Bilanzgruppenkoordinators,  
7. die Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu 
Ausgleichsenergie nach transparenten und objektiven Krite-
rien,  
8. die Sicherstellung des physikalischen Ausgleichs zwischen 
Aufbringung und Bedarf in dem von ihm abzudeckenden Sys-
tem,  
9. die Durchführung der Verrechnung der Ausgleichsenergie 
über eine zur Ausübung dieser Tätigkeit befugte und zustän-
dige Verrechnungsstelle und die Zurverfügungstellung der zur 
Durchführung der Verrechnung erforderlichen Daten an die 
Verrechnungsstelle und den Bilanzgruppenverantwortlichen, 
wobei insbesondere jene Zählwerte zu übermitteln sind, die 
für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Ab-
weichungen von den Lastprofilen jeder Bilanzgruppe benötigt 
werden,  
10. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von 
Engpässen,  
11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbe-
treibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen und dem zustän-
digen Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteilneh-
mern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen 
festgelegten Marktregeln abzuschließen,  
12. die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators oder der 
Bilanzgruppenkoordinatorin und deren Anzeige an die Behör-
de,  
13. die Durchführung einer Langfristplanung für die Netzebe-

cherheit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet wird. 
Bei der Bestimmung der Systemnutzungsentgelte sind den 
Regelzonenführern die Aufwendungen, die ihnen aus der Er-
füllung dieser Verpflichtungen entstehen, anzuerkennen, 
6. der Abruf der Erzeugungsanlagen zur Aufbringung von 
Regelenergie, 
 
7. die Durchführung einer Abgrenzung von Regelenergie zu 
Ausgleichsenergie nach transparenten und objektiven Krite-
rien,  
8. den physikalischen Ausgleich zwischen Aufbringung und 
Bedarf in dem von ihnen abzudeckenden System sicherzu-
stellen,  
9. die Verrechnung der Ausgleichsenergie über eine zur Aus-
übung dieser Tätigkeit befugte und zuständige Verrechnungs-
stelle durchzuführen und dieser und den Bilanzgruppen-
verantwortlichen die zur Durchführung der Verrechnung er-
forderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbe-
sondere die Kosten für Regelenergie und -leistung sowie 
jene Zählwerte zu übermitteln sind, die für die Berechnung der 
Fahrplanabweichungen und der Abweichungen von den Last-
profilen jeder Bilanzgruppe benötigt werden,  
10. die Erstellung einer Lastprognose zur Erkennung von 
Engpässen,  
11. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbe-
treibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bi-
lanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern 
entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen fest-
gelegten Marktregeln abzuschließen,  
12. die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren 
Anzeige an die Behörde,  
 
entfällt 
 



 46

nen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1 bis 3 ElWOG (§ 42b),  
14. die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Pri-
märregelleistung hinsichtlich der Dauer und Höhe sowie der 
Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens gemäß § 52,  
 
15. die Systeme der Datenübermittlung und Auswertung für 
zeitgleich übermittelte Daten von Erzeugungsanlagen gemäß 
§ 46 Abs. 5 so zu gestalten und zu betreiben, dass eine Wei-
tergabe dieser Informationen an Dritte auszuschließen ist,  
16. ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, welches 
gewährleistet, dass die Verpflichtungen gemäß Z 15 eingehal-
ten werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Pri-
märregelleistung und Sekundärregelleistung hinsichtlich  
Dauer und Höhe sowie der Ergebnisse des Ausschreibungs-
verfahrens gemäß § 52 sowie gemäß §§ 67 und 69 ElWOG 
2010,  
14. die Systeme der Datenübermittlung und Auswertung für 
zeitgleich übermittelte Daten von Erzeugungsanlagen gemäß 
§ 46 Abs. 7 so zu gestalten und zu betreiben, dass eine Wei-
tergabe dieser Informationen an Dritte auszuschließen ist,  
15. ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, welches 
gewährleistet, dass die Verpflichtungen gemäß Z 14 eingehal-
ten werden, 
16. mit der Agentur sowie der Regulierungsbehörde zu-
sammenzuarbeiten, um die Kompatibilität der regional 
geltenden Regulierungsrahmen und damit die Schaffung 
eines Wettbewerbsbinnenmarkts für Elektrizität zu ge-
währleisten,  
17. für Zwecke der Kapazitätsvergabe und der Überprü-
fung der Netzsicherheit auf regionaler Ebene über ein 
System oder mehrere integrierte Systeme zu verfügen, 
die sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten erstre-
cken,  
18. regional und überregional die Berechnungen von 
grenzüberschreitenden Kapazitäten und deren Vergabe 
gemäß den Vorgaben der Verordnung 2009/714/EG zu ko-
ordinieren,  
19. Maßnahmen, die der Markttransparenz dienen, grenz-
überschreitend abzustimmen,  
20. die Vereinheitlichung zum Austausch von Regelener-
gieprodukten durchzuführen,  
21. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenführern 
eine regionale Bewertung bzw. Prognose der Versor-
gungssicherheit vorzunehmen,  
22. in Zusammenarbeit mit anderen Regelzonenführern 
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(3) Die näheren Bestimmungen zu den im Abs. 2 übertrage-
nen Aufgaben sind in den Allgemeinen Netzbedingungen 
festzulegen. 

unter Austausch der erforderlichen Daten eine regionale 
Betriebsplanung durchzuführen und koordinierte Netzbe-
triebssicherheitssysteme zu verwenden,  
23. die Regeln für das Engpassmanagement einschließ-
lich der Kapazitätszuweisung an den grenzüberschrei-
tenden Leitungen sowie jede Änderung dieser Regeln der 
Regulierungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen,  
24. Angebote für Regelenergie einzuholen, zu überneh-
men und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe für Regelzo-
nenführer zu erstellen, und  
25. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine An-
gebote für Regelenergie vorliegen. 
(3) Die näheren Bestimmungen zu den im Abs. 2 übertrage-
nen Aufgaben sind in den Allgemeinen Netzbedingungen 
festzulegen. 

Bilanzgruppenkoordinator oder Bilanzgruppenkoordi-
natorin 

§ 42a. (1) Der Regelzonenführer oder die Regelzonenführerin 
hat einen Bilanzgruppenkoordinator oder eine Bilanzgruppen-
koordinatorin zu benennen und dies der Landesregierung an-
zuzeigen. Mit der Anzeige sind Nachweise vorzulegen, die zur 
Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 2 
erforderlich sind. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so 
hat die Landesregierung dies mit Bescheid festzustellen. Vor 
Erlassung eines Bescheides hat die Landesregierung mit je-
nen Landesregierungen das Einvernehmen herzustellen, in 
deren Wirkungsbereich die Regelzone liegt. Wird innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Einlangen der Anzeige ein sol-
cher Feststellungsbescheid nicht erlassen und stellt innerhalb 
dieser Frist keine Landesregierung einen Antrag nach Art. 15 
Abs. 7 B-VG, ist die in der Anzeige genannte Person berech-
tigt, die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder einer 
Bilanzgruppenkoordinatorin auszuüben.  

Bilanzgruppenkoordinator oder Bilanzgruppenkoordi-
natorin 

§ 42a. (1) Der Regelzonenführer oder die Regelzonenführerin 
hat einen Bilanzgruppenkoordinator oder eine Bilanzgruppen-
koordinatorin zu benennen und dies der Landesregierung an-
zuzeigen. Mit der Anzeige sind Nachweise vorzulegen, die zur 
Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 2 
erforderlich sind. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so 
hat die Landesregierung dies mit Bescheid festzustellen. Vor 
Erlassung eines Bescheides hat die Landesregierung mit je-
nen Landesregierungen das Einvernehmen herzustellen, in 
deren Wirkungsbereich die Regelzone liegt. Wird innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Einlangen der Anzeige ein sol-
cher Feststellungsbescheid nicht erlassen und stellt innerhalb 
dieser Frist keine Landesregierung einen Antrag nach Art. 15 
Abs. 7 B-VG, ist die in der Anzeige genannte Person berech-
tigt, die Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder einer 
Bilanzgruppenkoordinatorin auszuüben.  
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(2) Von der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder 
einer Bilanzgruppenkoordinatorin sind Unternehmen ausge-
schlossen, die unter einem bestimmenden Einfluss von Un-
ternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen stehen, die 
mindestens eine der Funktionen der kommerziellen Erzeu-
gung, Übertragung, Verteilung oder Versorgung mit Elektrizi-
tät wahrnehmen. Im Übrigen ist Voraussetzung für die Aus-
übung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder 
einer Bilanzgruppenkoordinatorin, dass  
1. der Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenkoor-
dinatorin in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft errichtet 
ist,  
2. der Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenkoor-
dinatorin die ihm oder ihr nach den Abs. 3 und 4 obliegenden 
Aufgaben in sicherer und kostengünstiger Weise zu erfüllen 
vermag; eine kostengünstige Besorgung der Aufgaben ist je-
denfalls dann anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der Kos-
tenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung 
der Systemnutzungstarife anzuwendenden Verfahren und 
Grundsätze zu Grunde gelegt werden,  
3. Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Bilanzgrup-
penkoordinator oder an der Bilanzgruppenkoordinatorin hal-
ten, den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung 
des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen,  
4. bei keinem der Vorstände ein Ausschließungsgrund nach § 
13 der Gewerbeordnung 1994 vorliegt,  
5. der Vorstand auf Grund seiner Vorbildung fachlich geeignet 
ist und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen 
Eigenschaften und Erfahrungen hat. Die fachliche Eignung 
eines Vorstandes setzt voraus, dass dieser im ausreichenden 
Maß theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrech-
nung von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die 
fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist 
anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätig-

(2) Von der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder 
einer Bilanzgruppenkoordinatorin sind Unternehmen ausge-
schlossen, die unter einem bestimmenden Einfluss von Un-
ternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen stehen, die 
mindestens eine der Funktionen der kommerziellen Erzeu-
gung, Übertragung, Verteilung oder Versorgung mit Elektrizi-
tät wahrnehmen. Im Übrigen ist Voraussetzung für die Aus-
übung der Tätigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators oder 
einer Bilanzgruppenkoordinatorin, dass  
1. der Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenkoor-
dinatorin in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft errichtet 
ist,  
2. der Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenkoor-
dinatorin die ihm oder ihr nach den Abs. 3 und 4 obliegenden 
Aufgaben in sicherer und kostengünstiger Weise zu erfüllen 
vermag; eine kostengünstige Besorgung der Aufgaben ist je-
denfalls dann anzunehmen, wenn bei der Ermittlung der Kos-
tenbasis für die Verrechnungsstelle die für die Bestimmung 
der Systemnutzungstarife anzuwendenden Verfahren und 
Grundsätze zu Grunde gelegt werden,  
3. Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Bilanzgrup-
penkoordinator oder an der Bilanzgruppenkoordinatorin hal-
ten, den im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung 
des Unternehmens zu stellenden Ansprüchen genügen,  
4. bei keinem der Vorstände ein Ausschließungsgrund nach § 
13 Abs. 1 bis 6 der Gewerbeordnung 1994 vorliegt,  
5. der Vorstand auf Grund seiner Vorbildung fachlich geeignet 
ist und die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen 
Eigenschaften und Erfahrungen hat. Die fachliche Eignung 
eines Vorstandes setzt voraus, dass dieser im ausreichenden 
Maß theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrech-
nung von Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die 
fachliche Eignung für die Leitung einer Verrechnungsstelle ist 
anzunehmen, wenn eine zumindest dreijährige leitende Tätig-
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keit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des Rechnungswe-
sens nachgewiesen wird,  
6. mindestens ein Vorstand den Mittelpunkt seiner Lebensin-
teressen in Österreich hat,  
 
7. kein Vorstand einen anderen Hauptberuf außerhalb des 
Bilanzgruppenkoordinators oder der Bilanzgruppenkoordinato-
rin ausübt, der geeignet ist, Interessenkonflikte hervorzurufen,  
8. der Sitz und die Hauptverwaltung im Inland liegen und der 
Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenkoordinato-
rin über eine seinen oder ihren Aufgaben entsprechende Aus-
stattung verfügt,  
 
9. das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den An-
forderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssystems genügt 
und  
10. die Neutralität, die Unabhängigkeit und die Datenvertrau-
lichkeit gegenüber Marktteilnehmern und Marktteilnehmerin-
nen gewährleistet ist.  
(3) Der Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenko-
ordinatorin hat folgende Aufgaben:  
1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgrup-
pen;  
2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich der Infor-
mationstechnologie;  
3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen;  
4. die Übernahme der von den Netzbetreibern und Netzbe-
treiberinnen in vorgegebener Form übermittelten Messdaten, 
deren Auswertung und die Weitergabe an die betroffenen 
Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen sowie anderen 
Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend den in den Ver-
trägen enthaltenen Vorgaben;  
5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverant-
wortlichen und die Weitergabe an die betroffenen Marktteil-

keit auf dem Gebiet der Tarifierung oder des Rechnungswe-
sens nachgewiesen wird,  
6. mindestens ein Vorstand den Mittelpunkt seiner Lebensin-
teressen in einem EU-Mitgliedsstaat oder EWR-
Vertragsstaat hat,  
7. kein Vorstand einen anderen Hauptberuf ausübt, der ge-
eignet ist, Interessenkonflikte hervorzurufen,  
 
 
8. der Sitz und die Hauptverwaltung in einem EU-
Mitgliedsstaat oder EWR-Vertragsstaat liegen und der Bi-
lanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenkoordinatorin 
über eine seinen oder ihren Aufgaben entsprechende Ausstat-
tung verfügt,  
9. das zur Verfügung stehende Abwicklungssystem den An-
forderungen eines zeitgemäßen Abrechnungssystems genügt 
und  
10. die Neutralität, die Unabhängigkeit und die Datenvertrau-
lichkeit gegenüber Marktteilnehmern und Marktteilnehmerin-
nen gewährleistet ist.  
(3) Der Bilanzgruppenkoordinator oder die Bilanzgruppenko-
ordinatorin hat folgende Aufgaben:  
1. die Vergabe von Identifikationsnummern der Bilanzgrup-
pen;  
2. die Bereitstellung von Schnittstellen im Bereich der Infor-
mationstechnologie;  
3. die Verwaltung der Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen;  
4. die Übernahme der von den Netzbetreibern und Netzbe-
treiberinnen in vorgegebener Form übermittelten Messdaten, 
deren Auswertung und die Weitergabe an die betroffenen 
Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen sowie anderen 
Bilanzgruppenverantwortlichen entsprechend den in den Ver-
trägen enthaltenen Vorgaben;  
5. die Übernahme von Fahrplänen der Bilanzgruppenverant-
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nehmer und Marktteilnehmerinnen (andere Bilanzgruppenver-
antwortliche) entsprechend den in den Verträgen enthaltenen 
Vorgaben;  
6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen;  
7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von 
Regelungen im Bereich Kundenwechsel oder Kundinnen-
wechsel, Abwicklung und Abrechnung;  
8. die Abrechnung und organisatorische Maßnahmen bei Auf-
lösung von Bilanzgruppen;  
9. die Aufteilung und die Zuweisung der sich auf Grund der 
Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden 
Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlos-
senen Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen nach Vor-
liegen der Messwerte nach transparenten Kriterien;  
10. die Verrechnung der Clearinggebühren an die Bilanzgrup-
penverantwortlichen;  
11. die Berechnung und die Zuordnung der Ausgleichsener-
gie;  
12. der Abschluss von Verträgen  
a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, anderen Regelzonen-
führern und Regelzonenführerinnen, Netzbetreibern und 
Netzbetreiberinnen, Stromlieferanten und Stromlieferantinnen, 
Erzeugern und Erzeugerinnen sowie Stromhändlern und 
Stromhändlerinnen;  
b) mit Einrichtungen zum Zweck des Datenaustausches zur 
Erstellung eines Indexes;  
c) mit Strombörsen über die Weitergabe von Daten;  
d) mit Lieferanten und Lieferantinnen, Erzeugern und Erzeu-
gerinnen sowie Stromhändlern und Stromhändlerinnen über 
die Weitergabe von Daten.  
(4) Im Rahmen der Berechnung und der Zuweisung der Aus-
gleichsenergie sind, sofern nicht besondere Regelungen im 
Rahmen von Verträgen nach § 70 Abs. 2 ElWOG bestehen, 
jedenfalls  

wortlichen und die Weitergabe an die betroffenen Marktteil-
nehmer und Marktteilnehmerinnen (andere Bilanzgruppenver-
antwortliche) entsprechend den in den Verträgen enthaltenen 
Vorgaben;  
6. die Bonitätsprüfung der Bilanzgruppenverantwortlichen;  
7. die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von 
Regelungen im Bereich Kundenwechsel oder Kundinnen-
wechsel, Abwicklung und Abrechnung;  
8. die Abrechnung und organisatorische Maßnahmen bei Auf-
lösung von Bilanzgruppen;  
9. die Aufteilung und die Zuweisung der sich auf Grund der 
Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden 
Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlos-
senen Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen nach Vor-
liegen der Messwerte nach transparenten Kriterien;  
10. die Verrechnung der Clearinggebühren an die Bilanzgrup-
penverantwortlichen;  
11. die Berechnung und die Zuordnung der Ausgleichsener-
gie;  
12. der Abschluss von Verträgen  
a) mit Bilanzgruppenverantwortlichen, anderen Regelzonen-
führern und Regelzonenführerinnen, Netzbetreibern und 
Netzbetreiberinnen, Stromlieferanten und Stromlieferantinnen, 
Erzeugern und Erzeugerinnen sowie Stromhändlern und 
Stromhändlerinnen;  
b) mit Einrichtungen zum Zweck des Datenaustausches zur 
Erstellung eines Indexes;  
c) mit Strombörsen über die Weitergabe von Daten;  
d) mit Lieferanten und Lieferantinnen, Erzeugern und Erzeu-
gerinnen sowie Stromhändlern und Stromhändlerinnen über 
die Weitergabe von Daten.  
(4) Im Rahmen der Berechnung und der Zuweisung der Aus-
gleichsenergie sind, sofern nicht besondere Regelungen im 
Rahmen von Verträgen nach § 113 Abs. 2 ElWOG 2010 be-



 51

1. Angebote für Ausgleichsenergie einzuholen, zu überneh-
men und eine Abrufreihenfolge als Vorgabe für Regelzonen-
führer und Regelzonenführerinnen zu erstellen;  
2. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu überneh-
men und daraus Ausgleichsenergie zu ermitteln, zuzuordnen 
und zu verrechnen;  
3. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 10 
des Gesetzes, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die 
Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen für 
Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie 
geregelt werden, BGBl. I Nr. 121/2000, beschriebenen Ver-
fahren zu ermitteln und in geeigneter Form ständig zu veröf-
fentlichen;  
4. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den 
Bilanzgruppenverantwortlichen, Regelzonenführern und Re-
gelzonenführerinnen mitzuteilen;  
5. besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn keine Angebote 
für Ausgleichsenergie vorliegen;  
6. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeich-
nen, zu archivieren und in geeigneter Form zu veröffentlichen; 
7. Informationen über die zur Sicherung eines transparenten 
und diskriminierungsfreien und möglichst liquiden Ausgleichs-
energiemarktes erforderlichen Maßnahmen den Marktteil-
nehmern und Marktteilnehmerinnen zu gewähren. Dazu zäh-
len jedenfalls eine aktuelle Darstellung der eingelangten An-
gebote für Regelenergie (ungewollter Austausch, Sekundär-
regelung, Minutenreserveabruf), Marketmaker oder ähnliche 
Marktinstrumente sowie eine aktuelle Darstellung der abgeru-
fenen Angebote. 
...  

stehen, jedenfalls  
entfällt 
 
 
1. die Differenz von Fahrplänen zu Messdaten zu überneh-
men und daraus Ausgleichsenergie zu ermitteln, zuzuordnen 
und zu verrechnen;  
2. die Preise für Ausgleichsenergie entsprechend dem im § 10 
Verrechnungsstellengesetz beschriebenen Verfahren zu 
ermitteln und in geeigneter Form ständig zu veröffentlichen;  
 
 
 
3. die Entgelte für Ausgleichsenergie zu berechnen und den 
Bilanzgruppenverantwortlichen, Regelzonenführern und Re-
gelzonenführerinnen mitzuteilen;  
entfällt 
 
4. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeich-
nen, zu archivieren und in geeigneter Form zu veröffentlichen;  
5. Informationen über die zur Sicherung eines transparenten 
und diskriminierungsfreien und möglichst liquiden Ausgleichs-
energiemarktes erforderlichen Maßnahmen den Marktteil-
nehmern und Marktteilnehmerinnen zu gewähren. Dazu zäh-
len jedenfalls eine aktuelle Darstellung der eingelangten An-
gebote für Regelenergie und -leistung (ungewollter Aus-
tausch, Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung) oder ähn-
liche Marktinstrumente sowie eine aktuelle Darstellung der 
abgerufenen Angebote.  
... 

Langfristplanung 
§ 42b. (1) Ziel der langfristigen Planung ist es, das Übertra-
gungsnetz (Netzebenen 1 bis 3) hinsichtlich  
1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur 

entfällt 
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Versorgung der Endverbraucher unter Berücksichtigung von 
Notfallszenarien,  
2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Lei-
tungskapazität (Versorgungssicherheit der Infrastruktur) sowie 
3. der Deckung der Transporterfordernisse sonstiger Kunden  
zu planen.  
(2) Der Regelzonenführer hat mindestens einmal jährlich eine 
langfristige Planung für die im Landesgebiet gelegenen Teile 
seiner Regelzone zur Erreichung der Ziele dieses Gesetzes 
und der Ziele gemäß Abs. 1 zu erstellen. Der Planungszeit-
raum wird vom Regelzonenführer festgelegt, wobei dies 
transparent und nicht diskriminierend unter Zugrundelegung 
der ihm zur Verfügung stehenden Daten zu erfolgen hat. Der 
Mindestplanungszeitraum beträgt fünf Jahre. Die Ergebnisse 
der langfristigen Planung sind der Behörde jeweils bis zum 
Ende des ersten Quartals des laufenden Kalenderjahres für 
das abgelaufene Kalenderjahr zur Kenntnis zu bringen. Diese 
hat dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit über die 
Planungsergebnisse zu berichten.  
(3) Der Regelzonenführer hat bei der Erstellung der langfristi-
gen Planung die technischen und wirtschaftlichen Zweckmä-
ßigkeiten sowie die Interessen aller Marktteilnehmer zu be-
rücksichtigen.  
(4) Alle Marktteilnehmer haben dem Regelzonenführer auf 
dessen schriftliches Verlangen die für die Erstellung der lang-
fristigen Planung erforderlichen Daten, insbesondere Grund-
lagedaten, Messwerte und technische, ökonomische sowie 
sonstige Projektunterlagen zu geplanten Leitungsanlagen, die 
errichtet, erweitert, geändert oder betrieben werden sollen, 
innerhalb angemessener Frist zur Verfügung zu stellen, so-
fern diese Auswirkungen auf die Leitungskapazitäten des 
Übertragungsnetzes haben. Der Regelzonenführer kann un-
abhängig davon zusätzliche andere Daten heranziehen, die 
für die langfristige Planung zweckmäßig sind. 
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Versorger letzter Instanz  
§ 43a. (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, zu deren 
Tätigkeitsbereich die Versorgung von Haushaltskunden im 
Bundesland Wien zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die 
Versorgung in letzter Instanz von Haushaltskunden in geeig-
neter Weise (zB Internet) zu veröffentlichen. Sie sind ver-
pflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und zu dem Tarif, zu welchem die größte Anzahl ihrer 
Kunden, auf die das KSchG anzuwenden ist, versorgt werden, 
jene Interessenten, die nach dem standardisierten Haushalts-
lastprofil versorgt werden und die sich ihnen gegenüber auf 
die Grundversorgung berufen, mit elektrischer Energie zu be-
liefern (Pflicht zur Grundversorgung).  
(2) Der Allgemeine Tarif für die Versorgung in letzter Instanz 
hat dem Tarif des jeweiligen Stromhändlers bzw. sonstigen 
Lieferanten für Haushaltskunden zu entsprechen. Stromhänd-
ler und sonstige Lieferanten sind im Falle des Abs. 1 berech-
tigt, die Belieferung von einer Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung (Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von 
nicht vinkulierten Sparbüchern) in angemessener Höhe ab-
hängig zu machen, insoweit nach den Umständen des Einzel-
falles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. 
Anstelle einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung kann 
auch ein Vorauszahlungszähler zur Verwendung gelangen. 
Allfällige Mehraufwendungen durch die Verwendung eines 
solchen Zählers können dem Kunden gesondert in Rechnung 
gestellt werden, sofern der Zähler auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden verwendet wird.  
 
 
 
 
 

Versorger letzter Instanz  
§ 43a. (1) Stromhändler und sonstige Lieferanten, zu deren 
Tätigkeitsbereich die Versorgung von Haushaltskunden im 
Bundesland Wien zählt, haben ihren Allgemeinen Tarif für die 
Versorgung in letzter Instanz von Haushaltskunden und 
Kleinunternehmen in geeigneter Weise (z.B. Internet) zu 
veröffentlichen. Sie sind verpflichtet, im Landesgebiet, zu 
ihren geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und zu 
diesem Tarif, Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 
KSchG und Kleinunternehmen, die sich ihnen gegenüber 
auf die Grundversorgung berufen, mit elektrischer Energie zu 
beliefern (Pflicht zur Grundversorgung).  
 
(2) Der Allgemeine Tarif für die Versorgung letzter Instanz für 
Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG darf nicht 
höher sein als jener Tarif, zu dem die größte Anzahl ihrer 
Kunden im Landesgebiet, die Verbraucher im Sinne des § 
1 Abs. 1 Z 2 KSchG sind, versorgt werden. Der Allgemei-
ne Tarif der Grundversorgung für Kleinunternehmen im 
Landesgebiet darf nicht höher sein als jener Tarif, der ge-
genüber vergleichbaren Kundengruppen Anwendung fin-
det. Stromhändler und sonstige Lieferanten sind im Falle 
des Abs. 1 berechtigt, die Belieferung von einer Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung (Barsicherheit, Bankga-
rantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbüchern) 
in angemessener Höhe abhängig zu machen, insoweit 
nach den Umständen des Einzelfalles zu erwarten ist, 
dass der Netzbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt. Dem Verbrau-
cher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG, der sich auf die 
Grundversorgung beruft, darf im Zusammenhang mit der 
Aufnahme der Belieferung keine Sicherheitsleistung oder 
Vorauszahlung abverlangt werden, welche die Höhe einer 
Teilbetragszahlung für einen Monat übersteigt.  
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(3) Die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, sofern ei-
nem sich auf die Grundversorgung berufenden Haushaltskun-
den  
a) aus den im Gesetz genannten Gründen der Netzzugang 
vom Verteilernetzbetreiber ganz oder teilweise verweigert wird 
oder  
b) die Erbringung von Netzdienstleistungen vom Verteiler-
netzbetreiber abgelehnt oder eingestellt wurde oder wird, weil 
der Haushaltskunde seine vertraglichen oder in den allgemei-
nen Verteilernetzbedingungen festgelegten Pflichten, insbe-
sondere seine Zahlungsverpflichtungen, verletzt.  
(4) Die Pflicht zur Grundversorgung besteht – abgesehen von 
den in Abs. 3 genannten Gründen – auch dann nicht, wenn 
der Haushaltskunde wesentliche vertragliche Pflichten ver-
letzt; eine wesentliche Vertragsverletzung liegt jedenfalls vor, 
wenn der Haushaltskunde die vereinbarten Entgelte – trotz 
Mahnung – nicht bezahlt oder bezahlt hat.  

Gerät der Verbraucher während sechs Monaten nicht in 
weiteren Zahlungsverzug, so ist ihm die Sicherheitsleis-
tung rückzuerstatten und von einer Vorauszahlung abzu-
sehen, solange nicht erneut ein Zahlungsverzug eintritt.  
(3) Anstelle einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
kann auch ein Vorauszahlungszähler zur Verwendung 
gelangen. Allfällige Mehraufwendungen durch die Ver-
wendung eines solchen Zählers können dem Kunden ge-
sondert in Rechnung gestellt werden, sofern der Zähler 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden verwendet wird 
und der Kunde im Vorhinein über die gesamten Kosten 
im Zusammenhang mit der Verwendung eines solchen 
Zählers schriftlich informiert wurde. Gerät der Kunde 
über einen Zeitraum von 6 Monaten nicht in Zahlungsver-
zug, ist der Vorauszahlungszähler auf Wunsch und auf 
Kosten des Kunden zu deinstallieren. 
(4) Die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, sofern ei-
nem sich auf die Grundversorgung berufenden Haushaltskun-
den  
a) aus den im Gesetz genannten Gründen der Netzzugang 
vom Verteilernetzbetreiber ganz oder teilweise verweigert wird 
oder  
b) die Erbringung von Netzdienstleistungen vom Verteiler-
netzbetreiber abgelehnt oder eingestellt wurde oder wird, weil 
der Haushaltskunde seine vertraglichen oder in den allgemei-
nen Verteilernetzbedingungen festgelegten Pflichten, insbe-
sondere seine Zahlungsverpflichtungen, verletzt.  
(5) Die Pflicht zur Grundversorgung besteht – abgesehen von 
den in Abs. 3 genannten Gründen – auch dann nicht, wenn 
der Haushaltskunde wesentliche vertragliche Pflichten ver-
letzt; eine wesentliche Vertragsverletzung liegt jedenfalls vor, 
wenn der Haushaltskunde die vereinbarten Entgelte – trotz 
Mahnung – nicht bezahlt oder bezahlt hat.  
(6) Stromhändler (sonstige Lieferanten) sind verpflichtet, die 
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(5) Stromhändler (sonstige Lieferanten) sind verpflichtet, die 
Bedingungen, zu denen eine Belieferung auf Grund der 
Grundversorgung erfolgt, zu erstellen und deren Breitstellung 
in geeigneter Form (zB im Internet) in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu regeln. Auf Anfrage sind diese Bedin-
gungen dem Kunden kostenlos zu übermitteln.  
(6) Stromhändler und sonstige Lieferanten sind berechtigt, 
das Vertragsverhältnis zur Grundversorgung aus wichtigem 
Grund durch Kündigung zu beenden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn ein Stromhändler oder sonstiger Lie-
ferant bereit ist, einen Liefervertrag außerhalb der Grundver-
sorgung abzuschließen. Davon unberührt bleibt das Recht 
des Stromhändlers oder sonstigen Lieferanten, seine Ver-
pflichtungen aus dem Vertragsverhältnis für den Fall einer 
nicht bloß geringfügigen und anhaltenden Zuwiderhandlung, 
wie zB Missachtung mehrmaliger Mahnungen, so lange aus-
zusetzen, als die Zuwiderhandlung andauert. 

Bedingungen, zu denen eine Belieferung auf Grund der 
Grundversorgung erfolgt, zu erstellen und deren Breitstellung 
in geeigneter Form (zB im Internet) in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu regeln. Auf Anfrage sind diese Bedin-
gungen dem Kunden kostenlos zu übermitteln.  
(7) Stromhändler und sonstige Lieferanten sind berechtigt, 
das Vertragsverhältnis zur Grundversorgung aus wichtigem 
Grund durch Kündigung zu beenden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn ein Stromhändler oder sonstiger Lie-
ferant bereit ist, einen Liefervertrag außerhalb der Grundver-
sorgung abzuschließen. Davon unberührt bleibt das Recht 
des Stromhändlers oder sonstigen Lieferanten, seine Ver-
pflichtungen aus dem Vertragsverhältnis für den Fall einer 
nicht bloß geringfügigen und anhaltenden Zuwiderhandlung, 
wie z.B. Missachtung mehrmaliger Mahnungen, so lange aus-
zusetzen, als die Zuwiderhandlung andauert. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit 
elektrischer Energie 

§ 44a. (1) Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen für die Belieferung mit elektrischer Energie für Kunden, 
deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen 
wird, zu erstellen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie ihre Änderungen sind der Energie-Control Kommission 
vor ihrem In-Kraft-Treten in elektronischer Form anzuzeigen 
und in geeigneter Form zu veröffentlichen.  
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblät-
ter zwischen Versorgern und Kunden haben zumindest zu 
enthalten:  
1. Name und Anschrift des Versorgers,  
2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualität sowie den 
voraussichtlichen Zeitpunkt für den Beginn der Belieferung,  
3. den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zu-
schläge und Abgaben,  
4. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung mit 
elektrischer Energie 

§ 44a. (1) Versorger haben Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen für die Belieferung mit elektrischer Energie für Kunden, 
deren Verbrauch nicht über einen Lastprofilzähler gemessen 
wird, zu erstellen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie ihre Änderungen sind der Regulierungsbehörde vor 
ihrem In-Kraft-Treten in elektronischer Form anzuzeigen und 
in geeigneter Form zu veröffentlichen.  
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsformblät-
ter zwischen Versorgern und Kunden haben zumindest zu 
enthalten:  
1. Name und Anschrift des Versorgers,  
2. erbrachte Leistungen und angebotene Qualität sowie den 
voraussichtlichen Zeitpunkt für den Beginn der Belieferung,  
3. den Energiepreis in Cent pro kWh, inklusive etwaiger Zu-
schläge und Abgaben,  
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Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnisses, 
Vorhandensein eines Rücktrittsrechtes,  
5. Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemög-
lichkeiten und  
6. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des 
§ 43a erfolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Ab-
schluss eines Vertrages über die wesentlichen Vertragsinhalte 
zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informa-
tionsblatt auszuhändigen. Dies gilt auch, wenn der Vertrags-
abschluss durch einen Vermittler angebahnt wird. Bei münd-
lich abgeschlossenen Verträgen hat der Kunde das Informati-
onsblatt spätestens mit der Vertragsbestätigung zu erhalten. 

4. Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und 
Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnisses, 
Vorhandensein eines Rücktrittsrechtes,  
5. Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Beschwerdemög-
lichkeiten,  
6. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des 
§ 43a erfolgt, 
7. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen 
bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leis-
tungsqualität, einschließlich fehlerhafter und verspäteter 
Abrechnung und 
8. Modalitäten, zu welchen der Kunde verpflichtet ist, 
Teilbetragszahlungen zu leisten, wobei eine Zahlung zu-
mindest zehn Mal jährlich jedenfalls anzubieten ist. 
(3) Die Versorger haben ihre Kunden nachweislich vor Ab-
schluss eines Vertrages über die wesentlichen Vertragsinhalte 
zu informieren. Zu diesem Zweck ist dem Kunden ein Informa-
tionsblatt auszuhändigen. Dies gilt auch, wenn der Vertrags-
abschluss durch einen Vermittler angebahnt wird. Bei münd-
lich abgeschlossenen Verträgen hat der Kunde das Informati-
onsblatt spätestens mit der Vertragsbestätigung zu erhalten. 

Netzbenutzer  
§ 45. (1) Netzbenutzer haben sich einer Bilanzgruppe anzu-
schließen oder unter Beachtung des Hauptstücks V eine ei-
gene Bilanzgruppe zu bilden.  
(2) Netzbenutzer sind insbesondere verpflichtet,  
1. Daten, Zählerwerte und sonstige zur Ermittlung ihres Ver-
brauches an elektrischer Energie dienende Angaben an Netz-
betreiber, Bilanzgruppenverantwortliche und den zuständigen 
Bilanzgruppenkoordinator gemäß den sich aus den vertragli-
chen Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen bereitzu-
stellen und zu übermitteln, soweit dies zur Aufrechterhaltung 
eines wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarktes und zur 
Wahrung des Konsumentenschutzes erforderlich ist,  

Netzbenutzer  
§ 45. (1) Netzbenutzer haben sich einer Bilanzgruppe anzu-
schließen oder unter Beachtung des Hauptstücks V eine ei-
gene Bilanzgruppe zu bilden.  
(2) Netzbenutzer sind insbesondere verpflichtet,  
1. Daten, Zählerwerte und sonstige zur Ermittlung ihres 
Stromverbrauchs dienende Angaben an Netzbetreiber, Bi-
lanzgruppenverantwortliche und den zuständigen Bilanzgrup-
penkoordinator gemäß den sich aus den vertraglichen Ver-
einbarungen ergebenden Verpflichtungen bereitzustellen und 
zu übermitteln, soweit dies zur Aufrechterhaltung eines wett-
bewerbsorientierten Elektrizitätsmarktes und zur Wahrung des 
Konsumentenschutzes erforderlich ist,  
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2. die technischen Vorgaben der Netzbetreiber bei Verwen-
dung eigener Zähleinrichtungen und Anlagen zur Datenüber-
tragung einzuhalten,  
3. Meldungen bei Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die 
hiefür vorgesehenen Fristen einzuhalten,  
4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung 
von Indizes betraut sind,  
5. bei technischer Notwendigkeit Erzeugungs- und Ver-
brauchsfahrpläne im erforderlichen Ausmaß an den Netzbe-
treiber, den Bilanzgruppenverantwortlichen und den Regelzo-
nenführer zu melden,  
6. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbe-
treibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie dem zu-
ständigen Bilanzgruppenkoordinator und anderen Marktteil-
nehmern entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedin-
gungen festgelegten Marktregeln abzuschließen.  
(3) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 2 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen und in 
den Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortli-
che festzulegen. 

2. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Anla-
gen zur Datenübertragung die technischen Vorgaben der 
Netzbetreiber einzuhalten,  
3. Meldungen bei Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die 
hiefür vorgesehenen Fristen einzuhalten,  
4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung 
von Indizes betraut sind,  
5. bei technischer Notwendigkeit Erzeugungs- und Ver-
brauchsfahrpläne an den Netzbetreiber und die Regelzonen-
führer zu melden, und  
 
6. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbe-
treibern, den Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bi-
lanzgruppenkoordinatoren und anderen Marktteilnehmern 
entsprechend den in den Allgemeinen Netzbedingungen fest-
gelegten Marktregeln abzuschließen.  
(3) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 2 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen und in 
den Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortli-
che festzulegen. 

Rechte und Pflichten der Erzeuger  
§ 46. (1) Zusätzlich zu den im § 45 festgelegten Pflichten, sind 
Erzeuger verpflichtet:  
1. Daten im erforderlichen Ausmaß betroffenen Netzbetrei-
bern, dem zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, dem jewei-
ligen Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen betroffenen 
Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen,  
2. zur Einhaltung der technischen Vorgaben der Netzbetreiber 
bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Einrichtungen 
für die Datenübertragung,  
3. zur Bekanntgabe von Erzeugungsfahrplänen an die be-
troffenen Bilanzgruppenverantwortlichen bei Teillieferungen,  
4. nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen auf Anord-
nung des Regelzonenführers zur Netzengpassbeseitigung 

Rechte und Pflichten der Erzeuger  
§ 46. (1) Zusätzlich zu den im § 45 festgelegten Pflichten, sind 
Erzeuger verpflichtet:  
1. Daten im erforderlichen Ausmaß betroffenen Netzbetrei-
bern, dem zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, dem jewei-
ligen Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen betroffenen 
Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen,  
2. zur Einhaltung der technischen Vorgaben der Netzbetreiber 
bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Einrichtungen 
für die Datenübertragung,  
3. zur Bekanntgabe von Erzeugungsfahrplänen an die be-
troffenen Bilanzgruppenverantwortlichen bei Teillieferungen,  
4. nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen auf Anord-
nung des Regelzonenführers zur Netzengpassbeseitigung 
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oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Leis-
tungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung sowie 
Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) zu erbringen. Es ist 
sicher zu stellen, dass bei Anweisungen der Regelzonenfüh-
rer gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Fernwärme-
versorgung gewährleistet bleibt;  
5. auf Anordnung der Regelzonenführer gemäß § 22 Abs. 2 Z 
5a ElWOG zur Netzengpassbeseitigung oder zur Aufrechter-
haltung der Versorgungssicherheit die Erhöhung und/oder 
Einschränkung der Erzeugung somit die Veränderung der 
Kraftwerksverfügbarkeit des Kraftwerksbetreibers vorzuneh-
men, soweit dies nicht gemäß Z 4 vertraglich sichergestellt 
werden konnte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen und in 
den Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortli-
che festzulegen.  
(3) Erzeuger sind berechtigt, Direktleitungen zu errichten und 
zu betreiben.  
(4) Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen (Kraftwerk-
parks) mit einer Engpassleistung von mehr als 5 MW sind 
verpflichtet,  
1. die Kosten für die Primärregelung zu übernehmen,  
2. soweit diese zur Erbringung der Primärregelleistung im 
Stande sind, diese auf Anordnung des Regelzonenführers zu 

oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Leis-
tungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung sowie 
Veränderung der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen) 
zu erbringen. Es ist sicher zu stellen, dass bei Anweisungen 
der Regelzonenführer gegenüber Betreibern von KWK-
Anlagen die Fernwärmeversorgung gewährleistet bleibt;  
5. auf Anordnung der Regelzonenführer gemäß § 23 Abs. 9 
ElWOG 2010 zur Netzengpassbeseitigung oder zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgungssicherheit die Erhöhung und/oder 
Einschränkung der Erzeugung und somit die Veränderung 
der Verfügbarkeit von Erzeugungsanlagen vorzunehmen, 
soweit dies nicht gemäß Z 4 vertraglich sichergestellt werden 
konnte,  
6. Erzeugungsfahrpläne vorab an die betroffenen Netzbe-
treiber, den Regelzonenführer und den Bilanzgruppen-
verantwortlichen in erforderlichem Ausmaß bei techni-
scher Notwendigkeit zu melden, und  
7. auf Anordnung des Regelzonenführers mit technisch 
geeigneten Erzeugungsanlagen bei erfolglos verlaufener 
Ausschreibung gegen Ersatz der tatsächlichen Aufwen-
dungen die Sekundärregelung bereit zu stellen und zu 
erbringen.  
(2) Die näheren Bestimmungen zu den in Abs. 1 festgelegten 
Pflichten sind in den Allgemeinen Netzbedingungen und in 
den Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortli-
che festzulegen.  
(3) Erzeuger sind berechtigt, Direktleitungen zu errichten und 
zu betreiben.  
(4) Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleis-
tung von mehr als fünf MW sind weiters verpflichtet,  
 
1. die Kosten für die Primärregelung zu übernehmen,  
2. soweit diese zur Erbringung der Primärregelleistung geeig-
net sind, diese auf Anordnung des Regelzonenführers zu 
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erbringen, für den Fall, dass die Ausschreibung gemäß § 52 
erfolglos geblieben ist,  
3. Nachweise über die Erbringung der Primärregelleistung 
dem Regelzonenführer in geeigneter und transparenter Weise 
zu erbringen und  
4. die im Zusammenhang mit der Erbringung der Primärregel-
leistung stehenden Anweisungen des Regelzonenführers, 
insbesondere die Art und den Umfang der zu übermittelnden 
Daten betreffend, zu befolgen.  
(5) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen (Kraftwerkparks) 
mit einer Engpassleistung von mehr als 5 MW sind zur Auf-
bringung der Mittel für die Bereitstellung der Primärregelleis-
tung im Verhältnis ihrer Jahreserzeugungsmengen verpflich-
tet. Bei Erzeugungsanlagen, deren Engpassleistung größer 
als die Anschlussleistung an das jeweilige Netz ist, ist diese 
Anschlussleistung multipliziert mit den Betriebsstunden der 
Anlage heranzuziehen.  
(6) Die Verrechnung und Einhebung der Mittel gemäß Abs. 5 
erfolgt vierteljährlich durch den Regelzonenführer. Der Regel-
zonenführer ist berechtigt, die Mittel gemäß Abs. 5 vorab zu 
pauschalieren und vierteljährlich gegen nachträgliche jährliche 
Abrechnung einzuheben. Die Betreiber von Erzeugungsanla-
gen (Kraftwerkparks) haben dem Regelzonenführer die für die 
Bemessung der Mittel gemäß Abs. 5 erforderlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen.  
(7) Die Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen (Kraft-
werkparks), die an die Netzebenen gemäß § 25 Abs. 5 Z 1 bis 
3 ElWOG angeschlossen sind oder über eine Engpassleis-
tung von mehr als 50 MW verfügen, haben dem Regelzonen-
führer zur Überwachung der Netzsicherheit zeitgleich Daten 
über die jeweils aktuelle Einspeiseleistung dieser Erzeu-
gungsanlagen in elektronischer Form zu übermitteln.  
(8) Die Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit einer 
Engpassleistung von mehr als 20 MW haben der Behörde zur 

erbringen, für den Fall, dass die Ausschreibung gemäß § 52 
erfolglos geblieben ist,  
3. Nachweise über die Erbringung der Primärregelleistung 
dem Regelzonenführer in geeigneter und transparenter Weise 
zu erbringen und  
4. die im Zusammenhang mit der Erbringung der Primärregel-
leistung stehenden Anweisungen des Regelzonenführers, 
insbesondere die Art und den Umfang der zu übermittelnden 
Daten betreffend, zu befolgen.  
(5) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpass-
leistung von mehr als 5 MW sind zur Aufbringung der Mittel 
für die Bereitstellung der Primärregelleistung im Verhältnis 
ihrer Jahreserzeugungsmengen verpflichtet. Bei Erzeugungs-
anlagen, deren Engpassleistung größer als die Anschlussleis-
tung an das jeweilige Netz ist, ist diese Anschlussleistung 
multipliziert mit den Betriebsstunden der Anlage heranzuzie-
hen.  
(6) Die Verrechnung und Einhebung der Mittel gemäß Abs. 5 
erfolgt vierteljährlich durch den Regelzonenführer. Der Regel-
zonenführer ist berechtigt, die Mittel gemäß Abs. 5 vorab zu 
pauschalieren und vierteljährlich gegen nachträgliche jährliche 
Abrechnung einzuheben. Die Betreiber von Erzeugungsanla-
gen haben dem Regelzonenführer die für die Bemessung der 
Mittel gemäß Abs. 5 erforderlichen Daten zur Verfügung zu 
stellen.  
(7) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen, die an die Netz-
ebenen gemäß § 63 Z 1 bis 3 ElWOG 2010 angeschlossen 
sind oder über eine Engpassleistung von mehr als 50 MW 
verfügen, haben dem Regelzonenführer zur Überwachung der 
Netzsicherheit zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Ein-
speiseleistung dieser Erzeugungsanlagen in elektronischer 
Form zu übermitteln.  
(8) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Eng-
passleistung von mehr als 20 MW haben der Behörde zur 
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Überwachung der Versorgungssicherheit regelmäßig Daten 
über die zeitliche Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen zu 
übermitteln. 

Überwachung der Versorgungssicherheit regelmäßig Daten 
über die zeitliche Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen zu 
übermitteln. 

Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK  
§ 46a. (1) Die Behörde kann durch Verordnung Wirkungs-
grad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom 
und Wärme zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach An-
hang IV ElWOG festlegen. Diese Wirkungsgrad-
Referenzwerte haben aus einer Matrix von Werten, aufge-
schlüsselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brenn-
stofftypen zu bestehen, und müssen sich auf eine ausführlich 
dokumentierte Analyse stützen, bei der unter anderem die 
Betriebsdaten bei realen Betriebsbedingungen, der grenz-
überschreitende Stromhandel, der Energieträgermix, die kli-
matischen Bedingungen und die angewandten KWK-
Technologien gemäß den Grundsätzen in Anhang IV ElWOG 
zu berücksichtigen sind.  
(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte 
gemäß Abs. 1 sind die von der Europäischen Kommission 
gemäß Artikel 4 der KWK-Richtlinie festgelegten harmonisier-
ten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu berücksichtigen. 

Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK  
§ 46a. (1) Die Behörde kann durch Verordnung Wirkungs-
grad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom 
und Wärme zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach An-
lage IV ElWOG 2010 festlegen. Diese Wirkungsgrad-
Referenzwerte haben aus einer Matrix von Werten, aufge-
schlüsselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brenn-
stofftypen zu bestehen, und müssen sich auf eine ausführlich 
dokumentierte Analyse stützen, bei der unter anderem die 
Betriebsdaten bei realen Betriebsbedingungen, der grenz-
überschreitende Stromhandel, der Energieträgermix, die kli-
matischen Bedingungen und die angewandten KWK-
Technologien gemäß den Grundsätzen in Anlage IV ElWOG 
2010 zu berücksichtigen sind.  
(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte 
gemäß Abs. 1 sind die von der Europäischen Kommission 
gemäß Artikel 4 der KWK-Richtlinie in der Entscheidung 
2007/74/EG der Kommission vom 21. Dezember 2006 zur 
Festlegung harmonisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte 
für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme in 
Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L 32 vom 6.2.2007, S. 
183ff. festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-
Referenzwerte zu berücksichtigen. 

Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 46b. (1) Die Behörde hat auf Grundlage der harmonisierten 
Wirkungsgrad-Referenzwerte (§ 46a) auf Antrag des Erzeu-
gers mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für die 
vom Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlos-
sen ist, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter 
KWK ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen 

Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 
§ 46b. (1) Die Behörde hat auf Grundlage der harmonisierten 
Wirkungsgrad-Referenzwerte (§ 46a) auf Antrag des Erzeu-
gers mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für die 
vom Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlos-
sen ist, Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter 
KWK ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen 
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von Anlagen sind der Energie-Control GmbH unverzüglich 
mitzuteilen.  
 
 
 
 
 
(2) Hat die Behörde keine Wirkungsgrad-Referenzwerte ge-
mäß § 46a Abs. 1 mit Verordnung festgelegt, sind der Benen-
nung die gemäß Artikel 4 der KWK-Richtlinie festgelegten 
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu Grunde zu 
legen.  
 
 
 
 
 
(3) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte Her-
kunftsnachweis hat zu erfassen:  
1. die Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK 
gemäß Anhang III ElWOG;  
 
 
 
 
 
2. die Art und die Engpassleistung der Erzeugungsanlage;  
 
3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung;  
4. die eingesetzten Primärenergieträger;  
5. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers;  
6. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten 
Wärme und  
7. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anhang IV El-

von Anlagen sind der Regulierungsbehörde unverzüglich 
mitzuteilen. Die Benennung ist erforderlichenfalls unter 
Erteilung von Auflagen und/oder befristet auszusprechen, 
soweit dies zur Erfüllung der Voraussetzungen dieses 
Gesetzes erforderlich ist. Die Benennung ist zu widerru-
fen, wenn die Voraussetzungen für die Benennung nicht 
mehr vorliegen. 
(2) Hat die Behörde keine Wirkungsgrad-Referenzwerte ge-
mäß § 46a Abs. 1 mit Verordnung festgelegt, sind der Benen-
nung die gemäß Artikel 4 der KWK-Richtlinie in der Ent-
scheidung 2007/74/EG der Kommission vom 21. Dezem-
ber 2006 zur Festlegung harmonisierter Wirkungsgrad-
Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom 
und Wärme in Anwendung der Richtlinie 2004/8/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, Abl. Nr. L 32 
vom 6.2.2007, S. 183ff. festgelegten harmonisierten Wir-
kungsgrad-Referenzwerte zu Grunde zu legen.  
(3) Der vom Netzbetreiber gemäß Abs. 1 ausgestellte Her-
kunftsnachweis hat zu erfassen:  
1. die Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK 
gemäß Anlage III ElWOG 2010 und gemäß der Entschei-
dung 2008/952/EG der Kommission vom 19. November 
2008 zur Festlegung detaillierter Leitlinien für die Umset-
zung und Anwendung des Anhangs II der Richtlinie 
2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, 
Abl. Nr. L 338 vom 17.12.2008, S 55ff.;  
2. die Bezeichnung, Art und Engpassleistung der Erzeu-
gungsanlage;  
3. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung;  
4. die eingesetzten Primärenergieträger;  
5. den unteren Heizwert des Primärenergieträgers;  
6. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten 
Wärme; 
7. die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anlage IV El-
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WOG auf der Grundlage der in § 46a Abs. 2 genannten, von 
der Europäischen Kommission festgelegten harmonisierten 
Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet worden sind.  
 
 
 
 
 
 
(4) Die Behörde hat die Ausstellung der Herkunftsnachweise 
regelmäßig zu überwachen. Zu diesem Zweck hat der Netz-
betreiber der Behörde jährlich bis spätestens 31. März des 
Folgejahres einen Bericht über die von ihm nach Abs. 1 aus-
gestellten Herkunftsnachweise zu übermitteln.  
(5) Mit der Ausstellung von Herkunftsnachweisen ist kein 
Recht auf die Inanspruchnahme von Fördermechanismen 
verbunden. 

WOG 2010 auf der Grundlage der in § 46a Abs. 2 genannten, 
von der Europäischen Kommission festgelegten harmonisier-
ten Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet worden sind; 
8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage;  
9. genaue Angaben über erhaltene Förderungen und die 
Art der Förderregelung;  
10. die Bezeichnung der ausstellenden Behörde und des 
ausstellenden Staates und  
11. das Ausstellungsdatum des Herkunftsnachweises. 
(4) Die Behörde hat die Ausstellung der Herkunftsnachweise 
regelmäßig zu überwachen. Zu diesem Zweck hat der Netz-
betreiber der Behörde jährlich bis spätestens 31. März des 
Folgejahres einen Bericht über die von ihm nach Abs. 1 aus-
gestellten Herkunftsnachweise zu übermitteln.  
(5) Mit der Ausstellung von Herkunftsnachweisen ist kein 
Recht auf die Inanspruchnahme von Fördermechanismen 
verbunden. 
(6) Die Ausstellung eines Herkunftsnachweises nach die-
sem Gesetz ist unzulässig, wenn für dieselbe KWK-
Strommenge ein Herkunftsnachweis nach dem 
Ökostromgesetz ausgestellt wird. 
(7) Der Netzbetreiber ist berechtigt, mit der Erfassung und 
Eingabe der Herkunftsnachweise einen fachlich geeigne-
ten Dritten, sofern ihm vom Betreiber der Herkunftsregis-
terdatenbank die Berechtigung zur Eingabe der Her-
kunftsnachweise erteilt wurde, zu beauftragen. Die hier-
durch entstehenden Kosten sind dem Netzbetreiber ge-
mäß § 59 Abs. 6 Z 6 ElWOG 2010 anzuerkennen. Betreiber 
von benannten KWK- Anlagen haben dem Netzbetreiber 
sowie einem vom Netzbetreiber zur Erfassung und Ein-
gabe der Herkunftsnachweise beauftragten Dritten sämt-
liche Informationen und Unterlagen, die für Erfassung der 
Herkunftsnachweise benötigt werden, zur Verfügung zu 
stellen. Zur Eingabe der Herkunftsnachweise beauftragte 
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Dritte sind verpflichtet, sämtliche Informationen geheim 
zu halten und Unterlagen nicht weiterzugeben, es sei 
denn, der Betreiber der benannten KWK- Anlage hat dazu 
ausdrücklich seine Zustimmung erteilt.  Diese Geheimhal-
tungsverpflichtung gilt überdies nicht, sofern und soweit 
hierzu eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht oder der 
Betreiber der Herkunftsnachweisedatenbank die Informa-
tionen zum Zweck der Überprüfung der Herkunftsnach-
weise benötigt. 

Bildung der Bilanzgruppen 
§ 47. Bilanzgruppen können innerhalb jeder Regelzone gebil-
det werden. Die Bildung und Veränderung einer Bilanzgruppe 
erfolgt durch den Bilanzgruppenverantwortlichen. Der Bilanz-
gruppenverantwortliche hat die Bildung und Veränderung der 
Bilanzgruppe der Energie-Control GmbH anzuzeigen. 

Bildung der Bilanzgruppen 
§ 47. Bilanzgruppen können innerhalb jeder Regelzone gebil-
det werden. Die Bildung und Veränderung einer Bilanzgruppe 
erfolgt durch den Bilanzgruppenverantwortlichen.. 

Aufgaben und Allgemeine Bedingungen  
§ 49. (1) Die Bilanzgruppenverantwortlichen haben – sofern 
sich aus Abs. 3 nichts anderes ergibt – folgende Aufgaben:  
1. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung dieser an 
den zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und den zuständi-
gen Regelzonenführer,  
2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehal-
tung sowie die Versorgung von Bilanzgruppenmitgliedern, die 
ihnen von der Energie-Control GmbH zugewiesen wurden,  
... 
(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind – sofern sich aus 
Abs. 3 nichts anderes ergibt – verpflichtet:  
1. Verträge mit dem zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, 
den Netzbetreibern und den Bilanzgruppenmitgliedern über 
den Datenaustausch abzuschließen,  
2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen,  
3. entsprechend den in den genehmigten Allgemeinen Bedin-
gungen festgelegten Marktregeln Daten an den zuständigen 
Bilanzgruppenkoordinator, die Netzbetreiber und die Bilanz-

Aufgaben und Allgemeine Bedingungen  
§ 49. (1) Die Bilanzgruppenverantwortlichen haben – sofern 
sich aus Abs. 3 nichts anderes ergibt – folgende Aufgaben:  
1. die Erstellung von Fahrplänen und Übermittlung dieser an 
den zuständigen Bilanzgruppenkoordinator und den zuständi-
gen Regelzonenführer,  
2. den Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehal-
tung sowie die Versorgung von Bilanzgruppenmitgliedern, die 
ihnen von der Regulierungsbehörde zugewiesen wurden,  
... 
(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind – sofern sich aus 
Abs. 3 nichts anderes ergibt – verpflichtet:  
1. Verträge mit dem zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, 
den Netzbetreibern und den Bilanzgruppenmitgliedern über 
den Datenaustausch abzuschließen,  
2. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu führen,  
3. entsprechend den in den genehmigten Allgemeinen Bedin-
gungen festgelegten Marktregeln Daten an den zuständigen 
Bilanzgruppenkoordinator, die Netzbetreiber und die Bilanz-
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gruppenmitglieder weiterzugeben,  
4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem 
Bilanzgruppenkoordinator bis zu einem von diesem festge-
setzten Zeitpunkt zu melden,  
5. Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppenmitglieder – im 
Sinne einer Versorgung mit dieser – zu beschaffen,  
6. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen, insbeson-
dere die Marktregeln einzuhalten,  
7. Allgemeine Bedingungen festzulegen und zu den jeweils 
genehmigten Allgemeinen Bedingungen mit Erzeugern, Kun-
den, Stromhändlern und Lieferanten Verträge abzuschließen. 
 
 
 
 
(6) Die Energie-Control GmbH hat bei der Genehmigung der 
Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche 
die Rechtsvorschriften jenes Landes anzuwenden, in dem der 
Bilanzgruppenverantwortliche seinen Hauptwohnsitz oder Sitz 
hat. 

gruppenmitglieder weiterzugeben,  
4. Fahrpläne zwischen Bilanzgruppen zu erstellen und dem 
Bilanzgruppenkoordinator bis zu einem von diesem festge-
setzten Zeitpunkt zu melden,  
5. Ausgleichsenergie für die Bilanzgruppenmitglieder – im 
Sinne einer Versorgung mit dieser – zu beschaffen,  
6. die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen, insbeson-
dere die Marktregeln einzuhalten,  
7. Allgemeine Bedingungen festzulegen und zu den jeweils 
genehmigten Allgemeinen Bedingungen mit Erzeugern, Kun-
den, Stromhändlern und Lieferanten Verträge abzuschließen, 
8. alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um 
die Aufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle für 
Ausgleichsenergie zu minimieren. 
... 
(6) Die Regulierungsbehörde hat bei der Genehmigung der 
Allgemeinen Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche 
die Rechtsvorschriften jenes Landes anzuwenden, in dem der 
Bilanzgruppenverantwortliche seinen Hauptwohnsitz oder Sitz 
hat. 

Anzeige, Ausübungsvoraussetzungen  
§ 50. (1) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen 
darf eine natürliche oder juristische Person, die Vollkaufmann 
ist, oder eine eingetragene Personengesellschaft ausüben, 
wenn sie ihren Wohnsitz oder Sitz im Inland oder in einem 
anderen Staat hat, dessen Angehörige auf Grund des Rech-
tes der Europäischen Union oder eines Staatsvertrages gleich 
wie Inländer zu behandeln sind.  
(2) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen bedarf 
einer Genehmigung durch die Energie-Control GmbH. Hat der 
Bilanzgruppenverantwortliche seinen Hauptwohnsitz oder sei-
nen Sitz in Wien, so hat die Energie-Control GmbH bei der 
Erteilung der Genehmigung die Rechtsvorschriften dieses 
Landes anzuwenden.  

Anzeige, Ausübungsvoraussetzungen  
§ 50. (1) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen 
darf eine natürliche oder juristische Person, die eingetrage-
ner Unternehmer ist, oder eine eingetragene Personenge-
sellschaft ausüben, wenn sie ihren Wohnsitz oder Sitz im In-
land oder in einem anderen Staat hat, dessen Angehörige auf 
Grund des Rechtes der Europäischen Union oder eines 
Staatsvertrages gleich wie Inländer zu behandeln sind.  
(2) Die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen bedarf 
einer Genehmigung durch die Regulierungsbehörde. Hat 
der Bilanzgruppenverantwortliche seinen Hauptwohnsitz oder 
seinen Sitz in Wien, so hat die Regulierungsbehörde bei der 
Erteilung der Genehmigung die Rechtsvorschriften dieses 
Landes anzuwenden.  
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(3) Ein Bilanzgruppenverantwortlicher, dem eine Genehmi-
gung nach den Vorschriften eines anderen in Ausführung des 
ElWOG ergangenen Landesgesetzes erteilt wurde, darf auch 
in Wien tätig werden.  
(4) Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung sind nachste-
hende Unterlagen anzuschließen:  
1. Vereinbarungen mit dem zuständigen Bilanzgruppenkoor-
dinator und dem Regelzonenführer, die zur Erfüllung der in 
diesem Gesetz, dem ElWOG und in Art. 9 des Energieliberali-
sierungsgesetzes festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen, 
insbesondere in administrativer und kommerzieller Hinsicht, 
erforderlich sind;  
2. ein aktueller Firmenbuchauszug;  
3. ein Nachweis, dass beim Antragsteller bzw. seinen nach 
außen vertretungsbefugten Organen die persönlichen Vo-
raussetzungen im Sinne des § 8 GewO 1994 und keine Aus-
schließungsgründe im Sinne des § 13 GewO 1994 vorliegen;  
4. ein Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche, min-
destens ein Gesellschafter bzw. Komplementär oder mindes-
tens ein Geschäftsführer oder ein Vorstand oder ein leitender 
Angestellter fachlich geeignet ist;  
5. ein Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche für 
die Ausübung seiner Tätigkeit über ein Haftungskapital von 
mindestens 50 000 Euro, zB in Form einer Bankgarantie oder 
einer entsprechenden Versicherung, verfügt, unbeschadet 
einer auf Grund der Art und des Umfangs der Geschäftstätig-
keit allenfalls erforderlichen höheren Kapitalausstattung ge-
mäß der nach Z 1 vorzulegenden Vereinbarung.  
(5) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichen-
den Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Ab-
wicklung von Stromgeschäften oder einer leitenden Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft, insbesondere im 
Stromhandel, in der Stromerzeugung oder im Betrieb eines 
Netzes, vorliegen. Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls 

(3) Ein Bilanzgruppenverantwortlicher, dem eine Genehmi-
gung nach den Vorschriften eines anderen in Ausführung des 
ElWOG 2010 ergangenen Landesgesetzes erteilt wurde, darf 
auch in Wien tätig werden.  
(4) Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung sind nachste-
hende Unterlagen anzuschließen:  
1. Vereinbarungen mit dem zuständigen Bilanzgruppenkoor-
dinator und dem Regelzonenführer, die zur Erfüllung der in 
diesem Gesetz, dem ElWOG 2010 und in Art. 9 des Ener-
gieliberalisierungsgesetzes festgelegten Aufgaben und Ver-
pflichtungen, insbesondere in administrativer und kommerziel-
ler Hinsicht, erforderlich sind;  
2. ein aktueller Firmenbuchauszug;  
3. ein Nachweis, dass beim Antragsteller bzw. seinen nach 
außen vertretungsbefugten Organen die persönlichen Vo-
raussetzungen im Sinne des § 8 GewO 1994 und keine Aus-
schließungsgründe im Sinne des § 13 GewO 1994 vorliegen;  
4. ein Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche, min-
destens ein Gesellschafter bzw. Komplementär oder mindes-
tens ein Geschäftsführer oder ein Vorstand oder ein leitender 
Angestellter fachlich geeignet ist;  
5. ein Nachweis, dass der Bilanzgruppenverantwortliche für 
die Ausübung seiner Tätigkeit über ein Haftungskapital von 
mindestens 50 000 Euro, zB in Form einer Bankgarantie oder 
einer entsprechenden Versicherung, verfügt, unbeschadet 
einer auf Grund der Art und des Umfangs der Geschäftstätig-
keit allenfalls erforderlichen höheren Kapitalausstattung ge-
mäß der nach Z 1 vorzulegenden Vereinbarung.  
(5) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichen-
den Maße theoretische und praktische Kenntnisse in der Ab-
wicklung von Stromgeschäften oder einer leitenden Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft, insbesondere im 
Stromhandel, in der Stromerzeugung oder im Betrieb eines 
Netzes, vorliegen. Die Genehmigung ist, erforderlichenfalls 
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unter Auflagen, zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen ge-
mäß Absatz 4 vorliegen. Ab Vorliegen der vollständigen An-
tragsunterlagen hat die Energie-Control GmbH binnen zwei 
Monaten zu entscheiden, andernfalls ist der Antragsteller be-
rechtigt, die Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher vor-
läufig auszuüben. Eine Untersagung der Tätigkeit erfolgt in 
sinngemäßer Anwendung des § 51.  
(6) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten nicht 
für Netzbetreiber, die eine Bilanzgruppe zur Ermittlung der 
Netzverluste oder für Verteilernetzbetreiber, die eine Bilanz-
gruppe für Ökoenergie bilden. Die Einrichtung einer Bilanz-
gruppe zur Ermittlung der Netzverluste hat der Netzbetreiber 
der Energie-Control GmbH anzuzeigen. 

unter Auflagen, zu erteilen, wenn alle Voraussetzungen ge-
mäß Absatz 4 vorliegen. Ab Vorliegen der vollständigen An-
tragsunterlagen hat die Regulierungsbehörde binnen zwei 
Monaten zu entscheiden, andernfalls ist der Antragsteller be-
rechtigt, die Tätigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher vor-
läufig auszuüben. Eine Untersagung der Tätigkeit erfolgt in 
sinngemäßer Anwendung des § 51.  
(6) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten nicht 
für Netzbetreiber, die eine Bilanzgruppe zur Ermittlung der 
Netzverluste oder für Verteilernetzbetreiber, die eine Bilanz-
gruppe für Ökoenergie bilden. Die Einrichtung einer Bilanz-
gruppe zur Ermittlung der Netzverluste hat der Netzbetreiber 
der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 

Widerruf und Erlöschen 
§ 51. (1) Die Energie-Control GmbH kann die dem Bilanz-
gruppenverantwortlichen erteilte Genehmigung widerrufen, 
wenn  
1. er seine Tätigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
der Erteilung der Genehmigung aufnimmt, oder  
2. seine Tätigkeit länger als ein Monat nicht ausübt.  
(2) Die Energie-Control GmbH hat die dem Bilanzgruppenver-
antwortlichen erteilte Genehmigung zu widerrufen, wenn  
1. der Genehmigungsbescheid gemäß § 50 auf unrichtigen 
Angaben oder täuschenden Handlungen beruht,  
2. eine im § 50 Abs. 1 festgelegte Voraussetzung nicht oder 
nicht mehr vorliegt oder  
3. er seine Aufgaben und Verpflichtungen nicht erfüllt und er 
zumindest drei Mal wegen schwerwiegender Übertretungen 
elektrizitätsrechtlicher Vorschriften rechtskräftig bestraft wor-
den ist und die Entziehung im Hinblick auf die Übertretung 
nicht unverhältnismäßig ist.  
(3) Bescheide über den Widerruf der Genehmigung sind un-
aufschiebbare Maßnahmen im Sinne des § 57 Abs. 1 AVG.  
(4) Die Energie-Control GmbH hat die Rechtsvorschriften des-

Widerruf und Erlöschen 
§ 51. (1) Die Regulierungsbehörde kann die dem Bilanz-
gruppenverantwortlichen erteilte Genehmigung widerrufen, 
wenn  
1. er seine Tätigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
der Erteilung der Genehmigung aufnimmt, oder  
2. seine Tätigkeit länger als ein Monat nicht ausübt.  
(2) Die Regulierungsbehörde hat die dem Bilanzgruppen-
verantwortlichen erteilte Genehmigung zu widerrufen, wenn  
1. der Genehmigungsbescheid gemäß § 50 auf unrichtigen 
Angaben oder täuschenden Handlungen beruht,  
2. eine im § 50 Abs. 1 festgelegte Voraussetzung nicht oder 
nicht mehr vorliegt oder  
3. er seine Aufgaben und Verpflichtungen nicht erfüllt und er 
zumindest drei Mal wegen schwerwiegender Übertretungen 
elektrizitätsrechtlicher Vorschriften rechtskräftig bestraft wor-
den ist und die Entziehung im Hinblick auf die Übertretung 
nicht unverhältnismäßig ist.  
(3) Bescheide über den Widerruf der Genehmigung sind un-
aufschiebbare Maßnahmen im Sinne des § 57 Abs. 1 AVG.  
(4) Die Regulierungsbehörde hat die Rechtsvorschriften 
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jenigen Landes anzuwenden, in dem der Bilanzgruppenver-
antwortliche seinen Hauptwohnsitz oder Sitz hat.  
(5) Die Genehmigung erlischt, wenn über das Vermögen des 
Bilanzgruppenverantwortlichen ein Konkurs- oder Ausgleichs-
verfahren oder ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet 
wird oder die Konkurseröffnung mangels Masse rechtskräftig 
abgewiesen wird.  
(6) In Verfahren nach §§ 50 und 51 hat die Wiener Landesre-
gierung Parteistellung mit dem Recht, die Einhaltung von 
elektrizitätsrechtlichen Vorschriften als subjektives Recht im 
Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

desjenigen Landes anzuwenden, in dem der Bilanzgruppen-
verantwortliche seinen Hauptwohnsitz oder Sitz hat.  
(5) Die Genehmigung erlischt, wenn über das Vermögen des 
Bilanzgruppenverantwortlichen ein Insolvenzverfahren oder 
ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wird oder ein In-
solvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens 
nicht eröffnet wird. 
(6) In Verfahren nach §§ 50 und 51 hat die Wiener Landesre-
gierung Parteistellung mit dem Recht, die Einhaltung von 
elektrizitätsrechtlichen Vorschriften als subjektives Recht im 
Verfahren geltend zu machen, Rechtsmittel zu ergreifen und 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Ausschreibung der Primärregelleistung  
§ 52. (1) Die Bereitstellung der Primärregelleistung erfolgt mit-
tels einer vom Regelzonenführer oder von einem von ihm Be-
auftragten regelmäßig, jedoch mindestens halbjährlich, durch-
zuführenden Ausschreibung. Die Höhe der jeweils auszu-
schreibenden bereit zu stellenden Leistung hat den Anforde-
rungen des Europäischen Verbundbetriebes (UCTE) zu ent-
sprechen. 
... 

Ausschreibung der Primärregelleistung  
§ 52. (1) Die Bereitstellung der Primärregelleistung erfolgt mit-
tels einer vom Regelzonenführer oder von einem von ihm Be-
auftragten regelmäßig, jedoch mindestens halbjährlich, durch-
zuführenden Ausschreibung. Die Höhe der jeweils auszu-
schreibenden bereit zu stellenden Leistung hat den Anforde-
rungen des Europäischen Verbundbetriebes (ENTSO) zu ent-
sprechen. 
... 

VI. Hauptstück  
Ausübungsvoraussetzungen für Netze  

1. Abschnitt  
Übertragungsnetze  
Regelzonenführer  

§ 53. (1) Ein Übertragungsnetzbetreiber, der zu einem vertikal 
integrierten Unternehmen gehört, muss zumindest hinsichtlich 
seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt 
unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die 
nicht mit der Übertragung zusammenhängen.  
(2) Die Verbund Austrian Power Grid AG oder deren Rechts-
nachfolger ist alleiniger Betreiber des Übertragungsnetzes in 
Wien und Regelzonenführer. Zur Sicherstellung der Unab-

VI. Hauptstück  
Ausübungsvoraussetzungen für Regelzonenführer, Ver-

teilernetze  
1. Abschnitt   

Regelzonenführer  
§ 53. (1) Die Zusammenfassung von Regelzonen in Form 
eines gemeinsamen Betriebs durch Regelzonenführer ist 
zulässig. Die beabsichtigte Zusammenfassung ist der 
Behörde anzuzeigen.  
(2) Der Übertragungsnetzbetreiber kann mit der Funktion 
des Regelzonenführers auch ein drittes Unternehmen be-
trauen, das auch seinen Sitz in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union haben kann, wenn dieses 
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hängigkeit sind die Bestimmungen des § 55 Abs. 2 Z 1 bis 4 
und Abs. 3 sinngemäß anzuwenden.  
(3) Der gemeinsame Betrieb eines Übertragungs- und Vertei-
lernetzes durch einen Regelzonenführer ist unter der Voraus-
setzung zulässig, dass für das Übertragungs- und Verteiler-
netz eigene Rechnungskreise eingerichtet sind sowie die Bi-
lanzen und Ergebnisrechnungen gesondert ausgewiesen 
werden. Darüber hinaus sind die Zuweisungsregeln zu den 
einzelnen Rechnungskreisen zu veröffentlichen.  
(4) Über Aufforderung der Behörde hat der Übertragungs-
netzbetreiber Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der in 
den Abs. 1, 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen binnen 
angemessener Frist vorzulegen. Über das Ergebnis der Über-
prüfung hat die Behörde einen Feststellungsbescheid zu er-
lassen. Vor Erlassung dieses Bescheides hat die Behörde mit 
jenen Landesregierungen das Einvernehmen herzustellen, in 
deren Wirkungsbereich sich die Regelzone erstreckt. Der 
Feststellungsbescheid ist dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit in Abschrift in geeigneter Weise zur Kenntnis zu 
bringen.  
(5) Hat die Behörde mit Bescheid festgestellt, dass die Vo-
raussetzungen gemäß Abs. 1, 2 oder 3 nicht vorliegen, so hat 
die Behörde von Amts wegen eine geeignete Person unter 
Berücksichtigung der in Abs. 1, 2 und 3 festgelegten Voraus-
setzungen auszuwählen und zu verpflichten, die Aufgaben 
eines Übertragungsnetzbetreibers und Regelzonenführers zu 
übernehmen. Die Behörde hat mit jenen Landesregierungen 
das Einvernehmen herzustellen, in deren Wirkungsbereich 
sich die Regelzone erstreckt. Die Behörde hat diesen Be-
scheid aufzuheben, sobald von der Verbund Austrian Power 
Grid AG oder deren Rechtsnachfolger ein unabhängiger Be-
treiber ihres Übertragungsnetzes namhaft gemacht worden 
ist, der die Voraussetzungen gemäß Abs. 1, 2 und 3 erfüllt.  
(6) Nach Rechtskraft des Bescheides gemäß Abs. 5 erster 

Unternehmen geeignet ist, die Aufgaben gemäß § 42 zu 
erfüllen. Zur Sicherstellung der Unabhängigkeit dieses 
Unternehmens sind die Bestimmungen des § 55 Abs. 2 Z 
1 bis 4 sinngemäß einzuhalten. Die beabsichtigte Betrau-
ung ist der Behörde anzuzeigen. 
(3) Über Aufforderung der Behörde hat der Übertra-
gungsnetzbetreiber Unterlagen zum Nachweis der Erfül-
lung der in Abs. 2 festgelegten Voraussetzungen binnen 
angemessener Frist vorzulegen. Über das Ergebnis der 
Überprüfung hat die Behörde einen Feststellungsbe-
scheid zu erlassen. Vor Erlassung dieses Feststellungs-
bescheides hat die Behörde mit jenen Landesregierungen 
das Einvernehmen herzustellen, in deren Wirkungsbe-
reich sich die Regelzone erstreckt. 
(4) Hat die Behörde mit Bescheid festgestellt, dass die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 2 nicht vorliegen, gilt die 
Betrauung als zurückgenommen. 
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Satz hat die Behörde über Antrag der verpflichteten Person 
oder über Antrag des Eigentümers eine angemessene Ent-
schädigung für den Gebrauch des Übertragungsnetzes fest-
zulegen. Auf die Ermittlung der Entschädigung sind die Best-
immungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungs-
gesetzes sinngemäß anzuwenden. 

Voraussetzungen für die Konzessionserteilung  
§ 54. ... 
(3) Die Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession 
setzt ferner voraus, dass der Konzessionswerber  
1. sofern es sich um eine natürliche Person handelt,  
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat,  
b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder nach 
dem Recht der Europäischen Union oder auf Grund eines 
Staatsvertrages gleichzustellen ist,  
c) seinen Wohnsitz im Inland oder in einem anderen Staat 
hat, dessen Angehörige auf Grund des Rechtes der Europäi-
schen Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer 
zu behandeln sind und  
d) von der Ausübung der Konzession nicht ausgeschlossen 
ist,  
2. sofern es sich um eine juristische Person, um eine Perso-
nengesellschaft des Handelsrechtes oder um eine eingetra-
gene Erwerbsgesellschaft handelt,  
a) seinen Sitz im Inland oder in einem anderen Staat hat, 
dessen Angehörige auf Grund des Rechtes der Europäischen 
Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer zu be-
handeln sind und  
b) für die Ausübung der Konzession einen Geschäftsführer (§ 
59) oder Pächter (§ 60) bestellt hat. 
(4) Von der Ausübung einer Konzession ist ausgeschlossen,  
1. wer von einem Gericht zu einer drei Monate übersteigen-
den Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 
Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die Verurteilung we-

Voraussetzungen für die Konzessionserteilung  
§ 54. ... 
(3) Die Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession 
setzt ferner voraus, dass der Konzessionswerber  
1. sofern es sich um eine natürliche Person handelt,  
a) eigenberechtigt ist und das 24. Lebensjahr vollendet hat,  
b) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt oder nach 
dem Recht der Europäischen Union oder auf Grund eines 
Staatsvertrages gleichzustellen ist,  
c) seinen Wohnsitz im Inland oder in einem anderen Staat 
hat, dessen Angehörige auf Grund des Rechtes der Europäi-
schen Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer 
zu behandeln sind und  
d) von der Ausübung der Konzession nicht ausgeschlossen 
ist,  
2. sofern es sich um eine juristische Person oder um eine 
eingetragene Personengesellschaft handelt,  
a) seinen Sitz im Inland oder in einem anderen Staat hat, 
dessen Angehörige auf Grund des Rechtes der Europäischen 
Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer zu be-
handeln sind und  
b) für die Ausübung der Konzession einen Geschäftsführer (§ 
59) oder Pächter (§ 60) bestellt hat. 
 
(4) Von der Ausübung einer Konzession ist ausgeschlossen,  
1. wer von einem Gericht zu einer drei Monate übersteigen-
den Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von mehr als 180 
Tagessätzen verurteilt worden ist, wenn die Verurteilung we-
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der getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem ange-
führten Ausschlussgrund vergleichbare Tatbestände im Aus-
land verwirklicht wurden;  
2. wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hin-
terziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der Abga-
benhehlerei nach § 40 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes 
der Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen 
Eingriffes in ein staatliches Monopolrecht oder der Monopol-
hehlerei nach § 49 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes be-
straft worden ist, wenn über ihn wegen eines solchen Finanz-
vergehens eine Geldstrafe von mehr als 7 300 Euro oder ne-
ben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde und 
wenn seit der Bestrafung noch nicht 5 Jahre vergangen sind. 
Dies gilt auch, wenn mit den angeführten Ausschlussgründen 
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden;  
3. ein Rechtsträger, über dessen Vermögen bereits einmal 
der Konkurs oder ein Ausgleichsverfahren eröffnet wurde oder 
gegen den der Antrag auf Konkurseröffnung gestellt, der An-
trag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des Kon-
kursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens ab-
gewiesen wurde. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten 
Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland 
verwirklicht wurden;  
4. eine natürliche Person, wenn ihr ein maßgebender Einfluss 
auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträgers 
als einer juristischen Person zusteht oder zugestanden ist, auf 
die die Z 3 anzuwenden ist oder anzuwenden war.  
5. ein anderer Rechtsträger als eine natürliche Person, wenn 
die Voraussetzungen der Z 1 bis 4 auf eine natürliche Person 
zutreffen, der ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der 
Geschäfte zusteht.  
... 

der getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem 
Strafregister unterliegt. Dies gilt auch, wenn mit dem ange-
führten Ausschlussgrund vergleichbare Tatbestände im Aus-
land verwirklicht wurden;  
2. wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels, der Hin-
terziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, der Abga-
benhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes 
der Hinterziehung von Monopoleinnahmen, des vorsätzlichen 
Eingriffes in ein staatliches Monopolrecht oder der Monopol-
hehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafgesetzes be-
straft worden ist, wenn über ihn wegen eines solchen Finanz-
vergehens eine Geldstrafe von mehr als 7 300 Euro oder ne-
ben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde und 
wenn seit der Bestrafung noch nicht 5 Jahre vergangen sind. 
Dies gilt auch, wenn mit den angeführten Ausschlussgründen 
vergleichbare Tatbestände im Ausland verwirklicht wurden;  
3. ein Rechtsträger, über dessen Vermögen bereits einmal 
ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder gegen den der 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, der 
Antrag aber mangels eines zur Deckung der Kosten des In-
solvenzverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens 
abgewiesen wurde. Dies gilt auch, wenn mit den angeführten 
Ausschlussgründen vergleichbare Tatbestände im Ausland 
verwirklicht wurden;  
4. eine natürliche Person, wenn ihr ein maßgebender Einfluss 
auf den Betrieb der Geschäfte eines anderen Rechtsträgers 
als einer juristischen Person zusteht oder zugestanden ist, auf 
die die Z 3 anzuwenden ist oder anzuwenden war.  
5. ein anderer Rechtsträger als eine natürliche Person, wenn 
die Voraussetzungen der Z 1 bis 4 auf eine natürliche Person 
zutreffen, der ein maßgebender Einfluss auf den Betrieb der 
Geschäfte zusteht.  
... 

Besondere Konzessionsvoraussetzungen Besondere Konzessionsvoraussetzungen
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§ 55. (1) Konzessionswerber, an deren Verteilernetz mehr als 
100 000 Kunden angeschlossen werden, und die zu einem 
vertikal integrierten Unternehmen gehören, müssen zumin-
dest in ihrer Rechtsform, Organisation und Entscheidungsge-
walt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, 
die nicht mit der Verteilung zusammenhängen.  
 
(2) Zur Sicherstellung dieser Unabhängigkeit in einem inte-
grierten Elektrizitätsunternehmen muss gewährleistet sein, 
dass  
1. die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen 
Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten 
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt 
für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeu-
gung und -versorgung zuständig sind,  
2. die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Ver-
teilernetzbetreibers zuständigen Personen (Gesellschaftsor-
gane) in einer Weise berücksichtigt werden, dass deren 
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, wobei insbeson-
dere die Gründe für die Abberufung eines Gesellschaftsor-
gans des Verteilernetzbetreibers in der Gesellschaftssatzung 
des Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind,  
3. für Vermögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung oder 
den Ausbau des Verteilernetzes erforderlich sind, die tatsäch-
liche Entscheidungsbefugnis des Verteilernetzbetreibers ge-
währleistet ist, wobei insbesondere sicher zu stellen ist, dass 
diese unabhängig von den übrigen Bereichen des integrierten 
Elektrizitätsunternehmen ausgeübt wird,  
 
 
4. aus dem Gleichbehandlungsprogramm hervorgeht, welche 
Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens 
getroffen werden, durch welche Maßnahmen eine ausrei-
chende Überwachung der Einhaltung dieses Programms ge-

§ 55. (1) Konzessionswerber, an deren Verteilernetz mindes-
tens 100 000 Kunden angeschlossen werden, und die zu ei-
nem vertikal integrierten Elektrizitätsunternehmen gehören, 
müssen zumindest in ihrer Rechtsform, Organisation und Ent-
scheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbe-
reichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen.  
(2) Zur Sicherstellung dieser Unabhängigkeit in einem inte-
grierten Elektrizitätsunternehmen muss gewährleistet sein, 
dass  
1. die für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen 
Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten 
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indirekt 
für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizitätserzeu-
gung und -versorgung zuständig sind,  
2. die berufsbedingten Interessen der für die Leitung des Ver-
teilernetzbetreibers zuständigen Personen (Gesellschaftsor-
gane) in einer Weise berücksichtigt werden, dass deren 
Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist, wobei insbeson-
dere die Gründe für die Abberufung eines Gesellschaftsor-
gans des Verteilernetzbetreibers in der Gesellschaftssatzung 
des Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind,  
3. der Verteilernetzbetreiber über die zur Erfüllung seiner 
Aufgabe erforderlichen Ressourcen, einschließlich der 
personellen, technischen, materiellen und finanziellen 
Mittel verfügt, die für den Betrieb, die Wartung oder den 
Ausbau des Netzes erforderlich sind und gewährleistet 
ist, dass der Verteilernetzbetreiber über die Verwendung 
dieser Mittel unabhängig von den übrigen Bereichen des 
integrierten Unternehmens entscheiden kann, 
4. aus dem Gleichbehandlungsprogramm hervorgeht, welche 
Maßnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens 
getroffen werden, durch welche Maßnahmen eine ausrei-
chende Überwachung der Einhaltung dieses Programms ge-
währleistet wird und welche Pflichten die Mitarbeiter im Hin-
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währleistet wird und welche Pflichten die Mitarbeiter im Hin-
blick auf die Erreichung dieses Ziels haben,  
5. dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern, die zu einem 
integrierten Unternehmen gehören, mindestens zwei Mitglie-
der angehören, die von der Muttergesellschaft unabhängig 
sind.  
(3) Abs. 2 Z 1 steht der Einrichtung von Koordinierungsme-
chanismen nicht entgegen, durch die sichergestellt wird, dass 
die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und 
seine Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick auf 
die Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt wer-
den. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass ein Mutterunter-
nehmen den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges 
Instrument des Verteilernetzbetreibers genehmigt und gene-
relle Grenzen für die Verschuldung seines Tochterunterneh-
mens festlegt. Weisungen bezüglich des laufenden Betriebs 
oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Mo-
dernisierung von Verteilerleitungen, die über den Rahmen des 
genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instru-
ments nicht hinausgehen, sind unzulässig. 

blick auf die Erreichung dieses Ziels haben,  
5. dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern, die zu einem 
integrierten Unternehmen gehören, mindestens zwei Mitglie-
der angehören, die von der Muttergesellschaft unabhängig 
sind.  
(3) Abs. 2 Z 1 steht der Einrichtung von Koordinierungsme-
chanismen nicht entgegen, durch die sichergestellt wird, dass 
die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und 
seine Aufsichtsrechte über das Management im Hinblick auf 
die Rentabilität eines Tochterunternehmens geschützt wer-
den. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass ein Mutterunter-
nehmen den jährlichen Finanzplan oder ein gleichwertiges 
Instrument des Verteilernetzbetreibers genehmigt und gene-
relle Grenzen für die Verschuldung seines Tochterunterneh-
mens festlegt. Weisungen bezüglich des laufenden Betriebs 
oder einzelner Entscheidungen über den Bau oder die Mo-
dernisierung von Verteilerleitungen, die über den Rahmen des 
genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instru-
ments nicht hinausgehen, sind unzulässig. 
(4) Für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung 
des Gleichbehandlungsprogramms ist gegenüber der 
Behörde ein Gleichbehandlungsbeauftragter zu benen-
nen. Der Verteilernetzbetreiber hat sicherzustellen, dass 
der Gleichbehandlungsbeauftragte völlig unabhängig ist 
und Zugang zu allen Informationen hat, über die der Ver-
teilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen 
verfügen und die der Gleichbehandlungsbeauftragte be-
nötigt, um seine Aufgaben zu erfüllen. Außerdem ist si-
cherzustellen, dass ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. 
(5) Ein Verteilernetzbetreiber, an dessen Netz mindestens 
100.000 Kunden angeschlossen sind und der Teil eines 
vertikal integrierten Unternehmens ist, darf diesen Um-
stand nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen. Ver-
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tikal integrierte Verteilernetzbetreiber, an deren Netz min-
destens 100.000 Kunden angeschlossen sind, haben in 
ihrer Kommunikations- und Markenpolitik dafür Sorge zu 
tragen, dass eine Verwechslung in Bezug auf die eigene 
Identität der Versorgungssparte des vertikal integrierten 
Unternehmens ausgeschlossen ist. Der Name (die Firma) 
des Verteilernetzbetreibers hat jedenfalls einen Hinweis 
auf seine Verteilertätigkeit zu enthalten.  

Verfahren zur Konzessionserteilung  
§ 56. (1) Die Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Kon-
zession ist bei der Behörde schriftlich zu beantragen.  
(2) Dem Antrag sind alle zur Beurteilung des Vorliegens der 
Voraussetzungen gemäß § 54 und § 55 erforderlichen Unter-
lagen anzuschließen, insbesondere:  
1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und Familien- oder 
Nachname der Person, ihr Alter und ihre Staatsangehörigkeit 
dienen;  
 
 
 
 
2. ein Plan in zweifacher Ausfertigung über das vorgesehene 
Verteilergebiet mit Darstellung der Verteilergebietsgrenzen im 
Maßstab 1:25 000;  
3. Angaben über die Struktur und über die zu erwartenden 
Kosten der Verteilung der Elektrizität sowie darüber, ob die 
vorhandenen oder geplanten Verteileranlagen eine kosten-
günstige, ausreichende und sichere Verteilung erwarten las-
sen;  
4. falls § 55 zur Anwendung kommt, Unterlagen zum Nach-
weis der Erfüllung der im § 55 aufgezählten Voraussetzungen; 
5. falls § 55 zur Anwendung kommt, ein Gleichbehandlungs-
programm, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum 
Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden 

Verfahren zur Konzessionserteilung  
§ 56. (1) Die Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Kon-
zession ist bei der Behörde schriftlich zu beantragen.  
(2) Dem Antrag sind alle zur Beurteilung des Vorliegens der 
Voraussetzungen gemäß § 54 und § 55 erforderlichen Unter-
lagen anzuschließen, insbesondere:  
1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und Nachname der 
Person, ihr Alter und ihre Staatsangehörigkeit dienen;  
 
2. bei juristischen Personen, deren Bestand nicht offen-
kundig ist, der Nachweis ihres Bestandes und bei einge-
tragenen Personengesellschaften ein Auszug aus dem 
Firmenbuch, der nicht älter als 6 Monate sein darf; 
3. ein Plan in zweifacher Ausfertigung über das vorgesehene 
Verteilergebiet mit Darstellung der Verteilergebietsgrenzen im 
Maßstab 1:25 000;  
4. Angaben über die Struktur und über die zu erwartenden 
Kosten der Verteilung der Elektrizität sowie darüber, ob die 
vorhandenen oder geplanten Verteileranlagen eine kosten-
günstige, ausreichende und sichere Verteilung erwarten las-
sen;  
5. falls § 55 zur Anwendung kommt, Unterlagen zum Nach-
weis der Erfüllung der im § 55 aufgezählten Voraussetzungen;  
6. falls § 55 zur Anwendung kommt, ein Gleichbehandlungs-
programm, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum 
Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden 
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und welche Maßnahmen vorgesehen sind, durch die die aus-
reichende Überwachung der Einhaltung dieses Programms 
gewährleistet wird. In diesem Programm ist insbesondere 
festzulegen, welche Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf 
die Erreichung dieses Zieles haben.  
... 

und welche Maßnahmen vorgesehen sind, durch die die aus-
reichende Überwachung der Einhaltung dieses Programms 
gewährleistet wird. In diesem Programm ist insbesondere 
festzulegen, welche Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick auf 
die Erreichung dieses Zieles haben.  
... 

Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession  
§ 57. (1) Über den Antrag auf Erteilung der elektrizitätswirt-
schaftlichen Konzession ist mit schriftlichem Bescheid zu ent-
scheiden.  
(2) Wenn sich die beabsichtigte Tätigkeit des Konzessions-
werbers über zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken 
soll, hat die Behörde mit den übrigen zuständigen Landesre-
gierungen das Einvernehmen zu pflegen.  
(3) Die Konzession ist unter Auflagen zu erteilen, soweit dies 
zur Sicherung der Erfüllung der Vorschriften dieses Gesetzes 
erforderlich ist. Insbesondere ist auch durch entsprechende 
Auflagen oder Bedingungen sicher zu stellen, dass der Vertei-
lernetzbetreiber hinsichtlich seiner Organisation und Ent-
scheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbe-
reichen eines vertikal integrierten Unternehmens ist, die nicht 
mit der Verteilung zusammenhängen. 
... 

Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Konzession  
§ 57. (1) Über den Antrag auf Erteilung der elektrizitätswirt-
schaftlichen Konzession ist mit schriftlichem Bescheid zu ent-
scheiden.  
(2) Wenn sich die beabsichtigte Tätigkeit des Konzessions-
werbers über zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken 
soll, hat die Behörde mit den übrigen zuständigen Landesre-
gierungen das Einvernehmen zu pflegen.  
(3) Die Konzession ist unter Auflagen und Bedingungen zu 
erteilen, soweit dies zur Sicherung der Erfüllung der Vorschrif-
ten dieses Gesetzes erforderlich ist. Insbesondere ist auch 
durch entsprechende Auflagen oder Bedingungen sicher zu 
stellen, dass der Verteilernetzbetreiber hinsichtlich seiner Or-
ganisation und Entscheidungsgewalt unabhängig von den 
übrigen Tätigkeitsbereichen eines vertikal integrierten Unter-
nehmens ist, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen. 
... 

Geschäftsführer  
§ 59.  
... 
(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers bedarf der Geneh-
migung der Behörde. Diese ist zu erteilen, wenn der zu be-
stellende Geschäftsführer  
1. die gemäß § 54 Abs. 3 Z 1 und – falls zutreffend – sinnge-
mäß die § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 2 erforderlichen Vo-
raussetzungen erfüllt,  
2. sich entsprechend betätigen kann und eine selbstverant-
wortliche Anordnungsbefugnis besitzt,  

Geschäftsführer  
§ 59.  
... 
(2) Die Bestellung eines Geschäftsführers bedarf der Geneh-
migung der Behörde. Diese ist zu erteilen, wenn der zu be-
stellende Geschäftsführer  
1. die gemäß § 54 Abs. 3 Z 1 und – falls zutreffend – sinnge-
mäß die § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 und 2 erforderlichen Vo-
raussetzungen erfüllt,  
2. sich entsprechend betätigen kann und eine selbstverant-
wortliche Anordnungsbefugnis besitzt,  



 75

3. seiner Bestellung und der Erteilung der Anordnungsbefug-
nis nachweislich zugestimmt hat und  
4. im Falle einer juristischen Person (§ 54 Abs. 3 Z 2) außer-
dem  
a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ ange-
hört oder  
b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach 
arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist,  
5. im Falle einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
persönlich haftender Gesellschafter ist, der nach dem Gesell-
schaftsvertrag zur Geschäftsführung und zur Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt ist. § 54 Abs. 6 gilt sinngemäß.  
(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesell-
schafterin einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, so 
wird dem Abs. 2 Z 5 auch entsprochen, wenn zum Geschäfts-
führer dieser Personengesellschaft eine natürliche Person 
bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organ der betreffenden juristischen Person angehört oder ein 
Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeits-
rechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalar-
beitszeit im Betrieb beschäftigt ist.  
(4) Ist eine Personengesellschaft des Handelsrechtes persön-
lich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Perso-
nengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 5 auch entsprochen, 
wenn zum Geschäftsführer eine natürliche Person bestellt 
wird, die ein persönlich haftender Gesellschafter der betref-
fenden Mitgliedgesellschaft ist und die innerhalb dieser Mit-
gliedgesellschaft die im Abs. 2 Z 5 für den Geschäftsführer 
vorgeschriebene Stellung hat. Dieser Mitgliedgesellschaft 
muss innerhalb der Personengesellschaft des Handelsrechtes 
die im Abs. 2 Z 5 für den Geschäftsführer vorgeschriebene 
Stellung zukommen. 
(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesell-

3. seiner Bestellung und der Erteilung der Anordnungsbefug-
nis nachweislich zugestimmt hat und  
4. im Falle einer juristischen Person (§ 54 Abs. 3 Z 2) außer-
dem  
a) dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ ange-
hört oder  
b) ein Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach 
arbeitsrechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit im Betrieb beschäftigt ist,  
5. im Falle einer eingetragenen Personengesellschaft per-
sönlich haftender Gesellschafter ist, der nach dem Gesell-
schaftsvertrag zur Geschäftsführung und zur Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt ist. § 54 Abs. 6 gilt sinngemäß.  
(3) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesell-
schafterin einer eingetragenen Personengesellschaft, so 
wird dem Abs. 2 Z 5 auch entsprochen, wenn zum Geschäfts-
führer dieser Personengesellschaft eine natürliche Person 
bestellt wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organ der betreffenden juristischen Person angehört oder ein 
Arbeitnehmer ist, der mindestens die Hälfte der nach arbeits-
rechtlichen Vorschriften geltenden wöchentlichen Normalar-
beitszeit im Betrieb beschäftigt ist.  
(4) Ist eine eingetragene Personengesellschaft persönlich 
haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Personen-
gesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 5 auch entsprochen, wenn 
zum Geschäftsführer eine natürliche Person bestellt wird, die 
ein persönlich haftender Gesellschafter der betreffenden Mit-
gliedgesellschaft ist und die innerhalb dieser Mitgliedgesell-
schaft die im Abs. 2 Z 5 für den Geschäftsführer vorgeschrie-
bene Stellung hat. Dieser Mitgliedgesellschaft muss innerhalb 
der eingetragenen Personengesellschaft die im Abs. 2 Z 5 
für den Geschäftsführer vorgeschriebene Stellung zukommen. 
(5) Ist eine juristische Person persönlich haftende Gesell-
schafterin einer eingetragenen Personengesellschaft und ist 
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schafterin einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
und ist diese Personengesellschaft des Handelsrechtes per-
sönlich haftende Gesellschafterin einer anderen solchen Per-
sonengesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 5 auch entsprochen, 
wenn zum Geschäftsführer der zuletzt genannten Personen-
gesellschaft eine Person bestellt wird, die dem zur gesetzli-
chen Vertretung befugten Organ der juristischen Person an-
gehört, die juristische Person innerhalb der Mitgliedgesell-
schaft die im Abs. 2 Z 5 vorgeschriebene Stellung hat und 
dieser Mitgliedgesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedgesellschaft 
ebenfalls die im Abs. 2 Z 5 vorgeschriebene Stellung zu-
kommt.  
... 

diese eingetragene Personengesellschaft persönlich haften-
de Gesellschafterin einer anderen eingetragenen Personen-
gesellschaft, so wird dem Abs. 2 Z 5 auch entsprochen, wenn 
zum Geschäftsführer der zuletzt genannten Personengesell-
schaft eine Person bestellt wird, die dem zur gesetzlichen 
Vertretung befugten Organ der juristischen Person angehört, 
die juristische Person innerhalb der Mitgliedgesellschaft die im 
Abs. 2 Z 5 vorgeschriebene Stellung hat und dieser Mitglied-
gesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedgesellschaft ebenfalls die 
im Abs. 2 Z 5 vorgeschriebene Stellung zukommt.  
... 

Pächter  
§ 60. (1) Der Konzessionsinhaber kann die Ausübung der 
Konzession einem Pächter übertragen, der sie im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung ausübt. Der Pächter muss, 
wenn er eine natürliche Person ist, die gemäß § 54 Abs. 3 Z 1 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wobei § 54 Abs. 6 
und 7 sinngemäß gilt. Ist der Pächter eine juristische Person, 
eine Personengesellschaft des Handelsrechtes oder eine ein-
getragenen Erwerbsgesellschaft, muss er entweder seinen 
Sitz im Inland oder in einem anderen EU- oder EWR-
Mitgliedstaat haben und ist ein Geschäftsführer (§ 59) zu be-
stellen. Eine Weiterverpachtung ist unzulässig. Sind an das 
Verteilernetz mehr als 100 000 Kunden angeschlossen, so hat 
der Pächter auch die Voraussetzungen des § 55 sinngemäß 
zu erfüllen. 
... 

Pächter  
§ 60. (1) Der Konzessionsinhaber kann die Ausübung der 
Konzession einem Pächter übertragen, der sie im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung ausübt. Der Pächter muss, 
wenn er eine natürliche Person ist, die gemäß § 54 Abs. 3 Z 1 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wobei § 54 Abs. 6 
und 7 sinngemäß gilt. Ist der Pächter eine juristische Person 
oder eine eingetragene Personengesellschaft, muss er 
entweder seinen Sitz im Inland oder in einem anderen EU- 
oder EWR-Mitgliedstaat haben und ist ein Geschäftsführer (§ 
59) zu bestellen. Eine Weiterverpachtung ist unzulässig. Sind 
an das Verteilernetz mehr als 100 000 Kunden angeschlos-
sen, so hat der Pächter auch die Voraussetzungen des § 55 
sinngemäß zu erfüllen. 
... 
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Fortbetriebsrechte  
§ 61. (1) Das Recht, ein Verteilernetz auf Grund der Berechti-
gung einer anderen Person fortzuführen (Fortbetriebsrecht), 
steht zu:  
1. der Verlassenschaft nach dem Konzessionsinhaber,  
2. dem überlebenden Ehegatten oder dem überlebenden ein-
getragenen Partner, in dessen rechtlichen Besitz das Vertei-
lerunternehmen des Konzessionsinhabers auf Grund einer 
Rechtsnachfolge von Todes wegen oder einer Schenkung auf 
den Todesfall ganz oder teilweise übergeht,  
3. unter den Voraussetzungen der Z 2 auch den Kindern und 
Wahlkindern sowie den Kindern der Wahlkinder des Konzes-
sionsinhabers,  
4. dem Masseverwalter auf Rechnung der Konkursmasse und 
 
5. dem vom Gericht bestellten Zwangsverwalter oder 
Zwangspächter.  
(2) Der Fortbetriebsberechtigte hat die gleichen Rechte und 
Pflichten wie der Konzessionsinhaber.  
(3) Wenn das Fortbetriebsrecht  
1. nicht einer natürlichen Person zusteht, oder  
2. zwar einer natürlichen Person zusteht, welche die Voraus-
setzungen gemäß § 54 Abs. 3 Z 1 und die besonderen Vo-
raussetzungen gemäß § 55 Abs. 1 und 2 Z 1 und 2 nicht 
nachweisen kann oder  
3. einer natürlichen Person zusteht, der eine Nachsicht (§ 54 
Abs. 6) nicht erteilt wurde,  
so ist vom Fortbetriebsberechtigten – falls er nicht eigenbe-
rechtigt ist, vom gesetzlichen Vertreter – ohne unnötigen Auf-
schub ein Geschäftsführer (§ 59) oder Pächter (§ 60) zu be-
stellen. § 54 Abs. 6 und 7 gilt sinngemäß. 

Fortbetriebsrechte  
§ 61. (1) Das Recht, ein Verteilernetz auf Grund der Berechti-
gung einer anderen Person fortzuführen (Fortbetriebsrecht), 
steht zu:  
1. der Verlassenschaft nach dem Konzessionsinhaber,  
2. dem überlebenden Ehegatten oder dem überlebenden ein-
getragenen Partner, in dessen rechtlichen Besitz das Vertei-
lerunternehmen des Konzessionsinhabers auf Grund einer 
Rechtsnachfolge von Todes wegen oder einer Schenkung auf 
den Todesfall ganz oder teilweise übergeht,  
3. unter den Voraussetzungen der Z 2 auch den Kindern und 
Wahlkindern sowie den Kindern der Wahlkinder des Konzes-
sionsinhabers,  
4. der Insolvenzmasse und 
 
5. dem vom Gericht bestellten Zwangsverwalter oder 
Zwangspächter.  
(2) Der Fortbetriebsberechtigte hat die gleichen Rechte und 
Pflichten wie der Konzessionsinhaber.  
(3) Wenn das Fortbetriebsrecht  
1. nicht einer natürlichen Person zusteht, oder  
2. zwar einer natürlichen Person zusteht, welche die Voraus-
setzungen gemäß § 54 Abs. 3 Z 1 und die besonderen Vo-
raussetzungen gemäß § 55 Abs. 1 und 2 Z 1 und 2 nicht 
nachweisen kann oder  
3. einer natürlichen Person zusteht, der eine Nachsicht (§ 54 
Abs. 6) nicht erteilt wurde,  
so ist vom Fortbetriebsberechtigten – falls er nicht eigenbe-
rechtigt ist, vom gesetzlichen Vertreter – ohne unnötigen Auf-
schub ein Geschäftsführer (§ 59) oder Pächter (§ 60) zu be-
stellen. § 54 Abs. 6 und 7 gilt sinngemäß. 

Ausübung des Fortbetriebsrechtes  
§ 62. (1) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft entsteht 
mit dem Tod des Konzessionsinhabers. Der Vertreter der Ver-

Ausübung des Fortbetriebsrechtes  
§ 62. (1) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft entsteht 
mit dem Tod des Konzessionsinhabers. Der Vertreter der Ver-
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lassenschaft hat der Behörde den Fortbetrieb ohne unnötigen 
Aufschub schriftlich anzuzeigen.  
(2) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft endet:  
1. mit der Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung durch 
Einantwortung,  
2. mit dem Zeitpunkt der Übernahme des Verteilerunterneh-
mens durch den Vermächtnisnehmer oder durch den auf den 
Todesfall Beschenkten,  
3. mit der Verständigung der Erben und Noterben, dass eine 
Verlassenschaftsabhandlung von Amts wegen nicht eingelei-
tet wird,  
4. mit der Überlassung des Nachlasses an Zahlungs statt,  
5. mit der Eröffnung des Konkurses über die Verlassenschaft 
oder  
6. mit dem Zeitpunkt, in dem das Verteilerunternehmen des 
Konzessionsinhabers auf Grund einer Verfügung des Verlas-
senschaftsgerichtes ganz oder teilweise in den Besitz eines 
Rechtsnachfolgers von Todes wegen übergeht.  
...  
(6) Das Fortbetriebsrecht des Masseverwalters entsteht mit 
der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Kon-
zessionsinhabers. Der Masseverwalter hat den Fortbetrieb 
der Behörde ohne unnötigen Aufschub schriftlich anzuzeigen. 
Das Fortbetriebsrecht des Masseverwalters endet mit der 
Aufhebung des Konkurses.  
... 
 

lassenschaft hat der Behörde den Fortbetrieb ohne unnötigen 
Aufschub schriftlich anzuzeigen.  
(2) Das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft endet:  
1. mit der Beendigung der Verlassenschaftsabhandlung durch 
Einantwortung,  
2. mit dem Zeitpunkt der Übernahme des Verteilerunterneh-
mens durch den Vermächtnisnehmer oder durch den auf den 
Todesfall Beschenkten,  
3. mit der Verständigung der Erben und Noterben, dass eine 
Verlassenschaftsabhandlung von Amts wegen nicht eingelei-
tet wird,  
4. mit der Überlassung des Nachlasses an Zahlungs statt,  
5. mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Ver-
lassenschaft oder  
6. mit dem Zeitpunkt, in dem das Verteilerunternehmen des 
Konzessionsinhabers auf Grund einer Verfügung des Verlas-
senschaftsgerichtes ganz oder teilweise in den Besitz eines 
Rechtsnachfolgers von Todes wegen übergeht.  
... 
(6) Das Fortbetriebsrecht der Insolvenzmasse entsteht mit 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Konzessionsinhabers. Der Insolvenzverwalter hat den 
Fortbetrieb der Behörde ohne unnötigen Aufschub schriftlich 
anzuzeigen. Das Fortbetriebsrecht der Insolvenzmasse en-
det mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens.  
... 

Endigung der Konzession  
§ 64. (1) Die elektrizitätswirtschaftliche Konzession für den 
Betrieb eines Verteilernetzes endigt:  
1. durch den Tod des Konzessionsinhabers, wenn dieser eine 
natürliche Person ist, im Falle eines Fortbetriebsrechtes aber 
erst mit Ende des Fortbetriebsrechtes,  
2. durch den Untergang der juristischen Person oder mit der 

Endigung der Konzession  
§ 64. (1) Die elektrizitätswirtschaftliche Konzession für den 
Betrieb eines Verteilernetzes endigt:  
1. durch den Tod des Konzessionsinhabers, wenn dieser eine 
natürliche Person ist, im Falle eines Fortbetriebsrechtes aber 
erst mit Ende des Fortbetriebsrechtes,  
2. durch den Untergang der juristischen Person oder mit der 
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Auflassung der Personengesellschaft des Handelsrechtes, 
sofern sich aus Abs. 2 bis 7 nichts anderes ergibt,  
3. durch Zurücklegung der Konzession, im Falle von Fortbe-
triebsrechten gemäß § 62 Abs. 1 Z 1 bis 3 mit der Zurückle-
gung der Fortbetriebsrechte,  
4. durch Entzug der Konzession oder  
5. durch Untersagung gemäß § 66 Abs. 2.  
(2) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen 
durch Umgründung (insbesondere durch Verschmelzungen, 
Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüsse, Realtei-
lungen und Spaltungen) gehen die zur Fortführung des Be-
triebes erforderlichen Konzessionen auf den Nachfolgeunter-
nehmer (Rechtsnachfolger) nach Maßgabe der in den Abs. 3 
und 4 festgelegten Bestimmungen über. Die bloße Umgrün-
dung stellt keinen Endigungstatbestand dar, insbesondere 
rechtfertigt sie keine Entziehung.  
(3) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Konzession 
im Sinne des Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Eintra-
gung der Umgründung im Firmenbuch, wenn der Nachfol-
geunternehmer die Voraussetzungen für die Ausübung der 
Konzession gemäß § 54 Abs. 3 und § 55 Abs. 1 und 2 erfüllt. 
Der Nachfolgeunternehmer hat der Behörde den Übergang 
unter Anschluss der zur Herbeiführung der Eintragung im Fir-
menbuch eingereichten Unterlagen in Abschrift längstens in-
nerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im Firmenbuch 
anzuzeigen.  
(4) Die Berechtigung des Nachfolgeunternehmers endigt nach 
Ablauf von sechs Monaten ab Eintragung der Umgründung im 
Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist den Rechtsüber-
gang nicht angezeigt hat oder im Falle des § 54 Abs. 3 Z 2 lit. 
b kein Geschäftsführer oder Pächter innerhalb dieser Frist 
bestellt wurde.  
(5) Die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in ei-
ne Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft 

Auflassung der eingetragenen Personengesellschaft, sofern 
sich aus Abs. 2 bis 7 nichts anderes ergibt,  
3. durch Zurücklegung der Konzession, im Falle von Fortbe-
triebsrechten gemäß § 62 Abs. 1 Z 1 bis 3 mit der Zurückle-
gung der Fortbetriebsrechte,  
4. durch Entzug der Konzession oder  
5. durch Untersagung gemäß § 66 Abs. 2.  
(2) Bei Übertragung von Unternehmen und Teilunternehmen 
durch Umgründung (insbesondere durch Verschmelzungen, 
Umwandlungen, Einbringungen, Zusammenschlüsse, Realtei-
lungen und Spaltungen) gehen die zur Fortführung des Be-
triebes erforderlichen Konzessionen auf den Nachfolgeunter-
nehmer (Rechtsnachfolger) nach Maßgabe der in den Abs. 3 
und 4 festgelegten Bestimmungen über. Die bloße Umgrün-
dung stellt keinen Endigungstatbestand dar, insbesondere 
rechtfertigt sie keine Entziehung.  
(3) Die Berechtigung zur weiteren Ausübung der Konzession 
im Sinne des Abs. 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der Eintra-
gung der Umgründung im Firmenbuch, wenn der Nachfol-
geunternehmer die Voraussetzungen für die Ausübung der 
Konzession gemäß § 54 Abs. 3 und § 55 Abs. 1 und 2 erfüllt. 
Der Nachfolgeunternehmer hat der Behörde den Übergang 
unter Anschluss der zur Herbeiführung der Eintragung im Fir-
menbuch eingereichten Unterlagen in Abschrift längstens in-
nerhalb von sechs Monaten nach Eintragung im Firmenbuch 
anzuzeigen.  
(4) Die Berechtigung des Nachfolgeunternehmers endigt nach 
Ablauf von sechs Monaten ab Eintragung der Umgründung im 
Firmenbuch, wenn er innerhalb dieser Frist den Rechtsüber-
gang nicht angezeigt hat oder im Falle des § 54 Abs. 3 Z 2 lit. 
b kein Geschäftsführer oder Pächter innerhalb dieser Frist 
bestellt wurde.  
(5) Die Umwandlung einer Offenen Gesellschaft in eine 
Kommanditgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft in 
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in eine offene Handelsgesellschaft berührt nicht die Konzessi-
on. Die Gesellschaft hat die Umwandlung innerhalb von vier 
Wochen nach der Eintragung der Umwandlung in das Fir-
menbuch der Behörde anzuzeigen.  
(6) Abs. 5 gilt auch für die Umwandlung einer offenen Er-
werbsgesellschaft in eine Kommandit-Erwerbsgesellschaft, 
einer Kommandit-Erwerbsgesellschaft in eine offene Er-
werbsgesellschaft, einer Personengesellschaft des Handels-
rechtes in eine eingetragene Erwerbsgesellschaft oder einer 
eingetragenen Erwerbsgesellschaft in eine Personengesell-
schaft des Handelsrechtes.  
(7) Die Konzession einer Personengesellschaft des Handels-
rechtes endigt, wenn keine Liquidation stattfindet, mit der Auf-
lösung der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkt der Beendigung 
der Liquidation. Die Konzession einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes endigt nicht, wenn die Gesellschaft fort-
gesetzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidati-
on innerhalb von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen.  
(8) Die Zurücklegung der Konzession wird mit dem Tag wirk-
sam, an dem die schriftliche Anzeige über die Zurücklegung 
bei der Behörde einlangt, sofern nicht der Konzessionsinha-
ber die Zurücklegung für einen späteren Zeitpunkt anzeigt. 
Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der 
Behörde unwiderruflich. Die Anzeige über die Zurücklegung 
durch den Konzessionsinhaber berührt nicht das etwaige 
Fortbetriebsrecht der Konkursmasse, des Zwangsverwalters 
oder des Zwangspächters. 

eine Offene Gesellschaft berührt nicht die Konzession. Die 
Gesellschaft hat die Umwandlung innerhalb von vier Wochen 
nach der Eintragung der Umwandlung in das Firmenbuch der 
Behörde anzuzeigen.  
entfällt 
 
 
 
 
 
 
(6) Die Konzession einer eingetragenen Personengesell-
schaft endigt, wenn keine Liquidation stattfindet, mit der Auf-
lösung der Gesellschaft, sonst im Zeitpunkt der Beendigung 
der Liquidation. Die Konzession einer eingetragenen Perso-
nengesellschaft endigt nicht, wenn die Gesellschaft fortge-
setzt wird. Der Liquidator hat die Beendigung der Liquidation 
innerhalb von zwei Wochen der Behörde anzuzeigen.  
(7) Die Zurücklegung der Konzession wird mit dem Tag wirk-
sam, an dem die schriftliche Anzeige über die Zurücklegung 
bei der Behörde einlangt, sofern nicht der Konzessionsinha-
ber die Zurücklegung für einen späteren Zeitpunkt anzeigt. 
Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens bei der 
Behörde unwiderruflich. Die Anzeige über die Zurücklegung 
durch den Konzessionsinhaber berührt nicht das etwaige 
Fortbetriebsrecht der Insolvenzmasse, des Zwangsverwal-
ters oder des Zwangspächters. 

Entziehung der Konzession  
§ 65. (1) Die elektrizitätswirtschaftliche Konzession für den 
Betrieb eines Verteilernetzes ist von der Behörde zu entzie-
hen, wenn  
1. der Betrieb nicht innerhalb der gemäß § 57 Abs. 4 festge-
setzten Frist aufgenommen worden ist,  
2. die für die Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Kon-

Entziehung der Konzession  
§ 65. (1) Die elektrizitätswirtschaftliche Konzession für den 
Betrieb eines Verteilernetzes ist von der Behörde zu entzie-
hen, wenn  
1. der Betrieb nicht innerhalb der gemäß § 57 Abs. 4 festge-
setzten Frist aufgenommen worden ist,  
2. die für die Erteilung der elektrizitätswirtschaftlichen Kon-
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zession erforderlichen Voraussetzungen gemäß § 54 Abs. 3 
oder § 55 nicht mehr vorliegen oder  
3. der Konzessionsinhaber oder der Geschäftsführer infolge 
schwer wiegender Verstöße gegen Vorschriften dieses Ge-
setzes bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges 
Verhalten zu befürchten ist.  
 
(2) Erstreckt sich das Verteilernetz über zwei oder mehrere 
Bundesländer, hat die Behörde mit den übrigen zuständigen 
Landesregierungen das Einvernehmen zu pflegen.  
(3) Das Wirksamwerden des Entzuges ist so festzusetzen, 
dass die ordnungsgemäße Versorgung gewährleistet ist.  
(4) Beziehen sich die in Abs. 1 Z 1 bis 3 angeführten Entzie-
hungsgründe auf die Person des Pächters, so hat die Behör-
de die Genehmigung der Übertragung der Ausübung der 
Konzession an den Pächter zu widerrufen.  
(5) Die Behörde hat von der im Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen 
Entziehung wegen Eröffnung des Konkurses, des Ausgleichs-
verfahrens oder Abweisung eines Antrages auf Konkurseröff-
nung mangels eines zur Deckung der Kosten des Konkursver-
fahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abzusehen, 
wenn die Ausübung vorwiegend im Interesse der Gläubiger 
gelegen und sichergestellt ist, dass der Betreiber des Vertei-
lernetzes in der Lage ist, den Pflichten des III. Hauptstückes 
nachzukommen. 

zession erforderlichen Voraussetzungen gemäß § 54 Abs. 3 
oder § 55 nicht mehr vorliegen oder  
3. der Konzessionsinhaber oder der Geschäftsführer mindes-
tens drei Mal wegen Übertretung dieses Gesetzes rechts-
kräftig bestraft worden ist, ein weiteres vorschriftswidriges 
Verhalten zu befürchten ist und die Entziehung im Hinblick 
auf die Übertretungen nicht unverhältnismäßig ist.  
(2) Erstreckt sich das Verteilernetz über zwei oder mehrere 
Bundesländer, hat die Behörde mit den übrigen zuständigen 
Landesregierungen das Einvernehmen zu pflegen.  
(3) Das Wirksamwerden des Entzuges ist so festzusetzen, 
dass die ordnungsgemäße Versorgung gewährleistet ist.  
(4) Beziehen sich die in Abs. 1 Z 1 bis 3 angeführten Entzie-
hungsgründe auf die Person des Pächters, so hat die Behör-
de die Genehmigung der Übertragung der Ausübung der 
Konzession an den Pächter zu widerrufen.  
(5) Die Behörde hat von der im Abs. 1 Z 2 vorgeschriebenen 
Entziehung wegen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
mangels eines zur Deckung der Kosten des Insolvenzver-
fahrens hinreichenden Vermögens abzusehen, wenn die 
Ausübung vorwiegend im Interesse der Gläubiger gelegen 
und sichergestellt ist, dass der Betreiber des Verteilernetzes 
in der Lage ist, den Pflichten des III. Hauptstückes nachzu-
kommen. 

VIII. Hauptstück  
Allgemeine Bedingungen  

Behörde, Auskunftspflicht, Strafbestimmungen 

VIII. Hauptstück  
Allgemeine Bedingungen  

Behörde, Überwachungsaufgaben, Strafbestimmungen 
 2. Abschnitt (Energieeffizienzmaßnahmen) 

Datenbereitstellung und Energieeffizienzmaßnahmen 
§ 68a. (1) Verteilernetzbetreiber und Versorger müssen auf 
Ersuchen der Behörde höchstens einmal pro Jahr aggregierte 
statistische Daten über ihre Endverbraucher bereitstellen, um 
Energieeffizienzprogramme gestalten und durchführen sowie 
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Energiedienstleistungen  und andere Energieeffizienzmaß-
nahmen fördern und überwachen zu können. Sie können ver-
gangenheitsbezogene Informationen umfassen und müssen 
aktuelle Informationen zu Verbrauch der Endverbraucher und 
gegebenenfalls Lastprofilen, Kundensegmentierung und Kun-
denstandorten umfassen, wobei die Integrität und Vertrau-
lichkeit von Angaben privaten Charakters bzw. von schüt-
zenswerten Geschäftsinformationen unter Beachtung des gel-
tenden Unionsrechts zu wahren ist. Dem Ersuchen ist binnen 
drei Monaten nach Einlangen zu entsprechen. 
(2) Verteilernetzbetreiber und Versorger müssen alle Maß-
nahmen unterlassen, die die Nachfrage nach Energiedienst-
leistungen und anderen Energieeffizienzmaßnahmen und de-
ren Erbringung bzw. Durchführung behindern oder die Ent-
wicklung von Märkten für Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen beeinträchtigen könnten. 

2. Abschnitt (Behörde, Auskunftspflicht, Strafbestim-
mungen) 

3. Abschnitt (Behörde, Überwachungsaufgaben, Strafbe-
stimmungen) 

Auskunftspflicht  
§ 70. (1) Die Behörde kann von den Elektrizitätsunternehmen 
jede Auskunft verlangen, die zur Erfüllung der ihr nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Elektrizi-
tätsunternehmen sind verpflichtet, diese Auskünfte innerhalb 
der von der Behörde festgesetzten Frist zu erteilen und auf 
Verlangen der Behörde Einsicht in die Wirtschafts- und Ge-
schäftsaufzeichnungen zu gewähren. Gesetzlich anerkannte 
Verschwiegenheitspflichten werden von der Auskunftspflicht 
nicht berührt.  
(2) Die Elektrizitätsunternehmen haben den Organen der Be-
hörde zur Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz obliegenden 
Aufgaben jederzeit ungehindert Zutritt zu den Erzeugungs-, 
Übertragungs- und Verteileranlagen zu gewähren.  
(3) Wer nach diesem Gesetz oder auf Grund darauf beruhen-
der behördlicher Anordnungen verpflichtet ist, Messungen 

Auskunftspflicht  
§ 70. (1) Die Behörde kann von den Elektrizitätsunternehmen 
jede Auskunft verlangen, die zur Erfüllung der ihr nach diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Elektrizi-
tätsunternehmen sind verpflichtet, diese Auskünfte innerhalb 
der von der Behörde festgesetzten Frist zu erteilen und auf 
Verlangen der Behörde Einsicht in die Wirtschafts- und Ge-
schäftsaufzeichnungen zu gewähren. Gesetzlich anerkannte 
Verschwiegenheitspflichten werden von der Auskunftspflicht 
nicht berührt.  
(2) Die jeweils Verpflichteten haben den Organen der Be-
hörde zur Erfüllung der ihr nach diesem Gesetz obliegenden 
Aufgaben jederzeit ungehindert Zutritt zu den Erzeugungs-, 
Übertragungs- und Verteileranlagen zu gewähren.  
(3) Wer nach diesem Gesetz oder auf Grund darauf beruhen-
der behördlicher Anordnungen verpflichtet ist, Messungen 
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oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emis-
sionen aus seiner Erzeugungsanlage durchzuführen und dar-
über Aufzeichnungen zu führen, hat diese Aufzeichnungen 
über Aufforderung der Behörde zu übermitteln.  
(4) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung 
verbundenen Kosten besteht nicht. 

oder andere geeignete Verfahren zur Bestimmung von Emis-
sionen aus seiner Erzeugungsanlage durchzuführen und dar-
über Aufzeichnungen zu führen, hat diese Aufzeichnungen 
über Aufforderung der Behörde zu übermitteln.  
(4) Ein Anspruch auf Ersatz der mit der Auskunftserteilung 
verbundenen Kosten besteht nicht. 
(5) Weigert sich ein Meldepflichtiger Auskünfte zu erteilen 
oder Daten zu melden, hat die Regulierungsbehörde die 
begehrte Auskunft oder die Meldung der Daten mit Be-
scheid aufzutragen. 

 Überwachungsaufgaben  
§ 70a. (1) Die Behörde hat im Rahmen ihrer den Elektrizi-
tätsmarkt betreffenden Überwachungsfunktion insbeson-
dere folgende Überwachungsaufgaben wahrzunehmen: 
1. die Versorgungssicherheit in Bezug auf Zuverlässigkeit 
und Qualität des Netzes, sowie die kommerzielle Qualität 
der Netzdienstleistungen,  
2. den Grad der Transparenz am Elektrizitätsmarkt unter 
besonderer Berücksichtigung der Großhandelspreise,  
3. den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und 
den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandelsebene und 
Endverbraucherebene einschließlich etwaiger Wettbe-
werbsverzerrungen oder –beschränkungen,  
4. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschließlich 
Exklusivitätsbestimmungen, die große gewerbliche Kun-
den daran hindern können, gleichzeitig mit mehreren An-
bietern Verträge zu schließen, oder ihre Möglichkeiten 
dazu beschränken,  
5. die Dauer und Qualität der von Übertragungs- und Ver-
teilernetzbetreibern vorgenommenen Neuanschluss-, 
Wartungs- und sonstiger Reparaturdienste,  
6. die Investitionen in die Erzeugungskapazitäten mit 
Blick auf die Versorgungssicherheit  
laufend zu beobachten.  
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(2) Folgende Daten sind der Behörde zur Wahrnehmung 
der in Abs. 1 genannten Aufgaben und der Regulierungs-
behörde ausschließlich für statistische Zwecke bis spä-
testens 31. März des jeweiligen Folgejahres elektronisch 
zu übermitteln: 
1. von Netzbetreibern: Zahl der Neuanschlüsse inklusive 
jeweils hierfür benötigter Zeit; durchgeführte Wartungs- 
und Reparaturdienste inklusive jeweils hierfür eingeho-
bener Gebühren und benötigter Zeit; Anzahl der geplan-
ten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen in-
klusive Anzahl der davon betroffenen Endverbraucher, 
Leistung, Dauer der Versorgungsunterbrechungen, Ursa-
che und betroffene Spannungsebenen; Merkmale der 
Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen; 
Anzahl der Netzzutritts- und Netzzugangsanträge sowie 
deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer;  
2. von Verteilernetzbetreibern: Anzahl der Versorger-
wechsel sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils ge-
trennt nach Netzebenen und Lieferanten; Abschaltraten, 
unter gesonderter Ausweisung von Abschaltungen bei 
Aussetzung bzw. Vertragsauflösung wegen Verletzung 
vertraglicher Pflichten; Zahl der Neuan- und Abmeldun-
gen; Anzahl der eingesetzten Vorauszahlungszähler; 
durchgeführte Anzahl der eingeleiteten Wechsel, die dem 
Netzbetreiber bekannt gemacht wurden, inklusive Anzahl 
der nicht erfolgreich abgeschlossenen Wechsel; Anzahl 
der Wiederaufnahmen der Belieferung nach Unterbre-
chung aufgrund von Zahlungsverzug; Zahl der Endab-
rechnungen und Anteil der Rechnungen, die später als 
sechs Wochen nach Beendigung des Vertrages ausge-
sandt wurden; Anzahl der Kundenbeschwerden und –
anfragen samt Gegenstand (zB. Rechnung und Rech-
nungshöhe oder Zähler, Ablesung und Verbrauchsermitt-
lung) sowie die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der 
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Beschwerden;  
3. von Versorgern: getrennt nach Standard-Lastprofil und 
nicht Standard-Lastprofil gemessene Kunden: verrechne-
te Energiepreise in Eurocent/kWh ; Anzahl der Versor-
gerwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils 
getrennt nach Kundengruppen; Anzahl der eingegange-
nen Beschwerden samt Beschwerdegründen; Anzahl der 
versorgten Endverbraucher samt Abgabemenge je defi-
nierter Kundengruppe;  
4. von Erzeugern: geplante Investitionen in den Kraft-
werkspark; Umfang der verfügbaren Kraftwerksleistung 
und Darstellung welche Maßnahmen bei Ausfall der 
Brennstoffversorgung oder einzelner Brennstoffe getrof-
fen werden; Darstellung betreffend die Maßnahmen zur 
Sicherstellung, dass die verfügbare Kraftwerksleistung 
jederzeit den Leistungsbedarf der Endkunden, die mit 
Sperrkabeln versorgt werden, gedeckt werden kann. 
(3) Der Behörde sind zur Wahrnehmung ihrer in Abs. 1 
genannten Aufgaben vom Netzbetreiber bis spätestens 
30. Juni des Jahres folgende Daten zu übermitteln: 
Investitionstätigkeit, Netzausbauplanung und Darstel-
lung, dass die Investitionstätigkeit den zu erwartenden 
Bedarf deckt; Vorlage eines Sperrkabelkonzeptes oder 
vergleichbarer Konzepte sowie Darstellung welche Maß-
nahmen im Fall von Versorgungseinschränkungen und 
Versorgungsunterbrechungen vorgesehen sind bzw. er-
folgen. 
(4) Die Behörde kann mit Verordnung über Erhebungs-
masse, -einheiten, und –merkmale, Merkmalsausprägung, 
Häufigkeit, Zeitabstände und Verfahren der laufenden Da-
tenerhebung nähere Bestimmungen zu den nach Abs. 2  
sowie zu den nach Abs. 3 zu übermittelnden Daten erlas-
sen. 
(5) Die Behörde hat laufend zu beobachten, ob ein Netz-
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betreiber, an dessen Verteilernetz mindestens 100.000 
Kunden angeschlossen sind und der Teil eines vertikal 
integrierten Elektrizitätsunternehmens ist, diesen Um-
stand zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzt. 
(6) Die Behörde hat allfällige Verstöße von vertikal integrier-
ten Verteilerunternehmen gegen die Bestimmungen des § 55 
unverzüglich der Regulierungsbehörde mitzuteilen.  

Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 71. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung 
von Verfahren nach diesem Gesetz erforderlich sind, die die 
Behörde zur Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die 
der Behörde zur Kenntnis zu bringen sind, dürfen automa-
tionsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden.  
(2) Die Behörde ist ermächtigt, bearbeitete Daten im Rahmen 
von Verfahren nach diesem Gesetz zu übermitteln an:  
1. die Beteiligten an diesen Verfahren,  
2. Sachverständige, die einem Verfahren beigezogen werden, 
3. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG), soweit 
diese Daten von den Genannten für die Besorgung ihrer Auf-
gaben im Rahmen des jeweiligen Verfahrens benötigt werden, 
4. die Mitglieder des Landeselektrizitätsbeirates,  
 
5. den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und  
 
6. die Regulierungsbehörden. 

Automationsunterstützter Datenverkehr 
§ 71. (1) Personenbezogene Daten, die für die Durchführung 
von Verfahren nach diesem Gesetz erforderlich sind, die die 
Behörde zur Erfüllung ihrer Aufsichtstätigkeit benötigt oder die 
der Behörde zur Kenntnis zu bringen sind, dürfen automa-
tionsunterstützt ermittelt und verarbeitet werden.  
(2) Die Behörde ist ermächtigt, bearbeitete Daten im Rahmen 
von Verfahren nach diesem Gesetz zu übermitteln an:  
1. die Beteiligten an diesen Verfahren,  
2. Sachverständige, die einem Verfahren beigezogen werden,  
3. ersuchte oder beauftragte Behörden (§ 55 AVG), soweit 
diese Daten von den Genannten für die Besorgung ihrer Auf-
gaben im Rahmen des jeweiligen Verfahrens benötigt werden,  
4. die Mitglieder des Landeselektrizitätsbeirates sowie die 
Mitglieder des Regulierungs- bzw. Energiebeirates,  
5. den für das Elektrizitätswesen zuständigen Bundesmi-
nister 
6. die Regulierungsbehörden. 

Strafbestimmungen  
§ 72. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 14.500 Euro, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu drei Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer die Bestim-
mungen dieses Gesetzes, einer auf diesem Gesetz beruhen-
den Verordnung, eines auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Bescheides oder die Bestimmungen der Verordnung 
1228/2003/EG über die Netzzugangsbedingungen für den 

Strafbestimmungen 
§ 72 (1) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
25.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Er-
satzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, zu bestrafen ist, 
begeht, sofern sich aus den Absätzen 2 oder 3 nichts an-
deres ergibt, wer  
1. eine nach § 5 Abs. 1 genehmigungspflichtige Erzeu-
gungsanlage ohne Genehmigung errichtet, wesentlich 
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grenzüberschreitenden Stromhandel übertritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ändert oder betreibt, 
2. als Rechtsnachfolger die Behörde vom Wechsel nicht 
verständigt (§ 26 Abs. 2) oder ohne Fertigstellungsanzei-
ge (§ 12 Abs. 6) eine Erzeugungsanlage in Betrieb nimmt,  
3. die Erzeugungsanlage ohne die gemäß § 13 Abs. 1 er-
forderliche Betriebsgenehmigung – ausgenommen Pro-
bebetrieb – betreibt, 
4. den Bestimmungen der §§ 16, 18, 20 Abs. 1, 21 Abs. 1, 
oder 28 Abs. 12 zuwider handelt, 
5. die Eigentümer oder die Nutzungsberechtigten einer 
betroffenen Liegenschaft oder allfällige Bergbauberech-
tigte nicht oder nicht rechtzeitig über den Beginn der 
Vorarbeiten in Kenntnis setzt (§ 22 Abs. 7),  
6. entgegen § 28 Abs. 1 nicht alle notwendigen Maßnah-
men ergreift, um schwere Unfälle zu verhüten oder deren 
Folgen für Menschen und Umwelt zu begrenzen,  
7. entgegen § 28 Abs. 2 der Behörde nicht fristgerecht 
Mitteilung macht oder entgegen § 28 Abs. 3 Mitteilungen 
an die Behörde unterlässt oder diese nicht aktualisiert, 
8. entgegen § 28 Abs. 4 kein Konzept zur Verhütung 
schwerer Unfälle ausarbeitet, verwirklicht und zur Ein-
sicht der Behörde bereithält oder ein solches bei Ände-
rungen der Anlage nicht überprüft und erforderlichenfalls 
ändert, 
9. entgegen § 28 Abs. 5 und 7 keinen Sicherheitsbericht 
erstellt, einen solchen entgegen § 28 Abs. 7 der Behörde 
nicht binnen angemessener Frist übermittelt oder entge-
gen § 28 Abs. 8 nicht überprüft und aktualisiert, 
10. entgegen § 28 Abs. 9 keinen internen Notfallplan er-
stellt oder einen solchen nicht aktualisiert oder entgegen 
§ 28 Abs. 10 zweckdienliche Informationen nicht aus-
tauscht, 
11. entgegen § 28 Abs. 11 möglicherweise betroffene Per-
sonen und Einrichtungen mit Publikumsverkehr nicht ü-
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ber die Gefahren, Sicherheitsmaßnahmen und das richti-
ge Verhalten im Falle eines schweren Unfalls längstens 
alle fünf Jahre informiert, solche Informationen nicht alle 
drei Jahre überprüft und aktualisiert oder der Öffentlich-
keit nicht ständig zugänglich macht,  
12. den Netzzugang zu nicht genehmigten Allgemeinen 
Netzbedingungen gewährt (§ 30 Abs. 1), gegen die Be-
stimmung des § 32 Abs. 1 verstößt oder die Verweigerung 
des Netzzugangs nicht schriftlich begründet (§ 32 Abs. 2),  
13. den Betrieb eines Netzes ohne Bestellung eines ge-
eigneten Betriebsleiters aufnimmt, die Bestellung des Be-
triebsleiters nicht genehmigen lässt oder das Ausschei-
den sowie das Wegfallen einer Voraussetzung für die Ge-
nehmigung seiner Bestellung nicht schriftlich anzeigt (§ 
35), 
14. den Pflichten gemäß den §§ 33 Abs. 6, 7 oder 8, 36, 38, 
41, 41a Abs. 1 oder 5, 42, 42a Abs. 1, 3 oder 4, 46b, 49, 53 
Abs. 1, 2 oder 3 oder 55 Abs. 2 oder 4 nicht entspricht,  
15. der als bestehend festgestellten Anschlusspflicht (§ 
40 Abs. 3) nicht entspricht oder das Recht zum Netzan-
schluss (§ 39) verletzt, 
16. den Pflichten gemäß den §§ 43a, 44a oder 46 Abs. 4 
nicht entspricht, 
17. die Tätigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen 
ohne Genehmigung gemäß § 50 Abs. 2 oder die Tätigkeit 
eines Bilanzgruppenkoordinators ohne Einhaltung der 
Voraussetzungen des § 42a ausübt, 
18. die Bereitstellung der Primärregelleistung nicht mit-
tels einer vom Regelzonenführer oder von einem von die-
sem Beauftragten durchgeführten Ausschreibung gemäß 
den Bestimmungen des § 52 erfolgt, 
19. ein Verteilernetz ohne elektrizitätsrechtliche Konzes-
sion betreibt (§ 54 Abs. 1), 
20. die elektrizitätswirtschaftliche Konzession entgegen 
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(1a) Wer den Verpflichtungen nach § 46 Abs. 4, 7 und 8 nicht 
nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von min-
destens 10.000 Euro bis höchstens 50.000 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wo-
chen, zu bestrafen.  
 
 

den Vorschriften dieses Gesetzes durch Dritte ausüben 
lässt (§ 58 Abs. 1), 
21. trotz der gemäß § 54 Abs. 3 Z 2 oder Abs. 5, § 60 Abs. 
1 oder § 61 Abs. 3 bestehenden Verpflichtung zur Bestel-
lung eines Geschäftsführers oder Pächters die elektrizi-
tätswirtschaftliche Konzession ausübt, ohne die Geneh-
migung der Bestellung eines Geschäftsführers (§ 59 Abs. 
2) oder der Übertragung der Ausübung an einen Pächter 
(§ 60 Abs. 2) erhalten zu haben,  
22. die Bestellung eines Pächters (§ 60 Abs. 2) oder Ge-
schäftsführers (§ 59 Abs. 2) nicht genehmigen lässt oder 
das Ausscheiden des Pächters oder Geschäftsführers 
oder das Wegfallen einer Voraussetzung für die Geneh-
migung nicht unverzüglich schriftlich anzeigt,  
23. den in Bescheiden, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen worden sind, enthaltenen Auflagen, Aufträgen 
oder Bedingungen zuwider handelt oder die in den Be-
scheiden enthaltenen Fristen nicht einhält, 
24. den Pflichten gemäß § 68a nicht nachkommt,  
25. den Pflichten gemäß § 70 oder § 70a nicht nach-
kommt,  
26. den Pflichten gemäß § 75 nicht nachkommt, 
27. den Vorschriften gemäß § 77, § 78 oder § 78a nicht 
entspricht.  
entfällt 
 
 
 
 
 
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
10.000 Euro und höchstens 50.000 Euro, im Falle der Un-
einbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier 
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(2) Der Versuch ist strafbar.  
(3) Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirt-
schaftlichen Konzession an einen Pächter genehmigt, so ist 
dieser verantwortlich.  
(4) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im 
Abs. 1 bezeichnete Tat den Tatbestand einer mit gerichtlicher 
Strafe bedrohten Handlung bildet. 

Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verantwortli-
cher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Verteiler-
netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, 
den Pflichten gemäß den §§ 46 Abs. 4, 52 Abs. 2, 70 oder 
70a nicht entspricht. 
(3) Eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksver-
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe von mindestens 
50.000 Euro und höchstens 75.000 Euro, im Falle der Un-
einbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen, zu bestrafen ist, begeht, wer als Verant-
wortlicher eines Verteilernetzbetreibers, an dessen Ver-
teilernetz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen 
sind, den Pflichten gemäß den §§ 32 Abs. 1, 38, 41, 41a, 
42 Abs. 2, 42a Abs. 4, 43a, 44a, 49, 54 Abs. 1 oder 55 nicht 
entspricht. 
(4) Der Versuch ist strafbar.  
(5) Wurde die Übertragung der Ausübung der elektrizitätswirt-
schaftlichen Konzession an einen Pächter genehmigt, so ist 
dieser verantwortlich. 
(6) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine im 
Abs. 1, 2 oder 3 bezeichnete Tat oder deren Versuch (Abs. 
4) den Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten 
Handlung bildet. 

Einrichtung und Verwaltung eines Fonds  
§ 73. (1) Zur Förderung von Ökoanlagen in Wien wird ein 
Verwaltungsfonds eingerichtet. Die Mittel des Fonds werden 
aufgebracht  
1. aus Strafbeträgen gemäß § 72 Abs. 1,  
2. aus Zinsen der Fondsmittel,  
3. aus Mitteln, die auf Grund von Rechtsvorschriften zugewie-
sen werden und  
4. durch sonstige Zuwendungen. 
... 

Einrichtung und Verwaltung eines Fonds  
§ 73. (1) Zur Förderung von Ökostromanlagen und Ener-
gieeffizienzmaßnahmen in Wien ist ein Verwaltungsfonds 
eingerichtet. Die Mittel des Fonds werden aufgebracht  
1. aus Strafbeträgen gemäß § 72,  
2. aus Zinsen der Fondsmittel,  
3. aus Mitteln, die gemäß § 43 Ökostromgesetz 2012 dem 
Land Wien zugewiesen werden und  
4. durch sonstige Zuwendungen. 
... 

Aufgaben des Landeselektrizitätsbeirates Aufgaben des Landeselektrizitätsbeirates 
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§ 74. (1) Zur Beratung der Behörde in grundsätzlichen elektri-
zitätswirtschaftlichen Angelegenheiten wird ein Landeselektri-
zitätsbeirat eingerichtet.  
(2) Dem Beirat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:  
1. die Erörterung von Maßnahmen zur Erreichung des in § 4 
Abs. 2 des Ökostromgesetzes genannten Zielwertes,  
2. die Erörterung der Förderrichtlinien,  
3. die Erörterung des Wiener Energiekonzeptes in elektrizi-
tätswirtschaftlicher Hinsicht.  
(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören: 
1. zwei Vertreter des Amtes der Wiener Landesregierung,  
2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Wien, der Kammer 
für Arbeiter und Angestellte für Wien, der Wiener Landes-
Landwirtschaftskammer, und des Österreichischen Gewerk-
schaftsbundes,  
3. drei Vertreter der Landesgesellschaft für Wien.  
 
 
 
(4) Vorsitzender ist das für Angelegenheiten des Elektrizitäts-
wesens zuständige Mitglied der Wiener Landesregierung. Er 
kann ein anderes Mitglied der Landesregierung oder des Bei-
rates mit seiner Vertretung betrauen.  
(5) Die Vertreter der im Abs. 3 genannten Stellen werden mit 
Beschluss der Wiener Landesregierung bestellt. Die in Abs. 3 
Z 2 genannten Stellen haben für die aus ihrem Kreis zu er-
nennenden Vertreter ein Vorschlagsrecht. Die Mitgliedschaft 
erlischt durch Verzicht, Tod oder Abberufung durch den Vor-
sitzenden.  
(6) Die Mitglieder des Beirates sind, soweit sie nicht beamtete 
Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirates zur gewissen-
haften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tä-
tigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine ehrenamtliche.  
(7) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf zu Sitzungen 

§ 74. (1) Zur Beratung der Behörde in grundsätzlichen elektri-
zitätswirtschaftlichen Angelegenheiten wird ein Landeselektri-
zitätsbeirat eingerichtet.  
(2) Dem Beirat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:  
1. die Erörterung von Maßnahmen zur Erreichung des in § 4 
Abs. 2 des Ökostromgesetzes genannten Zielwertes,  
2. die Erörterung der Förderrichtlinien,  
3. die Erörterung des Wiener Energiekonzeptes in elektrizi-
tätswirtschaftlicher Hinsicht.  
(3) Dem Beirat haben neben dem Vorsitzenden anzugehören:  
1. zwei Vertreter des Amtes der Wiener Landesregierung,  
2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Wien, der Arbeiter-
kammer Wien, der Landwirtschaftskammer Wien und des 
Österreichischen Gewerkschaftsbundes,  
 
entfällt 
3. zwei Vertreter des konzessionierten Verteilernetzbe-
treibers für Wien und 
4. zwei Vertreter der WIEN ENERGIE GmbH. 
(4) Vorsitzender ist das für Angelegenheiten des Elektrizitäts-
wesens zuständige Mitglied der Wiener Landesregierung. Er 
kann ein anderes Mitglied der Landesregierung oder des Bei-
rates mit seiner Vertretung betrauen.  
(5) Die Vertreter der im Abs. 3 genannten Stellen werden mit 
Beschluss der Wiener Landesregierung bestellt. Die in Abs. 3 
Z 2 - 4 genannten Stellen haben für die aus ihrem Kreis zu 
ernennenden Vertreter ein Vorschlagsrecht. Die Mitgliedschaft 
erlischt durch Verzicht, Tod oder Abberufung durch den Vor-
sitzenden.  
(6) Die Mitglieder des Beirates sind, soweit sie nicht beamtete 
Vertreter sind, vom Vorsitzenden des Beirates zur gewissen-
haften Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Die Tä-
tigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine ehrenamtliche.  
(7) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf zu Sitzungen 
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einzuberufen. Er ist innerhalb von drei Wochen einzuberufen, 
wenn dies von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Beirates verlangt wird. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der 
Vorsitzende kann den Sitzungen Sachverständige und Aus-
kunftspersonen beiziehen.  
(8) Die Mitglieder des Landeselektrizitätsbeirates, die Sach-
verständigen und die Auskunftspersonen dürfen Amts-, Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in ihrer Eigen-
schaft als Mitglied, als Sachverständiger oder als Auskunfts-
person des Beirates anvertraut oder zugänglich gemacht wor-
den sind, weder während eines Verfahrens noch nach dessen 
Abschluss offenbaren oder verwerten. 

einzuberufen. Er ist innerhalb von drei Wochen einzuberufen, 
wenn dies von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Beirates verlangt wird. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der 
Vorsitzende kann den Sitzungen Sachverständige und Aus-
kunftspersonen beiziehen.  
(8) Die Mitglieder des Landeselektrizitätsbeirates, die Sach-
verständigen und die Auskunftspersonen dürfen Amts-, Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen in ihrer Eigen-
schaft als Mitglied, als Sachverständiger oder als Auskunfts-
person des Beirates anvertraut oder zugänglich gemacht wor-
den sind, weder während eines Verfahrens noch nach dessen 
Abschluss offenbaren oder verwerten. 

Berichtspflicht  
§ 75. (1) Netzbetreiber haben bis spätestens 30. April jeden 
Jahres der Behörde einen Bericht über das Funktionieren des 
Elektrizitätsbinnenmarktes und der Entwicklung der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen sowie eine Beurteilung des Er-
folges der einzelnen Fördermaßnahmen vorzulegen.  
(2) Der für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung 
des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber der Behörde 
benannte Gleichbehandlungsverantwortliche hat der Behörde 
und der Energie-Control GmbH jährlich einen Bericht über die 
zur Einhaltung des Gleichbehandlungsprogramms getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen und zu veröffentlichen. Die Behörde 
hat der Energie-Control GmbH jährlich einen zusammenfas-
senden Bericht über die auf Grund dieses Berichtes getroffe-
nen Maßnahmen vorzulegen und diesen Bericht in geeigneter 
Weise zu veröffentlichen.  
 
(3) Die Behörde hat dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit jährlich  
1. eine im Einklang mit der in Anhang III ElWOG dargelegten 
Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeugung von 
Strom und Wärme aus KWK,  

Berichtspflicht  
§ 75. (1) Netzbetreiber haben bis spätestens 30. April jeden 
Jahres der Behörde einen Bericht über das Funktionieren des 
Elektrizitätsbinnenmarktes und der Entwicklung der ökonomi-
schen Rahmenbedingungen sowie eine Beurteilung des Er-
folges der einzelnen Fördermaßnahmen vorzulegen.  
(2) Der für die Aufstellung und Überwachung der Einhaltung 
des Gleichbehandlungsprogramms gegenüber der Behörde 
benannte Gleichbehandlungsbeauftragte hat der Behörde 
und der Regulierungsbehörde jährlich, spätestens bis 31. 
März des Folgejahres, einen Bericht über die zur Einhaltung 
des Gleichbehandlungsprogramms getroffenen Maßnahmen 
vorzulegen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Die 
Behörde hat der Regulierungsbehörde jährlich einen zu-
sammenfassenden Bericht über die auf Grund dieses Berich-
tes getroffenen Maßnahmen vorzulegen und diesen Bericht in 
geeigneter Weise (z.B. Internet) zu veröffentlichen.  
(3) Die Behörde hat dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend jährlich  
1. eine im Einklang mit der in Anlage III ElWOG 2010 und 
der Entscheidung 2008/952/EG der Kommission vom 19. 
November 2008 zur Festlegung detaillierter Leitlinien für 
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2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für die 
KWK eingesetzten Brennstoffe und  
3. einen Bericht über ihre Überwachungstätigkeit gemäß § 
46b Abs. 3, der insbesondere jene Maßnahmen zu enthalten 
hat, die ergriffen wurden, um die Zuverlässigkeit des Nach-
weissystems zu gewährleisten,  
vorzulegen. 

die Umsetzung und Anwendung des Anhangs II der Richt-
linie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. Nr. L 338 vom 17.12.2008, S 55ff. dargelegten 
Methode erstellte Statistik über die nationale Erzeugung von 
Strom und Wärme aus KWK,  
2. eine Statistik über die KWK-Kapazitäten sowie die für die 
KWK eingesetzten Brennstoffe und  
3. einen Bericht über ihre Überwachungstätigkeit gemäß § 
46b Abs. 3, der insbesondere jene Maßnahmen zu enthalten 
hat, die ergriffen wurden, um die Zuverlässigkeit des Nach-
weissystems zu gewährleisten,  
vorzulegen. 
(4) Die Behörde hat Verstöße von Verteilernetzbetreibern 
gegen § 55 Abs. 4 oder 5 unverzüglich der Regulierungs-
behörde mitzuteilen. 
(5) Die Ergebnisse der durch Wien durchgeführten Ener-
gieeffizienzprogramme werden regelmäßig dem Bund 
übermittelt. 

Gemeinschaftsrecht  
§ 76. (1) Durch dieses Gesetz werden die Elektrizitätsbin-
nenmarktrichtlinie und die Seveso II-Richtlinie umgesetzt.  
(2) Durch die §§ 1, 2, 3, 31, 33, 38, 41, 42, 42b, 43a, 44a, 46, 
52 und 53 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 10/2008 wird 
die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie umgesetzt.  
(3) Durch die §§ 1 und 2, §§ 46a bis 46c sowie § 75 in der 
Fassung der Novelle LGBl. Nr. 10/2008 wird die KWK-
Richtlinie umgesetzt.  
(4) Durch die §§ 44, 50 und 54 in der Fassung der Novelle 
LGBl. Nr. 10/2008 werden die Richtlinie 2004/38/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehöri-
gen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewe-
gen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 

Gemeinschaftsrecht  
§ 76. (1) Durch dieses Gesetz werden die Elektrizitätsbin-
nenmarktrichtlinie und die Seveso II-Richtlinie umgesetzt.  
(2) Durch die §§ 1, 2, 3, 31, 33, 38, 41, 42, 42b, 43a, 44a, 46, 
52 und 53 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 10/2008 wird 
die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie umgesetzt.  
(3) Durch die §§ 1 und 2, §§ 46a bis 46c sowie § 75 in der 
Fassung der Novelle LGBl. Nr. 10/2008 wird die KWK-
Richtlinie umgesetzt.  
(4) Durch die §§ 44, 50 und 54 in der Fassung der Novelle 
LGBl. Nr. 10/2008 werden die Richtlinie 2004/38/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehöri-
gen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewe-
gen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 



 94

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG und 
die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 
2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthalts-
berechtigten Drittstaatsangehörigen umgesetzt.  
(5) Durch § 42b wird die Richtlinie 2005/89/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizi-
tätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen umgesetzt. 

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG und 
die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 
2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthalts-
berechtigten Drittstaatsangehörigen umgesetzt.  
(5) Durch § 42b wird die Richtlinie 2005/89/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Elektrizi-
tätsversorgung und von Infrastrukturinvestitionen umgesetzt. 
(6) Durch die §§ 1 Abs. 3 Z 4 und 42 Abs. 2 Z 5 in der Fas-
sung der Novelle LGBl. Nr. xx/2012 wird die Richtlinie 
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG, ABl. Nr. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 16ff. um-
gesetzt. 
(7) Durch die §§ 1 Abs. 3 Z 9, 5 Abs. 3 Z 9 bis 11, 5 Abs. 4, 
37, 38, 42, 43a, 55, 58, 70 und 72 in der Fassung der No-
velle LGBl. Nr. xx/2012 wird die Richtlinie 2009/72/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14. August 2009, S. 55ff 
umgesetzt. 
(8) Durch die §§ 38 Abs. 1,  68a, 70 Abs. 1, 73 und 75 Abs. 
5 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. xx/2012 wird die 
Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über Endenergieeffizienz und Energiedienst-
leistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG, 
ABl. Nr. L 114 vom 27. April 2006, S. 64ff. umgesetzt. 

 Übergangsbestimmungen zur Novelle LGBl. Nr. xx/2012 
§ 78a. (1) Vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber, an 
deren Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen 
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sind, sind verpflichtet, binnen sechs Monaten nach In-
krafttreten der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirt-
schaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. xx/2012 der Behörde jene 
Maßnahmen mitzuteilen, durch die gewährleistet ist, dass 
in ihrer Kommunikations- und Markenpolitik eine Ver-
wechslung in Bezug auf die eigene Identität der Versor-
gungssparte des vertikal integrierten Unternehmens aus-
geschlossen ist. 
(2) Vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber, an deren 
Netz mindestens 100.000 Kunden angeschlossen sind, 
sind verpflichtet, binnen drei Monaten nach Inkrafttreten  
der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 
2005 LGBl. Nr. xx/2012 ein den Bestimmungen dieser No-
velle entsprechendes Gleichbehandlungsprogramm der 
Behörde vorzulegen. Mit der Vorlage ist auch der völlig 
unabhängige Gleichbehandlungsbeauftragte der Behörde 
bekanntzugeben (§ 38 Abs. 4 und 5) oder nachzuweisen, 
dass der bereits bekannt gegebene Gleichbehandlungs-
beauftragte die Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllt. 
(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Belieferung 
mit elektrischer Energie, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Novelle zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsge-
setz 2005 LGBl. Nr. xx/2012 nach den Bestimmungen des 
Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetzes 2005, LGBl. Nr. 
46/2005 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010 rechtmäßig ver-
öffentlicht wurden, sind binnen einer Frist von sechs Mo-
naten ab Inkrafttreten dieser Novelle an die Bestimmun-
gen dieser Novelle anzupassen und der Regulierungsbe-
hörde anzuzeigen.  
(4) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle zum 
Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. 
xx/2012 anhängigen Verwaltungsverfahren sind nach den 
Bestimmungen des Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 
2005, LGBl. Nr. 46/2005 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2010 
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fortzuführen und abzuschließen. 
(5) KWK-Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten der Novelle 
zum Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 LGBl. Nr. 
xx/2012 gemäß § 46b mit Bescheid benannt worden sind, 
gelten weiterhin als benannt. 
(6) Netzbetreiber haben ihrer Verpflichtung nach § 70a Abs. 3 
erstmals im Jahr 2013 nachzukommen.  

 Artikel II 

Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kundmachung folgenden 
Tag in Kraft. 
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